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1. Management Summary 

Dieses Management Summary fasst die zentralen Ergebnisse der Evaluierung des GVB-
Wohnmodells zusammen. Ziel ist es, den Auftraggeber:innen eine prägnante und praxisorientierte 
Übersicht über die wesentlichen Befunde zu geben. Die Darstellung hebt sowohl die erreichten 
Zielsetzungen als auch bestehende Herausforderungen hervor und leitet daraus konkrete 
Handlungsoptionen ab. 

Im Fokus stehen dabei die Wirkungen auf Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Inklusion 
der Bewohner:innen sowie die strukturellen Rahmenbedingungen, die eine nachhaltige 
Weiterentwicklung des Modells ermöglichen. Es wird deutlich, dass das GVB-Wohnen insgesamt 
einen positiven Beitrag zur Lebensqualität der Bewohner:innen leistet, zugleich aber gezielte 
Anpassungen in Organisation, Personal und Infrastruktur angedacht werden könnten, um das 
Potenzial des Modells vollständig auszuschöpfen. 

1.1. Die GVB-Kund:innen 

Die Bewohner:innenschaft des Garçonnièrenverbunds (GVB) ist heterogen: Hier leben Menschen 
mit diversen Behinderungen, darunter kognitive, körperliche und Sinnesbehinderungen, teils mit 
schwerer Mehrfachbehinderung, sowie Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Aufnahme 
wird in den Einrichtungen unterschiedlich gelebt und orientiert sich primär an individueller 
Passung, wie an Privatheits- und Ruhebedürfnissen, und am Potenzial zu Selbstbestimmung und 
Selbstständigkeit. Entscheidend ist die Frage, ob das Setting die vorhandenen Fähigkeiten der 
Menschen stärkt und Entwicklungspotenziale freisetzt, ohne die Personen durch übermäßige 
Selbstorganisationsanforderungen zu überfordern. Immer wieder wird auch die Passung zu 
bestehenden Bewohner:innen in die Entscheidung miteinbezogen. Es gibt aber auch GVBs, die 
direkt aus vollbetreuten Wohnformen hervorgegangen sind. Die Bewohner:innen bleiben dabei 
weitgehend gleich: Personen, die zuvor in einer Wohngemeinschaft (VBW) lebten, führen nun ihr 
Leben im Rahmen des GVBs in ihrem gewohnten sozialen Umfeld in einer eigenen Wohnung fort. 
Damit verlagert sich der institutionelle Rahmen, ohne dass ein Wechsel in der Zusammensetzung 
der Kund:innengruppe stattgefunden hätte. 

1.2. Vier Dimensionen des Übergangs vom vollbetreuten zum 
teilbetreuten Wohnen 

Die Evaluierung geht davon aus, dass das teilbetreute Wohnen in einem GVB gegenüber dem 
vollbetreuten Wohnen in einer Wohngemeinschaft eine tiefgreifende Transformation des sozialen 
Systems darstellt, in dem die Kund:innen betreut werden und die Mitarbeiter:innen arbeiten. 
Diese Transformation konnte an vier Themenfeldern festgemacht werden: 

1. Statusaufwertung von Bewohner:in zu Mieter:in  

Die Statusaufwertung von Bewohner:in zu Mieter:in beschreibt den Übergang vom Leben in einem 
Zimmer innerhalb einer Einrichtung hin zum Wohnen in einer eigenen Wohnung. Kund:innen 
werden in ihren Rechten und Pflichten als Mieter:in anerkannt, territoriale Grenzen respektiert. 
Viele blühen durch diese Statusaufwertung auf, was sowohl von den Mitarbeiter:innen 
beobachtet als auch von den Kund:innen selbst berichtet wird.  



 

Langzeitevaluierung GVB 2022–25 – Gesamtbericht  Seite 6 von 231 

2. Von umfassender Versorgung zu individueller Betreuung  

Die Unterstützung im GVB wird gezielt so gestaltet, dass sie die Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung jedes Einzelnen fördert. Der Empowerment-Charakter des Modells zeigt sich 
dabei auf vielfältigen Ebenen, wobei die Entwicklung eigener Handlungskompetenzen und die 
Motivation zur Umsetzung von Zielen im Vordergrund stehen. Wo zusätzliche Hilfe notwendig ist, 
wird diese bereitgestellt.   

3. Von Tagesstruktur zur selbstgewählten Tagesgestaltung  

Mit dem GVB entfällt der verpflichtende Besuch einer institutionalisierten Tagesstruktur. 
Während einige Kund:innen diese Angebote freiwillig weiter nutzen, empfinden andere den 
Wegfall als deutliche Entlastung. Somit werden verbindliche Angebote durch individuell wählbare 
Aktivitäten ersetzt. 

4. Von Wohngemeinschaft zu Nachbarschaft und selbstgewählten Netzwerken  

Kund:innen bilden im GVB keine institutionalisierte Gruppe, sondern gestalten ihr soziales Umfeld 
selbstbestimmt in Form kleiner, nachbarschaftlicher Netzwerke. Freundschaften entstehen nicht 
nur durch von Mitarbeitenden initiierte Angebote, sondern vor allem, weil die Bewohner:innen 
ihre Kontakte und Aktivitäten eigenständig wählen. So verabreden sie sich spontan oder geplant 
zu gemeinsamen Aktivitäten im Wohnverbund, wie gemeinsames Fernsehen, Spielen, 
Kaffeetrinken, Kochen und Plaudern. Ebenso unternehmen sie außerhalb der Einrichtung etwa 
Einkäufe, Spaziergänge oder besuchen Kinos. Jede Person entscheidet selbst, in welchem Umfang 
sie diese Nachbarschaftspflege leben möchte. Auch in der Einrichtung besteht immer die Option, 
sich jederzeit in die eigene Wohnung zurückzuziehen. Nur selten ist Unterstützung erforderlich, 
um persönliche Grenzen zu schützen, etwa wenn andere Kund:innen mehr Nähe wünschen, als 
man selbst zulassen möchte.  

Auch Intimbeziehungen können im GVB gelebt werden. Sexualität wird dabei sensibel begleitet, 
beispielsweise durch Beratungsangebote zu Verhütung, zur Stärkung des Selbstwertgefühls in 
intimen Situationen und zur Auseinandersetzung mit individuellen Fragen von Identität und 
Beziehung.  

1.3. Evaluierung des Erreichens der GVB-Ziele 

Die Umsetzung der GVB-Ziele zeigt sich in einer differenzierten Bilanz: Manche Zielsetzungen 
konnten erfolgreich und in vollem Umfang realisiert werden, während andere Bereiche nur 
teilweise oder unter bestimmten Rahmenbedingungen erreicht wurden. Diese Unterschiede sind 
weniger als Mängel zu verstehen, sondern vielmehr als Hinweise darauf, wo strukturelle, 
organisatorische oder infrastrukturelle Anpassungen unterstützen können, um die angestrebten 
Wirkungen noch besser zu entfalten.
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1.3.1. Umgesetzte Ziele  

Förderung von Selbstständigkeit  

GVBs tragen maßgeblich dazu bei, die Selbstständigkeit der Bewohner:innen in unterschiedlichen 
Lebensbereichen zu fördern. Dabei geht es nicht nur um die reine Beobachtung durch 
Mitarbeiter:innen, sondern auch darum, Kund:innen Selbstständigkeit zuzutrauen. Kund:innen 
berichten konsistent über Zuwächse in der Alltagsbewältigung, von der eigenständigen 
Wahrnehmung von Terminen, etwa bei Ärzt:innen, über Einkaufen, Kochen und 
Mahlzeitenorganisation bis hin zur Haushaltsführung. 

Mitarbeiter:innen bestätigen diese Entwicklung, wenngleich sie auf die Abhängigkeit von 
Rahmenbedingungen verweisen. So sind für die Entwicklung von Selbstständigkeit eine 
barrierefreie Infrastruktur sowie eine gute Nahversorgung wesentlich. In Neubaugebieten zeigen 
sich oft Schwierigkeiten aufgrund mangelnder Infrastruktur und eingeschränkter öffentlicher 
Verkehrsanbindung. Deutlich positive Effekte auf die Selbstständigkeit der Kund:innen zeigen sich 
hingegen in GVBs, die über gute infrastrukturelle Voraussetzungen, wie nahegelegene 
Einkaufszentren, Apotheken, Supermärkte und medizinische Versorgung verfügen.  

Auch die Zwei-Punkt-Messungen bestätigen, dass GVBs zur Förderung von Selbstständigkeit 
beitragen. Etwa 12 Monate nach den ersten Befragungen berichteten die Kund:innen in den 
Zweitinterviews von vielfältigen Fortschritten, etwa von Verbesserungen bei der 
Haushaltsführung, im Umgang mit Geld, im Einhalten von Terminen oder auch von einem 
selbstständigeren Erleben des Alltags. Nur vereinzelt wurde auch von einer Reduktion der 
Selbstständigkeit durch individuelle Krankheitsverläufe berichtet. Dies unterstreicht, dass 
individuelle Entwicklungen in der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sehr unterschiedlich 
verlaufen und von gesundheitlichen sowie sozialen Faktoren beeinflusst werden können.  

Die ethnografischen Beobachtungen stützen diese Ergebnisse zu den Zuwächsen an 
Selbstständigkeit, indem sie verdeutlichen, dass alltägliche Handlungen, so unscheinbar sie 
wirken mögen, Schlüsselmomente für Selbstständigkeit sind. 

Steigerung der Selbstbestimmung  

Auch dieses Ziel wurde in hohem Maße verwirklicht. Das Wohnmodell GVB ermöglicht eine 
umfassende Förderung der Selbstbestimmung. Die Möglichkeit, die eigene Wohnungstür selbst zu 
kontrollieren, soziale Kontakte frei zu gestalten, über den eigenen Tagesrhythmus zu bestimmen 
sowie Alltags- und Freizeitaktivitäten selbst zu wählen, wird von Kund:innen als wesentlicher 
Gewinn an Autonomie und Lebensqualität erlebt. Die ethnografischen Beobachtungen heben 
hervor, dass von den GVBs zwar Angebote gesetzt werden, die Inanspruchnahme jedoch völlig 
freiwillig ist. Diese Freiwilligkeit wird von den Kund:innen auch genauso praktiziert.  

Mitarbeiter:innen bestätigen den Zugewinn an Selbstbestimmung und Autonomie bei vielen der 
GVB-Bewohner:innen, betonen jedoch die notwendige Balance zwischen Betreuung, also der 
Unterstützung von Kund:innen bei eigenständigen Entscheidungen, und Schutzpflichten, die bei 
gravierenden Risiken oder in Abstimmung mit Erwachsenenvertretungen ein Eingreifen verlangen. 
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Gerade hier entsteht immer wieder ein Spannungsfeld: die Autonomie der Kund:innen soll 
gefördert, zugleich aber existenzielle Gefährdungen verhindert werden. 

In den Zwei-Punkt-Messungen wurde eine nachhaltige Steigerung der Selbstbestimmung durch 
viele der Bewohner:innen bestätigt. Dies zeigt sich unter anderem im Aufbau von selbstgewählten 
sozialen Netzwerken, in Partnerschaften und Sexualität, in einer individuellen Freizeit- und 
Urlaubsgestaltung, in selbstbestimmten Entscheidungen zum Besuch oder Ende einer 
Tagesstruktur, in eigenständigen gesundheitsbezogenen Entscheidungen oder auch in der eigenen 
Wahl der Wohnperspektive und der individuellen Pflegearrangements.  

In der ethnografischen Forschung zeigt sich wie bei der Entwicklung der Selbstständigkeit, dass 
Selbstbestimmung gerade in kleinen Alltagssituationen (z. B. Essenswahl, Freizeitgestaltung) 
wirksam wird. 

Die Verfügung über eigenes Geld stellt einen wesentlichen Aspekt der Selbstbestimmung dar, 
auch wenn sie nicht für alle Kund:innen ein Schlüsselfaktor ist, etwa dann, wenn eine 
Erwachsenenvertretung bestellt ist und damit die finanzielle Flexibilität eingeschränkt bleibt. 
Durch den Wegfall der 80 %/20 %-Regelung im VBW verfügen die Kund:innen jedoch über 
größere finanzielle Handlungsspielräume, was ihnen die Realisierung individueller Wünsche, wie 
Urlaubsreisen oder Wohnungsumbauten, erleichtert. Lediglich in einem Fall kam es zu 
Verschuldungen, da die finanziellen Mittel nicht im notwendigen Ausmaß eingeteilt wurden.  

Gleichzeitig ist es für Mitarbeiter:innen wichtig, klare Grenzen gegenüber 
Erwachsenenvertreter:innen zu wahren, da immer wieder versucht wird, Verantwortung für 
finanzielle Angelegenheiten an die GVB-Mitarbeiter:innen zu delegieren. Diese Aufgaben liegen 
jedoch nicht im Auftrag der Mitarbeiter:innen und stehen im Widerspruch zur Logik der 
unterstützenden Begleitung. 

Die Zwei-Punkt-Messungen liefern nur wenige Ergebnisse zur finanziellen Autonomie. Ein Fall 
verdeutlicht jedoch, dass Selbstbestimmung auch unter gesetzlichen Schutzmechanismen 
wachsen kann. Diese:r Kund:in wird zwar weiterhin in finanzieller Hinsicht von einem:einer 
Erwachsenenvertreter:in repräsentiert, allerdings hat sich der ihm:ihr zur freien Verfügung 
stehende finanzielle Rahmen deutlich vergrößert. 

Mitbestimmung 

Neben der Selbstbestimmung hat auch die Mitbestimmung in den GVBs einen zentralen 
Stellenwert. Einige GVBs etablieren Beteiligungsformate, die es den Kund:innen ermöglichen, ihre 
Anliegen direkt an die Trägerorganisation zu richten und gemeinsam mit Mitarbeiter:innen und 
anderen Bewohner:innen an Entscheidungsprozessen mitzuwirken.  

Dies bestätigen auch ethnografische Beobachtungen. Es zeigt sich, dass Partizipationsformate 
kreiert wurden, in denen Kund:innen und Mitarbeiter:innen gemeinsam diverse Themen des 
Zusammenlebens erörtern und Entscheidungen darüber treffen. 
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1.3.2. Nicht vollständig umgesetzte Ziele 

Inklusion in Form von Einbindung ins Wohnumfeld  

Das Modell der GVBs verfolgt das Ziel, durch die Integration dieser Wohnverbünde in bestehende 
Wohnhäuser den Kontakt zwischen Kund:innen und Nachbar:innen zu fördern, welcher auch 
durch alltägliche Interaktionen entsteht. Dieses Konzept entspricht dem Inklusionsanspruch der 
GVBs, der darauf abzielt, die gesellschaftliche Teilhabe und das harmonische Miteinander zu 
unterstützen. In der praktischen Umsetzung lässt sich dieses Ziel jedoch nur in eingeschränktem 
Maße realisieren. 

Einerseits konnten im Rahmen dieser Erhebung durchaus positive Beispiele gelebter sozialer 
Teilhabe identifiziert werden, wie etwa der regelmäßige Kontakt zwischen einem:einer Kund:in 
und den Mitarbeiter:innen eines nahegelegenen Supermarkts, der zu Lernprozessen auf beiden 
Seiten führte.  

Dennoch werden auch konfliktreiche nachbarschaftliche Kontakte dokumentiert: In einem GVB 
kam es beispielsweise zu Beschwerden, da sich ein:e Kund:in über einen längeren Zeitraum 
hinweg aggressiv verhielt. Darüber hinaus berichten Mitarbeiter:innen, dass Interessent:innen von 
GVBs nicht aufgenommen werden, bei denen aufgrund von Gewalttätigkeit oder Substanzkonsum 
Konflikte mit der Nachbarschaft zu erwarten sind. 

Wissen über Mietvertrag  

Dass Kund:innen ihre Wohnung eigenständig mieten, wird von den Mitarbeiter:innen der GVBs 
ausführlich mit den Kund:innen besprochen und auch im Alltag regelmäßig thematisiert. Das 
Verständnis dafür ist jedoch nicht immer gegeben, besonders Kund:innen mit kognitiven 
Behinderungen haben teils Schwierigkeiten dies zu erfassen.  

Wahlfreiheit: Entkoppelung von Wohnen und Betreuungsleistungen 

Üblicherweise werden die Wohnungen in den GVBs von den Trägerorganisationen angemietet und 
im Rahmen eines Nutzungsvertrages an die Kund:innen weitergegeben. Allerdings gibt es auch 
Fälle, in denen Kund:innen als Hauptmieter:innen auftreten, dies ist jedoch nicht die gängige 
Praxis.  

Ein Wechsel der betreuenden Organisation ist in keinem der untersuchten GVBs vorgesehen. Aus 
Sicht der Mitarbeiter:innen lassen sich dafür sowohl ökonomische als auch praktische Gründe 
anführen. Würden Kund:innen ihre Wohnungen auch bei geringerem Betreuungsbedarf behalten, 
müssten gleichwertige Ersatzwohnungen in unmittelbarer Nähe gefunden werden. Angesichts der 
Anforderungen an Größe, Ausstattung, Leistbarkeit und Barrierefreiheit ist dies kaum umsetzbar. 
Selbst wenn es gelänge, würde die kompakte Struktur der Verbünde aufgelöst und durch 
verstreute Einzelwohnungen ersetzt, was die Arbeitsbelastung erhöht und die Förderung von 
Selbstständigkeit sowie Selbstbestimmung erschwert. Für die Kund:innen ist aus Sicht der 
Mitarbeiter:innen zudem die Kontinuität im Kontakt mit vertrauten Betreuungspersonen 
wichtiger als die Möglichkeit, die betreuende Organisation zu wechseln. 



 

Langzeitevaluierung GVB 2022–25 – Gesamtbericht  Seite 10 von 231 

Infrastrukturelle und bauliche Barrieren 

Die Analyse der aktuellen Rahmenbedingungen im GVB zeigt, dass die Umsetzung umfassender 
Barrierefreiheit noch mit erheblichen Herausforderungen verbunden ist. So sind manche Gebäude 
nur eingeschränkt nutzbar, beispielsweise aufgrund nicht rollstuhlgerechter Balkone oder durch 
eine unzureichend zugängliche umliegende Infrastruktur, die wichtige Alltagswege behindert. 
Somit ist das Ziel der vollständigen Barrierefreiheit und optimalen architektonischen Gestaltung 
noch nicht vollständig erreicht. 

 

1.4. Weitere positive Wirkungen 

Die positiven Wirkungen des GVB-Wohnens gehen über die primären Ziele hinaus.  

Erhöhung der Wohnzufriedenheit und Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls   

Die Mehrheit der befragten Kund:innen berichtet von einer erhöhten Wohnzufriedenheit. Dies 
steht im Zusammenhang mit einer höheren Selbstständigkeit, erlebten Selbstbestimmung, der 
Möglichkeit zum Rückzug in die eigenen 4 Wände, dem Stolz auf die eigene Wohnung sowie einer 
Abnahme von Konflikten mit Mitbewohner:innen.  

Da die Wohnsituation nicht an den Besuch einer Tagesstruktur gebunden ist, empfinden dies 
einige Kund:innen als entlastend, was sich ebenfalls positiv auf die Wohnzufriedenheit und auf 
das subjektive Sicherheitsempfinden auswirkt. Sicherheit entsteht zudem durch die verlässliche 
Verfügbarkeit von Begleitung, die zwar nicht permanent präsent ist, aber im Hintergrund als 
Absicherung wirkt.  

Ergänzend zeigen die ethnografischen Beobachtungen, dass kleine Gesten der Verlässlichkeit und 
die Möglichkeit, sich in einem stabilen Umfeld frei zu bewegen, nicht nur zur Stärkung des 
subjektiven Sicherheitsgefühls, sondern auch zur Reduktion von Stressfaktoren im Alltag, etwa 
weniger Lärm oder Konflikte, beitragen. Zudem wird in den ethnografischen Beobachtungen 
bestätigt, dass die Sicherheit einer im Bedarfsfall verfügbaren Betreuung und die in der eigenen 
Wohnung gegebene Privatsphäre eine zentrale Rolle spielen. 

Verbesserung des Gesundheitszustands  

In einzelnen Fällen berichten Mitarbeiter:innen und Kund:innen von gesundheitlichen 
Verbesserungen. Besonders bei psychischen Erkrankungen können durch das ruhigere 
Wohnumfeld Symptome seltener oder abgeschwächt auftreten. Die Rückzugsmöglichkeiten in die 
eigene Wohnung und die insgesamt ruhigere Wohnsituation können deeskalierend wirken. Da 
soziale Interaktionen weniger dicht und weniger belastend sind, nehmen auch Spannungen 
zwischen den Bewohner:innen und/oder Mitarbeiter:innen ab. In Einzelfällen führte dies zu einer 
Reduktion des Bedarfs an stabilisierenden Medikamenten. Diese positiven Effekte sind jedoch 
nicht generalisierbar. So konnten ein genereller Rückgang von Medikamentengaben oder eine 
systematische Verbesserung des Gesundheitszustands nicht nachgewiesen werden, da es sich um 
individuelle Entwicklungen handelt. 
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1.5. Herausforderungen 

Neben klar erkennbaren positiven Effekten zeigen sich auch folgende Herausforderungen und 
nicht intendierte Nebenwirkungen: 

Wohnhygiene  

Manche Bewohner:innen haben Schwierigkeiten damit, die zum Erhalt der eigenen Wohnung 
notwendigen Haushaltstätigkeiten durchzuführen. Fehlende Sauberkeit in einzelnen Wohnungen 
kann im Extremfall zu gesundheitsschädlichen Bedingungen, wie Schimmelbildung oder 
Schädlingsbefall, führen und dadurch auch die Wohnqualität anderer Hausbewohner:innen 
beeinträchtigen. In solchen Situationen ist ein Einschreiten der Betreuer:innen notwendig, da das 
individuelle Wohnverhalten hier mit gemeinsamen Anforderungen, wie etwa der Hausordnung, 
hygienischen Standards, nachbarschaftlicher Rücksichtnahme oder der Sicherheit, kollidiert. 

Soziale Isolation  

Mitarbeiter:innen berichten in einigen Fällen von Rückzug, Verwahrlosung und sozialer Isolation. 
Diese Effekte werden durch begleitende Maßnahmen (aufsuchende Betreuung, 
Gemeinschaftsangebote) zwar teilweise kompensiert, jedoch ist dies nicht immer erfolgreich. 
Ohne niederschwellige Angebote zur Förderung von Kontakten besteht demzufolge das Risiko 
von Vereinsamung. Manche Kund:innen erlebten Entwurzelung nach dem Umzug und zogen sich 
stark zurück.  

Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Überforderung  

In der Praxis kann es zu Spannungen kommen, wenn Kund:innen eine stärkere Unterstützung 
erwarten, während Mitarbeitende bewusst Eigeninitiative anregen möchten. Die mit dem GVB 
ermöglichte Freiheit kann somit für die Kund:innen mitunter eine Überforderung darstellen. Diese 
kann jedoch durch eine flexibel anpassbare Begleitung aufgefangen werden. Dennoch wurden im 
Rahmen der Erhebung vereinzelt Fälle thematisiert, in denen Kund:innen mit der Wohnsituation 
im GVB überfordert waren. Im Extremfall kann eine solche Überforderung dazu führen, dass ein 
Wechsel oder eine Rückkehr in eine stärker betreute Wohnform notwendig wird. 

Ein:e Mitarbeiter:in bewertet eine Überforderung als unbeabsichtigte Folge der hohen 
Anforderungen an Selbstständigkeit, die mit dem Leben im GVB einhergehen. Mitunter entsteht 
der Eindruck, dass Kund:innen in manchen Fällen mit den Anforderungen eines eigenständigen 
und zugleich selbstbestimmten Lebens, etwa dem Treffen eigenverantwortlicher Entscheidungen, 
allein gelassen werden und sich dadurch überfordert fühlen.  

Auch im Rahmen der Ethnografie wird betont, dass es immer Menschen geben wird, die ein sehr 
engmaschiges Setting mit mehr Gemeinschaft und mehr Betreuung benötigen.  

Spannungsfeld Ernährungsgewohnheiten  

Die Art und Weise der eigenen Ernährung ist ein zentraler Bereich individueller Wahlfreiheit. Diese 
Form der Selbstbestimmung kann dazu führen, dass sich Kund:innen für Lebensmittel 
entscheiden, die von Mitarbeiter:innen als eher ungesund bewertet werden, wie etwa 
Fertiggerichte. Da Vorstellungen zu „gesunder“ oder „ungesunder“ Lebensweise subjektiv sind, 
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erfordert dieses Thema Sensibilität. Das Prinzip der Selbstbestimmung im Bereich der Verpflegung 
setzt enge Grenzen für direkte Einflussnahme. Dennoch kann das Thema im Rahmen von 
Beratungsgesprächen aufgegriffen werden, um gemeinsam alternative Optionen aufzuzeigen. 

Personelle Engpässe 

Personelle Engpässe in den Einrichtungen begrenzen oft die Möglichkeit, individuell und flexibel 
auf die Bedürfnisse der Kund:innen einzugehen. Verschärft wird dies durch Personalausfälle, wie 
etwa durch Krankenstände, aber auch dadurch, dass die Förderung von Selbstständigkeit für die 
Betreuenden oft arbeitsintensiver ist als die Vollbetreuung.  

Fehltage 

Darüber hinaus erweist sich auch die Regelung zu erlaubten Fehltagen als sensibles Thema: 
Während sie einerseits der organisatorischen Steuerung dient, kann sie andererseits, im Sinne 
sozialer Kontrolle, als Einschränkung der persönlichen Freiheit wahrgenommen werden.  

Zeitverzögerung beim Erkennen von Krisen 

Eine Kehrseite der ruhigeren, distanzierteren Situation im GVB gegenüber der dichteren Situation 
einer WG ist, dass krisenhafte Entwicklungen weniger rasch erkannt werden können. Die privaten 
Wohnungen schirmen diese Entwicklungen besser ab und die Mitarbeiter:innen können weniger 
rasch darauf reagieren. 

Zielgruppenspezifische Herausforderungen 

Aus Sicht der Betreuer:innen weisen vor allem zwei Zielgruppen einen besonders hohen 
Unterstützungsbedarf auf und stellen komplexe fachliche Herausforderungen dar: 

(1) Ein Wechsel von einer Jugend-WG in einen GVB ist oft eine belastende Entwicklungsphase, die 
junge Bewohner:innen und Mitarbeitende oft überfordert und daher Übergangslösungen, 
besonders bei zusätzlichen gesundheitlichen Problemen, benötigt.  

(2) Zudem prägen bei langjährigen VBW-Bewohner:innen oft eingespielte Gewohnheiten den 
Alltag: Vertraute Strukturen und Annehmlichkeiten werden geschätzt, während Aufgaben wie 
Postwege, Bankgeschäfte oder Mietzahlungen nicht selten lieber anderen überlassen werden. 

1.6. Wünsche und Verbesserungsvorschläge 

Neben den festgestellten Wirkungen haben sowohl Mitarbeiter:innen als auch Kund:innen 
konkrete Vorstellungen zur Weiterentwicklung des Wohnens im GVB. Diese Anregungen zeigen 
auf, in welchen Bereichen strukturelle Anpassungen und zusätzliche Ressourcen dazu beitragen 
könnten, die Qualität des Angebots weiter zu verbessern. 

Aus Sicht der Mitarbeiter:innen lassen sich vier zentrale Bereiche benennen: 

Breiteres Spektrum an Wohnformen  

Einige Mitarbeiter:innen wünschen sich ein breiteres, flexibles Spektrum an Wohn- und 
Begleitformen mit echter Wahlfreiheit. So schlagen sie zusätzlich zu Einzelwohnungen auch kleine 
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WGs, frauenspezifische Schutzräume sowie alter(n)s- und psychisch-krankheitsgerechte Angebote 
vor. Zugleich wird vor „One-Size-fits-all“-Lösungen gewarnt: Ihrer Ansicht nach benötigen 
manche Menschen weiterhin engmaschige Begleitung. Außerdem werden gut ausgearbeitete 
Begleitungskonzepte, Krisen- und Therapieangebote sowie Kompetenz- und 
Gemeinschaftsprogramme angeregt, deren längerfristige Organisation derzeit die ohnehin schon 
knappen Ressourcen bindet. Ein Praxisbeispiel für solche flexiblen Unterstützungsformen ist das 
zentralisierte Kochen in einem GVB. Es wird dort als freiwilliges Angebot vor allem für 
Kund:innen, die Unterstützung bei der alltäglichen Selbstversorgung benötigen, organisiert. 

Strukturelle Grundlagen  

Gefordert wird vor allem eine klare, vom Träger entwickelte Zielgruppendefinition, um Wohn- 
und Begleitangebote passgenauer gestalten zu können. Kritisch angemerkt wird zudem, dass 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit bislang zu wenig stattfindet, wenn es um die 
Abstimmung zwischen Wohnform und individueller Situation der Kund:innen geht. Angeregt wird 
außerdem eine differenzierte Ausgestaltung der Angebote – von eher teilbetreuten bis hin zu 
intensiver begleiteten Settings –, damit vorhandene Ressourcen bedarfsgerecht eingesetzt 
werden können. Schließlich wird ein transparenter und sensibel gestalteter Aufnahme- und 
Assessmentprozess gefordert, der durch einen besseren Einblick in die bisherige Wohn- und 
Lebenssituation fundiertere Entscheidungen ermöglicht. 

Mehr Personal und mehr Ressourcen  

Im Zentrum der Forderungen steht eine bedarfsgerechte Personalbemessung. Das Verhältnis von 
Kund:innen zu Mitarbeiter:innen soll so ausgestaltet sein, dass individuelle 
Unterstützungsbedarfe zuverlässig abgedeckt werden. Zusätzliche Planstellen sollen nicht nur 
Urlaubs- und Krankenstandszeiten kompensieren, sondern vor allem in betreuungsintensiven 
GVBs die Förderung von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit systematisch stärken und 
zugleich eine qualitativ bessere Begleitung von Freizeit- und Teilhabeaktivitäten ermöglichen. 
Dieser Aspekt wird auch im Rahmen einer Ethnografie deutlich, in der betont wird, dass die formal 
geforderten Wohn- und Rahmenbedingungen zwar Selbstbestimmung versprechen, das 
Fördermodell die hierfür notwendige, häufig pflegeintensive Begleitung jedoch nur unzureichend 
abbildet und dadurch Zeitressourcen bindet, die für assistierte, selbstständige Aktivitäten fehlen. 
Eine individuelle und bedarfsgerechte Betreuung der Kund:innen ist sehr ressourcen- und 
personalintensiv. Ergänzend wird die kontinuierliche Verfügbarkeit ausreichend medizinisch und 
pflegerisch qualifizierten Personals vor Ort gewünscht, damit derzeit extern organisierte 
Leistungen, wo fachlich sinnvoll, intern erbracht werden können. Schließlich wird der gezielte 
Einsatz digitaler Technologien als Hebel zur Autonomiegewinnung betont; deren 
Implementierung ist allerdings sowohl von finanziellen Ressourcen (Anschaffung und Betrieb) als 
auch von punktuellen Assistenzleistungen abhängig, etwa beim Einrichten und sicheren Bedienen 
der Geräte. 

Optimierte Raumstrukturen  

Kritisiert werden immer wieder architektonische Lösungen. Gewünscht sind möglichst 
barrierefreie, kompakte Verbünde mit kurzen Wegen und gut erreichbaren Gemeinschaftsräumen, 
Letzteres, um Vereinsamung vorzubeugen. Obwohl einige Standorte baulich gut ausgestattet sind, 
bestehen weiterhin architektonische Defizite (z. B. nicht rollstuhlgerecht nutzbare Balkone, 
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dislozierte Strukturen mit langen Wegen). Auch die umliegende Infrastruktur sollte in Bezug auf 
öffentliche Erreichbarkeit und Einkaufsmöglichkeiten ausgebaut sein.  

Kund:innen nennen ebenfalls zentrale Bereiche, in denen sie sich Verbesserungen wünschen: 

Mehr Gemeinschaft und Aktivitäten  

Einige Kund:innen wünschen sich gemeinsame Unternehmungen, die Abwechslung in den Alltag 
bringen. Hierbei werden gemeinsame Unternehmungen außerhalb der Einrichtung, also Ausflüge, 
genannt, aber auch in Form von Gemeinschaftsleben in den dafür vorgesehenen 
Gemeinschaftsräumen.  

Mehr Betreuung und Assistenz  

Einige Kund:innen wünschen sich eine alltagsnahe, zeitlich bedarfsgerechte und proaktiv 
gestaltete Unterstützung. Benötigt werden etwa konkrete Hilfen bei Kochen/Verpflegung, 
Haushaltsführung oder Mobilität. 
Ebenso benannt wird der Bedarf nach mehr, insbesondere aufsuchender Begleitung sowie 
verlässlicher Präsenz in den Abend- und Wochenendstunden, in denen die vorhandenen 
Ressourcen oft durch stärker unterstützungsbedürftige Kund:innen gebunden sind. Der Bedarf 
richtet sich dabei weniger auf „mehr Intervention“ als auf begleitende Aufmerksamkeit, 
Motivation und Aktivierung.  

Vorgeschlagen werden zudem kreativere, vorausschauende Unterstützungsformen und 
anleitende, trainingsförmige Settings (z. B. gemeinsames Aufräumen als Übungsrahmen). 
Aktivitäten zur sozialen Teilhabe sollen auch für Personen ohne tragfähiges familiäres Netzwerk 
ermöglicht werden. Gleichzeitig werden strukturelle Engpässe – etwa Wartezeiten zu Stoßzeiten 
am Morgen – als hinderlich erlebt; explizit gewünscht wird daher mehr Zeit für Gespräche mit 
den Mitarbeiter:innen. Insgesamt zielen die Anliegen auf verlässliche Präsenz, proaktive 
Aktivierung und zusätzliche zeitliche Spielräume, um Motivation, Selbstständigkeit und Teilhabe 
nachhaltig zu stärken. 

1.7. Ethnografische Fallstudien 

Auch die Ethnografien in drei GVBs zeigen, dass die Wohnform gezielt Strukturen erzeugt, die 
Selbstbestimmung und Selbstständigkeit unterstützen. Eine im Alltag verankerte 
assistenzorientierte Haltung ermöglicht auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, eigene 
Handlungsvorhaben umzusetzen, wobei Empowerment ausdrücklich durch das Zutrauen der 
Mitarbeitenden gefördert wird. Selbstbestimmung manifestiert sich in Wahlmöglichkeiten 
(Teilnahme an Aktivitäten, flexible Tagesstrukturen, eigenverantwortliche Wohnungsgestaltung), 
während Begleitung häufig als minimal-invasive Form sozialer Kontrolle organisiert ist, um 
unabhängiges Wohnen trotz hohem Bedarf zu sichern. Kreative technische und räumliche 
Lösungen reduzieren direkte soziale Kontrolle, fördern Autonomie und erlauben abgestufte 
Teilhabe und Rückzug. Das Modell ist stark individualisiert: Personen mit komplexen 
Behinderungen profitieren beispielsweise von Assistenz, barrierefreier Infrastruktur und situativ 
angepasster Unterstützung (z. B. Kommunikationshilfen), andere Zielgruppen, etwa Menschen mit 
psychischen Erkrankungen, werden durch auf Kommunikations- und Beteiligungsbedarfe 
abgestimmte räumliche Strukturen adressiert. Nachhaltige Wirkungen treten ein, sofern 
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kontinuierliche personelle und strukturelle Unterstützung gewährleistet ist. Angespannte 
Personalsituationen begrenzen Handlungsspielräume, können aber durch engagierte 
Mitarbeitende teilweise kompensiert werden.  

1.8. Ergebnisse der Zwei-Punkt-Erhebung: erkennbare 
Veränderungen aus Kund:innenperspektive 

 
Die Zwei-Punkt-Messung aus Kund:innenperspektive zeigt kein einheitliches Entwicklungsbild, 
sondern ein vielschichtiges Spektrum individueller Veränderungsprozesse. Fortschritte in den 
Bereichen Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und teilweise in der Gesundheit stehen neben 
punktuellen Rückschritten, die zumeist krankheits- oder situationsbedingt sind. Das Wohnmodell 
GVB fungiert dabei als stabilisierender Rahmen, der persönliche Entwicklung ermöglicht, ohne 
diese vorzugeben. Die Ergebnisse zeigen, dass Selbstbestimmung und Selbstständigkeit im GVB 
nicht statische Zustände, sondern prozessorientierte, dynamische Erfahrungen sind, die in 
Wechselwirkung mit den individuellen Lebensrealitäten der Bewohner:innen stehen. 
 
Im Bereich der Selbstbestimmung sind vielfältige Veränderungen erkennbar. Kund:innen 
gestalten ihre Freizeit zunehmend eigenständig und treffen bewusste Entscheidungen über ihre 
Alltagsgestaltung. Dies beinhaltet beispielsweise einen gelegentlichen Verzicht auf 
Familienbesuche zugunsten von gemeinschaftlichen Aktivitäten. Diese Entwicklung verdeutlicht 
eine wachsende Unabhängigkeit im sozialen und alltäglichen Handeln.  
 
Auch im Bereich Arbeit und Tagesstruktur zeigen sich selbstbestimmte Entscheidungen, etwa der 
freiwillige Ausstieg aus oder Wiedereinstieg in Werkstatt- oder Beschäftigungsangebote. Solche 
Veränderungen verweisen auf eine zunehmende Entscheidungs- und Handlungskompetenz. 
 
Ebenso zeigen sich individuelle Entwicklungen im Bereich Wohnen: Während manche Kund:innen 
den Wunsch nach intensiverer pflegerischer Unterstützung äußern, formulieren andere erstmals 
das Ziel, künftig gänzlich ohne Betreuung leben zu wollen. Beide Richtungen verweisen auf eine 
Stärkung der Autonomie, die sich in selbstbestimmten Entscheidungen über die eigene 
Lebensführung ausdrückt.  
 
Darüber gewinnen Partnerschaften, Sexualität und emotionale Beziehungen mehr Raum. Eine 
neue Partnerschaft, diesbezügliche therapeutische Begleitung und eine offenere 
Auseinandersetzung mit Themen der Intimität zeugen von wachsendem Selbstbewusstsein und 
emotionaler Selbstbestimmung.  
 
Ergänzend lässt sich in Einzelfällen auch im finanziellen Bereich eine Erweiterung des 
Handlungsspielraums beobachten. Das wachsende Vertrauen in die Eigenverantwortung der 
Kund:innen durch Erwachsenenvertretungen führt dazu, dass ihnen mehr finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, wodurch sie ihren Alltag auch im Umgang mit Geld selbstbestimmter 
und bewusster gestalten können. 
 
Im Hinblick auf die Selbstständigkeit wird deutlich, dass diese in vielen Fällen als ein 
schrittweiser Lernprozess erlebt wird. Fortschritte zeigen sich in alltäglichen Handlungsfeldern, 
wie Haushaltsführung, Kochen, Terminorganisation und dem Umgang mit Geld. Kund:innen 
übernehmen zunehmend Verantwortung, treffen eigenständige Entscheidungen und berichten, 
dass sie Aufgaben, die zuvor Unterstützung erforderten, nun häufiger selbst bewältigen können.  
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Auch die emotionale Unabhängigkeit nimmt zu. So wird etwa die Abnabelung von der 
Herkunftsfamilie als zentraler Schritt in Richtung eines eigenständigen Lebens beschrieben. 
Gleichzeitig treten auch hier gegenläufige Entwicklungen auf. Gesundheitliche Einschränkungen 
oder wachsende Unsicherheiten im öffentlichen Raum können zu einem Rückgang erlebter 
Selbstständigkeit führen. Diese Rückschritte stehen im Kontext individueller Lebenslagen und 
dynamischer Krankheitsprozesse. Eine befragte Person hebt hervor, dass sie ihr Leben im GVB 
erstmals seit vielen Jahren wieder als „normal“ und stabil erlebt, ein Hinweis darauf, dass der 
GVB-Rahmen alltägliche Selbstständigkeit und subjektive Sicherheit nachhaltig fördern kann. 
 
Neben den positiven Entwicklungen wird in einigen Fällen auch ein Spannungsverhältnis 
zwischen wahrgenommener und zugeschriebener Selbstständigkeit deutlich. So berichtet ein:e 
Kund:in, dass der Wegfall von Unterstützungsleistungen, etwa Begleitungen zu Arztterminen, als 
Überforderung erlebt wird, obwohl das Betreuungsteam seine:ihre Eigenständigkeit als 
ausreichend einschätzt. Diese Diskrepanz verweist auf die Bedeutung einer fein austarierten 
Balance zwischen Autonomie und Unterstützung, die Überforderung vermeidet und zugleich 
Handlungsspielräume wahrt. 
 
Im Bereich der Gesundheit wird ein bewussterer Umgang sichtbar: Einige Befragte berichten von 
veränderten Ernährungsgewohnheiten, der Reduktion als ungesund empfundener 
Konsummuster oder einem reflektierten Umgang mit medizinischen Empfehlungen. Einige 
Kund:innen erzählen von einer gewissen Stabilisierung ihres psychischen oder physischen 
Wohlbefindens. In Einzelfällen wird beschrieben, dass sich der Umgang mit Krankheitssymptomen 
verbessert hat oder das allgemeine Befinden etwas ausgeglichener wirkt. Gleichzeitig bleiben 
gesundheitliche Rückschritte, etwa durch bestehende Erkrankungen oder akute Krisen, Teil der 
individuellen Entwicklung. Im Zusammenhang mit der Wohnform des GVBs lässt sich vereinzelt 
eine stabilisierende Wirkung vermuten, wobei kein kausaler Zusammenhang mit gesundheitlichen 
Veränderungen abgeleitet werden kann.  
 

1.9. Abgeleitete Handlungsempfehlungen 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass das GVB-Konzept in hohem Maße zur Stärkung von 
Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Lebensqualität der Bewohner:innen beiträgt.  

Zugleich lassen sich einige Ansatzpunkte identifizieren, die die Wirksamkeit durch zielgerichtete 
strukturelle Anpassungen, eine verlässliche Ressourcenausstattung sowie eine konsequente 
Ausrichtung auf Barrierefreiheit und Inklusion weiter steigern könnten. Alle folgenden 
Empfehlungen basieren auf den Befragungsergebnissen von Mitarbeiter:innen und Kund:innen 
und sollen als Impulse für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Modells verstanden 
werden.  

Strukturelle und organisatorische Weiterentwicklung 

Präzisere Zielgruppendefinition 

Um Wohn- und Begleitangebote noch passgenauer gestalten zu können, könnte eine klare, vom 
Träger entwickelte Definition der Zielgruppen hilfreich sein. Dies würde nicht nur die Allokation 
vorhandener Ressourcen verbessern, sondern auch die Ausgestaltung von Aufnahmekriterien und 
Übergangsprozessen unterstützen. 
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Differenzierte Wohn- und Betreuungsformen 

Um wirkliche Wahlfreiheit der Kund:innen zu gewährleisten, ist eine Erweiterung des 
Angebotsspektrums durch Kombinationen von bestehenden Wohn- und Betreuungsformen, durch 
eine Entwicklung von zielgruppenspezifischen Angeboten oder durch eine Konzeption von völlig 
neuen Formaten zu überlegen. 

 

Entkoppelung von Wohnen und Betreuung 

Das Konzept einer Entkoppelung oder zumindest einer flexibleren Koppelung von Wohnraum und 
Betreuungsleistungen ist einigen Mitarbeiter:innen und Kund:innen zwar bekannt, ihre praktische 
Umsetzung erscheint jedoch derzeit unklar. Damit eine Entkoppelung realisierbar wird, wären 
klare Richtlinien und unterstützende Steuerungsimpulse seitens des FSW hilfreich, die sowohl 
rechtliche als auch organisatorische Fragen (z. B. Mietverträge, Kostenbeteiligung, 
Verantwortlichkeiten) eindeutig regeln. Sinnvoll erscheint ein schrittweises Vorgehen über 
Pilotprojekte in ausgewählten GVBs, die erproben, wie Wohnsicherheit auch bei sinkendem 
Betreuungsbedarf gewährleistet werden kann. Ergänzend könnten modulare Betreuungsverträge 
entwickelt werden, die eine flexible Anpassung des Unterstützungsumfangs ermöglichen, ohne 
dass Kund:innen ihre Wohnung aufgeben müssen. Kooperationen mit gemeinnützigen Bauträgern 
oder kommunalen Wohnungsunternehmen könnten geprüft werden, um eine längerfristige 
Wohnsicherheit unabhängig von Trägerorganisationen abzusichern. Eine begleitende 
wissenschaftliche Evaluation könnte sicherstellen, dass gewonnene Erfahrungen systematisch 
dokumentiert und in künftige Richtlinien überführt werden. Auf diese Weise ließe sich die 
angestrebte Erweiterung von Wahlfreiheit und Kontinuität in der Wohnsituation erreichen, ohne 
die Einrichtungen mit der alleinigen Verantwortung für komplexe Umsetzungsfragen zu belasten. 

 

Personalressourcen und fachliche Expertise 

Bedarfsgerechte Personalbemessung 

Eine Erweiterung der Personalressourcen würde die Betreuung resilienter gegenüber Ausfällen 
machen und zugleich ermöglichen, intensivere Assistenz in Abend- und Wochenendstunden 
anzubieten. Dadurch könnten Engpässe vermieden und zugleich proaktivere und individualisierte 
Unterstützungsangebote realisiert werden. 
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Spezialisierte Angebote für Zielgruppen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf 

Übergangsbegleitungen für jugendliche Care-Leaver:innen sowie maßgeschneiderte 
Unterstützungsformen für langjährige VBW-Bewohner:innen könnten Überforderung vorbeugen 
und die Stabilität der Wohnsituation fördern.  

Gerade bei jungen Menschen, die aus institutionellen Wohnformen in einen GVB wechseln, zeigt 
sich immer wieder, dass die plötzliche Erfahrung von Freiheit zunächst als Befreiung erlebt wird, 
zugleich aber zu einer Fehleinschätzung der eigenen Verantwortung führt. Nach Jahren in klar 
strukturierten Settings wird Selbstständigkeit oft als völlige Ungebundenheit interpretiert, 
wodurch zentrale Pflichten, wie beispielsweise Haushaltsführung oder das Wahrnehmen von 
Terminen, in den Hintergrund geraten.  

Bei Bewohner:innen aus dem VBW zeigt sich eine andere Form der Herausforderung: Nach Jahren 
umfassender Betreuung müssen sie erst wieder lernen, Selbstständigkeit aktiv zu übernehmen 
und Selbstbestimmung als verantwortungsvolle Entscheidungskompetenz zu begreifen. Freiheit 
und Eigenverantwortung stellen für sie daher neue, oft ungewohnte Lernfelder dar. 

 

Infrastrukturelle und räumliche Rahmenbedingungen in und um die Wohnverbünde 

Konsequenter Ausbau der Barrierefreiheit 

Die bestehenden Defizite in Gebäuden und Umgebungen (z. B. nicht rollstuhlgerechte Balkone, 
eingeschränkte Nahversorgung) unterstreichen die Notwendigkeit, Barrierefreiheit als zentrales 
Kriterium für die Standortwahl und bauliche Weiterentwicklung zu verankern. 

 

Architektonische Optimierungen in den Wohnverbünden 

Kompakte Verbundstrukturen mit kurzen Wegen und gut erreichbaren Gemeinschaftsräumen 
könnten Vereinsamung vorbeugen und die alltägliche Selbstversorgung erleichtern. 

 

Förderung sozialer Teilhabe und Inklusion 

Stärkung gemeinschaftsbildender Angebote in- und außerhalb der Wohnverbünde 

Ein Ausbau niederschwelliger und auf Freiwilligkeit beruhender Freizeit- und 
Begegnungsangebote innerhalb der Wohnverbünde und im Austausch mit Nachbar:innen könnten 
einer Vereinsamung der Kund:innen vorbeugen und Nachbarschaftsbeziehungen festigen. 
Ergänzend könnte eine aktivere Förderung von Kontakten zu lokalen Akteur:innen (z. B. Vereine, 
Kultur- und Freizeitangebote) soziale Teilhabe fördern. 
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2. Einleitung 

Der Garçonnièrenverbund (GVB) ist ein Wohn- und Betreuungskonzept des Fonds Soziales Wien 
(FSW), das seit 2015 Menschen mit Behinderungen und/oder psychischen Erkrankungen eine 
eigenständige Lebensführung in der eigenen Wohnung ermöglichen soll. Ziel dieses Konzepts ist 
es, bestehende Wohnformen, wie das Voll- und Teilbetreute Wohnen, um ein Modell zu ergänzen, 
das der UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen in besonderer 
Weise Rechnung trägt. Der GVB zielt auf die Umsetzung eines selbstbestimmten Lebens in sozialer 
Inklusion ab und verbindet die Struktur individueller Mietverhältnisse mit professionellen 
Unterstützungsleistungen, die sich flexibel an den jeweiligen Bedarfen orientieren (FSW 2023). 

Insgesamt gibt es in Wien 36 GVBs mit 444 Betreuungsplätzen (FSW 2025). 

Ein GVB umfasst laut Konzept mehrere, räumlich nahe beieinanderliegende Einzelwohnungen, 
einen Gemeinschaftsraum, gegebenenfalls ein Pflegebad sowie einen durchgehend besetzten 
Betreuungsstützpunkt. Es ist vorgesehen, dass, im Unterschied zu anderen betreuten 
Wohnformen, die Kund:innen ihre Wohnungen selbst mieten und der Mietvertrag nicht an eine 
Trägerorganisation gekoppelt ist. Damit soll das institutionalisierte Element der Fürsorge 
aufgelöst und das Prinzip der Entkoppelung von Wohnen und Betreuung realisiert werden. Im 
Zentrum des GVB-Konzepts stehen die Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und 
Wahlfreiheit der Kund:innen, die selbst entscheiden, von welcher Trägerorganisation sie 
Betreuung in Anspruch nehmen möchten. Diese strukturelle Unabhängigkeit soll eine neue Form 
von Empowerment ermöglichen, bei der die Kontrolle über Wohnraum und Privatmittel in der 
Hand der Mieter:innen liegt (FSW 2023). 

Das Konzept verfolgt die Zielsetzung, die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der 
Bewohner:innen durch individuell abgestimmte Formen von Begleitung und Assistenz zu 
fördern. Begleitung setzt auf die Aktivierung und Erweiterung vorhandener Fähigkeiten, während 
Assistenz auf die Herstellung von Handlungsfähigkeit in Übereinstimmung mit dem Willen der 
Kund:innen zielt. In beiden Ansätzen spiegelt sich das Prinzip des Empowerments wider: Die 
Bewohner:innen werden nicht als Objekte von Betreuung, sondern als Subjekte eigener 
Lebensgestaltung verstanden. Diese Konzeption folgt dem Paradigma der institutionellen 
Individualisierung, das soziale Unterstützungsstrukturen so gestaltet, dass sie Selbstbestimmung 
auch dort ermöglichen, wo kognitive, psychische oder körperliche Grenzen bestehen. 

Mit dem Wohnen im GVB sind tiefgreifende Veränderungen der sozialen Rollen und 
Alltagsstrukturen verbunden. Der Statuswechsel vom:von der „Bewohner:in“ einer betreuten 
Wohneinrichtung zum:zur „Mieter:in“ einer eigenen Wohnung markiert einen fundamentalen 
Wandel im sozialen System des Wohnens. Dieses neue System ist nicht mehr durch die Regeln 
institutionalisierten gemeinschaftlichen Lebens geprägt, sondern durch selbstbestimmt 
ausgestaltete nachbarschaftliche Beziehungen und individuelle Gestaltungsspielräume. Die 
Kontrolle über den eigenen Wohnraum konstituiert ein neues Maß an Privatheit, 
Selbstverantwortung und sozialer Freiheit – und damit neue Anforderungen an die 
Selbstorganisation und Selbsthilfe der Bewohner:innen. 

Aus einer rollenanalytischen Perspektive eröffnet das GVB-Setting neue Handlungsspielräume, 
die mit der Entwicklung von Kompetenzen, Autonomie und sozialen Netzwerken verbunden sind. 
Die Interaktionen zwischen Betreuung, Alltagsgestaltung und sozialem Umfeld lassen sich dabei 
als dynamische Prozesse innerhalb eines sozialen Systems verstehen, das auf Selbstbestimmung 
hin strukturiert ist. Im Sinne der modernen Versorgungsforschung kann das Wohnen im GVB somit 
als komplexe Intervention begriffen werden: ein Zusammenspiel individueller, institutioneller und 
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sozialräumlicher Faktoren, deren Wirkungen nicht linear, sondern systemisch und wechselseitig 
verlaufen. 

Vor diesem Hintergrund versteht sich die vorliegende Langzeitevaluierung als Beitrag zur 
wissenschaftlichen Analyse der Wirkungen des GVB-Modells. Sie untersucht, in welchem Ausmaß 
die normativen Zielsetzungen, insbesondere Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und 
Wahlfreiheit, in der Praxis realisiert werden und wie sich diese Prinzipien in den Lebenswelten der 
Bewohner:innen konkret entfalten. Dabei wird der GVB nicht nur als Betreuungsform, sondern als 
sozialer Interaktionsraum betrachtet, der die Transformation von Fremd- zu Selbstbestimmung 
institutionell ermöglicht und unterstützt. 

Der Bericht gliedert sich in drei Teile:  

• Im ersten Teil (Kap. 3) stellen wir die Ziele der Studie vor und beschreiben das 
methodische Vorgehen.  

• Im zweiten Teil (Kap.4) rekonstruieren wir das Konzept GVB und die damit verbundenen 
Ziele, wie sie vom FSW entwickelt wurden. Diese Rekonstruktion erfolgt mit Bezug auf 
die (klassische) Theorie sozialer Systeme und auf einige Konzepte der 
Sozialraumorientierung. Zusätzlich werden empirisch überprüfbare Hypothesen formuliert. 
Die Programmtheorie des FSW wird als empirische Theorie des sozialen Handelns in 
sozialen Systemen reformuliert, sodass die Wirkungen und die angestrebten Ziele 
formativ und summativ evaluiert werden können.  

• Im dritten Teil (Kap. 5–8) stellen wir dar, wie die zur Realisierung der Programmziele 
entwickelten Strukturen und Prozesse von den Mitarbeiter:innen umgesetzt und wie sie 
von den Bewohner:innen erlebt werden. Die Kap. 5 und 0 enthalten die Ergebnisse der 
Interviewstudie, in Kap. 7 werden die Ergebnisse der Zwei-Punkt-Messung analysiert und 
Kap. 0 fasst die Ergebnisse der ethnografischen Studie zusammen. 

3. Ziele, Fragestellungen, methodisches Vorgehen 

3.1. Ziele der Studie und Fragestellungen 

Ausgangspunkt der Langzeitevaluierung ist die mit dem GVB-Konzept des FSW entwickelte 
Programmtheorie. Sie enthält Annahmen über Strukturen und Prozesse, über das Wohnen und 
Arbeiten im GVB sowie über postulierte Wirkungen und Ziele. In der Evaluierung soll Folgendes 
geprüft werden (Lindner, 2022): 

• Gibt es empirische Evidenz für die Umsetzung dieser Ziele? 
• Wie lassen sich Fälle erklären, in denen diese Ziele nicht erreicht werden? 
• Es sollen aus dem empirischen Material Hypothesen gebildet und in der weiteren Erhebung 

geprüft werden. 

Gemäß Projektauftrag soll mit Bezug auf die Zielsetzungen evaluiert werden, 

• „ob die Zielsetzungen des GVB-Modells erreicht werden (insbesondere ob 
Deinstitutionalisierung, Selbstständigkeit, Empowerment-Charakter, Selbstbestimmung, 
Privatsphäre, Sexualität, … durch die Maßnahme gefördert werden), 

• ob die Zielsetzungen des GVBs den Bedürfnissen der Zielgruppe entsprechen, 
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• wie nachhaltig und umfassend die vom GVB ausgehenden Wirkungen sind“ (Steininger, 
2023, S. 1). 

Darüber hinaus sollen aus Sicht der Mitarbeiter:innen und der Kund:innen Optimierungspotenzial 
und Ansatzpunkte zur weiteren Förderung von Selbstbestimmung und Empowerment 
identifiziert werden. Im Detail soll Folgendes herausgearbeitet werden: 

• „Inwieweit ist die Zielsetzung des GVBs in Trägereinrichtungen umgesetzt? Wie werden 
Deinstitutionalisierung, Selbstständigkeit, Empowerment-Charakter, Selbstbestimmung, 
Privatsphäre, Sexualität, … gelebt? 

• Wer wohnt im Garçonnièrenverbund? Welche (Aus-)Wirkungen auf die Kund:innen können 
erhoben werden? Was sind Herausforderungen, Chancen und Risiken für die Kund:innen? 

• Was ändert sich im Leben der Kund:innen durch den Einzug in den GVB?  
− Nimmt die Selbstständigkeit zu?  
− Nimmt Selbstbestimmung zu?  
− Nimmt Empowerment zu?  
− Privatsphäre und Sexualität? 

• Welche Tagesgestaltung, selbstständige Tätigkeiten etablieren sich?  
• Wie wird die Lebensqualität beurteilt? 
• Nach 1 Jahr: Wissen Kund:innen über  

− [die] Möglichkeit des eigenen Mietvertrags Bescheid,  
− die Möglichkeit der Auswahl eines anderen Trägers für Betreuung [Bescheid]? 

• Wie sehen Mitarbeiter:innen die Arbeit im GVB, insbesondere im Hinblick auf Förderung der 
Selbstständigkeit und Autonomie?  
− Deinstitutionalisierung,  
− Selbstständigkeit,  
− Empowerment-Charakter,   
− Selbstbestimmung,  
− Privatsphäre,  
− Sexualität. 

• Wie schätzen sie die Wirkung auf die Kund:innen ein? Wie verändert sich die eigene 
Tätigkeit durch Wechsel vom Vollbetreuten Wohnen (VBW) zum Teilbetreuten Wohnen 
(TBW) im GVB? Verfolgen Träger die GVB-Ziele mit der Leistung dezidiert? 

• Welche Erfahrungen gibt es bei der Implementierung des Garçonnièrenverbund? Was war 
besonders erfolgreich bzw. was war hinderlich? Wo gibt es Verbesserungspotenzial? 

• Was kann aus Sicht von Kund:innen und Mitarbeiter:innen getan werden, um 
Deinstitutionalisierung, Selbstständigkeit, Empowerment-Charakter, Selbstbestimmung, 
Privatsphäre, Sexualität, … noch stärker zu ermöglichen?“ (Steininger, 2023, S. 1 f.) 

3.2. Zur Evaluierung komplexer Interventionen 

Die Umstellung von Wohnformen vom VBW in einer WG zum TBW im GVB lässt sich analytisch als 
Intervention begreifen, mit dem Ziel, damit die (Möglichkeiten von) Selbstbestimmung und 
Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderung oder psychischer Krankheit zu verbessern. In 
ihrer direkten Form kann die Fragestellung des Berichts im Rahmen der klassischen 
Interventionsforschung folgendermaßen formuliert werden: Es wird eine Maßnahme entwickelt 
und umgesetzt und man will wissen, ob und inwieweit sie wirksam und erfolgreich ist. Dabei 
werden Annahmen über Wirkungszusammenhänge formuliert und es soll geklärt werden, ob und 
unter welchen Umständen sie eintreten. An diesem Gedanken halten wir fest. Wir müssen ihn nur 
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dahingehend modifizieren, dass es sich bei der Einführung einer Wohnform und bei der Frage nach 
den Auswirkungen auf die Entwicklung von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit nicht um 
einen linearen, sondern um einen komplexen Zusammenhang handelt. Das Wohnen in einem 
GVB stellt mit anderen Worten eine komplexe Intervention dar.  

Eine komplexe Intervention zeichnet sich durch folgende Kriterien aus (Mayer, 2023, S. 9 mit 
Bezug auf Skivington et al., 2021): 

• „Anzahl und die Variabilität der Komponenten, 
• die Bandbreite der angestrebten Verhaltensweisen, 
• Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die von denen gefordert werden, welche die Intervention 

durchführen und von denen, die die Intervention erhalten, 
• Anzahl der Gruppen oder Organisationsebenen, die von der Intervention betroffen sind, 
• Anzahl und Variabilität der Outcomes, 
• Grad der zulässigen Flexibilität oder Anpassung der Intervention.“ 

Alle diese Kriterien treffen auf die Veränderungen zu, die durch den Einzug in einen GVB eintreten 
können. Je nach Ausgestaltung des Wohnens in einem GVB erfolgt eine Vielzahl von 
Veränderungen, die je für sich als komplexe Interventionen aufgefasst werden können. Diese 
verflochtenen Zusammenhänge und Wechselwirkungen lassen sich im Detail nicht nachzeichnen. 
Aber wir können einen Analyserahmen entwerfen, in dem sich die (Aussagen über) Erfahrungen 
der involvierten Bewohner:innen und Betreuer:innen verstehen und erklären lassen. Der 
Analyserahmen dient daher in erster Linie dazu, die in der Programmtheorie postulierten 
Zusammenhänge in analytische Begriffe zu übersetzen und diese als Hypothesen zu 
reformulieren. Als Analyseebene betrachten wir GVBs als soziale Systeme, die mit dem Ziel 
entwickelt wurden, die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Bewohner:innen (unter 
anderem mittels sozialraumorientierter Ansätze des Empowerments) zu stärken. Wir beschreiben 
die Mechanismen, Strukturen und Prozesse, die den Zusammenhang zwischen der Wohnform GVB 
und der Förderung von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit ermöglichen, und weisen auf die 
Grenzen des Konzepts hin. 

3.3. Studiendesign 

3.3.1. Interviewstudie 

Leitfadeninterviews mit Kund:innen und Mitarbeiter:innen 

Die Evaluierung ist als Längsschnittstudie konzipiert. Die Bewohner:innen wurden im Idealfall 
jeweils zweimal interviewt: in der Zeit nach dem Einzug und ein Jahr später. Wenn das nicht 
möglich war, wurde das Design in Absprache mit dem FSW erweitert, sodass auch Kund:innen, die 
länger im GVB wohnten, wahrgenommene Veränderungen retrospektiv einschätzen konnten. 
Zusätzlich wurden Interviews mit Mitarbeiter:innen geführt, davon zwei Zwei-Punkt-Messungen. 
Um Veränderungen zu identifizieren, wurden die Entwicklung des GVBs sowie (wenn zutreffend) 
wahrgenommene Veränderungen gegenüber der Arbeit im vollbetreuten Wohnen retrospektiv 
erfasst. 
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Feldzugang, Sampling, durchgeführte Interviews 

Der Auftraggeber unterstützte unter Einhaltung des Datenschutzvertrags maßgeblich beim 
Feldzugang durch die Bereitstellung einer entsprechenden Kontaktliste zu den Einrichtungen.  
Die Auswahl der Gesprächspartner:innen (Kund:innen und Mitarbeiter:innen) sowie die jeweilige 
Terminplanung wurde von MAKAM Research in Abstimmung mit den entsprechenden 
Einrichtungsleitungen übernommen. 

Da bei den Kund:innen keine Vollerhebung angestrebt wird, wurde bei der Auswahl darauf 
geachtet, ein breites Spektrum an GVBs in das Sample aufzunehmen, um die Unterschiedlichkeit 
der GVBs und deren vielseitige Kund:innenstruktur flächendeckend abzubilden. Auch diese 
Auswahl erfolgte in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber. 

Im Zeitraum von November 2022 bis Juni 2025 wurden in 24 GVBs insgesamt 38 persönliche 
qualitative Interviews mit 35 Mitarbeiter:innen und 90 persönliche qualitative Interviews mit 
60 Kund:innen geführt. Bis auf ein Interview, das in der Zentrale einer Trägerorganisation geführt 
wurde, fanden alle Interviews in Räumlichkeiten der jeweiligen GVBs statt.  

Zusätzlich wurden in drei unterschiedlichen GVBs ethnografische Beobachtungen durchgeführt, 
in deren Rahmen ebenfalls Gespräche mit Mitarbeiter:innen und mit Kund:innen durchgeführt 
wurden, die jedoch eher informell verliefen und nicht aufgezeichnet wurden.  

Da Kund:innen in ihren Möglichkeiten, Interviews zu geben, teilweise eingeschränkt waren, 
wurden die Interviews in 4 unterschiedlichen Settings durchgeführt:  

• Interviews wurden selbstständig und alleine gegeben,  
• auf Wunsch konnte ein:e Mitarbeiter:in zur Unterstützung anwesend sein,  
• der:die Mitarbeiter:in übernahm aktiv Redebeiträge, um beispielsweise bei sehr 

undeutlicher Artikulation die Aussagen des:der Kund:in zu formulieren. Die 
Mitarbeiter:innen achteten in solchen Fällen darauf, dass sie die Formulierungen im Sinne 
der Kund:innen machten.  

• In zwei Fällen wurde aus der Situation heraus das Interview gemeinsam mit Kund:innen 
und Mitarbeiter:innen in einem Gruppensetting geführt. 

Die Gespräche mit den Mitarbeiter:innen fanden in der Regel als Einzelgespräche statt. Wenn es 
sich in der Situation ergab oder es aus organisatorischen Gründen als sinnvoll erachtet wurde, 
wurden in einzelnen Fällen zwei Mitarbeiter:innen gemeinsam interviewt. 

Interviews mit Kund:innen im GVB  

Bei den Kund:innen waren insgesamt 90 Interviews (2 Interviews pro Kund:in, n = 45) geplant. Da 
jedoch nicht in allen GVBs neue Bewohner:innen eingezogen waren und zudem nicht immer davon 
ausgegangen werden konnte, dass bereits befragte Personen auch nach einem Jahr erneut 
teilnehmen würden, wurde alternativ zur Zwei-Punkt-Messung in Absprache mit dem FSW eine 
retrospektive Befragung umgesetzt. 

Grundlage der Interviews bildeten speziell entwickelte und mit dem Auftraggeber abgestimmte 
Gesprächsleitfäden. 
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Interviews mit Mitarbeiter:innen im GVB 

Mit den Mitarbeiter:innen waren 32 Interviews geplant, durchgeführt wurden 38 Interviews mit 
35 unterschiedlichen Mitarbeiter:innen. Auch hier kamen speziell für die Interviews mit den 
Mitarbeiter:innen entwickelte Gesprächsleitfäden zum Einsatz, die zuvor mit dem Auftraggeber 
abgestimmt wurden. 

Auswertung und Analyse 

Nach Vorliegen einer entsprechenden Einverständniserklärung wurden die Interviews mit einem 
digitalen Audioaufnahmegerät aufgezeichnet und anschließend vollständig transkribiert. In 
Einzelfällen erfolgte ein sinnerfassendes Mitprotokollieren. Die Grundlage für die Auswertung 
bildet die Themenanalyse nach Meuser und Nagel (2002). 

Verwendung von Originalzitaten im Bericht 

Im Bericht werden Originalzitate von Mitarbeiter:innen und Kund:innen verwendet. Diese geben 
persönliche, subjektive Meinungen und Eindrücke wieder, die in verschiedenen Aspekten von 
den Positionen des FSW abweichen können. 

3.3.2. Ethnografie 

Um auch jene GVB-Bewohner:innen in der Evaluierung zu berücksichtigen und ihnen eine „Stimme 
zu geben“, bei denen aufgrund ihrer Kommunikationsmöglichkeiten eine leitfadengestützte 
Interviewführung nur begrenzt möglich ist, wurde ein ethnografischer Zugang ergänzend 
durchgeführt.  

Ethnografische Forschung geht davon aus, dass jede menschliche Gruppe ihre eigene Realität 
hervorbringt, in der sie lebt, die sie als selbstverständlich gegeben betrachtet und die in 
modernen Gesellschaften in eine Vielzahl lokaler Kulturen zerfällt, in formale Organisationen 
ebenso wie in informelle Gruppenbildungen (Spradley, 1980). 

Ethnografische Forschung rückt die Kultur einer Gruppe ins Zentrum. Unter Kultur werden 
Sinnstrukturen (Patterns) verstanden, die Erfahrungen und Handlungen bedeutsam werden 
lassen und interpretierbar machen, für uns selbst und für andere, mit denen wir interagieren. 
Kultur ist daher immer intersubjektiv, überindividuell gedacht. Auf diese Weise können wir die 
Detailfragen der Evaluierung vor dem Hintergrund eines Gedankens beantworten, den Anne 
Waldschmidt in die deutschsprachige Diskussion eingebracht hat: ob und inwieweit in einem GVB 
das „kulturelle Modell der Behinderung“ (Waldschmitt, 2005) im Alltag realisiert wird.  

Anders als im sozialen Modell der Behinderung, das Behinderung in behindernden Bedingungen 
einer diskriminierend wirksamen Gesellschaft verortet, fokussiert das kulturelle Modell der 
Behinderung auf die Art und Weise, „wie Normalitäten und Abweichungen konzipiert werden, wie 
exklusive und inklusive Praktiken gestaltet sind, wie Identitäten geformt und neue 
Subjektbegriffe geschaffen werden“ (Waldschmidt, 2005, S. 28). Mit inklusiven Zugängen, wie der 
Sozialraumorientierung, und neuen Begriffen, wie Kund:in anstelle von Bewohner:in oder 
Klient:in, sind sprachliche Verschiebungen angezeigt, deren Implikationen für das soziale Leben 
mittels ethnografischer Forschung herausgearbeitet werden können. 
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Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie über Sozialleistungen und Bürgerrechte hinaus kulturelle 
Repräsentationen von Menschen mit Behinderung erfolgen, was gesellschaftliche Akzeptanz 
fördert und Menschen mit Behinderung zum integralen Bestandteil der Gesellschaft und nicht zu 
einer zu integrierenden Minderheit macht.  

Wenn der Fokus auf sprachliche Formen (Diskurs) erweitert wird und auch Praktiken bzw. nicht 
sprachliche Ausdrucksformen thematisiert werden, dann empfiehlt sich ein situationssensibles 
Vorgehen, das direkt an den lebensweltlichen Bedingungen und Gegebenheiten ansetzt. 
Entsprechende Zugänge wurden beispielsweise in der lebensweltlichen Ethnografie erarbeitet 
(Honer und Hitzler, 2015), die auf einen Mix von Gesprächen, teilnehmenden Beobachtungen und 
der Untersuchung von Artefakten setzt. Eine Aufgabe einer ethnografisch orientierten Soziologie 
ist es, marginalisierten Zielgruppen eine Stimme zu geben (Spradley und Mann, 1975). 

Um ein strukturiertes Vorgehen zu gewährleisten und die Feldphasen in einem überschaubaren 
Rahmen zu halten, empfiehlt sich das in drei Stufen aufgebaute Verfahren von Spradley (1980), 
das zwischen offener, fokussierter und selektiver teilnehmender Beobachtung unterscheidet. Ziel 
ist es, eine spezifische Sinndomäne in einer im GVB gelebten Kultur zu erfassen, nämlich die auf 
den Status und die Bedeutungsaspekte von Behinderung zielenden kulturellen Elemente, die sich 
auf einem Spektrum zwischen individueller Zuweisung von Eigenschaften (essentialistischer 
Begriff der Behinderung) und Anerkennung von Menschen mit Behinderung als einer möglichen 
Lebensform in der pluralen Gesellschaft (kultureller Begriff der Behinderung) bewegen können.  

Auf Basis dieser analytischen und heuristischen Annahmen wird eine strategisch angelegte, 
ethnografisch orientierte Erhebung geplant, die für jede teilnehmende Einrichtung aus drei 
Beobachtungsphasen besteht.  

Um das Spektrum der GVBs hinsichtlich des räumlichen Settings und der unterschiedlichen 
Kund:innenstruktur sichtbar zu machen und dem inklusiven, diversen Charakter gerecht zu 
werden, wurde die ethnografische Forschung in drei GVBs durchgeführt.  

Ethnografisches Arbeiten lässt sich in eine Reihe von Phasen gliedern: 

• Feldzugang und Entwicklung der Erhebungsinstrumente: Diese Phase widmet sich der 
Auswahl der zu inkludierenden GVBs (in enger Absprache mit dem Auftraggeber, jedoch 
unter Berücksichtigung des Datenschutzes), dem Feldzugang und der Entwicklung der 
Erhebungsinstrumente für die Ethnografie (in Abstimmung mit dem Auftraggeber). 

• Interviews mit Mitarbeiter:innen: In dieser Phase wird jeweils ein Interview mit 
einem:einer Mitarbeiter:in der inkludierten GVBs geführt, der:die in der Betreuung der 
Zielgruppe tätig ist. Die Interviews repräsentieren auf der einen Seite die kulturelle 
Perspektive der in der Einrichtung tätigen Betreuungspersonen. Auf der anderen Seite 
werden sie (auch in den späteren Interviews) gebeten, über die Struktur, den Ablauf und 
die Aktivitäten im GVB sowie über die Kund:innen Auskunft zu geben. 

• Offene teilnehmende Beobachtung: Der:die Forscher:in beobachtet offen (deklariert sich 
als Forscher:in), während er:sie in Alltagsaktivitäten des teilnehmenden GVBs involviert 
wird. Darüber hinaus werden Interviews mit jeweils ein bis zwei Kund:innen und 
einem:einer Mitarbeiter:in geführt, die gemäß der Anlage ethnografischer Interviews in der 
Rolle von Informant:innen (Spradley, 1979, S. 25 ff.) über die Bedarfe und Bedürfnisse der 
Zielgruppe Auskunft geben. Das Konversationsformat muss dabei an die Möglichkeiten und 
Fähigkeiten der Teilnehmer:innen angepasst werden, kann also auch nicht sprachliche 
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Kommunikationsformen enthalten. Darüber hinaus ist es auch möglich, Gespräche 
gemeinsam mit einer Bezugs- bzw. Betreuungsperson zu führen. Wichtig ist, dass der:die 
Interviewer:in die Interviewpartner:innen motiviert, die Rolle von Lehrer:innen 
einzunehmen, die den:die Forscher:in darauf hinweisen, worauf es in ihrer sozialen Welt 
ankommt bzw. was relevant ist. 

• Fokussierte teilnehmende Beobachtung: Die Ergebnisse aus Phase 3 (offene teilnehmende 
Beobachtung) werden genauer ausgearbeitet und der Zielgruppe im Sinne einer 
kommunikativen Validierung rückgemeldet. Dazu werden jeweils ein bis zwei Interviews 
mit Kund:innen und ein Interview mit einem:einer Mitarbeiter:in geführt. Mit den 
zusätzlichen Informationen aus den Interviews und weiteren Beobachtungsdaten werden 
die kulturellen Wortfelder (Domänen) zu Taxonomien (Ober- und Unterbegriffen) 
ausgearbeitet.  

• Selektive teilnehmende Beobachtung: In einer abschließenden Phase werden gezielt 
relevante Inhalte aufgegriffen, die in den Phasen 3 und 4 aufgetaucht sind, und es wird 
herausgearbeitet, welche kulturelle Bedeutung den verschiedenen Begriffen im 
Alltagshandeln zukommt, die in der Domänen- und der Taxonomieanalyse identifiziert 
wurden. Wenn übergreifende kulturelle Bedeutungen identifiziert werden, können diese zu 
kulturellen Themen und kulturellen Modellen verdichtet werden. In dieser Phase werden 
jeweils ein bis zwei weitere Interviews mit Kund:innen sowie ein Interview mit einem:einer 
Mitarbeiter:in geführt, um die bisherigen Ergebnisse abschließend zu validieren und zu 
verfeinern.  

• Ergebnisaufbereitung: Die Memos aus der Beobachtung und die Interviewprotokolle 
werden ausgewertet, mit dem Ziel, kulturelle Domänen zu identifizieren, in denen die 
Bedürfnisse, Bedarfe und Veränderungsprozesse der Zielgruppe und die Nutzung des 
Unterstützungsangebots beschrieben und bewertet werden. Domänen sind Wortfelder, die 
um semantische Beziehungen (Bezeichnungen, Abläufe, Orte usw.) organisiert sind und in 
denen die Perspektive der Zielgruppe zum Ausdruck kommt. Praktisch handelt es sich 
einem der Grounded Theory ähnlichen Codier-Vorgang. 

Die ethnografische Studie verdichtet den Forschungsprozess und ist als fokussierte Ethnografie 
angelegt. Solche Ethnografien unterscheiden sich vom üblichen methodischen Vorgehen eines 
längeren Feldaufenthalts dadurch, dass die Forscher:innen einen bereits besser bekannten 
Gegenstand untersuchen und lediglich ausgewählte Aspekte der Kultur einer sozialen Einheit 
betrachten. Im Idealfall werden Videoaufnahmen eingesetzt, um detaillierte Daten zu generieren; 
in unserem Fall haben wir aus forschungspragmatischen und datenschutzrechtlichen Gründen 
darauf verzichtet. Die ethnografischen Ergebnisse stellen daher nicht den Versuch dar, die Kultur 
oder besser die zwei Kulturen (der Kund:innen, die dort wohnen, und der Betreuer:innen, die dort 
arbeiten) eines GVBs möglichst umfassend zu rekonstruieren. Sondern es werden nur wenige 
Aspekte der Kultur, die mit Blick auf die Fragestellung der Evaluierung relevant sind, 
herausgearbeitet und vor dem Hintergrund des Analyserahmens und der Interviewstudie 
kontextualisiert.  

Die Ergebnisse fokussieren auf ausgewählte Begriffe, auf deren Grundlage die soziale Welt der 
Zielgruppe beschrieben wird und die in der Perspektive der Kund:innen und der Mitarbeiter:innen 
„in der Sprache des Felds“ zum Ausdruck kommen. Zugleich wird damit eingeschätzt, welche 
Bedeutung der GVB im Wohn- und Arbeitsalltag einnimmt und ob die kulturelle Perspektive in 
Form der spezifischen Bedarfe und Bedürfnisse adäquat berücksichtig wird oder ob es zu Lücken, 
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Missverständnissen oder fehlender Berücksichtigung der Bedürfnisse und Bedarfe kommt, was 
möglicherweise hinderlich für die Selbstbestimmung und das Empowerment der Kund:innen ist. 

In der Terminologie von Spradley (1979) handelt es sich um strategische Forschung, die dazu 
dient, Wissensbedarfe mit Blick auf spezifische „human problems“ zu generieren, um 
beispielsweise institutionelle Strukturen mit den Anforderungen jeweiliger Zielgruppen 
abzugleichen. 
 

4. Programmatisches und analytisches Konzept des GVBs 

4.1. Das Konzept GVB: die Programmtheorie 

Um das Konzept des GVBs aus Perspektive des FSW anschaulich darzustellen, wurden in diesem 
Kapitel Ergebnisse und Originalzitate aus den Expert:inneninterviews herangezogen, die im 
Rahmen der Evaluierungsstudie von 2019 geführt wurden. 

4.1.1. Entstehungshintergrund und Funktion 

Das GVB-Konzept stützt sich auf die UN-Behindertenrechtskonvention, die im Jahr 2008 vom 
Österreichischen Nationalrat ratifiziert wurde und am 26. Oktober 2008 in Kraft trat. Das Konzept 
gründet in dem Bestreben „diese Menschenrechts-UN-Konvention wirklich zum Leben zu 
erwecken“ (E1) und einen weiteren Schritt „Richtung Selbstbestimmung unserer Zielgruppe zu 
erarbeiten“ (E1). Damit ist eine spezifische Haltung verbunden und es können „konkrete 
Maßnahmen, die man daraus ableiten kann“ (E1), entwickelt werden. Eine dieser Maßnahmen ist 
die Umsetzung des GVB-Modells. 

Mit Haltung ist zunächst gemeint, „dass Menschen mit Behinderung, [...] Rechte zugestanden 
werden“ (E1). Sie betrifft aber auch den Umgang mit ihnen, dass sie nicht als Objekte der 
Fürsorge, sondern als gleichberechtigte Bürger:innen respektiert werden. Das bedeutet 
beispielsweise: Auch wenn Menschen mit Behinderung Unterstützung benötigen, haben sie das 
Recht, eine Wohnung zu mieten. Vor dem Hintergrund dieser Haltung muss Betreuung, wie sie in 
den Begriffen VBW und TBW angelegt ist, neu konzipiert werden. Die Wohnform und die 
Betreuungsform sollen daher parallel verändert werden. 

Eine wichtige Motivation der Entwicklung des GVB-Modells liegt in dem Gedanken, dass jeder 
Mensch das Recht auf eine eigene Wohnung hat, denn „[e]s ist ein Unterschied, ob eine 
Trägerorganisation mir Räumlichkeiten zur Verfügung stellt oder ob ich tatsächlich sagen kann: 
‚Das ist jetzt meine Wohnung, weil da bin ich jetzt Mieter‘, und so wie andere Menschen eben auch 
Wohnungen anmieten“ (E1).  

Das bisherige Angebot war für viele Menschen ungenügend und so sollte eine Wohnform 
geschaffen werden, die das individuelle und soziale Leben weniger stark institutionalisiert, die 
es nicht in vorgegebene Abläufe einfügt und die dennoch ein hohes Maß an unterstützender 
Betreuung sicherstellt, „aus dem Anspruch, keine Wohngruppe mehr zu schaffen und trotzdem 
eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung anbieten zu können“ (E1). 



 

Langzeitevaluierung GVB 2022–25 – Gesamtbericht  Seite 28 von 231 

Die räumliche Umsetzbarkeit und das Vorhandensein potenzieller Zielgruppen begünstigte und 
bestärkte die Entwicklung des GVB-Modells. Zwei Fragen müssen jedoch geklärt werden:  

• Für wen ist das GVB-Modell geeignet?  
• Über die rechtlichen Aspekte hinaus: Wie lässt sich das GVB-Modell konkret vom VBW auf 

der einen Seite und vom eigenständigen, z. B. durch mobile Betreuung unterstützten 
Wohnen abgrenzen? 

 

Diese Entwicklungsperspektive wurde von zwei konkreten Faktoren gestützt:  

• Es gab Trägerorganisationen, die über relativ leicht adaptierbare Räumlichkeiten 
verfügten, sodass sie Wohnraum im GVB-Format anbieten konnten, und die sich zu 
entsprechender Adaptierung bereitfanden. 

• Es bestand Nachfrage nach einer Wohnform für zwei Personengruppen. Zum einen 
Personen, die „bislang in Pflegeeinrichtungen gelebt haben, dort aber nichts verloren 
haben, weil sie nicht alt genug sind“ (E2). Damit war eine Zielgruppe identifiziert, deren 
Wohnproblem zugleich eine Belastung teurer Pflegeeinrichtungen bedeutete. Zum anderen 
wurde zunehmend deutlich, dass VBW insbesondere für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen nicht passend ist. So bestand eine große Nachfrage von Menschen mit 
Borderline-Persönlichkeitsstörung nach einer Alternative zum VBW.  

 

Die Entstehung des Konzepts GVB ist auch von Wünschen aus der Zielgruppe motiviert, 
insbesondere von dem Wunsch nach Persönlicher Assistenz: 

„Natürlich kommt das auch von der Zielgruppe. Da ist ein starker Wunsch nach 
Persönlicher Assistenz auch da. Nach Selbstbestimmung. Da gibt es recht engagierte 
Selbstvertreter:innen, die für ihre Rechte eintreten, in den Trägerorganisationen 
stellvertretend für andere, aber auch dem Fördergeber gegenüber. Ja, das ist natürlich 
eine Wechselwirkung in beide Richtungen.“ (E1) 

Das GVB-Modell ist grundsätzlich so konzipiert, dass es das überkommene Modell des VBW 
(weitgehend) ersetzen können soll. In Abstimmung mit politischen Entscheidungsträger:innen 
wurde festgelegt, „dass wir vollbetreutes Wohnen, also Wohngemeinschaften in diesem Sinne, 
nicht mehr ausbauen werden. Wir werden diese Wohngemeinschaften kompensieren durch 
Garçonnièrenmodelle“ (E2). Zu dieser Absicht bekennt sich der Fachbereich Wohnen: „Das [VBW] 
wird in dem Segment nicht mehr ausgebaut. Das ist das klare Bekenntnis des Fachbereichs“ (E1). 
Die im GVB-Modell verfügbaren Plätze werden auf Basis einer Bedarfsprognose geplant. Das VBW 
wird „in dieser Form und in dieser Menge“ (E2) daher künftig nicht mehr gefördert und das 
Angebot stark reduziert.  

Dennoch ist man sich darüber bewusst, dass es dieses Modell auch künftig brauchen wird; auch 
wenn das GVB-Modell hinsichtlich der Zielgruppe sehr breit konzipiert ist und auch als Wohnform 
„für alle“ gedacht ist, gibt es Personen, für die das VBW besser geeignet ist:  

„Wir werden nicht alle vollbetreuten Wohngemeinschaften aufgeben können. Manche 
Kunden und Kundinnen brauchen dieses Modell nach wie vor. Es hat auch seine 
Vorteile für ganz spezielle Zielgruppen.“ (E2) 
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4.1.2. Elemente der Wohnform GVB 

Fördermodell 

Aus der Perspektive der Förderung ist das GVB-Modell eine Form des TBW. Die rechtlichen 
Grundlagen sind im Chancengleichheitsgesetz geregelt. Die Richtlinien für die Förderung von 
GVBs sind innerhalb der Förderrichtlinien für TBW verfasst, wobei der GVB explizit angeführt 
wird.  

Im GVB-Modell werden weder die Wohnung noch die Verpflegung gefördert, sondern alleine 
die Betreuung und die damit verbundenen Räumlichkeiten:  

• die Miete für den Betreuungsstützpunkt, 
• Gemeinschaftsräume, 
• das Pflegebad.  

Die Kund:innen müssen daher „über Geld verfügen und sich Verpflegung selbst zahlen“ (E2). 
Definitiv gefördert werden Betreuung und Betreuungsstützpunkt.  

In der engeren Fassung heißt es: „Wir fördern ausschließlich die Betreuung.“ (E2) Über die 
Betreuung hinausgehende bzw. eng damit verbundene Förderobjekte (wie der Stützpunkt) 
können gefördert werden. Auch wenn es heißt: „Wir fördern die Betreuung und sonst nichts“, so 
besteht Spielraum, denn „[d]as Gesetz verbietet uns nicht, mehr Leistung zu erbringen.“ (E2) Für 
die Miete können die Kund:innen einen Mietkostenzuschuss beantragen, eine Leistung, die 
unabhängig vom FSW ist und dementsprechend nicht vom FSW gefördert wird. 

Anders als im VBW, für das eine Eigenleistung von bis zu 80 % der Eigenmittel (z. B. Pflegegeld) 
einbehalten wird, gibt es im GVB-Modell keine gesetzlich vorgeschriebene Eigenleistung.  

Sicherheit durch eigene Wohnung: Nutzungsvertrag und Mietvertrag 

Das GVB-Modell sieht vor, dass die Kund:innen – als Singles oder auch als Paare – über eine 
eigene Wohnung verfügen, für die sie einen Mietvertrag als Hauptmieter:innen abschließen 
können:  

„Wir fordern ein, dass die Kund:innen, das ist eine Bestimmung, eine Notwendigkeit, 
wir fordern ein, dass die Kund:innen den Hauptmietvertrag für diese Wohnung 
abschließen können.“ (E2)  

In der Regel ist neben der Miete ein Baukostenbeitrag zu bezahlen. Solange der:die Kund:in den 
Beitrag nicht aufbringen kann, fungiert die Trägerorganisation als Hauptmieterin und der:die 
Kund:in verfügt über die Wohnung im Rahmen eines Nutzungsvertrags. Da der Großteil der 
Kund:innen nicht über ausreichend Geld verfügt, muss der Baukostenbeitrag häufig vorfinanziert 
werden. Ziel ist es, den Nutzungsvertrag in einen Hauptmietvertrag überzuführen. Sollte der:die 
Kund:in ausziehen, muss darüber hinaus sichergestellt sein, dass die Wohnung als Mietobjekt für 
FSW-Kund:innen verfügbar bleibt, also „in diesen Verbund wieder zurückkommt und einem 
Kunden oder Kundin von uns angeboten werden kann“ (E2). 

Die Wohnungen sind in der Regel nicht eingerichtet und können daher von den Bewohner:innen 
nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Zwar kann es sein, dass im Zuge der Umgestaltung 
einer WG in einen GVB die Möblierung bereits vorhanden ist, vorgesehen ist es aber nicht. 
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E2 sieht „einen Mehrwert für die Kund:innen, weil sie einen persönlichen Wohnraum haben, auf 
den sie sich verlassen können.“ Der Wohnraum ist daher nicht nur ein Bereich der (selbstständigen 
und selbstbestimmten) Entfaltung eigenen Lebens, sondern vermittelt auch Sicherheit und 
Verlässlichkeit, gerade weil er durch folgenreiche Entscheidungen wie den Wechsel der 
betreuenden Einrichtung nicht in Frage gestellt wird. 

Zugang zur Wohnung und Haustiere 

Die Bewohner:innen verfügen über einen Schlüssel zu ihrer Wohnung und zu den 
Gemeinschaftsräumen. Über den Zugang zum Wohnraum haben sie als Mieter:innen die alleinige 
Kontrolle. In der Regel sind Haustiere erlaubt. 

Verbundcharakter und Größe 

GVBs bestehen im idealen Fall aus zwölf einzelnen Wohnungen, die in einem mehr oder weniger 
kompakten Wohnverbund angeordnet sind: „[D]ie aneinandergereiht sein können. Sie können 
auch ein bisschen zerstreut sein“ (E2). Der Zusammenhang kann beispielsweise durch das 
Wohnhaus gebildet werden: „Das heißt, ich hab in einem ganz normalen Zinshaus in Wien, in 
einem Genossenschaftsbau, kleine Wohnungen, die direkt nebeneinanderliegen oder über die 
Stockwerke verteilt sind“ (E1). Der Übergang vom Verbund in eine lose Anordnung dislozierter 
Wohnungen lässt sich nicht genau angeben. In der Vorstellung des FSW sollen aber zumindest 
sechs der zwölf Wohnungen einen engen Verbund bilden: 

„Man muss immer von einem Verbund sprechen können. Also diese Wohnungen 
sollten, zumindest sollten sechs in der, in den, wirklich in dem engen Verbund sein und 
gegebenenfalls können die weiteren sechs Einzelwohnungen dann ja aber im selben 
Hause angebracht sein. Was wir nicht wollen, ist, dass ganz disloziert ist über, in einer 
Straße, ja, dass da zwölf Wohnungen sind. Da sprechen wir dann nicht mehr von einem 
Verbund.“ (E2) 

Das Verbundkriterium muss flexibel gehandhabt werden, da man sich sonst ein zu enges Korsett 
an baulich-räumlichen Anforderungen auferlegen würde. Die Standortwahl wäre sowohl im 
Baubestand als auch im Neubau zu sehr eingeschränkt. 

„Es gibt keine konkreten [...] Richtlinien. Wird auch sehr schwer sein, das in eine 
Richtlinie hineinzugießen, weil ich will das jetzt nicht starr machen. Ich könnte sagen, 
die zwölf Wohnungen müssen klar aneinander sein und aus. Ja? Ich will da schon eine 
Flexibilität haben. Es hängt auch immer von einzelnen Bauten ab, von der Architektur, 
wie das gestaltet ist. Also da ist viel möglich und das soll man auch ausnützen können.“ 
(E2) 

Die räumlichen Distanzen haben Einfluss auf das Betreuungskonzept und auf die 
Versorgungsqualität, was sich auch in den empirischen Ergebnissen zeigt (siehe Kap. 5.3). 
Hinsichtlich der räumlichen Anordnung herrscht dennoch große Variationsbreite: 

„Weil es eben nicht mehr ganz so dicht ist, räumlich nicht mehr ganz so eng 
beieinander liegt und die Betreuungskonzepte schon verändert werden müssen. Es ist 
ein Unterschied, ob ich drei Stockwerke hin und her laufe oder ob sich das alles 
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wirklich unter, mit einer Eingangstür verbinden lässt. Das ist dann schon natürlich ein 
Unterschied.“ (E1) 

Aufgrund der Anforderungen hinsichtlich Inklusion und des Prinzips einer möglichst 
alltäglichen Lebensgestaltung können sich die Wohnungen in einem Wohnhaus über Stockwerke 
und Gänge verteilen, sodass die GVB-Bewohner:innen und die anderen Hausbewohner:innen eine 
Nachbarschaft bilden. Alltagsbegegnungen können dazu beitragen, dass Menschen mit und 
ohne Behinderung zum üblichen Erscheinungsbild von Situationen werden. Es kann aber auch 
sein, dass ein ganzes Haus, eine Stiege oder ein Stockwerk die räumliche Einheit des GVBs bilden: 

„Oder es gibt auch Varianten, wo in einem Haus nur eine Organisation drinnen ist, mit 
eigenen Wohnungen. Das ist ja nicht der Grundcharakter des Garçonnièrenverbunds. 
Die Grundidee ist ja, dass auch noch andere Menschen in dem Haus leben. Es gibt auch 
Varianten, wo nur eine Trägerorganisation in einem Haus ist und über sämtliche 
Stockwerke hinweg Menschen mit einer psychischen Erkrankung, für die ist es 
meistens so, leben und betreut werden. Auch das ist gut und legitim. Also das wird es 
auch weiterhin brauchen.“ (E1) 

Zusatzräume 

Ein GVB ist durch drei zusätzliche Raumtypen charakterisiert, in denen jene sozialen Prozesse 
stattfinden, die den Übergang vom VBW zum TBW im GVB charakterisieren: 

1. einen rund um die Uhr besetzten Stützpunkt, 

2. (gegebenenfalls und je nach Zielgruppe) ein Pflegebad, 

3. einen Gemeinschaftsraum. 

Der Stützpunkt – räumliche Trennung von Wohnen und Betreuung: Der Trennung von Wohnung 
und Betreuung entspricht in der räumlichen Struktur die Einrichtung eines Stützpunktes, „wo ein 
Betreuerteam zur Verfügung steht für die Menschen, die dann in den eigenen Wohnungen leben“ 
(E1). Der Stützpunkt löst die (permanent umsorgte) Wohngruppe auf; umgekehrt kann er (im 
Idealfall) bei Bedarf rund um die Uhr aufgesucht werden: 
 

„Auch aus dem Anspruch, keine Wohngruppen mehr zu schaffen und trotzdem eine 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung anbieten zu können. Das heißt, dieser Stützpunkt, den es 
gibt, da ist rund um die Uhr eine Person vor Ort. Und wenn in der Nacht beispielsweise 
ein Thema aufkommt, kann die Person Unterstützung bekommen.“ (E1) 

Das Pflegebad – Integration von Wohnen und Pflege: Ein (freistehendes) Pflegebad, das über 
Hebevorrichtungen und genügend Platz für Pflegehandlungen verfügt, trennt wie der Stützpunkt 
die (institutionalisierten) Bereiche von Wohnen und Betreuung, aber auf einer anderen Ebene. 
Denn über diese hoch spezialisierte Infrastruktur ist Pflege und damit selbstständiges Wohnen für 
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf außerhalb von Pflegeeinrichtungen möglich. Die 
Differenzierung von Wohnen und Betreuung auf der Ebene der Privatwohnung und die 
Integration von Wohnen und Pflege auf der Ebene des Verbundes ermöglichen einer großen 
Gruppe von Menschen mit Behinderung mit einer breiten Palette an Unterstützungsbedarf ein 
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben. 
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Der Gemeinschaftsraum – Spielraum von Sozialität oder Privatheit: Der Gemeinschaftsraum ist 
obligatorisch. Er soll aber weniger den Charakter eines Wohnzimmers annehmen, wie es aus dem 
WG-Kontext vertraut ist und in dem sich der Großteil des sozialen Lebens abspielt. Vielmehr ist er 
als räumlich-situative Gelegenheitsstruktur im Sinn einer Lebenschance (Knabe et al., 2021) 
gedacht, die je nach Bedarf und den Wünschen der Bewohner:innen genutzt werden kann: 

„[...] steht er offen jederzeit für alle. Das ist schon die Grundidee. Ob das bespielt wird 
oder nicht, hängt dann von den jeweiligen Personen ab. Es besteht nicht der Anspruch, 
dass dann den ganzen Tag Programm passiert. Wenn es die Kunden möchten, ja. Wenn 
sie es nicht wollen, nein.“ (E1) 

Durch den Gemeinschaftsraum wird der Handlungsspielraum jenseits der Privatwohnung 
erweitert. Die Bewohner:innen, die untereinander eine – über gemeinsame Betreuung enger 
aufeinander bezogene – Nachbarschaft bilden, können den Raum je nach Bedarf gemeinsam 
nutzen oder es können auch begleitende oder betreuende Aktivitäten in diesen Räumen 
stattfinden: 

„Es soll einfach ein Raum, ein definierter Raum sein, der außerhalb meiner eigenen 
Wohnung ist. Es soll die Möglichkeit geben, dass ich wählen kann zwischen: ‚Ich 
möchte meine Ruhe haben und alleine sein‘. ‚Ich möchte mich zurückziehen.‘ Und soll 
bieten aber auch die Möglichkeit: ‚Ich möchte jetzt sehr wohl ganz bewusst Kontakt 
mit anderen haben.‘ Entweder mit anderen Bewohnern in den eigenen Wohnungen 
oder mit Betreuungspersonen. Es soll die Möglichkeit geben zwischen 
gesellschaftlichen sozialen Leben und zu sagen: ‚Jetzt ist es mir zu viel, jetzt ziehe ich 
mich wieder zurück.‘“ (E1) 

Was konkret gemacht wird, hängt von den Wünschen der Bewohner:innen ab, und es besteht in 
keiner Weise Zwang zur Teilnahme: „Das ist immer wirklich abhängig von den Personen. Es kann 
sein, dass man kocht und gemeinsam isst. Es kann sein, [dass] die Person für andere etwas macht, 
weil sie Lust darauf hat. Es kann sein, dass Filme geschaut werden oder sonstige Aktivitäten 
passieren. Es muss aber nicht, es kann sein, aber es muss nicht sein.“ (E1) 

Begleitung, Assistenz, Sozialraumorientierung 

Die Trennung von Wohnen und Betreuen, die Integration von Wohnen und Pflege und die 
Betonung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Bewohner:innen gegenüber 
umfassender Versorgung erfordern auch einen anderen Typus von Unterstützung. Diese lässt sich 
mit den Konzepten Empowerment, Begleitung und Assistenz grob umreißen. 

Empowerment bedeutet, die Bewohner:innen dabei zu unterstützen, eigene Ressourcen zu 
entdecken und zu entwickeln. Diese Ressourcen sind nicht auf das Individuum beschränkt, 
sondern sie sind mit Blick auf die Lebensweltorientierung auf das Individuum in seiner Umwelt 
bezogen. Die Verschiebung der Perspektive von der individuellen Versorgung auf die 
sozialräumliche Einbettung wird durch das Freiwerden von Ressourcen ermöglicht, die im VBW für 
die Versorgung gebunden sind: 

„Den Sozialraum muss ich da nutzen. Ich muss schauen, dass ich mich möglichst viel 
dort bewege. Und da sehe ich auch eine Chance kalkulatorisch von den 
Garçonnièrenverbünden, wir sehen, dass wir hier bei ziemlich gleichem 
Förderaufwand, vergleichbar zum vollbetreuten Wohnen, mehr Personalressourcen im 
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Garçonnièrenverbund haben. Das heißt, ich kann die Leute auch mehr unterstützen, im 
Sozialraum sich zu bewegen. Also individueller hinauszugehen.“ (E2) 

Professionelle Arbeit, die dadurch unterstützt, dass sie es dem:der Kund:in ermöglicht, ihre 
Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen selbst zu entdecken und zu entfalten, lässt sich mit 
dem Konzept des Begleitens beschreiben. Beim Begleiten geht es darum, einen Interaktionsraum 
(Nittel und Meyer, 2018) zu öffnen, in dem jeweils individuell so weit unterstützt wird, dass die 
begleitete Person die für sie relevanten Handlungen selbst ausführen kann: 

„Alles, Behördenwege, Einkäufe und das kann von bis gehen. Ich begleite nur, weil 
jemand fürchtet sich, bis hin zu: ‚Ich habe mir das OK vorher abgeholt, darf ich die 
Person X, darf ich den Bankmenschen fragen über finanzielle Angelegenheiten.‘ Das 
OK muss ich mir natürlich vorher holen und die Person ist auch dabei und ich stelle 
vielleicht die Frage, weil die Person sich das nicht zutraut. Oder ich bin einfach nur 
unterstützend daneben und tue gar nichts.“ (E1) 

Ob der:die Begleiter:in mit dem:der Kund:in gemeinsam handelt und im äußersten Fall die 
Einschränkungen des:der Kund:in kompensiert oder ob er:sie nur mitgeht, allein durch seine:ihre 
Präsenz Sicherheit gibt und die Person ermutigt, alleine zu handeln, ist Angelegenheit von 
Aushandlungen. Selbstbestimmung bedeutet in einer Situation mit hohem Unterstützungsbedarf, 
dass die Kund:innen entscheiden, wie viel Unterstützung sie brauchen und welche unterstützten 
Handlungen sie ausführen wollen. Es kann auch sein, dass eine Handlung lediglich vorbereitet 
oder angestoßen wird, sodass sie von dem:der Kund:in alleine ausgeführt werden kann: 

„Schon gemeinsam, schon gemeinsam oder auf Wunsch, oder die Person macht es dann 
aber alleine, aber hat keine Ideen dazu. Es kann beides sein. Entweder man macht es 
gemeinsam, meistens ist es gemeinsam, aber es kann natürlich auch sein, dass man es 
einfach nur bespricht, die Person einen Denkanstoß benötigt, sodass sie es dann selber 
umsetzt.“ (E1) 

Da professionelle Arbeit auf emotionaler Bindung und gegenseitigem Vertrauen basiert, gibt es in 
den meisten Trägerorganisationen Bezugsbetreuer:innen:  

„Es gibt ja meist in den Trägerorganisationen Personen, die dann im Besonderen für 
den einen oder anderen Kunden zuständig sind. Und die schauen sich das dann im 
Detail an.“ (E1) 

Professionelle Arbeit, wie sie exemplarisch von Parsons (1951) am Beispiel der Interaktion 
zwischen Ärzt:innen und Patient:innen und später allgemein in der Theorie der 
Interaktionsmedien (Parsons, 1963) herausgearbeitet wurde, beruht auf Einfluss. Damit ist 
gemeint, dass (therapeutische, sozialarbeiterische usw.) Entscheidungen den Adressat:innen nicht 
aufgezwungen werden. Vielmehr sollen sie Vorschläge der Professionsvertreter:innen freiwillig 
übernehmen, deren Problemlösungskompetenz sie sich anvertraut haben, um eigenständig 
handlungsfähig zu werden: 

„Das ist halt dann die Betreuungsleistung, die man bringen muss, wie bringe ich jemand 
trotzdem dazu, ohne dass die Selbstbestimmung verloren geht, das eine oder andere 
zu tun, was wichtig wäre. Es ist inzwischen in den Köpfen gut angekommen, dass 
wirklich mit dem Kunden bearbeitet wird, wie vorzugehen ist, wie man zu dem Ziel 
kommt, das irgendwie vereinbart ist.“ (E1) 
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Auch wenn Personen einen hohen Unterstützungsbedarf haben und ohne Hilfe eigene 
Handlungen nicht ausführen können, lässt sich ihr Handeln unter dem Gesichtspunkt von 
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung betrachten. Dies leistet das Konzept der Assistenz. 
Assistenz ist begleitende Unterstützung in selbstständigen Handlungen, die aber nur dort und nur 
so weit unterstützt werden, damit der:die Kund:in seine:ihre Handlungsziele realisieren kann. Der 
Unterschied ist, wie E1 festhält, „eine Haltungsfrage“: 

„Es ist ein Unterschied zwischen Betreuung und Assistenz. Es ist eine Haltungsfrage 
auch. Eine Betreuung ist meistens mehr wie Assistenz. Wir haben solche Leistungen 
auch schon für Menschen, die einen Pflegebedarf haben und die körperliche 
Behinderungen haben, aber es wünschen sich auch Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen eine Persönliche Assistenz. Es ist eine reine, viel individuellere 
Geschichte, ob ich meinem Assistenten mitteile, und der müsste auch entsprechend 
geschult sein, weil wenn jemand kognitive Einschränkungen hat, wird es eine 
Unterstützung brauchen, [um] zum Ausdruck zu bringen, was ich möchte. Aber wo 
jemand wirklich viel flexibler noch Entscheidungen treffen kann, wen möchte ich an 
meiner Seite haben und was möchte ich heute tun und was möchte ich morgen tun. 
Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Da sind wir auf der höchsten Ebene. Das ist mir 
schon bewusst, aber mir geht es nur darum, diese Richtung weiter einzuschlagen.“ (E1)  

Die Begleitung kann je nach Bedarf kontinuierlich oder lediglich punktuell stattfinden, sie kann 
sehr aktiv bzw. aktivierend oder auch passiv sein (dabei sein), sie kann eher subtil und nebenbei 
oder offen und explizit stattfinden (zu den Dimensionen von Begleitung siehe Nittel und Meyer, 
2018). Immer beruht sie auf einer Vereinbarung, also auf der Basis von Aushandlung im Zeichen 
von Selbstbestimmung. Mit Blick auf das Spektrum der Behinderungen oder Krankheiten der 
GVB-Kund:innen nimmt die Begleitung unterschiedliche Formen an. Im Fall schwerer 
Behinderungen wird Begleitung zur Assistenz. Mit der Verschiebung von der individuellen 
Betreuung zur Sozialraumorientierung mit Fokus auf das Individuum in seiner Lebenswelt lässt sie 
sich zudem als Empowerment verstehen. 

So individuell die Formen der Begleitung sind, so vielfältig sind die Inhalte. Sie können die 
Bewältigung des Alltags betreffen (Kochen und Einkaufen, Wohnungspflege, Körperhygiene, Arzt- 
und Behördenwege), Unterstützung im Umgang mit Finanzen, die regelmäßige Einnahme von 
Medikamenten, den Aufbau einer geordneten Tagesstruktur im Sinn der eigenen Strukturierung 
des Tages, bis zu Themen, die den Sozialraum betreffen, etwa die Pflege von Sozialkontakten oder 
die Beratung im Familiensystem. 

Entkoppelung von Wohnen und Betreuung 

Der Ansatz der Chancengleichheit impliziert, dass die Wohnung nicht mit der Betreuung durch 
den spezifischen Träger verbunden sein soll. Im Gegenmodell des VBW hat jeder ein eigenes 
Zimmer, aber „wenn ich dort lebe und dort die Betreuung bekomme, kann ich nicht sagen: ‚Ich 
möchte eine andere Betreuung haben von jemandem anderen und möchte meinen Wohnraum 
aufrechterhalten‘“ (E2). Das VBW ist zwar weniger restriktiv als das voll institutionalisierte Leben 
in einer psychiatrischen Einrichtung oder einem Wohnheim, dennoch handelt es sich um ein 
„relativ enges Korsett“ (E2), in dem die Bewohner:innen leben.  

Der nächste Schritt war daher eine Neugestaltung von „Wohnraum“ im Sinn von „Anrecht auf 
eigene vier Wände, Anrecht auf eigene Sanitäreinrichtungen und wenn ich der Meinung bin, dass 
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ich [...] von dieser Betreuungseinrichtung nicht mehr betreut werden möchte, dann soll das 
weiterhin meine Wohnung sein“ (E2).  

Damit ist die Entwicklungsperspektive benannt, die Menschen mit Behinderung als gleichgestellte 
Mieter:innen sieht, die über eigene Wohnungen verfügen und die Wahlfreiheit hinsichtlich der 
Betreuung haben: 

„Es muss aber zum Ziel werden, dass es ganz klar ist, dass jeder Mensch das Recht hat, 
sich eine Wohnung anzumieten, mit und ohne Behinderung. Da wollen wir hin. Das ist 
nicht reibungslos, das ist, bei den Projekten in der Planung merkt man das schon. Ich 
halte es für extrem wichtig, das zu verfolgen und auch wirklich voneinander zu 
trennen, und das ist auch das Ziel. Wo wir zu Beginn mit der Selbstbestimmung geredet 
haben, dass es die Zukunft sein muss, dass ein Mensch mit Behinderung in dieser 
kleinen Wohnung lebt und aber dann sagt: ‚Ich möchte jetzt eine andere Organisation, 
die mich betreut.‘ Und es ist dann nicht die Konsequenz, dass ich dann ausziehen muss. 
Das ist eben der entscheidende Unterschied.“ (E1) 

Entkoppelung der Förderung vom Besuch einer Tagesstruktur 

Ein weiteres wichtiges Element von Wahlfreiheit ist die Entkoppelung des (teilbetreuten) 
Wohnens vom Besuch einer Tagesstruktur. Das Angebot, eine Tagesstruktur zu besuchen, ist also 
keine Verpflichtung, sondern es wird zu einer Option für Menschen, die (sinnstiftende) Tätigkeiten 
ausüben wollen, die aber aufgrund ihrer Behinderung keiner geregelten Arbeit oder Ausbildung 
nachgehen können: 

„Es wird auf jeden Fall Unterstützung geboten, gehört ja zum Kerngeschäft dazu. Nur 
ist es unabhängig voneinander, Wohnen und Arbeit. Also nicht ganz in klassischen 
vollbetreuten Wohngruppen, ist schon die Voraussetzung, dass die Person eine 
Tagesstruktur in Anspruch nimmt, weil nicht über den ganzen Tag hinweg 
Betreuungsteams vor Ort sind. Da ist es gekoppelt, im teilbetreuten Wohnen, im 
Garçonnièren-Modell ist es nicht gekoppelt. Ja. Da ist natürlich immer das Ansinnen zu 
überlegen, was eine sinnvolle Beschäftigung sein kann. Bis hin jemand zu unterstützen, 
ein ganz aufrechtes Dienstverhältnis zu erlangen, oder dafür zu sorgen, entsprechende 
Ausbildungen zu machen. Wenn die Ausbildung aufgrund der Einschränkungen nicht 
geht, gibt es ja dann bestimmte Angebote auch, eben Tagesstrukturen, sind ja für 
Menschen gedacht, die nicht arbeitsfähig sind.“ (E1) 

Weitere Elemente 

Weitere Elemente, die nicht direkt das Konzept GVB betreffen, sondern auf die Zielgruppe 
abgestimmte Rahmenbedingungen, sind die Leistbarkeit sowie die minimalen Voraussetzungen 
und Grenzen. 

Leistbarkeit: Hinsichtlich der Leistbarkeit muss auf die meist beschränkten finanziellen 
Möglichkeiten der Zielgruppe Rücksicht genommen werden. Die Leistbarkeit setzt der 
Wohnungsgröße und den geförderten Leistungen Grenzen: 
 

„Man könnte durchaus mehr machen. Das ist aber wahrscheinlich nicht leistbar. 
Gegebenenfalls könnten wir, wenn die Miete zu teuer ist, Miete unterstützen. Aber da 
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müssten wir im Vorfeld bei der Planung schauen, dass das leistbarer Wohnraum ist. 
Und erfahrungsgemäß beträgt die Miete bei 30 Quadratmetern rund 350 Euro. Und 
wir würden meinen, dass das eine durchaus angemessene und leistbare Miete ist.“ (E2) 

Voraussetzungen und Grenzen: Mindestvoraussetzungen in einem formalen Sinn gibt es nicht. Für 
das (mit Unterstützung) selbstbestimmte und selbstständige Wohnen im GVB lassen sich dennoch 
zwei Elemente ausmachen, die sich auf das Individuum und auf die Bewohner:innen-Gruppe 
beziehen.  
Auf der Individualebene wird eine basale Kommunikationsfähigkeit vorausgesetzt: „Ein gewisses 
Maß an Fähigkeiten sollte eine Person zumindest haben, erkenntlich zu machen, wenn sie etwas 
benötigt. […] Es muss schon möglich sein, mit welchen Mitteln auch immer, [zum] Ausdruck zu 
bringen: ‚Ich brauch jetzt etwas‘“ (E1). 

Auf der Ebene der Gruppe könnte eine sehr heterogene Zusammensetzung der Bewohner:innen 
der Betreuung und dem notwendigen Raumangebot Grenzen setzen: „Da hätten wir 
wahrscheinlich ein Problem mit dem Personal. Hätten wir wahrscheinlich auch ein Problem mit 
dem Gemeinschaftsraum. Also wenn das ganz heterogen ist, würde das wahrscheinlich auch nicht 
funktionieren“ (E2). 

4.1.3. Intendierte Wirkungen: GVB-Ziele 

Selbstständigkeit 

Die Förderung der Selbstständigkeit und die dafür notwendigen Maßnahmen stehen im Zentrum 
des GVB-Modells: „[D]ie oberste Prämisse ist immer, die maximale Selbstständigkeit zu fördern, 
und wenn es da Unterstützung benötigt, dann wird es zwischen der Trägerorganisation und dem 
Kunden [der Kundin] vereinbart“ (E1).  

Selbstbestimmung 

Selbstbestimmung ist ein zweites wichtiges Element, das durch das GVB-Modell gefördert werden 
soll. Selbstbestimmung ist Bestandteil des GVB-Modells, und umgekehrt müssen die Modelle so 
umgesetzt werden, dass sie Selbstbestimmung enthalten. In den Gesprächen mit den Expert:innen 
kristallisieren sich drei Kontexte der Selbstbestimmung heraus:  

• das Verfügen über die eigene Wohnung im vertraglich geregelten Status eines:einer 
Mieter:in,  

• das Verfügen über (finanzielle) Mittel und  
• das Respektieren eigener Entscheidungen, insbesondere im Betreuungskontext.  

Das Verfügen über eine eigene Wohnung ist ein grundlegendes Moment der Selbstbestimmung 
und das heißt im GVB-Modell, „Mieter einer eigenen Wohnung zu sein, trotz der Tatsache, dass 
die- oder derjenige eine Betreuung benötigt oder andere soziale Dienstleistungen“ (E1). Die 
Wohnung konstituiert einen „definierte[n] Wohnbereich, wo ich sozusagen entscheiden kann“ 
(E1). Oder noch prägnanter und mit Hinweis auf die Abhängigkeit, die sich daraus ergibt, dass man 
keine eigene Wohnung hat: 

„Ein selbstbestimmtes Leben zu führen, möglichst in allen Belangen, die es gibt, das ist 
natürlich, über seine eigene Wohnung [zu] verfügen. Nicht in der Gefahr zu leben, dass, 
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wenn ich diesen Träger nicht haben mag, dass ich dann ausziehen muss, dass ich 
meinen Wohnplatz verliere, das ist [...] eine Form der Selbstbestimmung.“ (E2) 

Damit geht eine Veränderung im Status einher: „Es ist ein Unterschied, ob eine Trägerorganisation 
mir Räumlichkeiten zur Verfügung stellt oder ob ich tatsächlich sagen kann: ‚Das ist jetzt meine 
Wohnung, weil da bin ich jetzt Mieter‘, und so wie andere Menschen eben auch Wohnungen 
anmieten“ (E1). Diese Veränderung gegenüber dem VBW, dass die Bewohner:innen den Status von 
Mieter:innen haben, soll in der „ersten Phase der Etablierung dieses Modells“ (E1) geleistet 
werden. 

Das heißt, auch wenn eine Betreuungsperson zu wissen glaubt, was für eine:n Kund:in gut ist, 
müssen die Entscheidungen des:der Kund:in respektiert werden:  

„Ja, wirklich auch sagen zu können: ‚Ich möchte das bitte nicht mehr haben.‘ Das war 
auch in der Vergangenheit schon möglich. Wir zwingen ja niemanden, das geht ja auch 
gar nicht. Wenn jemand zwar aus Sicht der Expert:innen etwas benötigt, aber der 
Mensch selber nicht bereit ist, etwas anzunehmen, dann müssen wir das zur Kenntnis 
nehmen und respektieren.“ (E1) 

In Situationen, in denen Kund:innen eigene Handlungspläne haben, besteht die Betreuung darin, 
„beratend zur Seite zu stehen“: 

„Manchmal haben Kunden ein Bild von etwas, das kann man ihnen auch nicht nehmen. 
Das ist dann, das ist dann einfach, aber [...] es gibt den Versuch, beratend zur Seite zu 
stehen und Vorschläge zu machen, wenn die Person dann nicht bereit ist, anzunehmen, 
dann ist es einfach so.“ (E1)  

Wenn Erwachsenenvertreter:innen involviert sind, verkompliziert sich die Situation, aber auch 
dann müssen Entscheidungen der Kund:innen anerkannt werden. 

Ein wichtiger Bereich der Selbstbestimmung ist das Verfügen über finanzielle Mittel. Damit 
eröffnet sich ein großes Spektrum von Gelegenheiten, an denen selbstbestimmtes Handeln zum 
Ausdruck kommen kann: „Schon die Frage alleine. Sie haben jetzt ihr Geld, wo wollen sie ihr Geld 
ausgeben? Was wollen sie sich zum Essen kaufen? Ja. Das schon alleine, dass ich hier Fragen 
stellen kann, weil der Mensch selbst über Geld verfügt, führt hoffentlich, man könnte auch sagen 
automatisch, aber nicht ganz automatisch, [...] führt hoffentlich zu einer wesentlich größeren 
Selbstbestimmtheit der Menschen“ (E2). An Fragen wie „Was soll ich zum Essen kaufen?“ kommt 
auch ein Aspekt der Wahlfreiheit zum Ausdruck. Mit dem Aspekt der Selbstbestimmung wird aber 
stärker der Lokus der Entscheidungszurechnung betont, während die Wahlfreiheit verfügbare 
Optionen in den Vordergrund rückt. 

Die GVB-Wohnungen sind grundsätzlich nicht möbliert. Das heißt, Ausstattung, Gestaltung und 
Aneignung der Wohnung sind dem:der Kund:in, seinen:ihren Wünschen und Bedürfnissen 
überlassen.  

Wahlfreiheit 

Wahlfreiheit ist jene Form der Selbstbestimmung, die Optionen in den Vordergrund rückt. Die 
wichtigste Veränderung vom VBW zum TBW im GVB ist die Entkoppelung von Wohnen und 
Betreuungsleistung: 
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„Gekoppelt ist damit [mit dem VBW] natürlich jetzt auch eine Betreuungsleistung und 
das soll voneinander entkoppelt werden. Zukünftig, da sind wir noch nicht, soll es ja 
weitergedacht werden, dass ein Mensch entscheiden kann: ‚Ich möchte nicht von der 
Organisation X betreut werden, sondern von der Organisation Y.‘ Dass das auch 
möglich ist und ich deshalb aber nicht meine Wohnung verliere, nur weil ich meine 
Meinung oder meine Entscheidung verändert habe.“ (E1) 

Wahlfreiheit besteht auch bezüglich externer Dienstleistungen, die je nach Bedarf und den 
finanziellen Möglichkeiten zugekauft werden können: 

„Es gibt Unterstützungsleistungen, gerade im teilbetreuten Wohnen kann ich das 
machen, also im vollbetreuten Wohnen würde das nicht gehen, dass ich mir 
Zusatzleistungen zukaufen kann, die ich dann aber auch eben von meinem Pflegegeld 
selbst bezahlen muss. Es hängt davon ab, kann ich es mir leisten, ja oder nein?“ (E2) 

Inklusion 

Ein wichtiger Anspruch von GVBs ist die Förderung von Inklusion. GVBs sind in Wohnhäuser 
integriert, sodass im Idealfall Kontakt zwischen den Kund:innen und den Nachbar:innen im 
Rahmen von Alltagsinteraktion entsteht. Menschen mit Behinderung und Menschen mit 
psychischen Erkrankungen gehen auf diese Weise in das alltägliche Erscheinungsbild ein. Ein:e 
Expert:in charakterisiert die Mieter:innen als „[g]anz normale Bürger und Bürgerinnen, die einen 
Mietvertrag abschließen“ (E2). Auf der Basis des Verfügens über finanzielle Mittel ist in weit 
größerem Ausmaß Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich:  

„Also, dass ich raus gehe. Allgemein, dass ich integriert bin. Im Sozialraum integriert 
bin. Dass ich lokale Angebote in Anspruch nehme. Das wird mit diesem Modell hier 
ermöglicht.“ (E2) 

4.1.4. Gegenhorizont VBW 

Das idealtypische VBW dient als Gegenhorizont, von dem sich das GVB-Modell abgrenzt. Seine 
wichtigsten Merkmale sollen an dieser Stelle skizziert werden. Das VBW dient – im Sinn eines 
Idealtypus – als Gegenkonzept zum TBW im GVB. Zwischen diesen beiden Polen lassen sich die 
empirischen GVBs einordnen und die Abweichungen vom GVB-Ideal verstehen und erklären.  

Eigenes Zimmer in einer Wohngemeinschaft 

Im VBW wohnen die Kund:innen in Wohngemeinschaften: „Jeder hat sein Zimmer und es gibt ein 
Wohnzimmer und es gibt sanitäre Einrichtungen“ (E2). Es handelt sich um eine große Wohnung, in 
der „jeder ein eigenes Zimmer hat und sich alles räumlich dann sehr nahe abspielt“ (E1). 

Familiencharakter 

Die Wohngemeinschaft ist auch im sozialen Sinn ein enger Verband. Damit ist impliziert, dass es 
eine Fürsorgebeziehung zwischen den Betreuer:innen und den Bewohner:innen gibt. Manche 
Kund:innen haben ein Bedürfnis nach diesem familiären Charakter und „wollen diese familiäre 
Struktur“ (E1). 
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All-inclusive-Finanzierung 

Gefördert werden sowohl die Miete als auch die Verpflegung und die Betreuung. 

Koppelung von Wohnen und Betreuung 

Hinsichtlich der Betreuung besteht keine Wahlfreiheit: „[W]enn ich in dieser Wohngemeinschaft 
lebe und dort die Betreuung bekomme, kann ich nicht sagen: ‚Ich möchte eine andere Betreuung 
haben von jemandem anderen und möchte meinen Wohnraum aufrechterhalten.‘ Ja, also dieses 
zu Hause sein“ (E2). Das WG-Zimmer ist daher kein von Unterstützung und Betreuung 
unabhängiges Zuhause. 

Zielgruppe 

Als Zielgruppe werden Personen gesehen, deren Betreuung so aufwendig ist, „dass es definitiv nur 
in einer Wohngruppe gehen kann“ (E1). 

4.2. Der GVB als soziales System 

In GVBs werden selbstständiges und selbstbestimmtes Wohnen im Rahmen der Möglichkeiten 
und Grenzen der Kund:innen unterstützt und gefördert. Das setzt einerseits die Orientierung am 
(idealtypischen) modernen Wohnen (Häußermann und Siebel, 2020) voraus, zu dem das Verfügen 
über Privatraum und der soziale Status eines:einer Mieter:in gehört. Andererseits werden die 
größeren Freiheiten des Wohnens durch die Einrichtung eines spezifischen sozialen Systems 
gefördert. Als soziale Systeme werden Handlungssysteme begriffen, in denen wechselseitig 
aufeinander verweisende Rollen institutionalisiert sind. Die Systeme grenzen sich von Umwelten 
ab, mit denen sie in kontrollierten Austauschbeziehungen stehen. Mit dem spezifischen Zweck, 
für den sie eingerichtet sind, stellen GVBs Organisationen dar. Im letzten Abschnitt des 
theoretischen Teils soll daher der GVB als soziales Handlungssystem skizziert werden, in dem 
privates Wohnen, die Bildung von Nachbarschaftsbeziehungen und verschiedene Formen der 
Unterstützung und des Empowerments verbunden werden, mit dem Ziel, Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung zu fördern.  

4.2.1. Krankheit und Behinderung 

Dabei müssen wir zunächst zwei thematische Kontexte unterscheiden, die durch die Entwicklung 
der Disability Studies immer stärker differenziert wurden. Zum einen geht es um Krankheit, 
insbesondere psychische Erkrankungen und damit verbundene Herausforderungen. Krankheit 
lässt sich als temporärer oder chronischer Zustand begreifen, der unter zwei Gesichtspunkten 
betrachtet werden kann (Gerhardt, 1990). Unter dem ersten, strukturellen Gesichtspunkt 
bedeutet Krankheit den Verlust von Fähigkeiten, kompetent am Alltagsleben teilzunehmen. 
Kranke Personen dürfen jedoch die Krankenrolle einnehmen, eine Art Nische, in der die 
Betroffenen Hilfe beanspruchen können, während sie von Alltagsanforderungen entlastet 
werden. Das ist die rollentheoretische Bedeutung von Krankheit. In der Prozessperspektive und 
in ihrer motivationalen Bedeutung bezeichnet Krankheit eine Rückzugstendenz aus 
Handlungsanforderungen im Alltag. Eine besondere Form stellen chronische Krankheiten dar, bei 
denen es mehr darum geht, einen Zustand zu stabilisieren, in dem mit einer Krankheit gelebt 
werden kann, und diese Situation möglichst gut in den Alltag zu integrieren. In diesem Fall tritt 
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die Krankenrolle in den Hintergrund, bleibt aber beispielsweise durch regelmäßige ärztliche 
Konsultationen oder Therapieadhärenz bei der Medikamenteneinnahme erhalten. 

Behinderungen werden nicht mehr als Krankheit im Rahmen des medizinischen Modells von 
Behinderung konzipiert (Waldschmidt, 2005). Menschen mit Behinderung sind nicht krank. 
Behinderung impliziert nicht, dass man eine Krankenrolle einnehmen soll, um wieder gesund zu 
werden. Vielmehr wird umgekehrt von einem sozialen Modell der Behinderung ausgegangen, das 
die soziale und räumliche Handlungsumwelt ins Zentrum stellt. Der Gesellschaft wird die Pflicht 
zugeschrieben, geeignete Lebenschancen für Menschen mit Behinderung einzuräumen und sie 
nicht an der Entfaltung ihres Lebens zu hindern: von der räumlichen Barrierefreiheit bis zur 
vollen Teilnahme am sozialen Leben in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.  

Auch im sozialen Modell der Behinderung sind Momente des Defizit-Denkens enthalten 
(Waldschmidt, 2005). Aber diese können durch eine möglichst barrierearme physische, soziale und 
symbolische Umwelt ausgeglichen werden. In der Weiterentwicklung des sozialen zum 
kulturellen Modell der Behinderung wird versucht, die im sozialen Modell implizierten 
Vorstellungen individueller Defizite aufzugeben und Behinderung als eine mögliche Lebensform 
in der pluralen modernen Gesellschaft zu begreifen. Es entwickelt sich, so Waldschmidt (ebd.), 
eine Auseinandersetzung mit Behinderung, die das Leben mit Behinderung als eine von vielen 
Lebensformen begreift. An dieses „Leben mit“ lässt sich auch das Thema (chronische) Krankheit 
annähern. 

Im Unterschied zum Leben mit einer Behinderung wird das Leben mit einer psychischen Krankheit 
häufig im Spannungsfeld gesellschaftlicher Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit 
verhandelt. Krankheit bedeutet abweichendes Verhalten mit Bezug auf Gesundheit. Gesundheit 
lässt sich handlungstheoretisch als autonomes Handlungsvermögen (teleonomisches Vermögen) 
begreifen. Zur Wiederherstellung von Handlungsvermögen dienen therapeutische Methoden, die 
Formen der sozialen Kontrolle darstellen. Im Kontext von Behinderung geht es nicht um 
Behandlung oder Heilung, sondern es geht um die Frage, inwieweit unter den jeweiligen 
Bedingungen ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden kann.  

Das Konzept GVB kann beide Themen adressieren, weil die Unterstützung im Alltag mittels 
unterschiedlicher Formen der Hilfe geleistet wird, und zwar mittels (professioneller) Begleitung 
und mittels (deprofessionalisierter Hilfe in Form von) Assistenz.  

Wie GVBs eine Weiterentwicklung im Bereich des Wohnens darstellen, sind Begleiten und 
Assistenz Ausdifferenzierungen der Hilfe. Weder Begleitung noch Assistenz werden als 
therapeutisches oder pädagogisches Handeln verstanden. Vielmehr dienen sie der Herstellung 
von Handlungsfähigkeit oder der Aktivierung von Ressourcen der Kund:innen, um die Handlungs- 
bzw. Entscheidungsfähigkeit zu stärken.  

Mit der Sozialraumorientierung verschiebt sich der Akzent weg vom Individuum und hin zu 
räumlich-situativen und sozialen Eigenschaften der Wohnumwelt sowie der organisationalen und 
gesellschaftlichen Strukturen, die für Empowerment-Prozesse wirksam gemacht werden können. 
Dem entsprechen Tendenzen der De-Medikalisierung, De-Pädagogisierung und De-
Institutionalisierung des Lebens mit Behinderung und mit psychischer Krankheit. 
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4.2.2. Statusaufwertung in konkreten Situationen: relationale Autonomie 

Die drei zentralen Themen Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Empowerment können mit 
dem Begriff der relationalen Autonomie verbunden und zusammenfassend interpretiert werden. 
Der philosophische Begriff Autonomie bezeichnet Willensfreiheit, aber es klingt auch ein Moment 
der Selbstständigkeit an, die von einer Handlungsumwelt getragen und ermöglicht wird. Mit 
relationaler Autonomie ist daher eine situativ ausverhandelte, nicht direkt von allgemeinen 
Prinzipien abgeleitete Form von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit gemeint. Sie 
entwickelt sich vor dem Hintergrund kultureller und historischer Muster in einem konkreten 
Handlungskontext gemeinsam mit anderen Handelnden und im Rahmen der Möglichkeiten und 
Grenzen, die eine Person in ihrer biografischen Situation hat und in denen sie sich als wirksames 
und selbstständiges Handlungszentrum erleben kann. Während sich also Autonomie zunächst auf 
generalisierte kulturelle Werte wie die Menschenrechte bezieht, muss sie für die pluralen und 
differenzierten Lebenszusammenhänge einer (dem Anspruch nach) inklusiven Gesellschaft für 
sehr unterschiedliche Handlungskontexte konkretisiert werden: von der Palliativpflege von 
Menschen mit Demenz bis zum Leben mit Behinderung und/oder mit psychischer Krankheit in 
unterschiedlichen Wohnformen.  

Das Konzept der relationalen Autonomie wurde in der Care-Ethik entwickelt und wird häufig 
anhand von Fragestellungen der Handlungsfreiheit im Zusammenhang mit Krankheiten wie 
Demenz behandelt, in denen die individualistische Vorstellung autonomer Individuen durch den 
Verlust kognitiver Fähigkeiten problematisch wird. Das Konzept beruht auf der Einsicht, dass auch 
„wenn wir mit unserem Gewissen Autonomieanspruch anmelden, es [...] sie sinnvollerweise nur in 
sozialem Zusammenhang [gibt]“ (Heintel, 2005, S. 95). So heißt es in einem Tagungsbericht zur 
„Autonomie in der Medizin“ (Brauer und Strub, 2016, S. 14): 

„Relationale Autonomie fungiert als Sammelbegriff für verschiedene Theorieansätze, 
die ihr Augenmerk auf den sozialen Kontext und die familiären, gesellschaftlichen, 
kulturellen und historischen Vorbedingungen menschlicher Selbstbestimmung legen. 
Die ersten Ansätze dieser Art wollten einen allzu individualistisch und einseitig 
rationalistisch gedachten Autonomiebegriff, dem die Vorstellung eines souveränen, 
vernünftigen, von anderen unabhängigen Individuums zugrunde liegt, um menschliche 
Wesenszüge erweitern: Sozialität, Vulnerabilität und Emotionalität, um einige wichtige 
zu nennen.“ 

Collins (2015, Kap. 2–5) fasst das Konzept der Care-Ethik in vier Anforderungen zusammen: 

• Die ethische Theorie sollte Überlegungen aufgreifen, die Sympathie und direkte 
Aufmerksamkeit gegenüber konkreten Besonderheiten beinhalten. 

• In dem Maß, in dem Beziehungen für Individuen relevant sind, sollten die Beziehungen 
erstens als moralische Paradigmen behandelt werden; zweitens sollten sie wertgeschätzt, 
erhalten und den jeweiligen Umständen entsprechend entwickelt werden und drittens 
sollten sie als Quellen von Verpflichtungen anerkannt werden. 

• Die Ethik fordert Handelnde dazu auf, sorgende Haltungen und Einstellungen 
einzunehmen.  

• Die Care-Ethik fordert manchmal als moralisch gewertete Sorgehandlungen. 
 
Die ethischen Anforderungen wirken auf den ersten Blick partikularistisch, funktional nur vage 
bestimmt und emotional, im Gegensatz zur universalistischen und emotional neutralen Haltung, 
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die etwa in der medizinischen Interaktion vorherrscht. Anforderungen der Care-Ethik sollten aber 
nicht als Gegensatz zu allgemeinen Prinzipien gesehen werden, sondern als deren jeweilige 
Konkretisierung für den Einzelfall auf Basis der Entwicklung einer Beziehung zwischen Ich und 
Du und eingebettet in die spezifischen Leistungen der Hilfe. Dieses umfassende und 
mehrdimensionale Konzept von Autonomie lässt sich auf zumindest drei Ebenen begreifen, die wir 
analytisch trennen müssen.  

• Autonomie verweist auf kulturelle Werte, die mit einem bestimmten Menschenbild 
verbunden sind. Dieses Menschenbild geht auf eine naturrechtliche philosophische 
Tradition zurück, wie sie in den universellen Menschenrechten genauso zum Ausdruck 
kommt wie in der Grundlegung moderner Sozialwissenschaft, wo der Mensch als 
„essentially an active, creative, evaluating creature“ (Parsons, 1935, S. 282) aufgefasst 
wird. Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung wird diese naturrechtliche Bestimmung in positives Recht verwandelt und 
damit zum Ausgangspunkt von Verbindlichkeiten, die durch gesetzliche Regelungen 
vorgegeben werden.  

• Autonomie kann auf der Ebene der sozialen Systeme thematisiert werden, was neben 
Sozialität emotionale Bindungen umfasst, die die Basis für eine wechselseitige 
Handlungsorientierung bilden. In diesem Kontext bezeichnet Autonomie eine Eigenschaft 
von Interaktionszusammenhängen, durch die der:die Interaktionspartner:in in seiner:ihrer 
Individualität und als Ausgangspunkt von Kontingenz (Entscheidungsfreiheit) adressiert 
wird, aber auch als jemand, der:die verletzlich sein kann und einen geschützten Rahmen 
(Interaktionsraum) der Selbstentfaltung benötigt. Die Diskussion der Care-Ethik nimmt vor 
allem auf diese Analyseebene Bezug. 

• Autonomie bezeichnet eine den Menschen als Person bestimmende und über Lernen 
erworbene Eigenschaft. Sie wird durch Willensbekundungen, Handlungen und 
Entscheidungen ausgedrückt. In psychologischer Perspektive ist Handeln von Antrieben 
motiviert und an kulturellen Mustern orientiert. Menschen können sich Wirkungen von 
Handlungen selbst zuschreiben und damit Erfahrungen von Selbstständigkeit, 
Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit machen. Auf dieser Basis entsteht ein 
spezifisches Bewusstsein über das Wirken, den Wert und die Würde des eigenen Selbst. 
Diese Wirkung ist aber nur möglich, wenn die kulturellen Werte der Autonomie in sozialen 
Systemen institutionalisiert werden, was wiederum die Basis für Internalisierungsprozesse 
ist, durch die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung Teil individueller 
Handlungsorientierungen werden können. Die in GVBs institutionalisierten und 
organisierten Formen des Begleitens und der Assistenz dienen dazu, Menschen bei der 
Entwicklung der für ein autonomes Leben notwendigen Motivationen und 
Handlungsorientierungen zu unterstützen. 

Mit der Einführung von GVBs als geförderte Wohnform im wohlfahrtsstaatlichen Sozialsystem 
wird auf letztbegründende Werte Bezug genommen, die in einem längerfristigen Prozess 
schrittweise realisiert werden können. Insofern stellt die Care-Ethik weniger eine Alternative zur 
prinzipienorientierten Ethik dar (Held, 2014), sondern sie ist eine Konkretisierung ethischer 
Fragen für spezifische Handlungssituationen und unter den Bedingungen des primären Fokus auf 
Prozessen.  

Vor diesem Hintergrund ergeben sich zwei Fragenkomplexe:  
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• Ist das GVB-Modell ein geeigneter Kontext, um die Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung von Personen zu fördern, und wenn ja: unter welchen 
Voraussetzungen?  

• Welche konkreten Formen nehmen Selbstständigkeit und Selbstbestimmung in diesem 
Kontext an und wie werden sie aus Sicht der Kund:innen und der Mitarbeiter:innen erlebt 
und reflektiert? 

4.2.3. Selbstständiges und selbstbestimmtes Wohnen als Teil der Biografie 

Dieser Abschnitt ist über weite Strecken wortgleich aus dem für den FSW erstellten Bericht 
Alternative Wohnformen 2022 (Schlembach et al., 2023) übernommen. Er wurde gekürzt und für 
den aktuellen Kontext adaptiert. Die allgemeinen Grundgedanken zu Wohnformen lassen sich auf 
die aktuelle Studie übertragen. Gemeinsam ist ihnen die Grundfrage, wie selbstbestimmtes und 
selbstständiges Wohnen angesichts von Krankheit und/oder Behinderung ermöglicht werden 
kann. Dazu gehört auch das sozialräumlich gedachte Zusammenspiel von wohnbezogenen 
Personenmerkmalen und personenbezogenen Wohnmerkmalen, die sich im Mensch-Umwelt-
Verhältnis aufeinander beziehen (Wahl und Oswald, 2004). 

In modernen Gesellschaften ist Wohnen ein wichtiger Rahmen der Individualisierung. Wohnen ist 
Teil biografischer Prozesse, deren individuelle Erwartungen und Entscheidungen in einem 
zweipoligen Spannungsfeld eingeordnet werden können. Begründet ist dieses Spannungsfeld im 
Individualisierungsprozess, also der jeweiligen Besonderheit mit Bezug auf soziale Zugehörigkeit, 
und der Tatsache, dass Vergesellschaftet-Sein immer auch impliziert, dass Teile unseres Selbst im 
jeweiligen Handlungskontext nicht einbezogen werden (Simmel, 1908, S. 35 ff.). 

Wohnen ist eine auf Sozialität bezogene Aktivität, die in einem Spannungsverhältnis zur 
Privatheit steht. Diese Aktivität kann als Rückzug in den Raum des Privaten gestaltet werden, als 
Für-sich-Sein. Sie kann sich aber genauso nach außen wenden, wo Bewohner:innen je nach 
Wohnkonstellation vertrauten Mitbewohner:innen, Nachbar:innen oder anonymen und fremden 
Personen begegnen. Wir können allgemein von einer Wohnorientierung sprechen, die entweder 
die Abgrenzung von anderen (Privatheit) oder die Verbundenheit mit anderen (Sozialität) 
stärker betont. 

Wie viel Privatheit und wie viel Sozialität wir wollen, ist üblicherweise für erwachsene Personen 
Angelegenheit freier Entscheidung, ob bewusst getroffen oder unreflektiert aus Gewohnheit 
gewählt. Wohnen findet daher in einem zweiten Spannungsfeld zwischen (individueller) 
Autonomie und einer Form der Angewiesenheit statt, die wir als Sicherheit bzw. als soziale 
Kontrolle deuten. Autonomie bedeutet handlungstheoretisch die Freiheit, kulturell legitimierte 
individuelle Ziele zu wählen und diese mit geeigneten Mitteln im Rahmen der Bedingungen und 
Handlungsspielräume realisieren zu können, auf die wir uns stützen und uns verlassen können. 
Autonomie entsteht vor dem Hintergrund der Erfahrung sozialer Ordnung, die ein Gefühl der 
Sicherheit vermittelt und deren Vorgegebenheit nicht frei gewählt werden kann. Bezogen auf das 
Wohnen können wir diese Spannung präzisieren und von Autonomie im Sinn von 
selbstbestimmten Handlungsmöglichkeiten sprechen, während wir Sicherheit als Kontrolle 
durch andere (soziale Kontrolle) interpretieren. Folgendes Diagramm stellt die von uns 
angenommenen Dimensionen des Wohnens dar: 
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 Fokus der Kontrolle 

Selbstbestimmung Soziale Kontrolle (Sicherheit) 

Fokus der sozialen 
Orientierung 

Privatheit  

(Rückzug) 

  

Sozialität  

(Verbindung) 

  

Tabelle 1: Dimensionen des Wohnens 

Privatheit und Sozialität sowie Selbst- und soziale Kontrolle sind keine Gegensätze. Vielmehr 
handelt es sich um relationale Begriffe, die sich aus der individuellen biografischen Situation eines 
wohnenden Menschen ergeben. Autonomie ist bezogen auf die Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume in Situationen, in denen Menschen mit Umständen konfrontiert sind, mit 
denen sie sich arrangieren müssen. Genauso ist Privatheit bezogen auf ein mehr oder weniger 
enges soziales Setting, in dem auch Wohnen stattfindet. 

4.2.4. Deinstitutionalisierung und (institutionalisierte) Individualisierung 

Begleitetes und assistiertes Wohnen im GVB stellen die Bewohner:innen in ihrer Individualität ins 
Zentrum. Es soll auf deren Wünsche, Anforderungen und Bedürfnisse in der Bewältigung des 
Alltags durch das Finden der richtigen Balance zwischen Zurückhaltung und Unterstützung 
eingegangen werden. Dass die Begleitung Entwicklungen und Lernprozesse anregt, unterstützt 
oder ermöglicht, die zu höherer Selbstständigkeit führen, ist die große Stärke von GVBs. Diese 
Entwicklungen finden in einer persönlichen sozialen Beziehung und im Rahmen eines 
Arbeitsbündnisses zwischen Betreuer:innen und Kund:innen statt. Damit wird ein soziales System 
des Wohnens und Lebens im GVB konstituiert, das nach seinen räumlich-situativen und 
symbolisch-sinnhaften Aspekten hin analysiert werden kann. 

Autonomie, sowohl im klassischen als auch im neueren (relationalen) Sinn, impliziert 
Individualität. Und in diesem Kontext übersetzt sich der kulturelle Wert der Autonomie in eine 
institutionalisierte Form. Man kann von institutionalisierter Individualisierung sprechen. Das 
klingt zunächst verwirrend, weil das wichtige Schlagwort bei der Inklusion von Menschen mit 
Behinderung eigentlich De-Institutionalisierung lautet. De-Institutionalisierung verweist 
allerdings auf ein anderes Institutionenverständnis, das beispielsweise Goffman (1961) in seinen 
Untersuchungen zu „Asylen“ verwendet. Psychiatrische Anstalten, Wohnheime oder Gefängnisse 
sind in diesem Sinn Institutionen und wenn das Leben umfassend „von außen“ strukturiert wird, 
spricht Goffman von „totalen Institutionen“ (ebd.). De-Institutionalisierung ist ein 
programmatischer Begriff, der sich gegen die Bevormundung und institutionelle Versorgung von 
Menschen mit Behinderung richtet, die nicht in ihrer Eigenständigkeit als autonome Subjekte, 
sondern als abhängige Objekte von Fürsorge verstanden werden. 

Das hier verwendete Institutionenverständnis verweist auf institutionalisierte kulturelle Muster, 
von denen symbolische Codes (Sprache, andere kommunikative Zeichensysteme), soziale Normen 
und Rollen die wichtigsten sind. In GVBs werden über den Status der Mitgliedschaft als Mieter:in 
zwei primäre Rollen gegenüber den beiden wichtigsten Bezugsgruppen institutionalisiert, den 
anderen Nachbar:innen (damit sind auch andere GVB-Bewohner:innen umfasst) und den GVB-
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Mitarbeiter:innen: (1) die Rolle des:der Bewohner:in und (2) die Rolle einer begleiteten Person 
oder einer Person mit Assistenz.  

In der modernen Gesellschaft entsteht ein Raum des Privaten, der uns von den kulturellen wie 
den persönlichen Erwartungen anderer abschirmt, der also Raum für die Entfaltung von 
Individualität, oft in persönlichen und intimen Beziehungen, eröffnet. Mit Blick auf diesen Prozess 
kann man von De-Institutionalisierung sprechen: Nicht mehr das ganze Leben ist 
institutionalisiert, sondern es werden Freiräume eröffnet, in denen selbstbestimmt und 
selbstständig gehandelt werden kann. Aber genau diese Entwicklungsmöglichkeiten sind 
wiederum institutionalisiert und in diesem Sinn spricht man von institutionalisierter 
Individualisierung. Damit knüpfen wir das Konzept GVB an den Wertekanon der Menschenrechte 
in der modernen Demokratie an: „‚Institutionalized Individualism‘ is the culture of human rights 
defined through constitutional freedoms in what is the truly modern democracy“ (Gerhardt, 
2011, S. 39). 

4.2.5. Begleiten und Assistenz: zwei Formen helfender Interaktion 

Wenn selbstständiges und selbstbestimmtes Leben mit Krankheit oder Behinderung im Kontext 
einer Wohnform im Zeichen von Empowerment ermöglicht werden soll, dann müssen auch 
professionelle Leistungen mitentwickelt werden, die Leben mit Behinderung und Leben mit 
Krankheit mit Blick auf diese Ziele ermöglichen. Aus handlungstheoretischer Perspektive bieten 
sich dazu zwei Konzepte an: Begleiten und Assistenz.  

Der Unterschied zwischen diesen beiden idealtypisch zu bestimmenden Formen der Hilfe liegt 
darin, ob die Mittel und die Bedingungen des Handelns im Zentrum stehen, während die Ziele, die 
Handlungsnormen bekannt bzw. klar sind und zudem ausreichend Handlungsmotivation besteht 
(das ist die Situation der Assistenz), oder ob zwar Mittel und Bedingungen des Handelns 
grundsätzlich gegeben sind, aber über Ziele und Handlungsnormen Unklarheit besteht bzw. die 
Motivation fehlt, eine Handlung auszuführen. Bei der letzteren Situation setzt das Begleiten an. 

Mut und Motivation finden, um Handlungsziele (gemeinsam) zu realisieren: Begleiten 

Analytisch nimmt das Begleiten Anleihen beim pädagogischen und beim therapeutischen Handeln. 
Beide Handlungsformen basieren nicht auf Macht, sondern auf Einfluss (Chernilo, 2002, S. 434 
ff.). Einfluss bedeutet eine nicht gewalthaltige Form sozialer Kontrolle, in der der Wille der 
Adressat:innen im Zentrum steht, der durch Argumente, Handlungsmodelle oder Vorschläge 
überzeugt oder bestärkt werden soll.  

Mit der Zentrierung auf die begleitete Person und ihren Willen stellt sich die Begleitung in den 
Dienst einer Person, ohne sie zu bevormunden oder zu manipulieren, und bietet Hilfe in einer 
Weise an, die Stärken aktiviert und nicht Schwächen kompensiert. Das hat das Begleiten mit 
anderen Formen der nicht gewalthaltigen sozialen Kontrolle wie der Therapie (medizinisch-
therapeutisches Handeln) und dem Lehren (in Form von Unterricht oder Beratung) gemeinsam.  

Begleiten enthält jedoch eine noch stärkere Betonung der Willensfreiheit des:der 
Interaktionspartner:in. Im Unterschied zum medizinischen Handeln wird dabei ein gewisser Grad 
an Bereitschaft zu lernen bzw. sich zu entwickeln vorausgesetzt. Damit taucht die 
Problemstellung auf, dass die Wohnform GVB vor allem für Personen geeignet ist, die vielleicht 
nicht in allen Bereichen des Alltags selbstständig sind, die aber über ein gewisses Ausmaß an 
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Motivation für Lernen und Entwicklung verfügen bzw. bei denen diese Bereitschaft durch 
stabilisierende und vertrauensstiftende Schritte aufgebaut werden kann. Begleiten (im engeren 
Sinn) knüpft dann an bereits entwickelte Selbstständigkeit und Selbstbestimmung an, um diese 
Potenziale zu stärken, zu erweitern und letztlich für ein umfassend selbstständiges Leben zu 
aktivieren oder die Handelnden zur Entfaltung dieser Potenziale zu ermächtigen. 

Das Wohnen in einem GVB im Status eines:einer Mieter:in und in der Rolle eines:einer 
Bewohner:in bzw. eines:einer Kund:in (im Gegensatz zur Rolle als Patient:in oder Klient:in) und 
die Form professioneller Arbeit, die von Seiten der Betreuer:innen – neben anderen Formen wie 
der Pflege – geleistet wird, verhalten sich komplementär zueinander. Mit anderen Worten: Sie 
bilden ein eigenes soziales System, das von anderen sozialen Systemen wie dem Vollbetreuten 
Wohnen (VBW) oder dem Teilbetreuten Wohnen (TBW) bzw. von anderen professionellen 
Interaktionssystemen (Ärzt:innen-Patient:innen-Interaktion, Schulklasse-Lehrer:in-Interaktion) 
gut unterscheidbar ist. Als betreute (begleitete) Gemeinschaft individueller Mieter:innen ist ein 
GVB eine Sozialisationsagentur, die aber nicht wie eine totale Institution funktioniert, in der das 
gesamte Leben von der Institution beherrscht wird (wie im Gefängnis oder im Kloster). Vielmehr 
sind die Bewohner:innen über die Wohnform zunächst Privatpersonen und sie können 
entscheiden, wie weit sie sich auf das Setting der Begleitung auf der einen Seite und auf die 
Hausgemeinschaft auf der anderen Seite einlassen wollen. 

In der Professionssoziologie ist Begleitung kein gut etabliertes und definiertes Konzept. Es wird 
teils synonym, teils überschneidend mit Begriffen wie Beratung oder Unterstützung verwendet. 
Der Begriff spielt insbesondere in der Pädagogik und in der Konzeptualisierung pädagogischen 
Handelns eine Rolle. Er wird beispielsweise verwendet, wenn Organisationen im 
Behindertenbereich ihren institutionellen Auftrag (Mandat) prägnant formulieren wollen:  

„Wenn eine Einrichtung für Sehbehinderte ihr institutionelles Mandat auf den Punkt zu 
bringen versucht, so ist dabei ebenfalls von Begleitung die Rede: ‚Wir begleiten 
sehbehinderte und blinde Menschen auf ihrem Weg, eigene Fähigkeiten zu entdecken, 
Persönlichkeit zu entfalten und Verantwortung zu übernehmen.‘“ (Nittel und Meyer, 
2018, S. 1065)   

Die von Nittel und Meyer (2018) vorgenommene Annäherung fügt sich sehr gut in die vom FSW 
vorgezeichnete Perspektive und bietet genügend Anhaltspunkte, um sie mittels der von uns 
erhobenen Daten empirisch zu vertiefen und zu spezifizieren.  

In ihrem Ansatz interpretieren die Autoren Begleiten als eine Handlungsform im Kontext 
pädagogischer Berufskulturen. Aus den unterschiedlichen Facetten der historischen 
Wortbedeutung, an denen ein wissenschaftlicher Begriff von Begleitung anknüpfen kann, werden 
zwei Aspekte als relevant gesehen, die beide auf die moderne Pädagogik verweisen: „jemanden zu 
einem Ziel führen oder unterstützend an jemandes Seite sein“ (ebd., S. 1066). Aus unserer Sicht 
und in handlungstheoretischer Perspektive bezieht sich Begleiten damit auf die zwei 
grundlegenden Elemente der Orientierung (an ein Ziel führen, Um-zu-Motive) und der 
Motivation (Unterstützung im Handeln, Weil-Motive). 

Unter dieser Prämisse eines pädagogischen Sinnhorizonts wird Begleiten als eine Form 
professioneller Interaktion gesehen. In dieser Form muss wechselseitige Handlungsorientierung 
hergestellt werden unter der Bedingung, dass beide Interaktionspartner:innen in ihren 
Entscheidungen und Handlungen frei sind. Diese Bedingung wird als „Problem der doppelten 
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Kontingenz“ bezeichnet. Wie in allen professionellen Interaktionsbeziehungen ist die Basis ein 
„Arbeitsbündnis“. Dabei werden das Ziel der Interaktion und auch der Grad der gestellten 
Anforderungen (Zumutungen) offener bzw. verhandelbarer gedacht als beispielsweise im 
Kontext der therapeutischen Interaktion, in der die Wiederherstellung von Gesundheit das Ziel ist 
und in der es oft klare „Zumutungen“ an die Patient:innen in Form der Beteiligung an Therapien 
gibt. Daraus ergibt sich als erste Bestimmung: 

„Begleitung stellt eine Antwort auf das Problem der doppelten Kontingenz im 
pädagogischen Bezug dar. Sie kann als eine von erkennbaren Zumutungen befreite 
reine Anwesenheit im Kontext eines pädagogischen Arbeitsbündnisses im Sinne einer 
potentiellen Adressierbarkeit definiert werden, wobei offen ist, ob sich der 
Bewährungscharakter der Begleitung eher nach der Seite des Adressaten/Klienten 
oder nach der der pädagogischen Fachkraft auflöst.“ (ebd., S. 1066) 

Für Begleitung genügt also die Präsenz des:der Begleiter:in als minimale Interaktionsanforderung. 
Die Interventionstiefe kann „zwischen bloßem ‚Da-Sein‘ als scheinbar passiver Dimension bis hin 
zur Akutintervention im Sinne einer praktisch wirksamen aktiven Hilfe“ (ebd., 1068) variieren. 
Dabei wird im Einklang mit der klassischen Professionssoziologie (Parsons, 1951) eine eigene 
Form der Rationalität institutionalisiert: „Begleitung in der Sinnwelt des pädagogisch-
professionellen Handelns gehorcht dabei einer anderen Rationalität als die unserer Lebens- und 
Alltagswelt“ (Nittel und Meyer, 2018, S. 1067). 

Von besonderer Bedeutung für unseren Kontext ist die Beobachtung, dass Begleiten als 
Handlungsform immer dann zum Einsatz kommt und eine „funktionale“ Bedeutung erhält, wenn 
Menschen auf dem Weg in einen anderen Zustand begleitet werden. Damit sind in erster Linie 
Statuspassagen gemeint: 

„Begleitung scheint so in erster Linie auf die Gestaltung von Übergängen abzuzielen: 
Der Inhaber einer pädagogischen Leistungsrolle (z. B. Lehrer, Sozialpädagogen) 
begleitet ein Kind, einen Jugendlichen oder einen Erwachsenen im praktischen Vollzug 
einer Statuspassage oder einer anderen Transition entweder von einem Segment des 
pädagogisch organisierten Systems des lebenslangen Lernens ins nächste oder vom 
pädagogisch organisierten System in einem nicht-pädagogischen Handlungskontext, 
wie etwa beim Übergang ins Berufsleben im Zuge der beruflichen Erstausbildung.“ 
(ebd.) 

Das Thema Übergänge und Statuspassagen lässt sich sehr gut in den Kontext des Wohnens in 
einem GVB übertragen. Bewohner:innen werden beispielsweise vom vollbetreuten Wohnen zum 
Wohnen in einem GVB begleitet und dort – im Idealfall – auf teilbetreutes oder völlig 
selbstständiges Wohnen vorbereitet. Mit dem Einzug in einen GVB verändert sich auch der 
rechtliche Status: aus einem:einer Bewohner:in einer WG wird ein:e Mieter:in einer 
Privatwohnung.  

Damit selbstbestimmtes Wohnen unter den Bedingungen höherer Selbstständigkeit gelingen 
kann, werden Lernprozesse angeregt oder, wenn sie von sich aus stattfinden, gefördert und 
unterstützt. Weil diese Beziehung als sehr offen konzipiert wird, unterstützt sie nicht nur die 
Entwicklung zur Selbstständigkeit, sondern sie verlangt auch ein gewisses Maß an bereits 
entwickelter Selbstständigkeit, zumindest aber die Bereitschaft, sich auf diese 
Entwicklungsprozesse einzulassen. Zugleich sind die Formen des Begleitens selbst vielgestaltig, 
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weil sie sich nach den Möglichkeiten und Absichten, Wünschen und Bedürfnissen sowie nach den 
Grenzen der begleiteten Person richten und auf das Entwicklungstempo der begleiteten Person 
Rücksicht nehmen. Begleitung heißt dann, einen Weg gemeinsam gehen, sowohl was konkrete 
Ziele als auch was das Tempo der Wanderung betrifft.  

Der Beitrag von Nittel und Mayer (2018) ermöglicht eine differenzierte Betrachtung zentraler 
Elemente und Dimensionen des Begleitungskonzepts: 

• Interaktionsraum: Als Kernaktivität des Begleitens wird die Herstellung eines 
Interaktionsraumes ausgemacht. Damit ist ein psychisch-sozialer Raum gemeint, in dem 
Beziehungen gestiftet und auf der Basis von „Vertrauensvorschüssen“ Aufgaben bewältigt 
werden können. Mit dem Vertrauensvorschuss ist, grob gesagt, ein Zutrauen in die 
Fähigkeit eines:einer Adressat:in gemeint, Lern- oder Entwicklungsherausforderungen 
bewältigen zu können. Technisch ausgedrückt: „Begleitung erweist sich immer dort als 
funktional, wo zielgerichtete Beziehungsarbeit geleistet wird, ohne dass die 
Sachdimension des pädagogischen Mandats dabei ins Hintertreffen geraten darf“ (ebd., 
S. 1067).  

Auf Basis der Kernaktivität können eine Reihe von Dimensionen herausgearbeitet werden: 
• Situatives vs. biografisches Begleiten: Grundlegend ist die Unterscheidung, ob die 

Begleitung an eine Situation gebunden ist oder an einen biografischen Prozess. Geht es um 
die Begleitung bei einem Ausflug oder um den Auszug aus einem GVB und die Vorbereitung 
des Wohnens in einer eigenen Wohnung? 

• Aktive vs. passive Begleitung: Aktive Begleitung mit „stark ausgeprägter 
Interventionstiefe“ wird von passiver Begleitung in Form des bloßen „Da-Seins“ 
unterschieden. Durch Begleitung, die in Form von Bereitschaftsdiensten organisiert ist, 
signalisieren die Begleiter:innen, „dass sie da sind und mit konkreten Anliegen ansprechbar 
bzw. adressierbar sind“ (ebd., S. 1068). Während es bei der Bereitschaft und der 
aufgesuchten Hilfe im Alltag oft um Routinehandeln geht, stehen bei den aktiven Formen 
oft Krisen im Vordergrund, die auch ein situationsspezifisches, nicht auf Routinen 
zurückführbares Handeln erfordern: „Der Ausnahmecharakter der Situation verlangt 
dann eine unkonventionelle, schnelle und manchmal auch nicht immer regelgeleitete 
Reaktion“ (Nittel und Meyer, 2018, S. 1068).  
Eine Variante des Gegensatzes von aktiv-passiv ist die sichtbare und offensichtliche 
Begleitung gegenüber unsichtbaren oder subtilen Formen. Eine weitere ist aufsuchbare 
gegenüber aufsuchender Begleitung: Manchmal ist es im Rahmen der Begleitung wichtig, 
dass der:die Begleiter:in auf die Adressat:innen zugeht, diese aktiv anspricht und sie bei 
Bedarf unterstützt, während er:sie sich sonst in unmittelbarer Nähe und in physischer 
Präsenz ansprechbar bereithält.  
Die Professionalität der Begleitung drückt sich darin aus, dass die Begleiter:innen über oft 
unscheinbare Anzeichen rasch einschätzen können, wie viel Zuwendung sie geben und wie 
viel Zurückhaltung sie üben müssen. Umgangssprachlich wird diese Fähigkeit dadurch zum 
Ausdruck gebracht, dass der:die Begleiter:in ein „Gespür dafür [besitzt], wann [er:]sie die 
Teilnehmer sich selbst überlassen kann“ (ebd., S. 1069). 

• Kurzfristige und punktuelle vs. langfristige und prozesshafte Begleitung: Die Dauer von 
Prozessen der Begleitung kann stark variieren zwischen kurzfristigen und langfristigen 
Formen, wobei die langfristigen Formen mit dem „Aufbau einer bestimmten 
Interaktionsgeschichte“ (ebd.) einhergehen, die sich an der Erfahrung des „Gemeinsam-alt-
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Werdens“ festmachen lässt (ebd.). Analog zur Intensität der Begleitung kann man zwischen 
punktuellen und prozesshaften Formen unterscheiden. 

• Individuelle vs. kollektive Begleitung: Eine weitere wichtige Dimension wird durch die 
Tatsache ausgedrückt, dass sich Begleitung „auf einen individuellen oder einen 
kollektiven Fall [Hervorhebung von den Autor:innen] beziehen [kann], so dass deutlich 
wird, dass die Begleitung keineswegs ‚persönlichen‘ oder ‚zwischenmenschlichen‘ 
Beziehungen vorbehalten ist, sondern auch auf Gruppen übertragbar ist“ (ebd.).  

• Formale vs. informelle Begleitung: Zuletzt und insbesondere mit Blick auf die Schule 
befindet sich Begleitung in einem Spannungsfeld von formalen und informellen 
Qualitäten. So trägt beispielsweise die geplante Betreuungszeit im Rahmen eines 
Betreuungsschwerpunkts stark formale Züge, während Begleitung in einer Pausensituation 
der Betreuer:innen informell und in einem subtilen (unsichtbaren) Modus stattfindet. 

Begleiten ist also eine zeitlich und situativ-biografisch vielschichtige Aktivität, die im Rahmen 
eines Arbeitsbündnisses einen Interaktionsraum öffnet und darin eine Balance zwischen aktiven 
und passiven Formen, zwischen Intervention und bloßem Da-Sein finden bzw. aushandeln muss.  

Abschließend ordnen Nittel und Meyer (2018, S. 1070 f.) die Begleitung der Kategorie der Hilfe zu 
und sie bestimmen die Begleitung als eine Voraussetzung und Ermöglichungsbedingung von Hilfe. 
Damit unterscheiden sich Begleitung und Hilfe anhand des Grades zugestandener oder 
ermöglichter Selbstständigkeit und Selbstbestimmung. Als Form der Hilfe legt Begleitung den 
Fokus auf Autonomie und Empowerment. Weder ein Übermaß an Begleitung ist gut, das die 
Adressat:innen im schlimmsten Fall bevormundet oder infantilisiert, noch ein Mangel, der die 
Adressat:innen mit ihren Problemen alleine lässt und sie überfordernden Situationen aussetzt. 

Mit anderen Worten: Begleitung ermöglicht durch den teilweisen Verzicht auf aktives Handeln 
Hilfe, sie eröffnet Wahlfreiheit, wie viel Hilfe in Anspruch genommen wird, und sie eröffnet 
Entwicklungsraum für Selbsthilfe und wird damit zu einer Ressource für Empowerment: 

„Hilfe bezeichnet aus professionstheoretischer Perspektive die aktive, uneigennützige 
und weitreichende Variante einer Begleitung, genauer: die temporäre 
Außerkraftsetzung der Autonomie des pädagogischen Anderen unter Maßgabe einer 
fachlich begründbaren Entscheidung und unter weitgehendem Verzicht auf eine 
Gegenleistung. Begleitung ist im Gegensatz zur Hilfe wesentlich neutraler und damit 
voraussetzungsärmer: Während die Begleitung nicht explizit eine Zustimmung des 
Klienten verlangt, verhält es sich bei der Hilfe anders, da hier Alter Ego das 
Hilfsangebot zwingend ratifizieren muss (vgl. Gängler 2011). Begleitung ist dagegen 
die Bedingung zur Möglichkeit der Hilfe und dieser damit vorausgesetzt. Damit kann 
Hilfe eine mögliche Dimension pädagogischer Begleitung darstellen, ebenso wie keine 
aktive Unterstützung des Klienten erfolgen [kann] und trotzdem pädagogisch durch 
die Akteure gehandelt wurde (‚Hilfe zur Selbsthilfe‘).“ (Nittel und Meyer, 2018, S. 
1071) 

Die Arbeit der Begleitung in GVBs, wie wir sie empirisch untersucht haben, spielt sich in diesem 
Spannungsfeld von Hilfe und Selbsthilfe ab und wird, je nach Hintergrund der Bewohner:innen 
und individuellem Bedarf, durch andere Formen professionellen Handelns, insbesondere durch 
Pflege, ergänzt. Mit dem Begleiten wird ganz allgemein eine weitere Form der sozialen Kontrolle 
konzipiert, deren Mechanismen wir anlässlich der Dimensionen des Begleitens schon angedeutet 
haben. Gegenüber den klassischen Formen der sozialen Kontrolle, insbesondere der Therapie und 
ihrem medizinischen Hintergrund, bezieht sich das Begleiten auf Lernen und damit auf einen 
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pädagogischen Problemhorizont und dieser Problemhorizont ist für die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung genauso geeignet wie für Personen mit psychischer Krankheit.  

Selbstbestimmt Handlungen realisieren: Assistenz 

Das Modell der Persönlichen Assistenz verhält sich zur Begleitung komplementär. Das Begleiten 
stellt den Mut, das Zutrauen und das notwendige Wissen (Handlungsnormen) ins Zentrum, damit 
die begleiteten Personen eigene Ziele erreichen können, die manchmal erst gemeinsam gefunden 
werden müssen. Die Assistenz fokussiert auf die Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit 
eigene Ziele selbstbestimmt realisiert werden können, wofür der:die Assistenzgeber:in ein Mittel 
darstellt, wenn das „letzte Mittel“ einer handelnden Person – das ist der eigene Körper – dazu 
nicht in der Lage ist. Anders gesagt: Bei der Begleitung geht es um die positive Freiheit, die 
Freiheit, Handlungsziele und Wege ihrer Realisierung zu entdecken und zu gehen. Bei der 
Assistenz steht die negative Freiheit im Zentrum, bei der Realisierung gegebener Zwecke nicht 
von der Hilfe anderer abhängig zu sein: 

„Mit dem Modell der Persönlichen Assistenz ist im Unterschied zu herkömmlichen 
Unterstützungsformen in quasi institutionalisierter Weise zunächst die Absicht 
verbunden, die Abwesenheit von äußerem Zwang zu garantieren; d.h. also, ‚negative 
Freiheit‘ zu ermöglichen. Denn Selbstbestimmung wird im Kontext der 
Behindertenbewegung zuerst als Abwehrbegriff verwendet: Er ist gegen die Praktiken 
der institutionellen Behindertenhilfe gerichtet, die als bevormundend und 
fremdbestimmt erlebt wurden und werden.“ (Kotsch, 2012, S. 27) 

Kotsch (ebd.) beschreibt Assistenz als „Selbstbestimmungs-Vehikel“, in dem die Abwesenheit von 
äußerem Zwang zentral ist. In der sozialen Hilfebeziehung, die durch Assistenznehmer:in und 
Assistenzgeber:in gebildet wird, soll das asymmetrische Machtverhältnis zugunsten des:der 
Assistenznehmer:in umgekehrt werden. Die Durchsetzungsmöglichkeiten eigener 
Handlungsabsichten werden gestärkt. Die „Definitionsmacht“ über die Situation liegt bei dem:der 
Unterstützungsempfänger:in: „Die zu erbringenden Hilfeleistungen erfolgen idealerweise nach 
ihren Bedürfnissen, frei von Bevormundung durch helfende Personen oder institutionelle 
Strukturvorgaben.“ (ebd., S.27) Auf diese Weise übernimmt der:die Assistenznehmer:in die 
Verantwortung für die Tätigkeit und leitet dazu die Assistenzgeber:innen an, damit sich diese 
adäquat in den Dienst der Handlungspläne der Assistenznehmer:innen stellen können. Das 
Konzept grenzt sich zugleich von der „Autarkie“ ab, also der Möglichkeit, ohne Hilfe anderer 
auskommen zu können. Vielmehr ist unter dem Begriff „die Möglichkeit zu verstehen, Dinge selbst 
zu entscheiden bzw. ‚das Recht, Angelegenheiten selbst zu ordnen‘“ (ebd., S. 28). Assistenz ist das 
Mittel, damit Menschen mit Behinderung ihr Recht auf Ordnung der eigenen Angelegenheiten 
auch umsetzen können. 

Da Handlungsmacht in dieser Diskussion mit Expert:innenwissen verbunden ist, über das die 
Fachleute des Hilfesystems als „verlängerter Arm“ von Institutionen verfügen, werden die 
Assistenznehmer:innen im Gegenzug als Expert:innen „in eigener Sache“ (ebd., S. 29) begriffen, als 
„Fachleute in ihren eigenen Angelegenheiten, ihrem eigenen Leben“ (MOBILE 2001, S. 621, in 
Kotsch 2012, S. 28).  

Nach Kotsch gibt es zwei Möglichkeiten der Umsetzung des Assistenzmodells:  
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• Der:die Assistenznehmer:in tritt gegenüber dem:der Assistent:in als Arbeitgeber:in auf, 
womit Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis verbunden sind. Dem:der 
Assistenznehmer:in werden dabei Personalkompetenz, Finanzkompetenz, 
Organisationskompetenz, Anleitungskompetenz und Raumkompetenz (Ort der 
Assistenzleistung) zugesprochen. Mit der Anleitungskompetenz wird sichergestellt, „dass 
die Hilfeleistungen nach den Wünschen und Vorgaben der Assistenznehmer erfolgen 
sollen. Diese leiten ihre Assistenten bei der Arbeit (die über die körperliche Pflege hinaus 
geht und die Gestaltung sämtlicher Lebensbereiche umfassen kann) entsprechend an“ 
(ebd., S. 30). Die Assistent:innen werden damit im Arbeitsverhältnis als „verlängerter Arm“ 
ihrer Auftraggeber:innen begriffen, die im Streitfall über das Machtmittel verfügen, das 
Arbeitsverhältnis kündigen zu können. 

• Die Assistent:innen werden über einen Assistenzdienst vermittelt, bei dem sie angestellt 
sind und von dem sie bezahlt werden. Dabei können die Assistenznehmer:innen den:die 
Assistent:in aus dem Mitarbeiter:innen-Pool des Assistenzdienstes auswählen. Auch in 
dieser Variante besteht die Kündigungsmöglichkeit bzw. die Möglichkeit, 
„Personalvorschläge bei nicht vorhandener Sympathie abzulehnen“ (ebd., S. 30).  

Die Rolle des:der Expert:in, die dem:der Assistenznehmer:in zukommt, korrespondiert mit der 
Erwartung an den:die Assistenzgeber:in, dass diese:r „in der Ausübung [seiner:]ihrer Tätigkeit ihre 
Persönlichkeit zumindest so weit zurückstellen [soll], dass kein Eindruck von Bevormundung oder 
gar Fremdbestimmung beim Assistenznehmer entsteht“ (ebd., 31). Die Assistent:innen 
übernehmen grundsätzlich alle Arbeiten, „die auszuführen der Assistenznehmer aufgrund seiner 
körperlichen Konstitution selbst nicht in der Lage ist“ (ebd., S. 31). Das können pflegerische 
Tätigkeiten sein, Hilfe im Haushalt, das Bewegen von Körperteilen des:der Assistenznehmer:in 
oder auch stellvertretende Handlungen (z. B. das Streicheln von Haustieren). Assistent:innen, so 
betont Kotsch (ebd., S. 32), können auch „Aufgaben übernehmen, die der Assistenznehmer zwar 
ausführen könnte, zu einem gegebenen Zeitpunkt aber nicht selbst ausführen möchte.“ 

Als ein wichtiges Ergebnis ihrer empirischen, videografischen Untersuchung hält sie fest, dass es 
weniger auf die Wahrnehmung der mit dem Assistenzmodell verbundenen Kompetenzen 
ankommt. Beispielsweise ist nicht so wichtig, ob der:die Assistenznehmer:in ihre 
„Anleitungskompetenz“ entsprechend wahrnimmt, mit der er:sie die Ausführung seiner:ihrer 
Handlungspläne kommuniziert. Vielmehr kommt es darauf an, dass er:sie ihren Relevanzen 
Geltung verschaffen kann, womit auf der einen Seite die territorialen Grenzen des Körpers 
gewahrt bleiben sollen und auf der anderen Seite die Selbstentfaltung der Person mit 
Behinderung ermöglicht werden soll. Das, worauf es der Person ankommt (ihre 
Relevanzsetzungen), wird in einer Weise umgesetzt, die die Integrität der Person wahrt: 

„Ob eine Assistenznehmerin – empirisch betrachtet – selbstbestimmt ist, hängt 
demzufolge nicht davon ab, ob sie sämtliche mit der Inanspruchnahme des Modells 
verbundenen Kompetenzen wahrnimmt, wie es in Selbigem behauptet wird. Zum 
Beispiel muss sie nicht in ausgeprägtem Maße ihre Anleitungskompetenz wahrnehmen, 
[...]. Stattdessen kommt es darauf an, dass sie ihren Relevanzen zur Geltung verhilft, 
indem sie sowohl das, was sie als schützenswerte ‚Territorien‘ ihres ‚Selbst‘ ansieht, als 
auch die Art und Weise, in der sie die Grenzen dieser ‚Territorien‘ interaktiv markiert, 
selbst bestimmt. In diesem Sinne geht es sowohl in den konkreten Interaktionen 
zwischen Assistenznehmerin und Assistentin als auch in den 
Selbstbestimmungskonstruktionen körperbehinderter Menschen um so etwas wie 
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‚Selbstentfaltung‘ (Waldschmidt 1999, S. 232), die u. a. gerade in der Möglichkeit der 
betreffenden Personen, ihre jeweils verschiedenen Relevanzen auch umzusetzen, ihren 
Ausdruck findet bzw. finden soll.“ (Kotsch, 2012, S. 200). 

4.2.6. Chancen und Risiken der strukturellen Transformation 

Das Wohnen im GVB geht von einer veränderten Statusrolle aus: Kund:innen sind nicht mehr 
Bewohner:innen eines Zimmers als Mitglied einer Wohngemeinschaft, sondern sie sind 
eigenständige (selbstbestimmte) Mieter:innen als Nachbar:innen in einem losen Wohnverbund. 
Damit sind auch Veränderungen der Rollen auf der Ebene der Positionen (der professionellen 
Berufsrollen) und der Situationen (Situationsrollen und Zugang zu Situationen) verbunden. Je 
nach Art der Behinderung bzw. psychischen Krankheit sind die Mitarbeiter:innen der GVBs in ihrer 
Rolle als Betreuer:innen in einer stärker begleitenden (motivierenden, anleitenden) oder in einer 
stärker assistiven, den Willen der Kund:innen ausführenden Funktion tätig. Als Mieter:in wird die 
Position der GVB-Kund:innen gestärkt; sie werden im Vergleich zum VBW aus der 
Gemeinschaftsstruktur „entbettet“ und als Individuen mit ihren (territorialen) Ansprüchen 
adressiert und respektiert. Im Idealfall verfügen sie über die Sicherheit, die ein (unbefristeter) 
Mietvertrag einer eigenen Wohnung mit sich bringt.  

Mit diesen strukturellen Veränderungen des sozialen Systems GVB gehen sowohl Chancen als 
auch Risiken hinsichtlich Selbstbestimmung und Selbstständigkeit einher. Auf der konzeptuellen 
Ebene begreifen wir diese als Individualisierungschancen und -risiken. Dabei kann zwischen einer 
individuellen Ebene und einer sozialen Ebene unterschieden werden. Die Beschreibung der 
Individualisierungschancen und -risiken erfolgt tentativ im Rückgriff auf klassische Analysen von 
Individualisierungsprozessen (Abb. 1). Wegweisend sind hier die Arbeiten Peter A. Bergers (1996, 
siehe Weischer, 2021).  

Wenn man den Übergang vom VBW zum GVB als Individualisierung begreift, so ergeben sich für 
den:die Einzelne:n Chancen individueller und selbstbestimmter Entfaltung sowie des Einräumens, 
Erwerbens oder Erlernens von Selbstständigkeit. Und es bestehen für die Individuen Risiken des 
Verlusts von Orientierung und von Identität. Erfahrungen von Unsicherheit können sich einstellen. 
Wenn neben der Orientierung auch die Handlungsmotivation fehlt, können Verwahrlosung und 
ein antriebsloses „Driften“ die Folge sein.  

Auf der sozialen und kollektiven Ebene ergeben sich Chancen höherer Integration im Sinn des 
Aufbaus von Interaktionsstrukturen (von der Wohngemeinschaft zur Nachbarschaft). Die 
Begleitung wird aus dem engen institutionellen Rahmen freigespielt und kann flexibler, auf die 
individuellen Bedürfnisse zugeschnitten eingesetzt werden. Die Risiken auf der sozialen Ebene 
bestehen in Rückzugstendenzen in Form von Vereinsamung und Desintegration der sozialen 
Struktur GVB.  

 
GVB-Transformation (Individualisierung) als 
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Abb. 1: Die Transformation des VBW in TBW in der Perspektive des Individualisierungsprozesses: 
Individualisierungschancen und -risiken auf kollektiver und individueller Ebene adaptiert in enger Anlehnung 
an Berger (1996, S. 289, wiederabgedruckt in Weischer, 2021, S. 32) 

Aus der analytischen Perspektive dieser adaptierten Version eines systemtheoretisch begründeten 
Individualisierungsprozesses lassen sich in einem ersten Schritt tentativ folgende Hypothesen 
formulieren: 

• Rückzugsmöglichkeiten und die insgesamt weniger dichte und ruhige Situation (bedingt 
durch die lediglich anlassbezogene Vergemeinschaftung) führen – vermittelt über höhere 
Wohnzufriedenheit – zu höherer psychischer Stabilität und höherem Wohlbefinden. Diese 
Entwicklung schlägt sich bei Personen, bei denen das dichtere WG-Setting Stress auslöst, in 
der Reduktion des Medikamentenbedarfs nieder. 

• Die institutionalisierte Gemeinschaft löst sich zugunsten selbstgewählter 
nachbarschaftlicher Assoziationen (kleine Freundschaftsnetzwerke) auf. 
Nachbarschaftsbeziehungen können damit selbstständig und selbstbestimmt gewählt und 
gepflegt werden. 

• Der Prozess der Deinstitutionalisierung, für den paradigmatisch der Besuch einer 
Tagesstruktur steht, führt zu einer zunehmend selbstständigen und selbstbestimmten 
Strukturierung des Tages. 

• Als nicht intendierte Wirkungen können auf der Individualebene unterschiedliche Formen 
der Verwahrlosung und auf der sozialen Ebene Vereinsamungstendenzen die Folge sein.  

4.2.7. Zusammenfassung: vier strukturelle Elemente und vier Aspekte der 
Transformation 

Zusammenfassend können wir auf Basis der bisherigen Überlegungen vier strukturelle Elemente 
identifizieren, denen vier Aspekte des Transformationsprozesses vom VBW zum GVB 
entsprechen: 

• Von dem:der Bewohner:in zum:zur Mieter:in: Die Statusaufwertung von dem:der 
Bewohner:in eines Zimmers zum:zur Mieter:in einer Wohnung ist mit einer Einnahme einer 
neuen Rolle mit Rechten und Pflichten (sowie Chancen und Risiken) verbunden.  

• Von der Versorgung zur Begleitung/Assistenz: Die Ausdifferenzierung von Formen der 
Unterstützung – Begleitung und Assistenz – löst die Formen umfassender Versorgung ab. 
Die Unterstützung nimmt weniger die Aufgaben des Alltags ab, sondern setzt sich das Ziel, 
dass die Kund:innen diese Aufgaben selbstständig und selbstbestimmt bewältigen können. 
Dabei stehen beim Begleiten die Handlungsnormen und die Handlungsziele im Zentrum, 
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während es bei der Assistenz mehr um die Mittel und die Bedingungen für das Ausführen 
selbstbestimmter Handlungen geht. 

• Von der Tagesstruktur zur Strukturierung des Tages: Im Zuge der Deinstitutionalisierung 
des Tagesablaufs im Rahmen der Möglichkeiten (relativ) autonomer Lebensgestaltung 
wird der Besuch einer „Tagesstruktur“ und die kollektiv vorgegebene Zeitstruktur 
(Frühstück, Abendessen usw.) durch individuelle Gestaltungsmuster des Tagesablaufs 
ersetzt. Individuelle Formen des Lebens können sich entfalten, weil die Kund:innen selbst 
entscheiden können, was sie wann machen wollen. 

• Von der Wohngemeinschaft zur Nachbarschaft/zum Freundschaftsnetzwerk: Die 
Wohngemeinschaft und die soziale Ordnung des Zusammenlebens, auf der sie beruht, wird 
durch losere soziale Beziehungen abgelöst, die Mieter:innen einer Wohnung in einer 
Nachbarschaft unterhalten können. Diese Beziehungen können distanzierter sein 
(Nachbarschaftsbeziehungen) oder enger (Freundschaftsbeziehungen). Über Grad und 
Form bestimmen die Kund:innen autonom. Damit beziehen wir uns auf die Wohn-
Dimension von Privatheit und Sozialität, die sowohl inhaltlich (mit wem will man sozialen 
Umgang) als auch hinsichtlich der Intensität (wie nahe soll eine soziale Beziehung sein) 
individuell gestaltet werden kann. 

Den Transformationsprozessen in eine individuellere – selbstbestimmte und selbstständige – 
Wohn- und Lebensform entsprechen negative Entwicklungen auf der individuellen und auf der 
sozialen Ebene.  

• Auf der individuellen Ebene können Orientierungsverlust, Identitätskrisen, motivationaler 
Rückzug und Verwahrlosung Folgen sein.  

• Auf der sozialen Ebene kann es zur Auflösung von Beziehungsstrukturen und Vereinsamung 
kommen.  

 
Negative Entwicklungen müssen von den Mitarbeiter:innen der GVBs abgefedert und möglichst 
verhindert werden. Beispielsweise können sie im Anlassfall auf die Grenzen der Hausordnung 
hinweisen. Den negativen Folgen werden keine eigenen Transformationsprozesse zugeordnet, 
sondern die negativen Entwicklungen werden vor dem Hintergrund der durch das GVB-Konzept 
vorgegebenen normativen Ideale als Störungen oder als Abweichungen behandelt. 

5. Ergebnisse aus Mitarbeiter:innen-Perspektive 

5.1. Struktur der interviewten Mitarbeiter:innen 

Insgesamt wurden 38 Interviews mit 35 unterschiedlichen Mitarbeiter:innen aus 24 
verschiedenen GVBs durchgeführt. Ein:e Mitarbeiter:in, der:die für zwei GVBs verantwortlich ist, 
wurde zweimal – jeweils einmal pro GVB – interviewt. Zwei weitere Mitarbeiter:innen nahmen zu 
zwei unterschiedlichen Messzeitpunkten an den Interviews teil. 

Der Großteil der befragten Mitarbeiter:innen ist weiblich: 22 Frauen (63 %) und 13 Männer (37 %) 
befinden sich in der Stichprobe. Hinsichtlich der Altersstruktur zeigt sich eine Konzentration im 
mittleren Erwerbsalter. Zwei Drittel der Befragten (n = 22) sind zwischen 30 und 49 Jahre alt, 
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während jüngere Beschäftigte unter 30 Jahren (n = 7) knapp ein Fünftel ausmachen. 
Mitarbeitende ab 50 Jahren (n = 6) stellen die kleinste Gruppe dar. 

Funktionsbezogen dominiert die direkte Betreuungsarbeit mit 21 Personen (60 %), gefolgt von 
Leitungsfunktionen (n = 10; 29 %); integrative bzw. koordinierende Rollen (Betreuung/Leitung, 
stellv. Leitung, Teamkoordination) verteilen sich auf die übrigen vier Fälle.  

Das berufliche Qualifikationsspektrum der 35 GVB-Mitarbeiter:innen ist breit gefächert, jedoch 
deutlich von sozial- und heilpädagogischen Fachrichtungen geprägt. Die größte Gruppe bilden 
Fach‑ bzw. Diplom‑Sozialbetreuer:innen für Behindertenbegleitung (SOB) mit insgesamt 13 
Nennungen, davon eine Fachausbildung und 12 Diplomabschlüsse. Ergänzend verfügen vier 
Befragte über den SOB-Lehrgang für Heilpädagogische Berufe (LHP). Den zweitgrößten Anteil 
stellt die Sozialpädagogik mit sieben Diplom- und zwei universitären Abschlüssen. Weitere 
sozialarbeiterische Expertise bringen eine Person mit einem Abschluss in Sozialer Arbeit sowie drei 
Absolvent:innen unterschiedlicher universitärer Studiengänge ein. Aus dem gesundheitsnahen 
Bereich stammen vier Personen mit dem Zertifikat Unterstützung bei der Basisversorgung (UBV), 
ein:e Notfallsanitäter:in, eine Pflegeassistenz sowie eine psychotherapeutisch ausgebildete 
Fachkraft. Ergänzt wird dieses Spektrum durch je eine Qualifikation im Achtsamkeitstraining und 
eine Zivildiensterfahrung im sozialen Bereich. 

Die Betriebszugehörigkeit weist einen hohen Anteil an relativ neuen Mitarbeitenden auf: 22 
Personen (63 %) sind zwischen ein und fünf Jahre im GVB tätig, neun (26 %) noch kein Jahr und 
lediglich drei (9 %) länger als fünf Jahre.  

Die durchschnittliche Interviewdauer der Mitarbeiter:innen-Interviews beträgt 65 Minuten.  

5.2. Bewohner:innenstruktur in GVBs 

Die Bewohner:innen der GVBs zeichnen sich durch eine hohe Heterogenität aus. Hinsichtlich der 
Behinderungen gibt es kaum Einschränkungen: In den GVBs leben Menschen mit kognitiven und 
körperlichen Beeinträchtigungen ebenso wie Personen mit Einschränkungen der 
Sinneswahrnehmung und mit psychischen Erkrankungen. Auch Menschen mit schweren 
Mehrfachbehinderungen finden hier einen Wohnplatz. 

In GVBs, in denen Menschen mit psychischen Erkrankungen wohnen, dominieren drei 
Diagnosegruppen: 

1. Personen mit paranoider Schizophrenie 

2. Personen mit Angst- oder Zwangserkrankungen 

3. Personen mit Borderlinestörung 

5.2.1. Individuelle Einschätzung der Eignung von Bewohner:innen 

GVBs sind sowohl für Menschen mit psychischen Erkrankungen als auch für Menschen mit 
Behinderung eine Option, auch dann, wenn schwere und mehrfache Behinderungen die 
Lebenssituation erheblich verkomplizieren und es vielfältigen Unterstützungsbedarf gibt. Auch 
wenn GVBs für jede:n geeignet sind: Die Auswahl der Kund:innen ist ein wichtiges Thema. Wenn 
GVBs ihrer Zielvorgabe gerecht werden und die Entscheidungsfreiheit, Selbstbestimmung und das 
Empowerment ihrer Kund:innen verbessern sollen, muss auf eine sorgfältige Auswahl der 
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Bewohner:innen geachtet werden. Die Einschätzung, ob ein:e Kund:in für die Wohnform GVB 
geeignet ist, erfolgt auf individueller Basis: 

„Also, bei [GVB Name], würde ich sagen, nicht, weil wir uns da zum ersten Mal darüber 
getraut haben, dass das auch Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung angeboten 
wird, so ein Garçonnièrenverbund. Und da ist man jetzt eigentlich sehr offen, würde 
ich sagen, wird ganz individuell geschaut, ob das passt für den Einzelnen, aber dass es 
so eine allgemeine Regel gibt, wer hinpasst und wer nicht, das erlebe ich so nicht. […] 
wenn man die Voraussetzungen für eine Smart-Wohnung in Wien nicht erfüllt, dann 
kann man hier nicht wohnen.“ (MA9, Pos. 77–79) 

5.2.2. Ruhebedürfnis, Bedürfnis nach Privatheit 

Ausgewählt werden Personen, die ein Bedürfnis nach Privatheit bzw. ein „Ruhebedürfnis“ haben 
und für deren Entwicklung die Rückzugsmöglichkeit in eine eigene Wohnung förderlich ist: 

„Es werden ja eigentlich schon nach den Kriterien die Menschen ausgesucht, dass sie 
eher ein Ruhebedürfnis haben. Es bewohnt durchaus Menschen, die das brauchen und 
denen es auch guttut, wo man auch gemerkt hat in den [Zahl] Jahren, dass sie sich sehr 
positiv entwickelt haben.“ (MA7, Pos. 51) 

5.2.3. Zwei Dimensionen der Auswahl: individueller Verlauf und Situation 
im Vergleich zu anderen Bewohner:innen 

Die Auswahl der Bewohner:innen erfolgt auf Basis einer individuellen Einschätzung. Dabei wird 
besonders darauf geachtet, wie eine Person in die bestehende Konstellation der Kund:innen im 
Verbund passt. Mit Konstellation ist die Gesamtheit der Personen gemeint, die in einer 
gemeinsamen sozialräumlichen und Betreuungssituation in einem nachbarschaftlichen Umfeld 
wohnen, wobei diese jedoch keine feste Gruppe oder Gemeinschaft bilden. 

Die Fähigkeit, sich vorzustellen, wie sich eine Person innerhalb dieser Konstellation verhält, 
entwickelt sich im Laufe der Betreuung. Sie ist Teil eines gemeinsamen Prozesses. Auf dieser 
Grundlage entstehen im Alltag sogenannte Verlaufstypen und personale Typen. Diese 
idealtypischen Konstruktionen dienen als Orientierung, um passende Wohnformen einzuschätzen, 
und helfen dabei, die Entwicklungsprozesse der Bewohner:innen aus Sicht der Fachkräfte und in 
Bezug auf ihre individuellen Biografien zu verstehen und einzuordnen. 

Das bedeutet, dass Mitarbeiter:innen Idealtypen von (zukünftigen) Bewohner:innen entwickeln 
und sich so eine Vorstellung davon machen, wie diese sich in der historisch gewachsenen 
Gemeinschaft entfalten könnten. Solche Einschätzungen lassen sich nicht immer detailliert 
begründen, sondern äußern sich oft in einem intuitiven „Gespür“ dafür, ob jemand für einen Platz 
im GVB geeignet ist:  

„I: Da hat es nicht so gut gepasst, da muss man eh auch immer gut schauen, für wen das 
passt.  

MA: Genau, inzwischen hat sich da schon so eine Gruppe geformt, jetzt wo der [Name] 
auszieht, da habe ich schon ein gutes Gespür dafür, für wen eben dieser Platz passend 
ist und wer halt gut in die Gemeinschaft reinpasst.“ (MA12, Pos. 89–90) 
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Je nach Ausrichtung und Ressourcen eines GVBs können Bewohner:innen in einer mehr oder 
weniger labilen psychischen Situation aufgenommen werden, wobei dieser Aspekt vor allem GVBs 
betrifft, die auf Menschen mit psychischen Erkrankungen spezialisiert sind. 

5.2.4. GVB als Angebot im Spektrum der Wohnformen  

Das Konzept GVB beinhaltet Anforderungen, die nicht für alle Kund:innen gleichermaßen geeignet 
sind. Manche Personen können oder möchten diesen Anforderungen nicht entsprechen. Ein 
möglicher Ausweg aus diesem Spannungsfeld besteht darin, das Wohnen im GVB als langfristiges 
Ziel zu verstehen. Kund:innen werden auf diesem Weg begleitet und bestimmen dabei ihr eigenes 
Tempo. Auf den oben genannten Gedanken, „dass [sich] vom Anspruch her und den 
Menschenrechtskonventionen her [...] das Leben in einer WG“ (MA7, Pos. 43) ausschließt, 
entgegnet ein:e andere:r Mitarbeiter:in:  

„Ja, ich seh’s bisschen anders. Also ich denke schon, dass es Kund:innen gibt, denen 
eine WG guttut und [die] in einem GV-Konzept sich weniger wohl fühlen würden. Also 
weil sie einfach die Gesellschaft brauchen.“ (MA8, Pos. 44) 

Aus den Gesprächen mit Mitarbeiter:innen wird deutlich: Der GVB als Interaktionsraum bietet 
grundsätzlich allen Kund:innen die Möglichkeit, Selbstbestimmung und Selbstständigkeit zu 
entfalten. Allerdings gelingt es nicht jeder Person, mit diesem Setting dauerhaft 
zurechtzukommen. In manchen Fällen ziehen Kund:innen wieder aus, entweder zurück in ein VBW 
oder in eine noch selbstständigere Wohnform. Solche Entwicklungen lassen sich selbst durch 
umfassende Assessments nicht zuverlässig vorhersagen. Mitunter kann es vorkommen, dass die 
mit Selbstbestimmung verbundenen Anforderungen im GVB eine Überforderung darstellen. Dies 
kann sich in Konflikten oder aggressivem Verhalten äußern. Ein:e Mitarbeiter:in beschreibt dies 
folgendermaßen:  

„I: In dem Fall ist der Konflikt ja gelöst worden, weil eben die Bewohner:innen 
weggezogen sind.  

MA: Aber für die war auch der Garçonnièrenverbund zu weit gesteckt, die Grenzen, da 
ist es besser so ein dichteres Setting.“ (MA12, Pos. 87–88) 

Vor diesem Hintergrund können GVBs als Teil einer Versorgungskette verstanden werden. Diese 
reicht von sehr engmaschigen Wohnsettings mit hoher sozialer Kontrolle, wie sie im VBW gegeben 
sind, bis hin zu TBW oder gänzlich selbstständigen Wohnformen. Die Positionierung innerhalb 
dieser Kette hängt von den individuellen Bedürfnissen, Ressourcen und Entwicklungen der 
Kund:innen ab. 

Im Rahmen des GVB-Konzepts kann sowohl eine Entwicklung in Richtung größerer 
Selbstständigkeit erfolgen als auch ein Wunsch nach Rückzug in Wohnformen entstehen, die mehr 
Sicherheit bieten, wenngleich dies mit Einschränkungen in Bezug auf Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung verbunden ist: 

„Also da würde ich mir schon ein Spektrum an verschiedenen Angeboten wünschen für 
Menschen, also wirklich für Bedürfnisse und nicht nur: ‚Jetzt haben wir einen 
Garçonnièrenverbund und jetzt setzen wir alle rein und hören vielleicht ganz mit dem 
Vollbetreuten Wohnen auf.‘ Weil es gibt Menschen, die werden weiterhin das 
Vollbetreute Wohnen brauchen.“ (MA11, Pos. 30) 
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Diese Haltung ist auch im Bereich von GVBs für Menschen mit Behinderung verbreitet und lässt 
sich möglicherweise generalisieren: 

„Aber ich finde, dass manche Kunden, dass für sie dieses WG-Feeling schon auch 
Vorteile hat. Also ich würde nicht sagen, dass man sagt, es muss nur noch GV sein. GV 
ist gut, für den es passt. Also der einfach Ruhe braucht, der das einfach braucht, das 
Setting, aber auf keinen Fall für alle. Aber das hab ich schon von anderen Mitarbeitern 
gehört.“ (MA8, Pos. 47) 

Umgekehrt erzählen Mitarbeiter:innen von überraschenden Entwicklungen der Kund:innen, die 
sie sich nicht vorstellen konnten, weil sie den:die Kund:in bisher nur aus dem VBW-Setting 
kannten. Als Beispiel führt ein:e Mitarbeiter:in eine Bewohnerin mit mehrfacher Behinderung an, 
die es geschafft hat, selbstständig einkaufen zu gehen: 

„MA: Ja es funktioniert, also ich bin auch verwundert, wenn auch was funktioniert gut. 
Also sie hat schon echt nur das umgehängt, da steht auch unsere Telefonnummer und 
so dabei und unser Stempel ist auch drauf. Aber sie kriegt eigentlich immer das, was sie 
möchte.  

I: Da gehts zum Supermarkt zum Beispiel. 

MA: Ja, und da hat sie dann zum Beispiel Milch und Cola oben stehen oder so, mit 
diesen Bildern, Geldbörse hat sie vorne in der Tasche. Da steht auch ein kleiner Text 
dabei, so: ‚Bitte nehmen Sie mein Geld und legen Sie das Restgeld und die Rechnung 
bei.‘ Also wenn sie dann von der Tagesstruktur heimkommt, sie sagt dann, sie würde 
gerne noch raus und einkaufen gehen. Das ist dann was, wo man dann richtig merkt, 
boah, ich geh jetzt alleine einkaufen. Da will sie auch gar nicht, dass jemand mitgeht.  

I: Und das ist ja auch toll, weil nämlich die vom Supermarkt lernen dann auch, wie man 
mit so jemandem umgeht. Ist ja beidseitiges Lernen.  

MA: Sie werden sie auch schon kennen, weil sie fährt schon immer zum gleichen 
Supermarkt.“ (MA3, Pos. 91–95) 

Ein GVB sollte nach dem Prinzip des Begleitens dann gewählt werden, wenn ein individuelles 
Bedürfnis nach einer offenen Wohnform besteht und die Kund:innen in der Lage sind, mit den 
Anforderungen an ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben umzugehen. An dieser Stelle 
können jedoch Spannungen entstehen: Die kulturellen Werte und normativen Grundlagen, 
insbesondere die Menschenrechte, legitimieren inklusive Wohnformen, die Selbstbestimmung 
fördern. Gleichzeitig können diese Anforderungen mit den Bedürfnissen nach Sicherheit und 
Versorgung in Konflikt geraten. Einerseits stellt sich die Haltung des FSW so dar, dass man „gesagt 
hat, ‚na ja wir folgen auch der Behindertenrechtskonvention, wo einfach Inklusion 
großgeschrieben ist‘, aber es folgt nicht der Behindertenrechtskonvention, wenn ich nicht 
bedürfnisgerecht arbeite“ (MA11, Pos. 34). 

Auf der anderen Seite des Spektrums befinden sich Personen, die auf die Teilbetreuung im GVB 
nicht mehr angewiesen sind: 

„Und dann gibt es schon Einzelne, also wir haben sogar eine Klientin, aber da werden 
wir jetzt dann beenden, weil sie ist einfach / sie braucht das intensivbetreute Wohnen 
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nicht mehr, die geht in die Maturaschule. Also wir haben so ein Spektrum […].“ (MA11, 
Pos. 50) 

Damit wird deutlich, dass GVBs innerhalb eines Spannungsfeldes positioniert sind: zwischen 
normativen Ansprüchen an Inklusion und Selbstbestimmung einerseits und individuellen 
Bedürfnissen nach Sicherheit und Versorgung andererseits. Zugleich eröffnen sie 
Entwicklungsmöglichkeiten, die im Einzelfall auch zu einer Ablösung von betreuten 
Wohnformen führen können. 

5.2.5. Zwischen VBW und mobiler Betreuung 

Der GVB findet als Wohnform seinen Platz für Kund:innen, denen das VBW zu eng ist, für die aber 
andererseits die mobile Betreuung zu wenig ist. Der Bedarf nach einer Wohnform zwischen diesen 
beiden Extremen konnte in den Interviews mit den Kund:innen und mit den Mitarbeiter:innen 
identifiziert werden: 

„Es gibt ein, zwei Klientinnen, die außerhalb wohnen, die untertags kaum was 
brauchen, außer diese zwei Einzelkontakte in der Woche mit Haushaltsunterstützung, 
die dann aber halt am Abend eher den Kontakt brauchen, weil sie am Abend diese 
Vereinsamung spüren und auf diesen Abendkontakt angewiesen sind. Das geht halt in 
einer persönlichen Betreuung, mobilen Betreuung weniger, dass du jeden Abend diese 
Ansprache hast plus die zwei Kontakte. Also diese Person passt auch gut her, finde ich.“ 
(MA24, Pos. 461) 

5.2.6. Pflegebedarf 

Nicht überall kann über die Begleitung hinausgehende Pflege oder Betreuung gewährleistet 
werden. Hoher Pflegebedarf kann ein Kriterium dafür sein, dass ein GVB mit der Betreuung 
eines:einer Kund:in überfordert ist, was mitunter zum Auszug der Person führen kann.  

„Was wir nicht machen, ist z. B. Pflege, also wenn es darum geht, sich an- und 
auszuziehen, wenn man all diese Dinge nicht mehr so abdecken kann mit einer 
Heimhilfe oder externen Hilfen oder Pflegekräften, dann müssen wir aussteigen. Weil 
eben mein Team nicht dahingehend spezialisiert ist, dass wir Pflege anbieten können. 
Oder wenn die Suchterkrankung so massiv wird und der Drogenkonsum, dass das 
einfach nicht mehr haltbar oder tragbar ist. Oder Fremdaggression.“ (MA12, Pos. 94) 

„Und hats dann schon ein bisschen einen Wechsel a gegeben nach der Gründung, wenn 
jemand mehr Bedarf hat und das nicht angeboten wird oder Pflege braucht zum 
Beispiel. Also ich glaube, da waren Themen, aber ich war bei der Gründung nicht dabei 
und somit bin ich schon [in] was Funktionierendes eingetreten. Aber eben die 
Erzählungen waren so ... es muss zusammenpassen. Angebot und Nachfrage und eben 
hier hat niemand pflegerische Ausbildung, das heißt, da ist, das kann man auch einen 
Rahmen organisieren. Aber das hängt ja wieder an alle Sachen ab, am Geld und an 
Erwachsenenvertretung und ja, aber es ist ja ein eigenständiges Wohnen und kaum 
Pflege irgendwas.“ (MA20, Pos. 69) 

Je nach Situation lässt sich Pflege durch externe Anbieter einbinden. Aber auch dieser Form 
der Organisation von Pflege sind Grenzen gesetzt: 
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„Bei hoher medizinischer Begleitung, aber einfach weil es [ein] personelles Thema ist, 
wenn wer regelmäßig oder täglich Diplomierte braucht oder Pflegeassistenten, dann 
kommen wir schon an die Grenzen, wo wir schauen müssen, wie können wir das 
organisieren, gibt es eine Möglichkeit, wenn man einen externen Anbieter uns dazu 
holen, wenn es nur punktuell ist, wenn man sagt, immer um 17 Uhr muss das und das 
gemacht werden, also eine Regelmäßigkeit, wo man planen kann, wenn man es jetzt 
nicht planen kann, dann wird es schon schwieriger, weil man einfach hauptsächlich 
pädagogisches Personal, was die UBV hat, und viele Quereinsteiger haben.“ (MA14, 
Pos. 42) 

5.2.7. Besondere Herausforderungen: Suchterkrankungen, Übergriffe, 
fehlende Compliance 

Auch schwere Suchterkrankungen und andere Verhaltensprobleme wie Fremdaggression können 
Kriterien dafür sein, Personen nicht aufnehmen zu können. Ein Grund dafür ist, dass bei 
Suchterkrankungen motivationale Tendenzen im Vordergrund stehen, die die 
Minimalanforderung des Begleitens, nämlich die Compliance, sich auf ein Arbeitsbündnis zur 
Entwicklung in Richtung höherer Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit einzulassen, zu sehr 
schwächen. Zusätzlich verstärkt für diese Personen die Möglichkeit des Rückzugs in die eigene 
Wohnung den Rückzug aus der Gemeinschaft: 

„MA: Leute, die nicht so compliant sind, die ein ganz anderes Konzept bräuchten, z. B. 
wo der Substanzkonsum im Vordergrund steht, [für] viele Bereiche in der 
Behindertenhilfe ist das ein Ausschlussgrund. Wir bekommen immer öfter Leute, die 
nicht in psychiatrischer Behandlung sein wollen, die Substanzenkonsum im 
Vordergrund haben, wo auch Gewalt ein Riesenthema ist. Das haben unsere Leute alle 
nicht. Und das wird man in diesem Setting im Garçonnièrenverbund sehr schwer 
betreuen können, weil, auch wenn die Leute sich alle in einer eigenen Wohnung 
zurückziehen können, der Garçonnièrenverbund ist ja trotzdem so gestaltet, dass die 
Menschen zusammenkommen sollen und können und miteinander trotzdem einen 
Alltag haben. Wenn ich dann Leute habe, die eigentlich „Gefährder“, sag ich jetzt mal 
so unter Anführungszeichen, sein können, dann finde ich das schwierig. Da gibt es 
meiner Meinung nach in der Behindertenhilfe überhaupt noch keine Idee, das sind oft 
Leute, [die] dann in der Wohnungslosenhilfe enden, weil sie in der Behindertenhilfe 
keine /  

I: Sie sprechen jetzt von jenen, die gewaltbereit sind.  

MA: Gewaltbereit, Substanzen oder auch nicht mitarbeiten wollen.“ (MA11, Pos. 26–
28) 

Ein anderer Aspekt, warum Personen mit Suchthintergrund und Aggressionsproblemen für GVBs 
eine Herausforderung darstellen, sind Konflikte mit Nachbar:innen. Denn es gibt Bewerber:innen, 
die die Struktur einer intensiven Betreuung im Sinne der Erreichbarkeit von Personal rund um die 
Uhr brauchen würden, aber die vorhersehbaren Konflikte mit Nachbar:innen aufgrund von 
Gewaltbereitschaft oder Drogenkonsum erlauben die Aufnahme nicht: 

„Und ich finde es halt schade, dass ich Leute ablehnen muss, von denen ich 100%ig 
überzeugt bin, dass sie das intensivbetreute Wohnen brauchen und intensiv im Sinne 
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[von] rund um die Uhr Erreichbarkeit, die ich aber nicht nehmen kann, weil ich muss 
einfach an die Nachbarschaft hier denken. Wenn ich schon [im] Vorhinein schon weiß, 
das ist jemand, der gewalttätig ist, wenn ich im Vorhinein schon weiß, der nimmt 
Substanzen in die Wohnung mit, wenn ich im Vorhinein schon weiß, der wird 
unleidliches Verhalten an den Tag legen, ich hab so einen Konflikt in der 
Nachbarschaft.“ (MA11, Pos. 38) 

In einem anderen GVB waren soziale Interaktionsfähigkeit und Aggressionspotenzial Themen, 
die dem:der Mitarbeiter:in eine potenzielle Kundin als nicht geeignet erscheinen ließen: 

„MA: Und dann habe ich gesagt: ‚Gut, gerade im Moment ist ein Platz frei, machen wir 
mal eine Krisenintervention.‘ Ich wusste aber ganz genau, die hat vollbetreuten 
Unterstützungsbedarf, ist aber auch von ihrer Psychostruktur einfach so. Ja, die schon 
mit einer Person sozial interagieren können, aber die hat extrem für Unruhe gesorgt. 
Also das war die Frage von der Kollegin vorher, ich muss sehr aufpassen, wenn ich 
weiß, wo ist der Auftrag, den ich hier sehe, nämlich die Leute zu unterstützen, sie 
stabilisieren, Präventivarbeit, damit es nicht in die Psychiatrie geht. Krisen, weil das 
würde nämlich retraumatisierend sein, also jedenfalls nicht leiwand für sie. So und 
dann kann ich hier keine hochaggressiven Leute reinnehmen. Also das ist eher nicht so 
gut (lacht).   

I: Das sind auch wahrscheinlich die Grenzen, die man hier hat.   

MA: Ja, genau. Das ist nur ein Beispiel. Habe natürlich auch schon mit solchen Personen 
gearbeitet, das ist was anderes. Es kommen auch andere Bewohner:innen mit sowas 
besser klar. Schön findet das niemand, wenn rumgeschrien wird, aber die Leute hier, 
das merkst du richtig, das bringt die völlig raus.“ (MA5, Pos. 52–54) 

5.2.8. Betreuungsaufwand 

Ein:e Mitarbeiter:in sieht den Betreuungsaufwand als ein Kriterium. Kund:innen, die eine 
durchgängige Betreuung brauchen, wären im VBW besser aufgehoben, da viele Alltagsaufgaben 
doch alleine bewältigt werden müssen – wir werden dieses Thema bei den Grenzen des GVB-
Konzepts detaillierter aufgreifen: 

„Na ja, ich würde mal sagen, ein Garçonnièrenverbund ist nicht immer vollbetreut, und 
wenn ich jetzt einen schwerst-mehrfachbehinderten Menschen habe, der kognitiv 
total beeinträchtigt ist, der würde wahrscheinlich sehr viel Unterstützung brauchen, 
wo ich dann sag, ich weiß nicht, ob es optimal ist, in einem Garçonnièrenverbund zu 
sein, wenn er durchgehend Betreuung in der Wohnung braucht, ob da nicht eine 
vollbetreute WG besser wäre von meiner Sicht aus. Die Selbstständigkeit kann ich 
trotzdem auch gewährleisten, aber in einer WG ist es ein anderer Verbund, als wie es 
hier wäre, wo jeder in einer eigenen Wohnung ist, weil eben doch viel alleine erledigt 
werden muss.“ (MA2, Pos. 11) 
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5.3. Räumliche Strukturen und Wohnumwelt 

5.3.1. Raumangebot und Raumnutzung 

So einheitlich sich das Konzept GVB präsentiert, so unterschiedlich sind die räumlich-situativen 
Bedingungen der Umsetzung. Manche GVBs sind als kompakter, sich vollständig in einem 
Stockwerk befindlicher und barrierefreier Verbund realisiert, der über eine automatische 
Eingangstür zugänglich ist: „Komplett [barrierefrei] eben, keinen Stock, alles auf diesem 
Stockwerk. Wir haben ein Chip-System, also die Eingangstür, die sich automatisch öffnet.“ (MA4, 
Pos. 261)  

Manche GVBs sind über mehrere Stockwerke verteilt und dadurch für Kund:innen mit 
körperlichen Behinderungen nur eingeschränkt geeignet, da sie kaum barrierefrei sind. Insgesamt 
lassen sich die bestehenden GVBs jedoch als weitgehend barrierearm beschreiben, da sie in der 
Regel gut zu den Bedürfnissen der Kund:innen und zu den baulichen Gegebenheiten passen. In 
Einzelfällen kann das Wohnumfeld aber Schwierigkeiten bereiten, zum Beispiel durch hohe 
Gehsteigkanten oder starken Verkehr. 

Gemeinschaftsräume 

Gemeinschaftsräume sind im Konzept GVB vorgesehen und sie sind nahezu überall realisiert. Sie 
tragen zu einer niederschwelligen Vernetzung, etwa durch gemeinsames Spielen, gemeinsame 
Mediennutzung, Mahlzeiten oder gemeinsames Kaffeetrinken, bei und dienen dem Aufbau 
nachbarschaftlicher Beziehungen zwischen den Kund:innen: 

„Frühstück und so ist ja auch in diesem Raum und Wochenende halten sich auch viel 
auf. Und es ist auch ein Fernseher drüben, Radio drüben und ein paar Spiele sind auch 
da. Es ist schon so ein Gemeinschaftsraum. Weil es essen ja nicht alle zu Abend, es sind 
auch oft abends die Bewohner:innen da, die nicht essen, einfach nur zwecks der 
Gemeinschaft.“ (MA3, Pos. 130) 

Sie sind jedoch sehr unterschiedlich realisiert, was nicht zuletzt daran liegt, ob Bestandsbauten 
adaptiert wurden oder ob es sich um ein Neubau-Projekt handelt. 

An einem Ende des Spektrums finden sich GVBs mit minimalem Raumangebot. Der 
(multifunktionale) Sozialraum wird zugleich für vertrauliche Besprechungen und als Ort genutzt, 
in dem beispielsweise Medikamente unter Verschluss aufbewahrt werden:  

„Wir haben den Raum hier, den wir zum Beispiel verwenden, wenn Klienten ein 
gewisses Anliegen haben. Jetzt kommt es natürlich drauf an, wenn es einfach nur ein 
Gespräch ist, setzt man sich halt draußen hin. Wenn sie uns in ihre Wohnung einladen 
und sagen: ‚Ich würde gerne mit dir in meiner Wohnung reden‘, sicher ist kein Problem, 
ist ja im Endeffekt ihre Wohnung und sie entscheiden, was sie damit machen und wer 
da reinkommt und wer nicht. Aber wenn das jetzt so ein Thema ist, bei dem sie 
andeuten, dass es ihnen wichtig ist oder mit einer möglichen Krise zu tun hat, dann ist 
das genau der Ort, an dem wir uns zusammensetzen, quasi ein sozialer Raum.“ (MA1, 
Pos. 78) 

Das heißt aber nicht, dass in solchen GVBs weniger Sozialkontakte entstehen. Denn das 
beschränkte Raumangebot macht Mitarbeiter:innen und Kund:innen gleichermaßen erfinderisch. 
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Sie nutzen das Stiegenhaus und bei schönem, warmem Wetter treffen sie sich im Vorgarten des 
Hauses, wo ein großer Tisch aufgestellt ist.  

Das andere Extrem sind GVBs, die nicht nur über zwei große Pflegebäder, sondern über mehrere 
Sozialräume verfügen, die für unterschiedliche Zwecke genutzt werden können und die es zudem 
erlauben, dass Kund:innen einander aus dem Weg gehen können: 

„Ja also, da werden immer diese Sozialräume bespielt mit unterschiedlichen 
Angeboten, wie gesagt, ganz hinten wird, eher am Wochenende, aber doch das 
gemeinschaftliche Kochen gefördert. Dann gibts den Sportraum, wo es einzelne 
Angebote gibt. Der Medienraum, wo ein Fernseher da ist. Hinten der 
Entspannungsraum mit Massagesessel und Bücherecke.“ (MA9, Pos. 83) 

Dass Gemeinschaftsräume im GVB gewünscht werden, bestätigt bei einem Träger auch eine 
interne Befragung. Eine wesentliche Bedeutung dieses Angebots besteht darin, dass sie 
Gemeinschaftsbildung im Sinn nachbarschaftlicher Vernetzung und des Aufbaus 
freundschaftlicher Beziehungen fördern und dass sie der Vereinsamungsgefahr vorbeugen. 
Vereinsamung haben wir im theoretischen Teil als Risiko auf der sozialen Ebene postuliert. 
Aussagen von Mitarbeiter:innen belegen diese Annahme: 

„Und ich habe halt gewusst, hier werden einfach Leute sein, wo das gut passen könnte, 
wo sie Freundschaften entwickeln könnten und so, aber eben auch dieses Thema, 
warum wir auch so viele Gemeinschaftsräume auch brauchen, weil wir doch auch Leute 
haben, die, die, die, die vereinsamen würden, ja, und für die das gar keine Option wäre, 
wenn sie nicht gemeinsam essen können mit anderen oder so. Also das ist auch so, war 
auch so, es hat also eine Kund:innenbefragung bei [Träger] gegeben und da ist es schon 
auch herausgekommen. So kleinere Wohneinheiten und Garçonnièrenverbünde sind 
super toll, wünschen sich fast alle, aber nicht so, wie es auch zum Teil halt gibt vom 
FSW, dass das irgendwo Wohnungen sind. Und dann gibt es vielleicht ein Büro. Ja, und 
dort sitzt ein Betreuer. Das kommt für fast keinen unserer Personen in Frage.“ (MA30, 
Pos. 177) 

Nicht immer sind die Gemeinschaftsräume entsprechend ausgestattet und eingerichtet, wodurch 
manche GVBs an die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten kommen, wenn sie die 
Gemeinschaftsräume entsprechend herrichten wollen: 

„I: Das heißt, es gibt hier im Haus einen Gemeinschaftsraum?  

MA: Genau.  

I: Wie groß / Darf ich mir den nachher noch anschauen?  

MA: Können Sie gerne. Jetzt ist die Morgenrunde eh schon vorbei. Ich kann es nicht 
einschätzen, wie groß der ist. 40/30 m²? Ein bisschen blöd durch eine Wand geteilt, 
jetzt sind es zwei Räume. In dem einen haben wir so einen Esstisch drin und hinten 
haben [wir] wirklich dann das Wohnzimmer mit einer kleinen Küche. Aber das war 
alles, wie wir eingezogen sind, alles nicht so nutzbar, das haben wir mehr oder 
weniger, mit dem bisschen Geld, was halt möglich war, eine Miniküche reingestellt.“ 
(MA11, Pos. 99–102) 
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Außenräume 

Außenräume, also Terrassen, Gärten und Balkone, sind eine wertvolle Ressource, die in der 
warmen Jahreszeit gerne genutzt wird: 

„Oft ist im Sommer auch mehr hier los, weil wir einfach auch den Garten haben und es 
total schön ist, da im Garten zu sitzen und sich aufzuhalten – der ist wirklich schön – 
genau. Also da ist auch eigentlich immer viel los. Am Wochenende ist auch mehr los.“ 
(MA26, Pos. 98) 

Ungenutzt bleiben Außenräume, wenn sie für die Kund:innen aufgrund ihres 
behinderungsbedingten Raumbedarfs nicht verwendet werden können. In einem GVB liegt das 
daran, dass die zu den Wohnungen gehörenden Balkone für Nutzer:innen großer Rollstühle 
ungeeignet sind. Ein:e Mitarbeiter:in merkt diesen Umstand kritisch gegenüber der Tatsache an, 
dass der Einzug des GVBs dem Bauträger bekannt war. Die Gemeinschaftsterrasse ist jedoch eine 
Gelegenheit, um mit den Mitarbeiter:innen, die sie gerne für eine Pause nutzen, in Kontakt zu 
kommen: 

„I: Es gibt ja auch diese Terrassen oder sitzen viele auf der Terrasse, wird das viel 
genutzt?  

MA: Spannenderweise nicht, nein. Auf der Gemeinschaftsterrasse im Innenhof schon, 
da sind wir gern und wenn wir mal pausieren oder so, dann kommen sie gern raus. Wir 
bieten es ihnen auch aktiv an. Weil die auch viel tiefer sind und da haben sie mehr Platz 
zum Wenden. Die Balkone sind ja (...) also eine Fehlplanung. Oder der [Name] kann 
sich nicht mal selbstständig auf seinem Balkon umdrehen, das finde ich schade. Ich 
finde, das war eine Fehlplanung, weil sie haben ja gewusst, dass eine Einrichtung in das 
Haus kommt.“ (MA10, Pos. 148–149) 

Auch in anderen GVBs sind Terrassen räumliche Gelegenheitsstrukturen für Interaktion, die 
beispielsweise durch gemeinsames Rauchen entsteht: 

„Ja, also ich bin jetzt Nichtraucherin, das kann ich jetzt gar nicht so gut sagen, aber ich 
meine, die Terrasse ist bei uns halt schon das Highlight, nachdem da die Leute mehr 
oder weniger durchmarschieren nach der Werkstatt oder ist zumindest schon so ein 
Treffpunkt, ist, ist es zumindest im Sommer. Im Winter ist es halt schwierig.“ (MA15, 
Pos. 41) 

Und ein:e andere:r Mitarbeiter:in ergänzt, dass über die Terrasse wertvolle, persönliche 
Begegnungen zwischen Kund:innen und Mitarbeiter:innen möglich sind: 

„Am Wochenende gehen sie ja immer wieder. Wer halt gerade da ist und wer halt gern 
möchte, gehen sie eine Runde spazieren miteinander und unter der Woche ist aber 
eher, da kommen sie schon zam. Jetzt im Sommer kommen es häufig zusammen durch 
die Terrasse, tun gemeinsam malen oder a Bewohnerin, die hupft jetzt gern in das 
kleine Plantschi, und sitzen halt zusammen und tun ein bisschen tratschen. Und wenn 
dann natürlich einer von uns Betreuern da draußen sitzt, dann am Abend ist es 
überhaupt voll fein. Jetzt im Sommer, da sitzt man dann schon mit die Bewohner 
eigentlich so bis um 9, 10 oft schon draußen und eigentlich genießen das alle. Also 
sowohl wir als Betreuer genießen das als auch die Bewohner. Weil wenn man dann 
wirklich einmal Zeit für die Bewohner nehmen kann und im Winter ist es halt eher net 
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dann der Fall, weil man dann zu lange irgendwo in andere Wohnungen ist, dann denkt 
man sich schon immer wieder, na hoffentlich steht nicht schon wieder wer vor der Tür 
und wartet da. Also da ist das schon. Aber im Sommer ist es wirklich fein mit der 
Terrasse. Da sind wir wirklich glücklich.“ (MA16, Pos. 225) 

5.3.2. Subverbünde, dislozierte Räume und Wohnungen 

Nicht immer bilden die Wohnungen und die Zusatzräume eine räumlich kompakte Einheit. Es gibt 
GVBs, die in mehrere Subverbünde gegliedert sind. Diese beinhalten Einzel-Wohnungen, die wie 
Trabanten dem Verbund zugeordnet sind und die in einer Gehdistanz von bis zu 15 Minuten 
entfernt liegen können. Meistens ist es nicht günstig, wenn Gemeinschaftsräume oder auch 
Wohnungen vom Stützpunkt und den restlichen Wohnungen entfernt liegen, auch wenn sie in 
kürzerer Gehdistanz liegen.  

So stellt in einem sonst kompakt angelegten GVB bereits die Tatsache, dass man das Gebäude 
kurz verlassen muss, um in den Gemeinschaftsraum zu gelangen, eine Barriere dar: 

„MA17: Genau da haben wir ein bisschen Barriere, weil man aus dem Gebäude raus 
muss. Also das Stockwerk ändern. Also der Garçonnièrenverbund ist ja alles am ersten 
Stock mit dem Büro, mit den Büroräumlichkeiten und alle Wohnungen sind im ersten 
Stock. Es leben auch andere. Ein paar, viele nicht, aber einige Menschen auch ohne 
Lernschwierigkeiten, die nicht zu uns dazugehören, am ersten Gang. Also es ist 
durchmischt, aber alle Wohnungen sind im ersten Stock. Das hat sich so ergeben. Nur 
der Aufenthaltsraum ist halt eben im Erdgeschoss einen Stock drunter und man muss 
aus dem Gebäude raus und dann wieder ins Gebäude rein. Und das ist halt im Winter 
mit / Da muss man sich halt anziehen und Jacken anziehen und Schuhe und das ist halt 
ein bisschen umständlich und nicht ganz optimal, auch von der Größe. 

MA16: Genau, das ist so und was wir auch herausgefunden haben, das war am Anfang 
gleich, dass die Bewohner oft nur mit Schlapfen rausgegangen sind und dann san sie 
aber auf die Fliesen eine gerutscht und jetzt haben wir eh versucht zu vermeiden, dass 
sie dann ausrutschen, wenn sie nasse Schlapfen haben. Also wir haben jetzt so einen 
Teppich aufgelegt und eben ein Tackerl, damit das so vermieden wird. Also das haben 
wir uns eigentlich auch gar nicht so bewusst, dass das eben Barrieren schon sind auch.“ 
(MA16+MA17, Pos. 50–51) 

Einige GVBs sind in Form von Subverbünden angelegt, die Beziehungen zwischen den Kund:innen 
räumlich vorstrukturieren: 

„Es sind quasi vier Wohneinheiten, in dem jeweils drei Kunden wohnen, die jedoch 
locker miteinander eine Verbindung haben. Es teilen sich zum Beispiel, also in diesen 
zwei Etagen, in jeder Etage, teilen sich sechs Menschen ein großes Pflegebad.“ (MA7, 
Pos. 71) 

In einigen Fällen besteht der GVB aus einem Verbund und mehreren Wohnungen im Umkreis, was 
sich aus den Rahmenbedingungen beim Anmieten geeigneter Immobilien ergab:  

„Rund um unseren Stützpunkt in Geh-Nähe. So zwischen 10 und maximal 15 Minuten. 
Und das ist damals, [...] so entwickelt worden [...], weil es einfach nicht möglich war, 
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einen Stützpunkt mit 10–15 Wohnungen zu haben. Hat Vor- und Nachteile.“ (MA11, 
Pos. 4) 

Außenwohnungen stellen eine besondere Herausforderung dar, wenn nur wenig Personal im 
Stützpunkt vorhanden ist und gleichzeitig pflegerische Aufgaben anfallen. In der Argumentation 
werden die räumlichen Gegebenheiten oft mit der Personalsituation und der fachlichen 
Ausbildung des Teams verknüpft. Ist der Stützpunkt nur mit wenigen Personen besetzt, die zudem 
oft keine pflegerische Ausbildung haben, können Außenwohnungen nicht in ausreichendem Maß 
betreut werden. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass nicht alle Kund:innen für ein Wohnen im 
GVB geeignet sind:  

„Aber mit dem Mischmasch, was wir hier haben, mit den vielen Außenwohnungen und 
den Wohnungen hier und der nur Zweifach-Besetzung, wo die meisten nicht mehr als 
UBV haben und den, sobald sie angestellt sind, das nachholen. Also pflegerisch gar 
nicht ausgebildet sind. Das macht es dann schon schwierig und da bin ich der Meinung, 
kann nicht jeder in einem GVB wohnen.“ (MA24, Pos. 252) 

In einigen Fällen gab es auch größere Distanzen zwischen dem Stützpunkt und der Wohnung bzw. 
Pläne, Wohnungen in größerer Distanz mitzubetreuen, was der Betreuung ebenso rasch Grenzen 
setzt: 

„MA25: Also die Außenwohnungen sind einfach Gemeindewohnungen der Gemeinde 
Wien. [...] 

MA24: Das halt unter einen Hut zusammenzufassen. Finde ich auch merkwürdig. Ja, 
eben. 

MA25: Es ist einfach nur die Wegstrecke. Wir haben zum Beispiel einen Klienten neu 
dazubekommen, wo, wann, wie lange von jetzt zum Herrn? Eine halbe Stunde? Es gibt 
da die Überlegung, ob eine Klientin auszieht im 14. Bezirk und ob wir von dem 
Standort sie betreuen, wo wir denken, dann sitzen wir in den Öffis nur mehr und 
betreuen und machen Notversorgung über dieses Telefon. Okay, ruf bitte beim Arzt 
oder ins Krankenhaus oder ruf den PSD an! Also wo man schon sagen muss, okay, man 
muss schon schauen, dass man das dann irgendwie zentral ein bisschen hält, wenn es / 
oder es sind so extrem selbstständige Leute, die sagen, ich brauche maximal einmal die 
Woche und diese Begleitung zu diesem Termin, weil da habe ich Angst davor. Also da 
muss man schauen, weil.“ (MA24+MA25, Pos. 447–455) 

Besonders herausfordernd ist die Betreuung von Kund:innen in dislozierten Wohnungen, wenn 
Krisen auftreten: 

„I: Also die sind nicht im Gebäude. Sie sind die Straße runter oder noch weiter weg? 

MA: Na mehrere, mehrere Blöcke. Also sind doch fast 500 Meter, sind es auf jeden Fall. 
Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das ist gerade in Krisenzeiten und so schon 
auch immer wieder schwierig. Also eigentlich hätten beide zumindest, ja schon zu 
mindestens zwei, vielleicht auch drei von den Bewohner:innen, die weiter weg 
wohnen, lieber eine Wohnung näher.“ (MA26, Pos. 35–36) 

Umgekehrt sind die dislozierten Wohnungen vor allem für Kund:innen geeignet, die ein hohes 
Maß an Selbstständigkeit und geringen Unterstützungsbedarf haben. Für diese Personengruppe 
rückt das GVB-Wohnen in die Nähe des TBW im Rahmen mobiler Betreuung: 
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„Aber wir hatten damals eben nur die beiden anderen Wohnungen da in der [Straße] 
und dann noch eine Wohnung in der [Straße], die war noch weit weg, aber die ist 
mittlerweile zurückgegeben worden, weil es war einfach zu weit weg. Ja, aber da hat 
ein Bewohner gewohnt. Der war wirklich sehr, sehr selbstständig. Der hat dann auch in 
die Teilbetreuung gewechselt. Genau. Und dann? Dann ist noch mal ein anderer 
Bewohner eingezogen, aber für den war es dann auch zu weit weg. Da mussten wir 
dann / Den mussten wir dann wieder zum Stützpunkt zurückholen.“ (MA26, Pos. 61) 

Auch in einem anderen GVB gibt es eine ähnliche Situation eines:einer weitgehend selbstständig 
wohnenden Kund:in: 

„Bei uns wohnen [...] Bewohner im Garçonnièrenverbund und einer wird extern 
mitbetreut. Also dieses, genau, also das hat sich so ergeben zu dem Zeitpunkt, wo ich 
begonnen habe. Das war eigentlich, glaube ich, nie so im Konzept vorgegeben oder 
geplant, aber das hat sich so ergeben und fürs Team war es auch okay und das ist dann 
eher so, wie teilbetreut abläuft, würde ich sagen. Weil die Wohnung ist schon in zehn 
Minuten Gehweite oder so, also wenn er, wenn der Bewohner irgendetwas brauchen 
würde.“ (MA27, Pos. 125) 

5.3.3. Wohnumwelt und Infrastruktur: ein Schlüsselfaktor für 
Selbstständigkeit 

Für ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung und 
Menschen mit psychischen Erkrankungen spielt die Zugänglichkeit der räumlichen Umgebung 
eine entscheidende Rolle. Alle von uns interviewten Personen waren zur selbstständigen 
Deckung ihres täglichen Bedarfs auf eine fußläufige und barrierearme Infrastruktur angewiesen. 
Märkte, Geschäfte und Apotheken, medizinisch-therapeutische und psychosoziale Einrichtungen, 
Parks, Freizeitanlagen, Kirchen und Tagesstrukturen in Gehweite ermöglichen es Personen mit 
Mehrfachbehinderung, ihren Alltag selbstständig zu bewältigen.  

Die Situierung von GVBs in der Stadt ist sehr unterschiedlich und reicht von sehr urbanen und 
zentralen Lagen bis zu Lagen am Stadtrand. Auch hinsichtlich Verkehrsbelastung bzw. 
Verkehrsberuhigung unterscheiden sich die GVBs stark. Ein:e Mitarbeiter:in meint, dass das 
verkehrsberuhigte Umfeld, in dem sich der GVB befindet, zur „Entschleunigung“ und zum Abbau 
von Stress beiträgt: 

„I: Entschleunigung.  

MA: [Angabe des Ortes] trägt ja hier dazu bei (lacht). Nicht nur das Modell, sondern 
auch das Umfeld.“ (MA12, Pos. 69–70) 

Einige GVBs haben das Glück, dass ein Supermarkt im Haus oder ein Einkaufszentrum ganz in der 
Nähe situiert ist: 

„I: Und das Umfeld, ist das gut nutzbar?  

MA: Ja, der [Supermarkt] da vorne, ist ohne Straßenüberquerung erreichbar. Da vorne 
ist ein [Supermarkt] und ein [Supermarkt] mit zwei Zebrastreifen. Eine Tankstelle, wo 
man Sonntag auch einkaufen kann. Dann haben wir eine Trafik. Also was will man 
mehr.“ (MA4, Pos. 262–263) 
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„I: Da kommen wir gleich zum Thema des Umfelds. [...] Also offenbar kann man das 
fußläufig ganz gut erschließen. 

MA: Ja und dann haben wir da den Einkaufspark [Name] fußläufig, ein Bowlingcenter 
fußläufig, was immer wieder einmal genutzt wird am Wochenende.“ (MA14, Pos. 81–
82) 

„MA24: Sonst die Infrastruktur genieße ich sehr. 

MA25: Ist gut, das stimmt. Also wir sind einfach – wir sind schon sehr gut angebunden. 
Der PSD(?) ist fußläufig. Alle Geschäfte des alltäglichen Bedarfs, haben fußläufig 
Hausärzte, Hausärztinnen, öffentliche Anbindung ist super. Ja.“ (MA24+MA25, Pos. 
172–173) 

In internen Standortdiskussionen wird die Infrastruktur als sehr wichtig bewertet, gleichzeitig 
bleibt aber auch die Forderung nach barrierearmen Wohnungen zentral: 

„Genau. Weil es ist einerseits ganz super da, die Nähe zum [Einkaufszentrum], also die 
Infrastruktur ist so toll, weil wir ja auch so einen Diskurs geführt haben. Bleiben wir da 
oder gehen wir weiter? Hier sind ja auch die Badezimmer zu klein. Also wenn man / 
Wie soll er ausschauen? Es soll schon barrierefreie Badezimmer geben, das ist ganz 
wichtig.“  (MA16, Pos. 218) 

In anderen Fällen stellten die fehlende Infrastruktur im öffentlichen Raum in Kombination mit 
dem Straßenverkehr und anderen Barrieren für Menschen mit Behinderung eine große 
Herausforderung dar. Die Kund:innen sind auf die Unterstützung durch Mitarbeiter:innen oder 
Fahrtendienste angewiesen, wenn sie einkaufen gehen wollen. 

5.4. Dimensionen der strukturellen Transformation 

Im theoretischen Teil haben wir auf Basis von Konzepten aus der klassischen Systemtheorie und 
der Sozialstrukturanalyse postuliert, dass sich die strukturellen Veränderungen des Wohnens im 
GVB, die gegenüber dem VBW zu höherer Selbstständigkeit und Selbstbestimmung führen 
sollen, auf vier Kontexte reduzieren lassen:  
 

• Sozialer Status: von dem:der Bewohner:in eines Zimmers zum:zur Mieter:in einer 
Wohnung 

• Betreuung: von der Versorgung zur Begleitung und Assistenz  
• Soziale Beziehungen: von der Wohngemeinschaft zur Nachbarschaft 
• Deinstitutionalisierte Zeitstruktur: von der „Tagesstruktur“ – im Sinn eines 

institutionalisierten Tagesablaufs, was auch den vorgeschriebenen Besuch einer 
Tagesstruktur (Werkstätte) impliziert – zur Strukturierung des Tages  

Diese vier Elemente sollen im Folgenden genauer ausgearbeitet werden. 
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5.4.1. Statusaufwertung 

Von dem:der Bewohner:in eines Zimmers zum:zur Mieter:in einer Wohnung 

Die mit einer Statusaufwertung verbundenen Veränderungen sind „von außen betrachtet“ oft 
schwer zu erkennen. In betreuungsintensiven GVBs verändern sich weniger die alltäglichen 
Betreuungsaktivitäten, sondern vielmehr die Haltung, die thematische Herangehensweise und die 
Perspektive, aus der die Betreuung erfolgt. Ein:e Mitarbeiter:in spricht von einem „andere[n] 
Denken, wie man arbeitet.“ Aus ihrer Sicht geht damit auch eine deutliche Verbesserung der 
Lebensqualität einher. 

Mit dem Status als Mieter:in einer Wohnung treten Aspekte wie die Achtung territorialer Grenzen 
stärker in den Vordergrund. Die Mitarbeiter:innen berücksichtigen diesen Status bewusst in ihrer 
Arbeit, was die Beziehungsebene zwischen Kund:innen und Betreuung zusätzlich prägt. 

 „[Gegenüber der Arbeit im VBW] sehe ich jetzt per se nicht den Unterschied vom 
Alltag her, sondern eher von den Themen her, dass das schon etwas Anderes ist, zu 
sagen, das ist meine Wohnung und nicht nur ein Zimmer, ich glaube, das ist ganz viel an 
der Lebensqualität, was einen Unterschied macht, weil ich bin in meinem Zimmer und 
muss mir das Bad [nicht] mit 3 anderen teilen, weil es hat jeder seine eigene Nasszelle 
und sie zahlen für die Wohnung. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Anderes, wie man 
‚zuwegeht‘ als Assistenz, weil ich sag, ich gehe jetzt ja wirklich in die private Wohnung 
hinein. Der zahlt für die Wohnung und ich will auch nicht, dass man einfach ohne zu 
klingeln in meine Wohnung reingeht. Ich glaube, das ist schon auch ein anderes 
Denken, wie man arbeitet.“ (MA14, Pos. 45) 

Mietvertrag und Nutzungsvertrag 

Gemäß der Einschätzung der Mitarbeiter:innen ist den Kund:innen teilweise bewusst, dass sie 
eigenständig eine Wohnung mieten. Um diesen Umstand möglichst allen Kund:innen bewusst zu 
machen, wird er in den GVBs mit ihnen ausführlich besprochen und immer wieder auch im Alltag 
thematisiert, wenn beispielsweise Reparaturen in der Wohnung durchgeführt werden müssen, die 
selbst zu bezahlen sind: 

„I: Und ist den Bewohner:innen bewusst, dass sie die Wohnung selbst anmieten? Also 
ist da diese Differenzierung schon klar, das heißt: ‚Ich selber miete diese Wohnung‘. 

MA: Ja also, es wurde eigentlich mit allen sehr intensiv besprochen, und ich glaub, dass 
eigentlich, vielleicht mit 1 oder 2 Ausnahmen, dass es, glaub ich, sehr bewusst ist und 
auch so gelebt wird, hab ich auch das Gefühl.“ (MA9, Pos. 24–25) 

„Ja, vielen schon. Auch das wird immer wieder thematisiert, weil es auch gerade um 
Reparaturarbeiten auch geht. Weil das natürlich jetzt auch selbst zu finanzieren ist, bis 
zu einem gewissen Rahmen.“ (MA29, Pos. 37) 

Kund:innen mit kognitiven Behinderungen tun sich zum Teil schwerer, diesen Umstand zu 
erfassen: 

„I: Und wissen sie, dass sie eine eigene Wohnung hier mieten, dass sie einen eigenen 
Mietvertrag haben. 
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MA: Das ist wieder unterschiedlich nach dem kognitiven Niveau. Manche wissen das 
sehr wohl.“ (MA28, Pos. 155–156) 

Häufig haben die Kund:innen mit dem GVB keinen Mietvertrag, sondern einen Nutzungsvertrag. 
Die Wohnung selbst wird von der Trägerorganisation angemietet. Dennoch entsteht über das 
Zahlen der Miete eine alltäglichere Wohnsituation. Mit dem Zahlen der Miete wird der Umstand 
sichtbar gemacht, dass die Kund:innen bzw. ihre Vertreter:innen Rechnungen selbst bezahlen und 
daher auch über ihr eigenes Geld verfügen können: 

„Ich persönlich sehe da nur Vorteile. Nicht nur für die Mitarbeiter:innen, sondern vor 
allen Dingen für die Bewohner:innen. Zum einen ist es teilbetreut, das heißt, ich habe 
ein Einkommen und bin nicht abhängig von der 80/20-Regelung, was ja sonst greift, 
wenn man in den vollbetreuten Einrichtungen wohnt. Das heißt, ich habe Geld zur 
Verfügung und mit dem Geld kann ich umgehen, unabhängig davon, ob ich einen 
Erwachsenenvertreter habe oder nicht. Das heißt, ich zahle ein Benutzungsentgelt für 
die Wohnung, also es ist ein realistischeres Wohnen, man zahlt ja Miete. Ich muss mich 
darum kümmern, Strom, Heizung und all diese Dinge. Es ist näher am tatsächlichen 
Leben.“ (MA12, Pos. 10) 

Manchmal ist die Konstruktion des Nutzungsvertrags und der Anmietung der Wohnung durch die 
Trägerorganisation mit einer Deckelung der Miete verbunden, sodass die Kund:innen nicht die 
volle Miete zahlen müssen: 

„Bei unseren Bewohner:innen ist es eigentlich überall so, dass [Trägerorganisation] die 
Wohnungen mietet und die Bewohner:innen dann die Wohnung von 
[Trägerorganisation] mieten – Nutzungsverträge – genau und zwar und zwar zu 
einem gedeckelten Betrag. Also niemand zahlt die volle Miete. [...] Also das wäre für 
viele sicherlich nicht, also nicht leistbar.“ (MA26, Pos. 84–86) 

Mit der Tatsache, dass die Kund:innen eine Wohnung mieten und Mietverträge abschließen, sind 
sie der betreuenden Organisation gegenüber beispielsweise auch keine Rechenschaft darüber 
schuldig, ob jemand zu Besuch kommt: 

„I: Das heißt, Besucher müssen nicht angekündigt werden? 

MA: Genau. Grundsätzlich ist es ja auch so, dass bei uns die Klienten selbst die 
Mietverträge abschließen, also die Erwachsenenschutzvertreter und, ja, dadurch auch 
das Recht haben, jeglichen Besuch in ihrer Wohnung zu empfangen, weil es einfach 
auch ganz klar ihre Wohnung ist.“ (MA18, Pos. 41–42) 

In keinem der von uns evaluierten GVBs wurde das Konzept hinsichtlich der Möglichkeit 
umgesetzt, die betreuende Trägerorganisation frei wählen zu können. Diese Option ist auch 
erst für die Zukunft geplant. Die Wohnungen werden vom Träger angemietet. Die Kund:innen 
mieten die Wohnung über die Trägerorganisation meist im Rahmen eines Nutzungsvertrags. Der 
Gedanke, dass die Trägerorganisation bei Bedarf Wohnungen in der Nähe anmietet, falls ein:e 
Kund:in den Betreuungsvertrag kündigt und die Wohnung behält, wird als unrealistisch 
eingeschätzt. Leistbare Wohnungen in geeigneter Lage und entsprechender Größe sind sehr 
schwer zu finden. Durchgehend wird davon ausgegangen, dass Kund:innen, deren 
Betreuungsbedarf sich verringert, in eine andere Wohnung ziehen und dort beispielsweise mobil 
betreut werden.  
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Die Konstruktion sieht vor, dass die Kund:innen Miete zahlen und in einem teilbetreuten Setting 
leben: 

„Klienten, weil / ähm, ja es ist halt so, es gibt hier Wohnungen / also wir sind komplett 
besetzt, wir haben [Anzahl] Klienten im Haus, jeder Klient hat seine Wohnung, die ist 
vermietet, die zahlen halt die Miete dafür und das was dazukommt, ist sozusagen das 
teilbetreute, also Teilbetreuung sozusagen […].“ (MA1, Pos. 8) 

Die Vertragskonstruktion bietet aber auch Vorteile. So ist es einfacher, Verträge zu kündigen, 
beispielsweise, wenn es zu sexuellen Übergriffen kommt:  

„MA: Gewalt jeglicher Art gibt es nicht bei uns. Also gibt es schon, aber nicht lang 
(lacht). 

I: Das ist dann auch ein Grund, warum man dann jemanden wieder rauswirft? 

MA: Absolut. Das geht natürlich im GVB einfacher, weil es Mietverträge gibt. Ja, also 
Übergriffigkeit, da war die Grenze schnell erreicht (unv.) im Miteinander der 
Bewohner:innen.“ (MA4, Pos. 237–239) 

Über den Mietvertrag ergibt sich auch ein „Interventionshebel“, falls es zu nicht intendierten 
Folgen des Wohnens im GVB wie Verwahrlosung der Wohnung kommt (siehe dazu Kap. 5.5): 

„I: Bei einer Genossenschaftswohnung steht das sogar im Handbuch drin, dass man 
regelmäßig lüften muss. Eben genau aus dem Grund, weil Schimmelgefahr ist. 

MA: Die Hausverwaltung steigt aus.   

I: Genau. Da ist man bei ganz normalen Mietproblemen.  

MA: Aber das ist ja selbstständig, die haben ja einen Mietvertrag.“ (MA4, Pos. 217–
220) 

5.4.2. Von der Versorgung zu individueller Begleitung und Assistenz 

Wege in die Selbstständigkeit eröffnen 

Ein zentrales Element der Strukturtransformation betrifft die Formen der Arbeit, mit denen 
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben im Sinn von Empowerment unterstützt wird: 
Begleitung und Assistenz. In Kombination mit diesen Formen der Hilfe unterstützt die Wohnform 
GVB Menschen dabei, ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten zu entfalten. Ein:e Mitarbeiter:in findet für diese Transformation die prägnante 
Formulierung der „vollumfänglichen Lebensbegleitung“, die die kollektive „Tagesstruktur“ 
ersetzt: 

„I: Und wie unterscheidet sich jetzt der GVB hier von dem, wo du vorher warst? Oder 
was ist das Besondere?   

MA: Tagesstruktur, Wohnform, das ist der große Unterschied. Einfach nur 
Tagesstruktur, Werkstätte und hier ist eben vollumfängliche Lebensbegleitung in der 
Wohnform.“  (MA10, Pos. 17–18) 
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An dieser Entwicklung wird in unterschiedlichen Settings gearbeitet, wobei individuelle 
Entwicklungsziele definiert werden, für deren Erreichung die Bewohner:innen Unterstützung 
erhalten; die Gruppe (soziale oder kollektive Ebene) spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle:  

„Es gibt keinen Gruppendruck und keinen Gruppenzwang und wir unterstützen jeden, 
ihre individuellen Ziele übers Jahr zu erreichen.“ (MA12, Pos. 32) 

GVBs sind soziale Systeme, in denen individuelles Leben mit Unterstützung ermöglicht wird. Je 
nach dem Grad der Selbstständigkeit übernehmen die Mitarbeiter:innen verschiedene Aufgaben. 
Dazu gehören alltägliche Tätigkeiten, die von den Kund:innen noch nicht oder vielleicht auch nie 
alleine erledigt werden können. Im Zusammenhang mit Behinderungen kommen außerdem 
pflegerische oder unterstützende Aufgaben hinzu:  

„Ja, der ist recht vielfältig. Es geht natürlich in erster Linie im besten Fall um die 
Begleitung von unseren Kunden und Kundinnen. Es gibt pflegerische Tätigkeiten, es 
werden Ziele erarbeitet für unsere Kunden und Kundinnen, da kümmern wir uns auch 
darum. Es ist, dass wir auch einkaufen, kochen, die Wäsche machen.“ (MA7, Pos. 2) 

Ein wichtiger Aspekt der Begleitung ist nicht zuletzt, dass sie von den Kund:innen selbstbestimmt 
gewählt werden kann:  

„Man versucht dann natürlich bisschen andere Herangehensweisen und zu motivieren 
dazu. Nur wenn der Bewohner oder die Bewohnerin nicht will, dann finden die auch 
teilweise nicht statt. Also das trägt ja auch zur Selbstbestimmung bei.“ (MA3, Pos. 183) 

Selbstständiges, bedarfsorientiertes und flexibles Arbeiten 

Ein wichtiger übergreifender Aspekt des Konzepts GVB ist ein Unterstützungsangebot, das man 
bei Bedarf in Anspruch nehmen kann. Unterstützung wird nicht in einem engmaschigen Setting 
und auf der Basis laufender Interaktion an die Bewohner:innen herangetragen, sondern sie muss 
gemäß der Konzeption von Begleitung aufgesucht werden: 

„[U]nd wenn jemand Unterstützung braucht, dann kann es die von jemand anders 
holen, nach den Möglichkeiten, die gegeben sind.“ (MA7, Pos. 71) 

In dem Maß, in dem die Betreuung individualisiert und auf Begleiten umgestellt wird, sind 
Aufgaben auch individuell und selbstständig von den Mitarbeiter:innen zu erledigen. So berichten 
zwei Mitarbeiter:innen, dass im Unterschied zum VBW, in dem man viel im Team erledigen konnte, 
nun Aufgaben alleine erledigt werden müssen. Teilweise werden dadurch auch Lernprozesse auf 
Seiten der Mitarbeiter:innen angeregt: 

„MA7: Es ist eine Person für drei Menschen zuständig. Im Unterschied zur Arbeit in der 
Wohngemeinschaft, dass wir mehr autodidaktisch arbeiten müssen.   

I: Zum Beispiel? 

MA8: Die Rollstühle, wenn sie was haben. 

MA7: Genau. Man muss sich um solche Dinge dann immer alleine kümmern dann, 
wenns um Reparaturen geht, Arzttermine organisieren, Fahrtendienste organisieren 
und solche Dinge.“ (MA7+MA8, Pos. 11–14) 
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Die Mitarbeiter:innen müssen daher Aufgaben, die im VBW im Team aufgeteilt werden können, 
alleine erledigen können: 

„Von den Anforderungen her, man muss eigentlich viel mehr leisten, also es ist viel 
mehr gefragt, in der WG, denk ich, ist es auch möglich, dass man sich auch bisschen 
durchschummelt, wenn man jetzt sagt, na ja mit dem Computer, das ist nicht so meins, 
das lass ich mal, dafür bin ich ein Ass in der Küche oder im Haushalt; das funktioniert 
hier nicht, also da glaub ich, würde es dann im Team schnell Stress geben, wenn dann 
alles liegen bleibt vom Vordermann. Also man muss sich eigentlich überall gut 
auskennen. Das dann schnell auch selber einfordern, dass man die Infos auch 
bekommt.“ (MA8, Pos. 16) 

Im Vergleich zum VBW gibt es in GVBs mit mehreren Stützpunkten weniger Spielraum bei den 
Personalressourcen, da alle Stützpunkte besetzt sein müssen. In Wohngemeinschaften hingegen 
lässt sich die Betreuungssituation durch die räumliche Nähe auch mit weniger Personal gut 
überblicken:  

„Es ist auch in einer WG / kann man das vielleicht auch leichter abfedern, weil alle 
Menschen sich einen Wohnbereich teilen, die Kund:innen.“ (MA1, Pos. 19) 

Das individuelle, selbstständige Arbeiten wird gegenüber dem VBW auch als Vorteil gesehen für 
Mitarbeiter:innen, die die Möglichkeiten einer freieren und selbstständigen Einteilung der Arbeit 
schätzen und sich diesbezüglich weniger eng im Team abstimmen möchten: 

„Was ich gut finde, ist, dass man sich ein Stück weit selbst einteilen kann. Man kann 
sich den Ablauf, wenn nicht irgendwas dazwischenkommt, kann man sich den relativ 
gut selbst einteilen, das heißt, wenn man gerne selbst arbeitet und sich das selbst 
einteilt und plant, dann muss man nicht mit jemanden Kompromisse eingehen. Das 
kann auch von Vorteil sein.“ (MA7, Pos. 21) 

Das Konzept GVB wird von Mitarbeiter:innen gegenüber der Arbeit in einer WG bevorzugt, auch 
wenn die Tätigkeit in der Praxis als anstrengender erlebt wird. Für eine:n Mitarbeiter:in ist es so 
sinnvoll, dass er:sie sich derzeit nicht mehr vorstellen kann, wieder in einer Wohngemeinschaft zu 
arbeiten:  

„In der Praxis ist es so, also ich persönlich finde es anstrengender. Aber kann mir 
trotzdem nicht mehr vorstellen, im Moment gerade, in einer WG zu arbeiten, weil ich 
einfach das Konzept sinnvoll finde.“ (MA7, Pos. 43) 

Generell ist in GVBs ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Flexibilität der Mitarbeiter:innen 
wichtig, was sich nicht zuletzt aus dem Wegfall hoch institutionalisierter Tagesabläufe ergibt. 
Diese Flexibilität ist notwendig, um den Bedürfnissen und den Bedarfen der Kund:innen zu 
entsprechen:  

„Also nicht so straff nach Plan. Wir schauen schon, dass es strukturiert ist, aber wir sind 
sehr flexibel, würde ich sagen. Und passen uns den Klient:innen an.“ (MA10, Pos. 32). 

Förderung von Selbstbestimmung durch (mehr Ressourcen für) personenzentriertes Arbeiten 

GVBs sind gegenüber dem VBW auf Begleitung und Assistenz in individuellen Settings angelegt. 
Personenzentriertes Arbeiten steht im Vordergrund: 
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„Es ist, finde ich, schon ein großer Unterschied im Endeffekt. Weil im vollbetreuten 
Wohnen hast du nur die, so Grundlagenversorgung würde ich mal sagen. Das hast du 
hier nicht, weil einfach viel mehr Selbstständigkeit einfach da ist. Und wegen den 
einzelnen Wohneinheiten, wir haben mittlerweile so Betreuungsschwerpunkte. Es ist 
echt so, dass die Bewohner:innen in ihrer Autonomie gefördert werden und dadurch, 
es sind ja 1 zu 1 Betreuungszeiten, das ist so zwei Stunden, das heißt, du kannst echt 
dahingehend arbeiten einfach. Dass, zum Beispiel, wie einkaufen gehen, kochen. Das ist 
zum Beispiel auch ein Betreuungsschwerpunkt. Genau, die sind immer von Montag bis 
Freitag. Also da wird einfach viel intensiver mit dem Klienten gearbeitet.“ (MA3, Pos. 
17)  

„Die Selbstbestimmung kann man hier, finde ich, noch mehr fördern. Die Wünsche, die 
individuellen Wünsche von unseren Bewohner:innen hier sind unsere Arbeitswege, 
sage ich mal. Unabhängig von Küchendiensten oder von irgendwelchen WG-Regeln 
können wir uns da individueller auf die Person einlassen.“ (MA12, Pos. 12) 

Die Möglichkeit, sich stärker auf Personen und ihre individuellen Situationen einzulassen, wird 
nicht zuletzt dadurch ermöglicht, dass dafür im Vergleich zum VBW mehr Ressourcen zur 
Verfügung stehen: 

„Es wurde wahrscheinlich genauso versucht, aber ich hab das Gefühl, dass wir hier 
einfach mehr Ressourcen haben und noch genauer hinschauen können. Also so erleb 
ichs, aber das ist natürlich auch wahrscheinlich sehr unterschiedlich.“ (MA9, Pos. 119) 

5.4.3. Formen des Begleitens 

Im konzeptionellen Teil wurde Begleiten als zentrale professionelle Kernaktivität beschrieben. 
Begleiten bedeutet, dass Fachkräfte ihr Gegenüber nicht in erster Linie als Klient:in oder 
Patient:in betrachten, sondern als selbstständige Person, die in bestimmten Phasen ihrer 
Entwicklung Unterstützung benötigt. Ziel ist es, die Person anzuregen, eigene 
Lernherausforderungen im Alltag zu erkennen und zu bewältigen. Die empirischen Daten zeigen, 
dass Begleitung in verschiedenen Settings (formalen wie informellen) und auf unterschiedlichen 
Ebenen (individuell und in Gruppen) stattfindet. Besonders auf der individuellen Ebene wird 
Begleitung gemeinsam ausgehandelt. Dabei geht es darum, eine Balance zwischen Unterstützung 
und Zurückhaltung zu finden, sodass eigenständiges Handeln erlernt und gefestigt werden kann 
und eigenständige Aktivitäten entstehen. 

Begleiten ist eine Form professionellen Handelns, die sowohl Lernprozesse als auch Elemente 
sozialer Kontrolle umfasst. Sie richtet sich an Menschen mit Behinderungen ebenso wie an 
Menschen mit (psychischen) Erkrankungen. Dabei steht nicht Therapie im Vordergrund, sondern 
das Anregen von Lernprozessen, die jeweils auf bestimmte Ziele ausgerichtet sind. Diese Ziele 
werden individuell in Gesprächen mit „Bezugsbetreuer:innen“ festgelegt, also im Rahmen einer 
professionellen Arbeitsbeziehung.  

Ziel aller Lernaktivitäten ist ein möglichst selbstständiges Leben, das durch eine schrittweise 
Loslösung vom „Stützpunkt“ erreicht wird. Dieser Prozess wird in einer kontrollierten Weise durch 
regelmäßige Evaluierungen begleitet und überprüft.  

„I: Es gibt ja so konkrete Bereiche, in denen man die Selbstständigkeit fördern kann, 
Alltagsleben, ist das ein Thema? Vom Waschen bis zum Einkaufen.  
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MA: Das ist ganz kunterbunt und hängt wieder ab von der Person. Da schauen wir 
immer / da gibt es regelmäßige Gespräche, wo das wieder evaluiert wird. Es gibt 
Bezugsbetreuer:innengespräche, [auf] anderes bezogene Gespräche, in denen ich 
dabei bin, und dann wird individuell geschaut. Das Ziel ist, dass sie sich sozusagen von 
dem Stützpunkt loslösen. Wir begleiten schon beim Wäschewaschen und beim 
Einkaufen, aber das Ziel ist schon, dass man das halt dann, so gut es geht, alleine 
schafft. Aber dass sie wissen, wenn es nicht mal so klappen sollte, sind wir da und 
unterstützen. Aber wir drängen uns jetzt nicht auf.“ (MA12, Pos. 63–64) 

Sehr schön wird an dieser Stelle der Interaktionsraum verdeutlicht, der über die professionelle 
Beziehung gestiftet wird: Die Begleiter:innen sind da und unterstützen bei Bedarf, aber sie 
drängen sich nicht auf, sondern es soll immer ein Punkt gefunden werden, an dem die Kund:innen 
genügend Sicherheit finden, um sich selbst Aktivitäten zuzutrauen. In diesem Interaktionsraum 
entsteht durch das Zusammenspiel von Zurückhaltung und Unterstützung ein Gleichgewicht: 
Einerseits wird der begleiteten Person Vertrauen in ihre Fähigkeiten entgegengebracht, 
andererseits werden ihr Aufgaben zugemutet, um sie zu fordern und in ihrer Entwicklung zu 
fördern. 

Empowerment zeigt sich in diesem Zusammenhang vor allem als Ermutigung. Mut bedeutet 
dabei, Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit zu haben. Aus Sicht der Begleiter:innen ist 
dieses Vertrauen sowohl eine Zumutung, im Sinn einer Herausforderung, als auch eine Form von 
Ermutigung. Mut kann hier als eine Art „Währung“ verstanden werden, die in der Beziehung 
zwischen Begleiter:innen und Kund:innen ausgetauscht wird. Diese Beziehung basiert nicht auf 
Macht, sondern auf Einfluss und gegenseitiger Identifikation. Ob die Kund:innen eine Aktivität als 
etwas erleben, das ihnen zugetraut oder zugemutet wird, hängt vom gegenseitigen Vertrauen 
innerhalb des Arbeitsbündnisses ab. 

Aktive und passive Formen der Begleitung 

Begleitung kann einen aktiven Charakter haben und die Form von Hilfe und Unterstützung 
annehmen, aber vor dem Hintergrund der Entwicklung zu größerer Selbstständigkeit werden im 
Verlauf der Begleitung passive Formen wichtiger.  

Zu den aktiven Formen gehört das Erarbeiten und Evaluieren von Maßnahmen gemeinsam mit 
den Bewohner:innen. Weiters werden spezifische Kompetenzen gezielt gefördert. So schildert 
ein:e Mitarbeiter:in wie auf der Basis von Beobachtung motorische Kompetenzen gestärkt und 
gefördert werden: 

„Ich glaub, da würde das Beispiel eh ganz gut passen, mit der Kundin, die dann die 
andere Kundin dann unterstützt, also den Leuten ihre Kompetenzen auch zu zeigen 
und sie dabei zu unterstützen und zu bestärken auch. Das hat sich erst vor einem 
halben Jahr erst ergeben und vor einem Jahr wäre, glaub ich, niemand auf die Idee 
gekommen, obwohl die Kompetenz vor einem Jahr auch schon da war. Weil da einfach 
motorisch die Frau sehr viel kann, und ich glaub, da immer genau hinzuschauen und 
das irgendwie zu fördern, das ist einfach wichtig.“ (MA9, Pos. 115) 

Eine andere Möglichkeit, aktive und passive Begleitung zu unterscheiden, ist, dass der Fokus der 
Aktivität der Betreuer:innen auf der Motivation der begleiteten Person liegt: 
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„Ja, also eben diese alltäglichen Sachen. Beim Wohnungsputz im Vordergrund steht 
natürlich, dass es keiner machen will. Da brauchts irgendwie viel Motivation und im 
besten Fall wird vieles auch nur verbal angeleitet, natürlich greift man jetzt mal wo 
irgendwie mit an oder so, aber das Ziel ist schon, sie tun es selber.“ (MA3, Pos. 102) 

Auf der Beziehungsebene bedeutet aktives Begleiten auch, Orientierung zu geben und eine 
Haltung vorzuleben:  

„Wenn wir selbst als Betreuer und Betreuerinnen nicht versuchen, eine gewisse Ruhe 
vorzuleben, dann wird das, glaube ich, auch für die Klienten kompliziert, dann kennt 
sich halt keiner aus.“ (MA1, Pos. 94) 

Zu den aktiven Formen des Begleitens gehört auch der telefonische Kontakt, der manchmal nur in 
der Nachfrage besteht, ob alles in Ordnung ist, bevor sich der:die Betreuer:in niederlegt: 

„Also in der Nacht ist es für mich so, wenn ich schlafen gehe und jemanden nicht 
gesehen hab, meistens rufe ich dann kurz mal an, so, ok, he passt eh alles, wollte nur 
mal kurz nachfragen. Einfach für mich und hab das aber auch mit jemandem, der das 
gern macht, schon vorher besprochen, weil sonst würd ich sie nerven. Es geht nur 
darum, dass es für mich da auch leichter ist. Dass ich eben weiß, ob eh alles in Ordnung 
ist, und da ist dann auch kommuniziert worden: ‚Ja es passt eh.‘ Oder wenn ich am 
nächsten Tag anrufe und wenn sie sagen, sie sind heute Nacht auswärts, was ja bei uns 
auch möglich ist, dass jemand mal auswärts schläft, dann frag ich auch nach: ‚Passt es, 
wenn ich dich anrufe, weil ich würde auch gerne wissen, ob es dir gut geht.‘“ (MA2, 
Pos. 16)  

Passive Begleitung bedeutet zum Beispiel, dass eigenständige Aktivitäten der Kund:innen 
zugelassen werden. Ein Beispiel dafür ist die Bewohnerin, die im Rahmen des VBW vermutlich 
nicht alleine unterwegs sein dürfte, der im GVB diese Aktivität jedoch zugetraut wird. Gleichzeitig 
wird ihr diese Tätigkeit auch als eigenverantwortliche Aufgabe zugemutet. Damit entspricht das 
passive Begleiten besonders dem Wortsinn des Konzepts „mit dabei sein“, wie es etwa im 
Zusammenhang mit dem Wäschewaschen deutlich wird:  

„Aber schlussendlich machts eigentlich jeder selber, also im unterschiedlichen Ausmaß, 
manche begleiten wir nur. Das ist jetzt auch irgendwie, ok, ich muss mich um was 
kümmern, dass meine Wäsche sauber wird. Die wird mir nicht einfach gewaschen.“ 
(MA3, Pos. 46) 

Ein:e Mitarbeiter:in macht dabei die Erfahrung, dass dann die Bewohner:innen von sich aus 
kommen und der:die Betreuer:in mit einem „Gedankenanschluss“ eine sehr zurückhaltend 
entworfene Anregung setzt: 

„I: Weil du motivieren kannst?  

MA: Genau und weil ich eben auch merke, sie kommen von sich aus. Also ich kann nur 
so bisschen einen Gedankenanschluss geben oder manchmal sag ich zwischendurch 
irgendwas und dann kommt wer und sagt ‚Ha! ... und das und das und das‘. Sind eben 
dann auch ganz andere Geschichten auf einmal aktuell.“ (MA2, Pos. 46–47) 

Manchmal werden diese Anfragen von den Betreuer:innen aufgegriffen und zu einem Angebot für 
mehrere Personen weiterentwickelt: 



 

Langzeitevaluierung GVB 2022–25 – Gesamtbericht  Seite 77 von 231 

„Oder eben beim Sport dasselbe, hat irgendwer eine Idee, oder eben es kommt von 
den Kunden was, ich würde gerne das und das kochen, oder ich würd gern diese 
sportliche Aktivität machen, und dann wird einfach geschaut, ob das für mehrere Leute 
passen könnt.“ (MA9, Pos. 85) 

Die Balance zwischen Zurückhaltung und Unterstützung 

Für Mitarbeiter:innen, die bisher im Kontext des VBW gearbeitet haben, ist die Umstellung auf 
das Begleiten im Rahmen von GVBs ebenso ein Lernprozess wie für die Kund:innen. Dieser 
Lernprozess kommt vor allem darin zum Ausdruck, dass der Wunsch, mitzuhelfen, zu 
unterstützen, Handlungen für andere zu machen, zurückgehalten werden muss zugunsten einer 
Haltung, die dem Gegenüber Raum für eigene Aktivitäten gibt: 

„Und hab dann da einen Schnuppertag gemacht, und es war aber so, dass mich das 
dann richtig mitgerissen hat und ich mir gedacht hab, ja, das passt voll für mich. Der 
Anfang war für mich echt eine Umstellung vom vollbetreuten zu diesem 
Garçonnièrenverbund teilbetreutes Wohnen, weil einfach diese Gewohnheit da war, 
von früher, du musst voll viel übernehmen, du musst schauen, dass du alles unter 
einen Hut bringst, und jetzt eher dich zurücknehmen, sondern eher schauen, was 
brauchen sie. Also kommen ja auf dich zu. Das war für mich ganz so ein, wo ich mir 
gedacht hab, am liebsten würd ich jetzt mithelfen, aber eben dieses Sehen auch, es 
wird alleine gemacht, sie schaffen es auch alleine, und das hab ich dann echt ganz 
schnell drinnen gehabt, wo ich mir gedacht hab, passt, du musst dich einfach 
zurücknehmen.“ (MA2, Pos. 3) 

Die Frage stellt sich etwa beim Thema Vereinsamung, bei der ein:e Mitarbeiter:in nicht zu viel an 
präventivem Angebot vorgeben möchte, damit auch Raum für die Entwicklung „natürlicher 
Interaktion“ bleibt: 

„Aber die Vereinsamung (unv.), ja, ist immer ein Thema, aber die Frage ist eher, wie ist 
das lösbar, und wie Sie auch gefragt haben, hat es jetzt eher was mit dem Konzept zu 
tun. Mh (...) ich weiß nicht. Ich finde es schon ganz schön / es ist auch wichtig, dass 
man die Dinge ein bisschen passieren lässt, damit sich natürliche Interaktionen 
entwickeln können.“ (MA5, Pos. 189) 

Begleiten in GVBs beinhaltet die Erwartung, dass sich die Kund:innen Schritt für Schritt an der 
Entwicklung von Kompetenzen beteiligen, die zu mehr Selbstständigkeit führen. Eigenständige 
Handlungen werden dabei als Ausdruck von Vertrauen verstanden. In der Balance von 
Zurückhaltung und Unterstützung soll Entwicklung gefördert und ermöglicht, während 
Rückschritte oder Stillstand möglichst vermieden werden:  

„Genau, da ist es die Aufsichtspflicht und hier ist es mehr eine Begleitpflicht. Dass man 
da halt vor Ort ist und so gut wie möglich irgendwie versucht, wie man so schön sagt, 
so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Das hört sich ein bisschen, auf die erste 
Aussage, schon ein bisschen fragwürdig an, aber der Sinn dahinter ist, wie ich schon 
erwähnt habe, dass man [den Klienten] die Möglichkeit gibt, nicht zu stagnieren, 
sondern sich weiterzuentwickeln, und manche Dinge, die ein Mensch tun kann oder 
vielleicht schon gelernt hat, sollte man vielleicht stärken und [es sollte] nicht dazu 
führen, dass man rückfällig wird.“ (MA1, Pos. 26) 
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Wie viel Unterstützung eingeräumt wird, wird von den Mitarbeiter:innen in der Situation sensibel 
abgewogen, um Überforderung zu vermeiden oder auch um im Sinn eines sozialen Austauschs für 
jemanden etwas zu tun, dass er:sie auch selbst tun könnte: 

„Es gibt zum Beispiel, da fällt mir eine Bewohnerin ein, die sich sehr, sehr schwer mit 
Entscheidungen tut und die das eigentlich manchmal überfordern würde, der man das 
irgendwie (unv.) so nahebringen muss, dass sie sich nicht überfordert fühlt, und die das 
dann auch manchmal schätzt, dass sie, obwohl sie das sehr gut kann, dass ihr jemand 
die Haare bürstet, oder jemand das genießt, wenn er mal befüttert wird, weil das auch 
einfach ein sozialer Austausch ist.“ (MA7, Pos. 99) 

Ein anderer Aspekt ist das Ausmaß an „Input“, der von den Kund:innen kommt. Einige haben 
„klare Vorstellungen“, während man bei anderen „mehr Angebote setzen“ muss: 

„Das kommt auch ganz auf den Kunden an. Also von manchen Kunden kommt sehr viel 
Input, die haben sehr klare Vorstellungen. Und bei anderen ist es so, dass wir mehr 
Angebote setzen müssen. Das ist aber, wie gesagt, erlebe ich sehr unterschiedlich.“ 
(MA9, Pos. 67) 

Die Schwierigkeit bei Zurückhaltung entsteht, wenn Kund:innen Ernährungsgewohnheiten oder 
Rauchverhalten zeigen, die aus Sicht der Betreuer:innen möglicherweise als weniger förderlich für 
die Gesundheit betrachtet werden. Da Einschätzungen zu „gesunder“ oder „ungesunder“ 
Lebensweise individuelle Ansichten widerspiegeln, ist das Thema sensibel, und pauschale 
Bewertungen stehen den Betreuer:innen nicht zu. Aufgrund der Selbstbestimmung in der 
Verpflegung lassen sich bestimmte Ernährungsweisen nicht grundsätzlich beeinflussen. Sie 
können jedoch in einem Beratungskontext thematisiert werden, um gemeinsam weitere Optionen 
aufzuzeigen: 

„Na ja, die klassischen, Nikotin, Kaffee, Essen. Und das heißt, da haben wir natürlich 
auch / auf diese Dinge muss man halt schauen die ganze Zeit laufend. Weil sonst ist 
man in kürzester Zeit / man kann das machen, man kann’s auch lassen, die Arbeit 
heißt, wer das komplett ablehnt, dann ist das so. Für mich bedeutet das aber noch 
lange nicht, dass man mit den Leuten nicht darüber reden kann und sie beraten kann 
und sagen kann: ‚Hey schau mal, das wäre vielleicht gut, dass ...‘, und wenn er dann 
sagt: ‚nein‘ und ist so. Das sehe ich schon bisschen [als] Auftrag.“ (MA5, Pos. 52) 

Unsichtbare und subtile Formen des Begleitens 

In vielen Situationen verschwimmt das Begleiten mit informellen, flüchtigen Begegnungen und 
Interaktionen, wenn Mitarbeiter:innen beispielsweise eine Pause machen oder einfach nur am 
Gang sind. Die Begleitung nimmt die Form informeller Gespräche an, aber an dieser Stelle 
interessiert uns der Aspekt des Informellen, Impliziten: 

„Und dann kommt ja auch gleich mal eine Interaktion, es entsteht dann, weil sie hören, 
ich bin draußen, dann kommt wahrscheinlich schon die [Name] schauen, dann haben 
wir da so ein Quatschen.“ (MA2, Pos. 3) 

„Und wenn ich draußen sitze, weil ich gerade eine rauche, und es kommt wer nach 
Hause, dann quatsche ich kurz mal, hallo und wie war euer Tag, und dann kommt 
schon ein Gespräch zustande.“ (MA2, Pos. 14) 
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Auch Unterstützung im Alltag kann für begleitende Gespräche genutzt werden. Der:die 
Mitarbeiter:in bietet Hilfe beim Aufräumen an, leitet den:die Bewohner:in aber nur an und wird in 
gewissen Grenzen aktiv tätig. Diese Aktivität hat aber, so können wir an dieser Stelle vermuten, 
eher einen Inszenierungscharakter der Hilfe, in der der Fokus eigentlich auf dem Gespräch liegt: 

„Also dieses – die eine Kundin sagt immer: ‚Boah, bei mir schauts in der Wohnung so 
aus.‘ Und ich sag: ‚Ja, brauchst du Hilfe?‘, und ‚ja‘. Und im Endeffekt steh ich dann in 
der Wohnung, und es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt putze, und das mach ich 
auch nicht, weil ich bin ja nicht die Putzfrau. Jemanden, der es selber kann, leite ich nur 
an. Das funktioniert dann so gut, weil ich einfach da drinnen bin in der Wohnung, wir 
führen ein Gespräch, da kommt ganz viel zustande, und währenddessen wird der 
Geschirrspüler eingeräumt und ausgeräumt und das und das wird gemacht. Da gehts 
eben um dieses ‚Anwesend-Sein‘ miteinander – aber ich steh jetzt auch nicht da und 
mach so [verschränkt Arme], sondern dann helfe ich, dass ich die Schüssel aus dem 
Geschirrspüler nehme und hergebe, also dass es nicht so ist, ‚der steht jetzt da und 
schaut mir zu beim Hackeln‘. Aber ich würd jetzt nicht den Wischmopp nehmen und 
den Boden aufwischen, weil mir macht es daheim auch niemand und sie haben eine 
eigene Wohnung, dann gehörts auch so gemacht.“ (MA2, Pos. 33) 

Individuelle Begleitung und Einzelgespräche 

In GVBs ist individuelle Arbeit mit den Bewohner:innen möglich, in der „wir uns da individueller 
auf die Person einlassen“ (MA12, Pos. 12) können. Die Begriffe dafür sind Bezugsbetreuung, Eins-
zu-Eins-Betreuung oder individuelle Betreuung. In diesem Setting ist es möglich, Personen in 
ihrer Individualität wahrzunehmen: „Die Möglichkeit, die wir haben, ist, öfters auf die Bedürfnisse 
einzugehen.“ (MA1, Pos. 104) 

Die wichtigste Form der Begleitung sind Gespräche, die entweder die Form von Einzelgesprächen 
– in der Regel im Rahmen der Bezugsbetreuung – oder von Gruppengesprächen annehmen 
können.  

In einigen GVBs sind diese Gespräche in den Tagesablauf (unter der Woche) eingebettet und 
haben vor allem die Aufgabe, die aktuelle Situation der Bewohner:innen festzustellen und 
tagesaktuelle Entwicklungsaufgaben mit dem jeweiligen Stand abzugleichen: 

„Dann wird erst mal ausgepackt, die Leute werden willkommen geheißen und es wird 
geschaut, ob es irgendwelche Themen gibt, ob es irgendwas von der Tagesstruktur aus 
zu erledigen gibt. Vorher ist es schon mal so, dass wir uns an den Computer setzen und 
schauen, welche Sachen im Ressourcenplaner eingetragen sind.“ (MA7, Pos. 4) 

Gespräche in Gruppensettings 

Institutionalisierte Gruppengespräche können den Charakter höherer Verbindlichkeit annehmen. 
Die Bewohner:innen sollen in diesem Fall dazu motiviert werden, beispielsweise an einer 
„Morgenrunde“ teilzunehmen, die freiwillig besucht werden kann. Die höhere Verbindlichkeit 
dieser Gespräche verweist auf das Problem, dass ein hohes Maß an Wahlfreiheit bezüglich Form 
und Ausmaß von Begleitung dazu führen kann, dass sich die Bewohner:innen in ihre Wohnungen 
zurückziehen. Rückzugstendenzen sollen aber geschwächt und umgekehrt der Wunsch nach 
Teilnahme am sozialen Leben gestärkt werden: 
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„Dann gibt es in der Früh – da sind wir grade an einer Konzeptänderung, das wird sich 
ein bisschen ändern –, aber dann gibt es in der Früh eine Morgenrunde. Bisher haben 
wir es eine halbe/Dreiviertelstunde gemacht, die wird jetzt ausgeweitet auf eine 
Stunde, und da wollen wir, dass alle die kommen, die keine externe Tagesstruktur 
haben. Und da sind wir auch wieder dabei, nach COVID, einfach versuchen, dass wir 
wieder ein bisschen die Struktur bekommen, dass die Leute wiederkommen, die halt 
alle in der Wohnung gesessen sind und sich alle recht selbstzufrieden dort 
zurechtgefunden haben.“ (MA11, Pos. 46) 

Die Morgenrunde dient der Aktivierung auf kognitiver und körperlicher Ebene und es werden 
Pläne für den Tag gemacht, womit sich das Muster des Setzens und Anstrebens von Zielen auch in 
der kurzfristigen Perspektive wiederholt:  

„Genau, dann gibt’s diese Morgenrunde, da versuchen wir, zu aktivieren, ob das 
kognitiv ist oder körperlich, oder einfach schon Pläne für den Tag zu machen, was man 
machen kann.“ (MA11, Pos. 50) 

Planung 

Eine spezifische, auf mittel- und langfristige Entwicklung ausgelegte Begleitung besteht aus 
verschiedenen Planungsformaten. Planung kann Alltagswege wie Arztbesuche betreffen:  

„Generell übernehmen wir so Arztbesuchsplanung, unterstützen einfach, den Alltag zu 
erleichtern.“ (MA3, Pos. 2)  

„Da gibt’s dann so Phasen, wo man relativ viele Arztbegleitungen und so hat.“ (MA7, 
Pos. 84)  

Eine wichtige Form der Planung ist die in der Behindertenarbeit gut etablierte persönliche 
Zukunftsplanung. Dabei werden Ziele entwickelt und im Idealfall auch regelmäßig evaluiert, es 
werden Umsetzungsmöglichkeiten erarbeitet und es werden sogar Veranstaltungen geplant (z. B. 
ein Fest): 

„Es gibt eine persönliche Zukunftsplanung. Da haben wir auch eine Unterstützung vom 
[Träger], die dann darauf spezialisiert sind, die verschiedene Möglichkeiten haben und 
es individuell unterstützen, persönlich auf die Person zuzuschneiden, nach ihren 
Möglichkeiten man es am besten gestalten kann. Und das ist jetzt eine gute Frage, 
Evaluierung, das ist auch etwas, was manchmal aus aktuellen Gründen nicht so schön 
zeitgerecht evaluiert wird, wie es eigentlich gedacht wäre, aber normalerweise wird 
dann auch ein Zeitraum festgelegt, es kommt natürlich auf das Ziel an, es gibt große 
Ziele und kleine Ziele, je nachdem wird dann geschaut, inwiefern die Umsetzung 
möglich war. Aber da wird dann ein Zukunftsfest […] veranstaltet, da wird dann die 
Zukunftsplanung quasi erstellt, und das natürlich in einem lockeren Rahmen, da haben 
sich Leute auch schon Gäste dazu eingeladen.“ (MA7, Pos. 88) 

Die Zukunftsplanung kann medial sehr unterschiedlich gestaltet werden und sie muss zunächst 
auch nicht realistisch sein. Doch schrittweise wird versucht, die Träume in eine 
Entwicklungsperspektive zu übersetzen. Wichtig ist, dass die Planung den Wünschen und Träumen 
der begleiteten Person entspringt, und erst dann wird sie schrittweise in eine sozial begleitete 
Form der Umsetzung gebracht: 
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„Ich kann mir erst mal ein Luftschloss wünschen, es muss erst mal nicht realistisch sein, 
und dann schaut man, was man aus dem, was da ist, machen kann. Weil wenn jemand 
sagt, das geht eh alles nicht, dann ... und manchmal sind so Mittel der Übertreibung 
auch gut, um dann den Kern der Sache zu finden und zu schauen, ok, was davon 
können wir jetzt für diesen Menschen umsetzen.“ (MA7, Pos. 91) 

Begleitung auf Alltagswegen 

Wenn gewünscht und/oder erforderlich, werden Bewohner:innen auf Alltagswegen begleitet, 
etwa zum:zur Ärzt:in oder beim Einkaufen. 

Prozessorientierung: „Entschleunigung“ durch Berücksichtigung der „Eigenzeit“ und der 
Bedürfnisse der Kund:innen 

Eine wichtige Eigenschaft der Leistungsform GVB aus Sicht der Mitarbeiter:innen ergibt sich direkt 
aus der Konzeption des Begleitens: Die Lernprozesse können im individuellen Tempo der 
Kund:innen stattfinden. Zwar werden ihnen selbstständige Handlungen zugetraut und damit 
zugemutet, mit dem (letzten) Ziel eines umfassend selbstständigen Lebens, aber immer innerhalb 
der jeweiligen Möglichkeiten und Grenzen und unter Berücksichtigung der Zeit, die ein:e Kund:in 
für diese Entwicklungen braucht. Der Fokus liegt damit nicht auf der objektiven Zeit, die 
beispielsweise auf der Basis klinischer Daten für einen Prozess gebraucht wird, sondern auf der 
subjektiven Zeit, der inneren Dauer. Wenn von der subjektiven Zeit ausgegangen wird, dann wird 
der Druck (Stress), Ziele in einer bestimmten Zeit erreichen zu müssen, aus der Situation 
genommen. Es stellt sich ein Zeiterleben ein, das ein:e Mitarbeiter:in als „Entschleunigung“ 
beschreibt. Die Frage, ob das „GVB-Modell wirkt“, beantwortet er:sie dahingehend, dass die 
zeitliche Entlastung die nachhaltige Entwicklung von Selbstständigkeit ermöglicht: 

„Es trägt zur Entspannung bei und trägt zur Entschleunigung bei. Also ich habe das 
Gefühl, dass man da ankommen kann. Es ist auch nicht dieses Gefühl ‚ich muss nach 
einem oder zwei Jahren wieder ausziehen und ich kann bleiben‘. Und ich kann 
selbstbestimmt wohnen, aber ich weiß, oben ist immer jemand oder neben mir ist 
immer jemand, sollte es mir nicht gut gehen. Da ist ganz viel Druck weg.“ (MA12, Pos. 
68) 

In der Anerkennung der Eigenzeit der Kund:innen, mit der sie also selbst festlegen können, wie 
lange sie für die Entwicklung von Kompetenzen des selbstständigen Lebens brauchen (wollen), ist 
auch ein Moment von Selbstbestimmung impliziert. Kund:innen können über die Zeit, die sie für 
die Entwicklung brauchen, selbst verfügen, sie selbst festlegen. 

Auch ein:e andere:r Mitarbeiter:in betont die Zeitdimension individueller Entwicklung. 
Selbstbestimmung bedeutet auch für diese:n Mitarbeiter:in, dass die Zeit, die jemand braucht, 
nicht im Sinn eines objektiven Standards vorgegeben werden kann. Er:sie ergänzt, dass Zeitdruck, 
wenn Entwicklungen länger dauern als geplant, nicht nur Druck auf die Bewohner:innen ausüben 
kann, sondern auch auf die Mitarbeiter:innen: 

„MA: Wo halt auch die Zeit / es ist auch wirklich die Zeit / Das wäre das einzige Thema 
für mich so, weil da hab ich auch durchgelesen, da gibt’s auch, was ich find, was man 
sagen könnte, ich finde manchmal, dass die Erwartung (atmet schwer ein) zur Zeit oft 
nicht passt. Weil man ja oft irgendeine Erwartung hat, man sagt z. B., so jetzt ist 
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jemand jahrelang in der Betreuung und dies und jenes geht noch immer nicht und 
wieso geht das nicht (...), allein schon diese Einstellung, so wird das nicht viel bringen. 
Wenn man dann nicht mit (unv.), sondern mit Menschen, und vielleicht brauch ich fünf 
Minuten für eine Suppe und vielleicht brauchen Sie zehn Minuten für eine Suppe und 
wenn ich jetzt anfange, Ihnen zu erklären, dass Sie vielleicht die Suppe in sieben 
Minuten essen sollten, dann (...) sind wir schon (...) nämlich irgendwo (lacht). Da 
glaube ich, sind wir beide verloren im Endeffekt, um das mal klar auszudrücken.  

I: Also man muss einfach die Zeit nehmen, die es braucht?  

MA: Genau und dass man die Zeit auch bekommt. Dass man die Zeit bekommt und man 
sagt, ok, ja, wir geben ihnen die Zeit, weil das ist ja des, was manchmal so ist, ist, 
glaube ich, ein wiederkehrender Druck, vielleicht nicht für die Klienten, sondern für 
uns als Betreuer, dass man immer wieder versucht, einen gewissen Zeitrahmen 
einzuhalten.“ (MA1, Pos. 114–116) 

Diese:r Mitarbeiter:in erweitert die zeitliche Komponente an einer anderen Stelle um die 
Anpassung der Ziele an individuelle Bedürfnisse der Kund:innen – letztlich geht es immer darum, 
den Druck aus der Situation zu nehmen („Entschleunigung“): 

„Es ist nie so, wie wenn man in einer Fabrik ist, man hat immer wieder das gleiche zu 
tun, sondern man passt es halt so an, nach den Bedürfnissen, auch nach der Zeit, auch 
wenn es gewisse Schritte in der Entwicklung gibt, natürlich wird man dann versuchen, 
vielleicht ein bisschen höher anzusetzen. Aber auch das in Absprache mit dem Klienten 
und nicht so auf einmal, ja, jetzt machen wir das. Das ist nicht / Dann wären wir wieder 
da, dass ein Druck entsteht, und das möchte man ja nicht.“ (MA1, Pos. 94) 

Begleitung in psychischen Krisen 

Psychische Krisen sind aus mehreren Gründen eine große Herausforderung für GVBs. Aufgrund 
des weniger engen Zusammenlebens werden sie später erkannt; sie binden Ressourcen, die an 
anderer Stelle abgehen können und sie sind für andere Bewohner:innen und für Mitarbeiter:innen 
belastend. Aus Sicht der Begleitung stellen sie eine aktive Intervention dar. Krisenbegleitung ist 
der extreme Gegenpol zur passiven Begleitung durch das Signalisieren von Präsenz und 
Ansprechbar-Sein. 

Werden Krisen früh genug erkannt, kann ihr Verlauf beeinflusst werden: 

„Und eben vielleicht auch noch zu schauen, wenn ich es früh genug erkenne, diese 
Krise vielleicht umlenken in ein Gespräch, damit es gar nicht so weit kommt, dass was 
passiert.“ (MA2, Pos. 3) 

Nicht immer kündigen sich Krisen in einer Form an, die ein frühzeitiges Intervenieren erlaubt, 
sondern die Situation ändert sich sehr rasch („von Null auf Hundert“): 

„Das ist von 0 auf 100 oft. Also du weißt gar nicht, was gerade ist. Wir haben ein 
Gespräch, es passt alles, wir lachen und in der nächsten halben Stunde ist das aber 
ganz anders.“ (MA2, Pos. 5) 
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Im schlimmsten Fall, wenn der:die Bewohner:in für die Betreuer:innen unzugänglich bleibt, 
werden Polizei und Rettung eingeschaltet. Von Seiten der Blaulichtorganisationen herrscht 
Verständnis und die Betreuer:innen sind für die Unterstützung dankbar: 

„Dann versuchen wir es weiter und irgendwann zu einem Zeitpunkt, zwecks 
Allgemeinwohl, und natürlich auch wegen unserer Sicherheit, weil dafür sind wir ja 
auch nicht da, dass sie da jetzt irgendjemand verletzt, dann rufen wir sie an. Und die 
sind ziemlich hilfsbereit und kommen immer wieder, da kann man nichts sagen. Dafür 
sind wir schon dankbar. Ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn da immer wieder 
jemand anruft und ein paar Minuten später die Polizei kommt und die Rettung.“ (MA1, 
Pos. 58) 

Wenn es möglich ist, dann helfen die Betreuer:innen in der Krisensituation und suchen das 
Gespräch:  

„Und in dieser Situation habe ich noch eben das Gespräch angeboten, unterstützt mit 
Verbände reichen, Desinfektion reichen.“ (MA2, Pos. 7)   

Nach der Krise wird versucht, die Situation zu verstehen, um sie möglicherweise beim nächsten 
Mal besser bewältigen zu können:  

„Meistens ergibt es sich nach einer Krise, wenn man keinen Einsatz braucht, dass dann 
eh teilweise der Kunde kommt, dann geh ich spazieren, wenn ich im Gespräch dann 
merke, dann sag ich: ‚Wie war die Krise, wo hätte ich was anders machen können?‘. Ich 
frag dann auch viel nach, weil ich mir einfach denke, wie ist es in dieser Situation für 
diese Person.“ (MA2, Pos. 18) 

Aber auch in dieser Situation gelten die Regeln des Begleitens, in der das Gespräch nicht 
aufgedrängt wird, sondern nur angeboten werden kann:  

„Und sie wollte aber mit mir nicht darüber reden, was gewesen ist. Das muss ich dann 
halt auch akzeptieren können in dieser Situation, weil ich einfach nicht jemanden 
drängen kann für ein Gespräch, ich kanns nur anbieten. Und es sind eben alle 
selbstverwaltet da in ihren Wohnungen. Das ist manchmal auch so ein, ich kann gut 
damit umgehen, aber ich würde eben auch verstehen können, hätte ich helfen können 
in dieser Situation. Aber im Nachhinein betrachtet sehe ich dann immer, das, was ich 
hätte machen können, habe ich gemacht und hab auch gut unterstützt.“ (MA2, Pos. 7) 

Tagesassistenz 

In einem GVB fanden wir „Tagesassistenz“ als Betreuungsangebot. Tagesassistenz ist eine interne 
Leistung, die in diesem Fall hinsichtlich des Aufwands und des Bedarfs geprüft wird: 

„I: Tagesassistenz ist das jemand externer oder wie ist das organisiert?  

MA: Nein, das kann man sich entweder im Team aufteilen oder es ist eine extra 
Kostenstelle, das heißt, das ist eine eigene Stelle, aber wie man die abdeckt, das ist 
entweder durch das Team, wo man sagt, man macht das wechselnd, oder es kommt 
extra einer. Derzeit ist es so, dass es vom Team abgedeckt wird, weil es hier noch ganz 
neu ist, dass wir noch niemanden gesucht haben, weil wir nicht gewusst haben, wie 
viele Stunden wir jetzt zur Verfügung haben. In den anderen zwei GVBs ist es so, dass 
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wir zwei Tagesassistenzen für jeden Standort haben, also eine für jeden Standort, 
insgesamt zwei.“ (MA14, Pos. 16–17) 

5.4.4. Deinstitutionalisierung: von der institutionalisierten Zeitstruktur 
(„Tagesstruktur“) zur Strukturierung des Tages 

Deinstitutionalisierung im Sinn des Abbaus der für eine Gruppe institutionalisierten sozialen 
Regeln und Abläufe, findet sich in allen GVBs und wird als charakteristische Veränderung 
gegenüber dem VBW häufig beschrieben: 

„Sehr. Sehr. Im vollbetreuten haben wir halt Routinen. Da gibt´s um 18 Uhr Essen und 
dann ist die Pflege und dann wird geschaut, wer was am Abend machen will, und ab 22 
Uhr wird das Licht abgedreht. Und das ist da viel offener. Weil viel mehr 
selbstbestimmt im Alltag umgegangen wird. Das braucht halt diese Regelungen nicht 
und diese Abläufe nicht. Weil alle alles selbst machen.“ (MA4, Pos. 36) 

Das heißt nicht, dass diese Angebote nicht mehr existieren: „Anbieten tun wir eh alles, aber es ist 
nicht Teil der Struktur“ (MA4, Pos. 42). Arbeiten wie Essen zubereiten oder Reinigung sind nicht 
mehr Teil der Versorgung, sondern Angelegenheiten individueller Entscheidung: 

„Ich hab die Möglichkeit, viele Dinge individuell zu entscheiden, was das Essen, 
Reinigung etc. betrifft, weil nicht alles generalisiert von der Arbeit gemacht wird.“ 
(MA9, Pos. 73) 

Die Kund:innen sind zwar für diese Arbeiten nun selbst verantwortlich, sie können diese aber 
zusätzlich buchen, wenn sie sie nicht selbst machen wollen oder können: „Und man kann externe 
Hilfen dazu buchen, so wie die Heimhilfe, das ist in der Vollbetreuung nicht möglich“ (MA12, Pos. 
10). 

Für die Mitarbeiter:innen verwandeln sich die Fixzeiten, die durch die institutionalisierten 
Gemeinschaftsaktivitäten vorgegeben waren, in Stoßzeiten, die sich etwa aus dem parallelen 
Rhythmus des Tagesablaufs einiger Kund:innen ergeben können: 

„Ja, es gibt halt keine Fixzeiten. Es gibt schon Stoßzeiten, wir haben drei Leute, die 
gehen in die Tagesstruktur, und wenn die zurückkommen, dann ist natürlich mehr los. 
Und dann auch kurz vor der Medikamentenausgabe, da hat man schon einen fixen 
Zeitpunkt, da geht´s kurz mal ab, aber ansonsten (unv.) ziemlich, wann wer was 
braucht natürlich.“ (MA4, Pos. 64) 

Die Kund:innen entfalten und gestalten ihren Alltag, bestehend aus etwa Terminen, Kursen oder 
Freizeitaktivitäten, sehr individuell. Um im individuellen „Kommen und Gehen“ infolge der 
deinstitutionalisierten Zeitstruktur des Alltags Gelegenheiten für gemeinsamen Austausch zu 
verankern, werden in vielen GVBs Fixpunkte im Wochenablauf geschaffen und freiwillig 
besuchbare Angebote gesetzt. Zu diesen Formen der Reinstitutionalisierung gehören Treffen der 
Kund:innen, die beispielsweise einmal in der Woche, morgens oder abends, stattfinden, oder ein 
gemeinsames Essen/Kochen am Wochenende: 

„MA: Ja, Mittwoch ist bei uns der Tag. Das ist auch wichtig für die Bewohner. Und da 
sind sie auch da. Also da schauen sie auch, dass sie da sind, oder Samstag-Brunch 
bieten wir an, aber das ist halt auch freiwillig. Also es ist eigentlich eh alles auf 
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freiwilliger Basis, natürlich, aber das nehmen die Bewohner auch gerne an, weil das ist 
so ein Fixpunkt. 

I: Auch das Brunchen am Samstag und das Kochen am Mittwochabend? 

MA: Genau, weil sonst ist es eh schwierig, weil dann hat eine Bewohnerin einen 
Schwimmkurs, dann ist Kegelkurs, dann Fußpflegetermin und so und dann ist sowieso 
immer irgendein Kommen und Gehen. Und am Mittwoch ist es meistens so, dass sie 
sich einfach auch die Zeit nehmen und dann gern dabei sind.“ (MA27, Pos. 34–36) 

Kund:innen, denen es nicht leichtfällt, den Alltag eigenständig zu strukturieren, erhalten 
Unterstützung. Formen der aktivierenden Begleitung sind notwendig, wenn die Gefahr von 
Verwahrlosung und ein zielloses Driften der Kund:innen verhindert werden soll: 

„Es gibt eine Dame, die einfach ihren Alltag lebt, die hat ihre eigenen Dinge, die sie 
gerne machen möchte, und da geht es sehr viel um Begleitung und Unterstützung, um 
das Leben leben zu können. Es gibt schon auch Personen, wenn die keine Tagesstruktur 
haben, dass wir darauf schauen, dass wir strukturieren, weil sonst nichts passieren 
würde.“ (MA5, Pos. 58) 

Auch in anderen GVBs sieht man das Problem, dass in irgendeiner Form eine Tagesstrukturierung 
erfolgen sollte: „Ich muss irgendeine Tagesstruktur – und damit meine ich keine klassische 
Tagesstruktur, aber irgendwas, das mir eine Tagesstruktur gibt, aufsuchen“ (MA24, Pos. 375). 

Kund:innen können in der Zeit, die der Besuch von Tagesstrukturen einnimmt, auf Betreuung 
verzichten. In einem GVB können sie „Tagesassistenz“ in Anspruch nehmen: 

„Der größte Unterschied ist vor allem, dass beim vollbetreuten Wohnen müssen die 
Kunden und Kundinnen in eine Tagesstruktur gehen, das ist bei uns nicht der Fall. 
Wenn sie nicht in eine Tagesstruktur gehen, gibt es einerseits die Möglichkeit, dass sie 
in dieser Zeit gar keine Betreuung in Anspruch nehmen oder die Tagesassistenz im 
Wohnen.“ (MA14, Pos. 15) 

Der springende Punkt in allen Fällen ist, dass sich die Kund:innen in allen GVBs über 
Gelegenheitsstrukturen und Betreuungsangebote den Tag selbst strukturieren können. Auch 
ohne Besuch einer Tagesstruktur entsteht so im Alltag eine „Tagesstruktur“ im Sinn einer 
Strukturierung des Tages, die aber immer auf Freiwilligkeit und auf eigenen bzw. ausverhandelten 
Entscheidungen beruht: 

„I: Wie gestaltet sich der Arbeitsalltag der Bewohner:innen? 

MA: Auch das ist verschieden. Es gibt zwei, die haben eine Tagesstruktur, einer fährt 
selbstständig in die Tagesstruktur, der andere mit dem Fahrtendienst. Die Frau [Name] 
ist vor kurzem auch mit dem Fahrtendienst in ihre Tagesstruktur gefahren. Und andere 
Bewohner:innen schaffen sich im Garçonnièrenverbund eine Tagesstruktur. Da eben 
die Einzelgespräche, Gespräche mit der Bezugsbetreuungsstruktur, unsere Gruppe, 
was wir ja drei Mal in der Woche setzen, schaffen auch einen gewissen Rhythmus und 
sonst die Arzttermine, Psychotherapie, das schafft auch eine Tagesstruktur.“ (MA12, 
Pos. 25–28) 

Darüber hinaus bieten GVBs auch Wohnchancen für Kund:innen, die vom Besuch einer 
Tagesstruktur überfordert wären, wie sie das VBW verpflichtend vorschreibt. Damit ist eine 



 

Langzeitevaluierung GVB 2022–25 – Gesamtbericht  Seite 86 von 231 

deutliche Entlastung im Alltag verbunden. Die Kund:innen brauchen keine Sorge haben, dass sie 
infolge der Entscheidung, die Tagesstruktur nicht mehr zu besuchen, auch den Wohnplatz 
verlieren: 

„Und dieser Gruppendruck, dass man verpflichtet ist, eine Tagesstruktur zu haben, das 
ist ja in der Vollbetreuung so, da muss man ja eine Tagesstruktur haben und das 
können viele dort nicht halten, das ist hier nicht gegeben. Das heißt, da können auch 
Menschen einziehen ohne Tagesstruktur oder mit und da kann man dann, wie die Frau 
[Name] eben gesagt hat, spürt sie, nach 10 Jahren ist es mal Zeit, das zu lassen, und 
dann ist es auch in Ordnung. Und deswegen verliert man diese Wohnform nicht.“ 
(MA12, Pos. 10) 

Genauso entlastend wie der Wegfall des verpflichtenden Besuchs einer Tagesstruktur wirkt der 
Wegfall der Verpflichtung, im Rahmen einer Kochgruppe für die Gemeinschaft kochen zu müssen: 

„Und da kommen diese Gruppen dazu und / da wo viele glücklich waren, wo wir es 
dort umgestellt haben jetzt in einen teilbetreuten Wohnverbund, ist, dass diese 
Kochgruppen wegfallen, dieses einmal kochen müssen für andere. Ich habe es ja 
immer gut verkauft: ‚Sie müssen ja nur einmal für die anderen kochen, 6-mal wird für 
Sie gekocht, sehen Sie es doch mal so (lacht).‘“ (MA12, Pos. 105–106) 

Mahlzeiten 

Deinstitutionalisierung lässt sich gut an den Mahlzeiten festmachen. Waren beispielsweise vor der 
Umstellung auf einen GVB Zeiten für das Abendessen fixiert, so können diese Zeiten nun selbst 
bestimmt werden. Mit dieser Umstellung ging ein Lernprozess einher, der den Bewohner:innen 
die eigene Wahlmöglichkeit vor Augen führt, insbesondere wenn sie wohnbiografisch aus dem 
VBW kommen: 

„MA: Ja, ich glaube, ein großer Punkt ist, sind so alltägliche Dinge, wie das Essen. Es 
wird zwar von uns nach wie vor das Abendessen zubereitet, aber es ist so, dass das 
Essen ist immer so ab halb sechs fertig und steht auch dann bereit. Das heißt, sie sind 
da auch recht frei zu entscheiden, wann sie dann kommen. Weil es kommen dann 
manche irgendwie um 7 oder halb 8. Sie wissen jetzt mittlerweile, ok, das Essen steht 
einfach da, es ist reichlich, sie können sichs sonst in der Mikrowelle oder so 
aufwärmen. Das funktioniert mittlerweile auch ganz gut. Da hat man, finde ich, am 
Anfang gemerkt, dass das so, es war immer jeder um halb 6 da, weil jetzt gibt’s Essen 
und jetzt kriegen wir Essen, so in die Richtung, das war bisschen so ein Prozess, dass sie 
auch merken, ok, ich kann selber entscheiden, hab ich schon einen Hunger um halb 6 
oder will ich erst um halb 7 essen. 

I: Kann das sein, dass die eben von der Vorerfahrung von anderen Wohnformen, so 
praktisch ... diesen [strikten Ablauf haben]? 

 MA: Ich glaube schon. Also das ist schon ... ich mein, ich komme ja vom vollbetreuten 
[Wohnen], das ist schon so ein Ding, man kocht zu der Zeit und isst zu der Zeit.“ (MA3, 
Pos. 40–42) 



 

Langzeitevaluierung GVB 2022–25 – Gesamtbericht  Seite 87 von 231 

Dass die Mahlzeiten keine Fixpunkte eines (institutionalisierten und ritualisierten) Tagesablaufs 
sind, sondern ein Angebot, das man wählen kann, wird von den Mitarbeiter:innen nachdrücklich 
kommuniziert: 

„Ja genau, so einfach: ‚Ich kann jetzt bestimmen, dass ich nicht runter gehe zum 
Abendessen.‘ Ich meine, das hat er davor auch können, aber es ist trotzdem was 
anderes. Wir haben auch von Anfang an zu allen gesagt: ‚He, es ist eure Wohnung, ihr 
könnt entscheiden, was ihr tun möchtet.‘ Und das ist im vollbetreuten [Wohnen] 
einfach anders.“ (MA3, Pos. 122) 

5.4.5. Soziale und intime Beziehungen: Nachbarschaft, Freundschaft, 
Partnerschaft 

Von der Wohngemeinschaft zur Nachbarschaft 

Kund:innen wohnen in einem GVB primär als Privatpersonen. Dennoch regen GVBs zur 
Gemeinschaftsbildung zwischen Bewohner:innen an, auch wenn es sich nicht um eine 
Gemeinschaft des gemeinsamen Wohnens handelt. Die strukturelle Verschiebung vom 
gemeinsamen Wohnen (WG) zum privaten Wohnen eröffnet neue soziale Räume der Bildung von 
Beziehungen, die zusätzlich durch das Angebot der Gemeinschaftsräume unterstützt werden. Die 
Veränderung kündigt sich in der Bedeutungsverschiebung an, die das Wort „Wohngemeinschaft“ 
erfährt. So definiert ein:e Mitarbeiter:in das Konzept GVB: 

„Ja, man könnte es so beschreiben, dass es eine Wohngemeinschaft ist mit separaten 
Wohneinheiten und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Klienten. So könnte man 
das mal grob beschreiben.“ (MA1, Pos. 50) 

Aber die Wohngemeinschaft wird räumlich und sozial im Sinn einer Hausgemeinschaft bestimmt, 
in der Kund:innen in individuell stark unterschiedlichen Lebenslagen wohnen: 

„Also Wohngemeinschaft im Sinne dessen, dass alle in einem Haus, also sozusagen das 
ganze Gebäude gehört dazu, und alle Klienten haben unterschiedliche Bedürfnisse, ich 
sags mal ganz vorsichtig, auch unterschiedliche Diagnosen, unterschiedlichen 
Vorgeschichten.“  (MA1, Pos. 52) 

Der Bezugspunkt der sozialen Ordnung, der auch Eingriffe in die Privatsphäre legitimiert, ist die 
Hausordnung und die gilt nicht nur für GVB-Mitglieder, sondern für alle Hausbewohner:innen und 
damit für die unmittelbare Nachbarschaft:  

„Am Anfang ist es mal darum gegangen, dass die Hausordnung mal an alle, auch in 
einfacher Sprache, mal übermittelt wird. Und so gewisse Regeln, die das 
Zusammenleben betreffen, wie dass ich nach 22 Uhr mit lauter Lautstärke Musik 
höre.“ (MA3, Pos. 132) 

Zwar setzen die Mitarbeiter:innen in allen GVBs eine breite Palette gemeinschaftsfördernder 
Angebote: von Bastelaktivitäten über Hausfeste bis zu gemeinsamen Ausflügen und Urlauben. 
Aber jenseits dieser organisierten Aktivitäten eröffnet sich Spielraum für Selbstorganisation, 
gerade weil sich die Mitarbeiter:innen bewusst zurücknehmen und ihrer Zuständigkeit hinsichtlich 
betreuender Aktivitäten Grenzen setzen: 
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„Und der Rest ist dann schon so für sie selber zu organisieren. Weil wenn jetzt wer 
gemeinsam einen Filmabend haben will, dann ist es nicht meine Aufgabe, weil sie ja 
hier in einem Wohnhaus und dann soll ich mir mit meinem Nachbar ausmachen, he, 
wollen wir heute fernsehen oder nicht.“ (MA2, Pos. 72) 

„Und dann ist es auch ein bisschen genau da, wo ich mir denke, wir sind auch keine 
Vollbetreuung, also sozusagen, wir sind jetzt auch nicht sozusagen zum voll Bespaßen 
da, sondern man kann eben gerne auch mal was machen am Abend. Man kann aber 
auch rausgehen, einen Kaffee trinken, am Nachmittag irgendwie halt, wie mit einem 
erwachsenen anderen Menschen.“ (MA18, Pos. 95) 

Die Möglichkeiten der Selbstorganisation innerhalb des GVBs bewirken, dass sich zwischen den 
Kund:innen selbstgewählte Beziehungen aufbauen. Manchmal sind sie distanzierter, manchmal 
näher. In letzterem Fall entstehen kleine Gruppen und Freundschaftsnetzwerke. Dieses 
Phänomen wurde häufig geschildert: 

„Ja, ich glaube, generell verstehen sich alle auf eine zumindest höfliche Art und Weise 
ganz gut. Aber es gibt die ein oder anderen Grüppchen, die auf jeden Fall mehr 
miteinander machen, mal eben sich in einer Wohnung aufhalten und gemeinsam 
kochen.“ (MA3, Pos. 148)  

„Ich hab das Gefühl, in dem einen Jahr haben sich durchaus so Freundschaften gebildet 
von Kunden, die sich vorher gar nicht gekannt haben, manche meiden sich eher, 
verstehen sich nicht so gut.“ (MA9, Pos. 97) 

„Es gibt auch immer wieder so Grüppchen, die sich dann eben finden und im Haus 
besuchen oder auch von außerhalb besuchen, also untereinander besuchen, und nicht 
nur im Gemeinschaftsraum, sondern auch in den Wohnungen.“ (MA11, Pos. 110) 

„Also es sind nicht nur so, wie ich es auch schon von anderen WGs mitbekommen habe, 
dass die Bewohner dann nur mit der Betreuungsperson sprechen und so 
Einzelgespräche stattfinden, sondern bei uns ist es eben das Nette auch, dass die Leute 
miteinander reden und so kleine Freundschaften auch entstanden sind und so und ... 
und sich einfach mal auch am Abend zu einem Kaffee zusammensetzen oder so.“ 
(MA27, Pos. 40) 

Dieser Beziehungsaufbau ist unproblematisch und entspricht dem Alltag des Wohnens in „jedem 
Wohnhaus“:  

„Aber ich merk da, dass das selten zu Problemen führt, also dass es Leute gibt, die sich 
besser verstehen, wo die Nachbarschaft, wo das ein bisschen intensiver ist, und 
manche Leute wollen nichts miteinander zu tun haben. Aber ich denk mir, das ist in 
jedem Wohnhaus nicht anders.“ (MA9, Pos. 37) 

Auch in einem anderen GVB werden Angebote für gemeinsame Aktivitäten gesetzt und es steht 
den Kund:innen frei, daran teilzunehmen. Bei einem Teil der Kund:innen werden aber zunächst 
Rückzugstendenzen von der Gemeinschaft beobachtet. Erst mit der Zeit entwickeln sich langsam 
Freundschaftsnetzwerke: 

„Ja, also beim Kochen ungefähr die Hälfte der Leute, würde ich sagen, im Schnitt, 
nimmt da gerne teil. Die anderen interessiert das nicht. Und es war am Anfang so, wir 
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haben ja angefangen, wussten selbst nicht genau, was kann man machen. Es gab da die 
Idee, ich war’s von der WG gewohnt. Man macht einen Ausflug am Wochenende oder 
man geht halt alle ins Kaffeehaus. Und komisch, in der WG haben sich alle gefreut 
[aufs Kaffeehaus] und hier [hat es niemanden interessiert]. Also es ist ganz anders 
gewesen hier von Anfang an, die Leute wollen hier nicht miteinander, die wollen lieber 
/ mit dem Betreuer vielleicht noch, aber ich will jetzt nicht mit der Gruppe, das muss 
ich nicht haben. Das ist, was sich ganz langsam hier entwickelt, zwischen einzelnen, 
Freundschaften, da gibt es zwei Herren, die sich ganz gut verstehen, dann gibt es zwei 
Damen, die sind befreundet, die besuchen sich dann. Oder die machen dann auch mal 
was miteinander.“ (MA5, Pos. 100) 

In GVBs, in denen Menschen mit psychischer Krankheit leben, entwickeln sich die Beziehungen in 
Abhängigkeit von der Tagesverfassung oder auch von der Dynamik von Krisen: „Es gibt 
Beziehungen, es gibt Freundschaften, aber es ist jetzt natürlich abhängig von der 
Tagesverfassung. Es geht jeder durch seine eigenen Krisen durch“ (MA12, Pos. 52). 

Mitunter wird bei gemeinsamen Aktivitäten der Aspekt der Selbstbestimmung (mit wem will ich 
etwas unternehmen) über den ökonomischen Aspekt gestellt. So erzählt derselbe:dieselbe 
Mitarbeiter:in von der Möglichkeit eines begleiteten Kinobesuchs, wofür auch ein gewisses Budget 
vorhanden ist, wenn sich eine genügend große Gruppe findet. Aber dieses Angebot wird 
zugunsten des Wunsches ausgeschlagen, dass man lieber mit einer näherstehenden Person etwas 
unternehmen möchte: 

„Und jetzt sagt er halt, nein, ich will halt nur mit meinem Freund gehen, na dann zahle 
ich lieber selbst. Das interessiert sie nicht, sie wollen dann lieber alleine bzw. mit dem 
Freund gehen. Und das ist ja teuer und die haben ja nicht viel Geld, die Leute. Und ich 
sag dann: ‚Nehmts doch noch jemanden mit.‘ ‚Nein, da geh ich lieber alleine, ich zahl 
auch den Betreuer.‘ Es ist sehr interessant, es ist sehr selbstbestimmt, aber es ist auch 
sehr / ich mein, ich muss auch ehrlich sagen, ich will auch einen netten Abend im Kino 
mit einem Freund verbringen, den ich mag, und nicht noch irgendjemanden 
mitnehmen, damit ich es bezahlt bekomme, dann zahle ich es lieber selbst, finde ich 
auch sehr erwachsen. Ich versteh es, will ich sagen. Und es ist ja auch gut so.“ (MA5, 
Pos. 100) 

Und weiter wird an diesem Übergang von einer Gemeinschaftsaktivität zu einer selbstgewählten 
Aktivität mit ausgewählten Personen ein Stück Deinstitutionalisierung greifbar: 

„Wo die Leute einfach gar nicht miteinander, sondern natürlich gezielter, mit wem teile 
ich überhaupt was, das ist super zu sehen, dass sich Freundschaften entwickeln, sehr 
ausgewählt, und mit denen gehe ich vielleicht dann zum Tanzen oder zum weiß ich 
nicht. Und nicht, ich muss jeden Morgen und jeden Abend zusammen essen mit denen 
oder ins Kaffeehaus Kuchen essen.“ (MA5, Pos. 108) 

Gemeinschaftsräume oder auch die Waschküche schaffen Gelegenheiten für soziale Interaktion 
und unterstützen so die Bildung von Gemeinschaft. Nach Einschätzung der Mitarbeiter:innen 
tragen sie außerdem dazu bei, ein Gefühl von „Gruppenzugehörigkeit“ (MA3, Pos. 213) entstehen 
zu lassen. Auch Vorgärten bei Erdgeschosswohnungen fördern den nachbarschaftlichen Kontakt:  
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„Aber er bietet so seine Wohnung an. Oder dass sie auch miteinander im Sommer dann, 
überall wo die kleinen Schanigärten sind, sieht man die Leute schon oft 
zusammensitzen und Kaffee trinken oder so.“ (MA11, Pos. 130) 

Schließlich ist auch die eigene Wohnung, im Kontrast zur engen Situation in der WG, eine wichtige 
Gelegenheitsstruktur für den Aufbau und die Pflege nachbarschaftlicher Kontakte: 

„Und sie besuchen sich schon auch gegenseitig in den Wohnungen. Also es tut sich 
wahnsinnig viel. Also früher hat man sich nicht in den Zimmern getroffen, das war kein 
Spaß, weil das war leider / Also wirklich alte WGs, alles sehr eng, beengt. Ja.“ (MA23, 
Pos. 79) 

Der Aufbau von nachbarschaftlichen Beziehungen muss jedoch unterstützt und begleitet werden, 
insbesondere, wenn Kund:innen infolge ihrer Erkrankungen weitgehend „mit sich selbst 
beschäftigt“ sind oder wenn sie durch Krisen gehen: 

„Und sonst, aufgrund der Erkrankung, ist jeder so mit sich selbst beschäftigt, dass 
dieser Austausch, wenn er nicht begleitet ist von uns, ganz schwierig ist für manche, es 
sei denn, man ist in einer guten Phase, dann geht das natürlich leichter. [...] Es gibt 
schon, es gibt Beziehungen, es gibt Freundschaften, aber es ist jetzt natürlich abhängig 
von der Tagesverfassung. Es geht jeder durch seine eigenen Krisen durch.“  (MA12, Pos. 
50–52) 

Unterstützende Freundschaftsbeziehungen 

Freundschaften können über den Beziehungsaspekt hinaus zu gegenseitiger Unterstützung 
führen. Auf diese Weise wird aus dem Handlungspotenzial der Kund:innen eine Ressource in der 
Alltagsbewältigung. Und die Kund:innen erleben sich als kompetent handelnde Personen, was 
den Selbstwert fördert: 

„Ja. Da haben wir jetzt ein schönes Beispiel vor ein paar Monaten gehabt, wo zwei 
Frauen sich angefreundet haben mit der Zeit, und die eine Frau braucht Unterstützung 
beim Essen und die andere kann das einfach motorisch und, ich bin mir jetzt ehrlich 
gesagt nicht mehr ganz sicher, irgendwer hatte auf jeden Fall die Idee, und seitdem 
gibt die eine Frau der anderen Frau das Essen ein. Die eine Frau fühlt sich kompetent, 
die andere Frau freut sich über die Unterstützung und uns wird eigentlich Arbeit 
abgenommen, was jetzt natürlich auch ein angenehmer Nebeneffekt ist.“ (MA9, Pos. 
107) 

In anderen Fällen werden die Unterstützungsbeziehungen stärker in ihrem „zweckbezogenen“ 
Charakter eingeschätzt: 

„Es gibt durchaus auch freundschaftliche oder zweckbezogene Beziehungen. Kontakte, 
wo man sagt, okay, die Person war, sie ist gutmütig, die kauft mir meine Zigaretten. 
Die andere Person schnorrt mir immer, weil sie gut mit Zigaretten haushalten kann und 
immer welche übrig hat.“ (MA25, Pos. 182) 

In GVBs, die aus WGs hervorgegangen sind, hat sich eine familienähnliche Atmosphäre entwickelt. 
Die Kund:innen kennen einander schon sehr lange und haben nicht nur innige Freundschaften, 
sondern auch Konflikte und Spannungen entwickelt. Die Tatsache jedoch, dass der:die „beste 
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Freund:in“ zugleich der:die Nachbar:in ist, wirkt sich auf die Kund:innen in der Einschätzung der 
Mitarbeiter:innen positiv und unterstützend aus. 

„Es hat trotzdem so ein bisschen einen familiären Touch bei uns. Dadurch, dass die 
Leute schon so lange zusammenwohnen und so nah, also wirklich sehr nah wohnen. Es 
hat ... Es hat ... Es hat etwas sehr, sehr Herzliches an sich bei uns. Ähm. Und, ähm, 
Geschichte. Also natürlich. Es kann sein, dass man sich halt nicht so gut verträgt, und 
dann hat man Konflikte halt über mehrere Jahre mitgenommen wird. Aber meistens ist 
es schon so einfach. Auch sehr gut für die Bewohnerinnen, weil sie wissen, meine beste 
Freundin wohnt gleich in der Nähe oder so, also das ist schon was, was eigentlich sehr, 
sehr positiv für die ... für die Bewohnerinnen ist.“ (MA15, Pos. 117) 

Sexualität und Partnerschaft 

Sexualität und Partnerschaft werden in drei unterschiedlichen Kontexten thematisiert: Erstens ist 
das Thema Teil des intimen und privaten Lebens unabhängig von der Wohnform, das aber im GVB 
und in der Kontrolle über den Privatraum noch besser gelebt werden kann als im WG-Kontext. 
Zweitens ist es ein Thema der Begleitung, wenn es zu Konflikten und sexuellen Übergriffen 
kommt. Sexualisierte Gewalt macht nicht nur Begleitung, sondern manchmal auch Sanktionen (bis 
zur Kündigung von Kund:innen) notwendig. Drittens ist es ein Thema der Begleitung, wenn 
aufgrund möglicher Schwangerschaft in Kombination mit Medikamenteneinnahme 
Gesundheitsrisiken entstehen.  

Sexualität und Partnerschaft können in allen GVBs gelebt werden. Sie waren und sind auch im 
VBW in den WGs Thema: 

„Das ist egal, ob es GV ist oder WG.“ (MA23, Pos. 286)  

Bewohner:innen werden bei diesbezüglichen Herausforderungen unterstützt und begleitet. Damit 
geht auch einher, dass Partner:innen in den Wohnungen der Kund:innen übernachten können, 
allerdings im Fall konflikthafter Dynamik nicht uneingeschränkt. In den meisten GVBs ergibt sich 
die Übernachtungsmöglichkeit aus Sicht der Mitarbeiter:innen schon aus der Tatsache, dass die 
Kund:innen über ihre eigene Wohnung verfügen, die Kontrolle über den Zugang haben und diese 
Entscheidung selbstständig treffen können: 

„Fördern wir auch, es ist nicht, dass wir sagen, nein. Es darf ein jeder hier übernachten, 
es ist ja ihre Wohnung. Und da schlafen auch Partner auch da, mit allen Problemen, 
was auch dabei sein kann.“ (MA14, Pos. 138) 

In diesem GVB fragen die Mitarbeiter:innen bei den Kund:innen nach, ob sie Beratung, etwa 
zum Thema Verhütung, brauchen:  

„MA: Wo man dann schon einmal über Verhütung redet und nachfragt: Verhütet ihr 
oder braucht ihr da Hilfe? 

I: Ist das ein Thema, wo man ganz offen sprechen kann, oder ist das eher ein heikles 
Thema? 

MA: Ganz individuell. Was schon ist, dass vor allem Frauen, also Kundinnen, lieber mit 
Assistentinnen drüber reden.“ (MA14, Pos. 140–142) 
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Auch ist es möglich, dass Paare in den GVB einziehen, wobei es aufgrund unterschiedlicher 
Wohnbiografien zu neuen räumlichen Konstellationen kommen kann:  
 

„Ja, also wir hatten zwei Pärchen, sind eingezogen, das andere Pärchen ist dann, da ist 
eben die Freundin dann eben umgezogen in die Wohngemeinschaft. Aber die besuchen, 
also die, die besuchen sich immer wieder gegenseitig. Und das zweite Pärchen war 
jetzt eben, dass der Mann ausgezogen, der ist jetzt in die ... in die WG gezogen.“ (MA17, 
Pos. 229) 

Zu den unterschiedlichen räumlichen Konstellationen, in denen manchmal Partner:innen bei den 
Kund:innen übernachten und manchmal die Kund:innen bei ihren Partner:innen, kommt, dass die 
Partner:innen auch freundschaftliche Beziehungen zu anderen Bewohner:innen aufbauen:  

„MA: Partnerschaften gibt es auch. Natürlich. Also wird auch ganz normal gelebt. 
Manche mehr, manche weniger. Klar, so wie überall, und bei jedem ist es anders. Aber 
wir haben zum Beispiel eine Bewohnerin, da kommt der Partner von Mittwoch bis 
Sonntag. 

I: Weil er hier übernachten kann? 

MA: Auch hier übernachten. Ist auch schon befreundet mit anderen Bewohnern, der 
Partner also.“ (MA27, Pos. 157–159) 

Mitarbeiter:innen können zu den Themen Sexualität und Partnerschaft nicht immer Auskunft 
geben, was wir ebenfalls als Zeichen einer positiven Entwicklung im Sinn des Aufbaus eines 
privaten Lebens deuten. Es ist Angelegenheit der Kund:innen, ob sie die Mitarbeiter:innen in 
intime und private Angelegenheiten involvieren wollen oder nicht:  

„Da ist ein Kunde, der sehr offen drüber spricht und der, der sich das auch wünscht. 
Und bei den anderen sind wir wenig involviert und informiert bezüglich 
[Partnerschaft].“ (MA19, Pos. 135) 

Andererseits können Partnerschaften konflikthaft sein, sodass es zu Übergriffen kommt. In 
solchen Fällen unterstützen die Mitarbeiter:innen die Kund:innen und ziehen gemeinsam und in 
Absprache mit ihnen Grenzen. So wird von einem Fall berichtet, in dem es zu körperlichen 
Übergriffen von Seiten der Partnerin kam, die der Kunde über den gemeinsamen Werkstätten-
Besuch kennengelernt hatte: 

„Ja, das ist schwierig. Also es war so, sie haben früher zusammengewohnt und es hat 
körperliche Übergriffe gegeben von ihr auf ihn. Das heißt, das ist jetzt unsere 
Intention, ihn so zu schützen, dass er sie nicht in die Wohnung lässt. Genau das passt 
für ihn. Sie sind gemeinsam in einer Werkstatt, also sie verbringen Zeit miteinander. 
Aber dass / er ist, glaube ich, nicht in der Lage, sich dann selbst so stark zu machen und 
ihr die Tür zu zeigen. [...] Mit seiner Zustimmung. Genau, genau. Also das passt. Also da 
gibt es von ihm kein / Da sagt er nichts dazu oder sowas. Das passt für ihn. Er darf sie 
unten treffen, bei unserer Glastür, und sie verbringen viel Zeit miteinander am 
Wochenende.“ (MA15, Pos. 93) 

Die Mitarbeiter:innen des GVBs sahen sich zu diesem Schritt veranlasst, weil die akut-
konflikthafte Beziehungsdynamik das soziale System des GVBs störte. Mit diesem funktionalen 
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Argument wurde ein Eingriff in die Privatsphäre des Kunden legitimiert, wobei die Freiheit, eine 
Beziehung zu einem:einer Partner:in aufrechtzuerhalten, nicht beschnitten wurde: 

„Superschwierig, es ist ein superschwieriges Thema. Ja, also da ist es, haben wir 
wirklich als Institution, also wir [haben] vor meiner Zeit durchgegriffen. Damit einfach 
sozusagen wir als System stabil bleiben und es bei uns passt. Ja, aber es ist natürlich 
ein arger Eingriff in die Privatsphäre. Da haben Sie schon recht, wenn man sagt, jemand 
darf nicht in die Wohnung kommen. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, er darf in ihre 
Wohnung kommen und übernachtet regelmäßig bei ihr. Also sie haben schon nach wie 
vor Kontakt und können eine Partnerschaft leben, aber halt nicht in unseren 
Räumlichkeiten.“ (MA15, Pos. 96) 

Die Themen Sexualität und Partnerschaft erfordern manchmal unterstützende Begleitung, aber 
auch klare Grenzen. So schildert ein:e leitende:r Mitarbeiter:in das Problem sexueller Übergriffe 
und betont, dass diesbezüglich klare Grenzen gesetzt werden müssen, die rasches Handeln 
erforderlich machen. Grenzüberschreitungen im Bereich Sexualität sind für ihn:sie daher schon im 
Vorfeld bei Gesprächen mit künftigen Bewohner:innen zu thematisieren: 

„MA: Sexualität. Schwierig. Vor allem im Kontext zum Miteinander. Das kann schnell 
aus dem Ruder laufen. Da muss man wirklich unterstützen.  

I: Emotionen? 

MA: Ähm, nein, ich rede von Übergriffigkeit. [...] Da muss man wirklich ein Auge darauf 
haben und ich finde, da muss man ganz genau hinschauen. Denn es gibt ja oft die 
Mentalität, dass man mit Scheuklappen da durchgeht. Da war dann die Grenze, dass 
man da wirklich drauf schauen muss. Und auch im Vorfeld bei diesen Bewerber:innen 
dazu sagen, dass wir eine 0-Toleranz-Politik haben, was das betrifft.“ (MA4, Pos. 235–
237) 

Ein sensibles Thema der Begleitung im Bereich Sexualität und Partnerschaft ist Verhütung, 
insbesondere wenn Kund:innen Medikamente nehmen, die bei einer möglichen Schwangerschaft 
ein Gesundheitsrisiko für den Fötus bedeuten könnten. In solchen Fällen werden nicht nur 
Gespräche mit den Kund:innen, sondern auch die Beratung durch Fachärzt:innen gesucht. Sehr 
schön benennt ein:e Mitarbeiter:in die feine Grenzlinie zwischen der Privatheit des Intimlebens 
und der aufklärenden Begleitung in Gesundheitsfragen:  

„Ja, grundsätzlich steht es den Bewohnerinnen natürlich irgendwie frei. Wir mischen 
uns in ihre Sexualität nicht ein, außer dass wir mit ihnen natürlich besprechen, so 
Verhütungsmethoden. Wenn es notwendig sein sollte und vor allem wenn, wenn es, 
wenn es heterosexuelle Partnerschaften gibt und Medikamente genommen werden, 
bei denen eine Schwangerschaft ein großes Problem wäre, weil es, weil sie das, weil sie 
den Fötus schädigen würden, dann. Dann ist es natürlich notwendig, dass man, dass 
wir Gespräche führen, dass man auch zur Gynäkologin begleiten und dass man 
überlegt nach einer passenden Verhütungsmethode. Genau. Also auf das schauen wir 
schon. Das ist auch, finde ich, auch wichtig.“ (MA26, Pos. 116) 

Auch in diesem GVB wenden sich Männer bei Fragen bezüglich Sexualität eher an männliche 
Betreuer und Frauen eher an weibliche Betreuerinnen: „Wenn Bewohnerinnen Fragen haben, 
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dann fragen sie meistens die Betreuerinnen. Und umgekehrt. Wenn die Bewohner Fragen haben, 
fragen sie die Betreuer“ (MA26, Pos. 118). 
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5.5. Wirkungen (Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, 
Zufriedenheit) 

5.5.1. Selbstbestimmung 

Selbstbestimmung durch Wohnung, Gelegenheitsstrukturen und Deinstitutionalisierung 

Für die Mitarbeiter:innen verbinden sich in GVBs die Themen Individualisierung und 
Selbstbestimmung. Individuelle Wünsche können respektiert werden und Entscheidungsfreiheit 
ermöglicht Erfahrungen eines selbstbestimmten Lebens: 

„Ja also, wie gesagt, ich erlebe die Wohnform als individueller. Man hat seine eigene 
Wohnung, die größer ist als ein WG-Zimmer. Ich habe mehr Möglichkeiten, was diese 
allgemeinen Räume betrifft, weil es da mehr Angebote gibt als in einer WG, wo es 
eigentlich immer nur einen Gemeinschaftsraum gibt. Ich habe die Möglichkeit, viele 
Dinge individuell zu entscheiden, was das Essen, Reinigung etc. betrifft, weil nicht alles 
generalisiert von der Arbeit gemacht wird.“ (MA9, Pos. 73)  

„Und gibt den Leuten auch sehr viel Macht darüber, selber zu entscheiden, ob sie in die 
Gruppe kommen wollen oder nicht. Sie sind nicht dazu gezwungen, in die Küche zu 
kommen, um hier zu essen. Sie können auch in ihrer Wohnung essen oder dort duschen 
und aufs Klo gehen. Sie müssen nicht herkommen. Und das finde ich eigentlich sehr 
schön, dass sie da selbstbestimmt entscheiden können, wie sie ihre, ihren Nachmittag 
verbringen möchten.“ (MA28, Pos. 111) 

Ein wichtiges Handlungsfeld der Selbstbestimmung ist in diesem Zusammenhang die 
weitgehende Gestaltungsmöglichkeit der eigenen Wohnung: 

„Also ein Bewohner hat sich jetzt eine neue Duschwand gewünscht und hat das Okay 
vom Erwachsenenvertreter bekommen und hat sich jetzt eine neue Duschwand 
gekauft, weil es halt jetzt möglich ist, weil er der Mieter ist und jetzt nicht 10.000 
Stellen fragen muss. Ja, also ich glaube schon, dass es vielen bewusst ist.“ (MA29, Pos. 
37) 

Ein gewisses Maß an Selbstständigkeit wird auch vorausgesetzt, weil die Bewohner:innen nicht 
umfassend betreut werden (können) und weil in der eigenen Wohnung auch „viel alleine erledigt 
werden muss“: 

„Na ja, ich würde mal sagen, ein Garçonnièrenverbund ist nicht immer vollbetreut, und 
wenn ich jetzt einen schwerstmehrfachbehinderten Menschen habe, der kognitiv total 
beeinträchtigt ist, der würde wahrscheinlich sehr viel Unterstützung brauchen, wo ich 
dann sag, ich weiß nicht, ob es optimal ist, in einem Garçonnièrenverbund zu sein, 
wenn er durchgehend Betreuung in der Wohnung braucht, ob da nicht eine 
vollbetreute WG besser wäre von meiner Sicht aus. Die Selbstständigkeit kann ich 
trotzdem auch gewährleisten, aber in einer WG ist es ein anderer Verbund, als wie es 
hier wäre, wo jeder in einer eigenen Wohnung ist, weil eben doch viel alleine erledigt 
werden muss.“ (MA2, Pos. 11) 
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Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben 

Aus den kulturellen Werten individueller Autonomie und dem gleichberechtigten Anspruch auf ein 
selbstbestimmtes Leben, wie sie etwa in den Menschenrechtskonventionen verankert sind, ergibt 
sich die Forderung nach Wohn- und Lebensformen, die diesen Werten entsprechen. Im VBW ist 
dies nur schwer umsetzbar. Daher äußert ein:e Mitarbeiter:in die Einschätzung, dass das Konzept 
VBW durch das Konzept GVB ersetzt werden sollte. Daraus entsteht jedoch ein 
Spannungsverhältnis, das sich in folgender Formulierung zeigt:  

„Also ich kann mir jetzt vom Konzept her, aus Sicht der Kund:innen, gar nicht mehr 
vorstellen, dass sie anders leben sollten. Es geht auch ums Normalitätsprinzip, welcher 
Mensch wohnt mit 9 bis 11 Menschen gemeinsam. Das ist das, was für mich vom 
Anspruch her, und vom Anspruch her und den Menschenrechtskonventionen her, 
ausschließt eigentlich das Leben in einer WG.“ (MA7, Pos. 43) 

Das Dilemma besteht darin, dass VBW den Ansprüchen an ein selbstbestimmtes Leben in der 
Regel nicht gerecht wird, diese Wohnform aber dennoch zur Wahl gestellt werden kann. Wenn 
jedoch Kund:innen vorgeschrieben wird – auch im Konjunktiv –, wie sie leben sollen, schränkt 
dies ihre individuelle Autonomie ein. Eine mögliche Lösung liegt darin, dieses Spannungsverhältnis 
dynamisch zu betrachten: Der Anspruch auf Selbstbestimmung legitimiert die Wohnform GVB und 
bildet zugleich die Grundlage für Unterstützungsformen wie Begleitung und Assistenz. Dieser 
Anspruch darf den Kund:innen jedoch nicht aufgezwungen werden. Vielmehr erfolgt die 
Entwicklung in Richtung größerer Eigenständigkeit schrittweise und in einem Tempo, das für die 
Kund:innen selbst passend ist. Im Mittelpunkt steht somit eine Prozessperspektive, in der GVBs 
eine Etappe darstellen. 

Diese Prozessperspektive versteht selbstständiges und selbstbestimmtes Leben als 
Entwicklungsaufgabe, die durch universelle Werte wie Menschenrechte motiviert ist. 
Selbstständigkeit wird dabei als Leistung verstanden, die in der Regel Schritt für Schritt erreicht 
wird (Empowerment). Dieses Verständnis entspricht den Werten moderner demokratischer 
Kulturen, wie sie Parsons (1951, S. 108) beschrieben hat: 

„The combination of universalism and achievement-orientation puts the primary 
emphasis on universalistically defined goal-achievement and on the dynamic quality 
of continuing to achieve particular goals. It does not emphasize a ‚final‘ goal-state, 
which once achieved is to be maintained in perpetuity. The combination of 
universalism and achievement values puts the primary universalistic accent on process, 
that is, on means-choice and particular goal-choice, leaving the goal-system fluid.“  

Das bedeutet: Das Konzept GVB fokussiert auf die Realisierung eines selbstbestimmten Lebens, 
wofür oft die Entwicklung von konkreten Zwischenzielen, etwa Selbstständigkeit in einem 
bestimmten Lebensbereich, erforderlich ist. Durch professionelle Begleitung werden Kund:innen 
dabei unterstützt, diese Ziele selbst zu wählen und aus eigener Kraft zu erreichen. Der GVB stellt 
dabei eine Etappe im Prozess dar, auch wenn er für manche Personen eine dauerhafte Wohnform 
bleibt. 

Aushandlung und Risikoabwägung im Kontext Mobilität 

Grundsätzlich versuchen die Mitarbeiter:innen der GVBs Selbstständigkeit zu fördern und 
„größtmögliche Freiheit“ zu ermöglichen. In manchen Fällen, etwa wenn Krankheiten und 
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Unfallrisiken im Hintergrund stehen, werden Bedenken reflektiert und individuell abgewogen. 
Kund:innen können aber von sich aus sagen, dass sie Risiken in Kauf nehmen und sich 
beispielsweise dafür entscheiden, alleine unterwegs zu sein: 

„Wenn sie alleine unterwegs sind, da haben wir das schon auch als Thema, da müssen 
wir halt immer individuell schauen, ist es möglich. Weil es einfach etwas anderes ist, 
wenn jetzt wer ein starker Epileptiker ist und er ist alleine mit einem Kunden 
unterwegs und braucht Unterstützung, die was der Kunde nicht geben kann, dann ist 
es immer ein Abklären mit dem Kunden gemeinsam, das haben wir in der [Name der 
Gasse bzw. des GVBs], wo die Kundin dann gesagt hat, nein, sie geht das Risiko ein, 
eine Rettung rufen, wird schon wer machen, wenn ich da herumliege. Aber das müssen 
wir dann immer individuell besprechen und da, wo es möglich ist, schauen wir aber 
schon, dass man ihnen die größtmögliche Freiheit ohne uns geben, auch wenn wir 
manchmal mehr Bedenken haben. Weil es ist dann auch an sich selber arbeiten, zu 
sagen, ok, das finde ich jetzt nicht so gut, aber eigentlich, wenn ich rational länger 
drüber denke, und wir haben da ja auch so Gefahrenanalysen, und die durcharbeite, 
dann steht dem nix im Wege, auch wenn ich vielleicht nicht das beste Gefühl dabei 
habe.“ (MA14, Pos. 72) 

In einem anderen GVB waren die Kund:innen bereits vor dem Einzug in den GVB hinsichtlich 
Verkehrsmittelwahl und Mobilität autonom und sie wurden auch im WG-Kontext entsprechend 
gefördert, sodass die Selbstbestimmung im Kontext Mobilität eigentlich nicht als Wirkung des 
Wohnens im GVB zugeschrieben werden kann: 

„I: Auch eine Art von: ‚Ich kann mir das aussuchen, welches Verkehrsmittel ich 
verwende‘. 

MA: Genau, ja, wobei, das muss man da auch schon dazusagen, dass wir auch die, die, 
die ehemalige [Straße], also der Großteil unserer Bewohner:innen jetzt auch noch in 
ihren Fahrten, das waren immer Bewohner:innen, die so selbstständig waren oder auch 
so gefördert wurden, dass das nur bei Krankheit oder wenn sie sich ein Bein gebrochen 
haben oder so ein Fahrtendienst notwendig war. Also die sind auch schon, die waren 
da davor auch schon so autonom, dass sie entschieden haben, wie sie in die Arbeit 
fahren und ob sie dann auch nach der Arbeit gleich heimkommen. Ist ja mit dem 
Fahrten[dienst] immer so eine Geschichte. Da habe ich meine Abholzeiten, da werde 
ich abgeholt und komme in die WG. Das war auch schon damals so, dass sie dann gleich 
von der Werkstätte ihre Geschichten auch außerhalb der WG gemacht haben.“ (MA17, 
Pos. 93–94) 

Grenzen der Selbstbestimmung 

Ein gemeinsames Merkmal aller GVBs ist, dass die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung durch 
allgemeine Regeln des Zusammenlebens begrenzt werden, wie zum Beispiel durch eine 
Hausordnung. So gehört der Sauberkeitszustand einer Wohnung grundsätzlich zum privaten 
Bereich der Kund:innen und ist Sache der einzelnen Person. Wenn die Verschmutzung jedoch 
Auswirkungen auf das ganze Haus hat, greifen die Mitarbeiter:innen ein. Wichtig ist dabei, dass 
diese Regel nicht speziell für GVB-Kund:innen gilt, sondern für alle Mieter:innen gleichermaßen. 
Damit werden die Kund:innen in die allgemeinen Regeln des Wohnens eingebunden.  
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„Aber ich glaube, wir kommen dann auch immer wieder mit dem 
Normalisierungsgedanken, so wie es bei uns ist, weil ja auch diese Geschichte mit der 
Sauberkeit, wenn es dann beginnt mit der Körperhygiene oder auch mit dem, wie man 
mit der Wohnung umgeht, dass Leute außerhalb der Wohnung sich gestört fühlen, 
dann müssen, dann intervenieren wir schon. So wie es halt bei uns auch ist. Wenn ich 
meine Wohnung da behalten möchte, muss ich mich auch an die allgemeinen Regeln 
halten.“ (MA17, Pos. 148) 

Von der selbstverständlichen zur ausgehandelten Intervention 

Auch wenn der Selbstbestimmung beispielsweise durch die Hausordnung Grenzen gesetzt 
sind: Weder die Form noch der Zeitpunkt einer Intervention sind willkürlich gewählt, 
sondern sie werden reflektiert und im Team besprochen: 

„Also im Garçonnièrenverbund braucht man viel mehr Zeit zum, zum Reflektieren, zum 
Austauschen. Wann können wir eigentlich auch intervenieren? Wann? Wann ist es 
unser Recht, jetzt zu sagen: ‚So geht es nicht.‘ Und da gibt es viel mehr Diskussionen. 
Da sind die Kolleg:innen aber auch sehr, sehr reflektiert und sehr nahe bei den 
Bewohner:innen.“ (MA17, Pos. 148) 

5.5.2. Selbstständigkeit: Chancen und Wirkungen 

Selbstständigkeit und Sicherheit 

In den Beschreibungen der Mitarbeiter:innen wird deutlich, dass Individualisierung und 
Autonomie zentrale Merkmale von GVBs sind. Diese Elemente sind jedoch in einen institutionellen 
Rahmen eingebettet, der durch einen rund um die Uhr besetzten Stützpunkt organisiert wird:  

„Ein Garçonnièrenverbund ist ein Wohnverbund, in dem viele verschiedene Menschen 
in ihren eigenen Wohnungen wohnen und in dem es einen Stützpunkt gibt, der rund 
um die Uhr besetzt ist.“ (MA12, Pos. 32) 

Der Stützpunkt symbolisiert und realisiert die Präsenz von Hilfe, die im geplanten oder 
unvorhergesehenen Bedarfsfall in Anspruch genommen werden kann. Er repräsentiert die 
räumliche und organisatorische Seite der Begleitung. Darüber hinaus können Bewohner:innen in 
manchen GVBs über eine Notfalltaste jederzeit Hilfe anfordern:  

„Unsere Wohnungen haben auch eine Notfalltaste, wenn man es nicht schafft, z. B. 
raufzugehen, dann kann man auch anläuten, dann sehen wir beispielsweise die Frau 
[Name] klingelt.“ (MA12, Pos. 32) 

In dieser Sicherheit kann man in einer Gemeinschaft leben, die weit und offen genug ist, damit 
kein Gruppendruck und kein Gruppenzwang entstehen:  

„Man kann selbstbestimmt wohnen. Es gibt keinen Gruppendruck und keinen 
Gruppenzwang.“ (MA12, Pos. 32) 
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Selbstständigere Bewohner:innen gegenüber dem VBW, Zulassen größerer Selbstständigkeit, 
offenere Situationen 

Ein:e Mitarbeiter:in hat den Eindruck, dass die Bewohner:innen in GVBs generell etwas 
selbstständiger sind, weniger Pflege brauchen und ihre Wünsche „klar äußern können“. Damit 
wird auf die spezifische Voraussetzung von GVBs verwiesen, nämlich Unterstützung aktiv 
einzufordern: 

„MA: Wobei meine Beobachtung ist, dass in einem Garçonnièrenverbund doch 
selbstständigere Leute wohnen als in den WGs von [Träger]. Da erlebe ich den 
Unterstützungsaufwand, was jetzt so Pflege usw. betrifft, ist ein bisschen niedriger als 
vielleicht in der WG.  

I: In welcher Hinsicht Selbstständigkeit?  

MA: Dass sie sich, zum Beispiel, klar äußern können, verbal, was sie brauchen. Dann, 
drei Kunden haben einen elektrischen Rollstuhl, was natürlich die Fortbewegung, wo 
wir nicht unterstützen müssen. Und vielleicht auch teilweise von den motorischen 
Fähigkeiten. Wie gesagt, das ist nur meine individuelle Beobachtung, weil ich davor in 
einer WG gearbeitet habe.“ (MA9, Pos. 69–71) 

Ein klares Äußern bedeutet nicht zwingend, dass sich Kund:innen verbal ausdrücken können. Auch 
das reine „Lautieren“ kann für bestimmte Kommunikationsbedarfe ausreichen, wenn die Laute in 
einem sehr persönlichen sozialen System als verständlicher Code genutzt und erkannt werden:  

„Auch jetzt bei nonverbalen Kunden, höre ich es trotzdem auch, dass sie mich 
brauchen, indem sie lautieren. Oder eben Zeichen setzen. Davor auch in der 
vollbetreuten Tagesform habe ich 10 Jahre die gleichen 6 Kunden gehabt, und da habe 
ich schon gewusst, wenns dieser Laut ist, weiß ich, sie braucht das, das, das. Also sie 
war ja auch selbstständig, hat sich gemeldet.“ (MA2, Pos. 14)  

Die Bewohner:innen sind aber auch deswegen selbstständiger, weil ihnen ein größeres Maß an 
Selbstständigkeit zugetraut wird: 

„Oder die [Name], die gerade heimgekommen ist, die ist viel […] unterwegs, […], und 
eben ... jetzt, wo wir so reden, die [Name] wäre, zum Beispiel, in einem vollbetreuten, 
wo sie wahrscheinlich nicht alleine rausgeht, weil sie sagen, es ist viel zu gefährlich für 
sie, alleine. Und hier wird ihr das zugetraut und es klappt supergut. Also das ist für sie 
eine totale Bereicherung wieder, weil sie einfach ihre Routen kennt, und sie ist 
unterwegs und sie ist erreichbar, und man hat Vereinbarungen, die jetzt mittlerweile 
wirklich eingehalten werden mit ihr.“ (MA2, Pos. 58) 

Selbstständigere Kund:innen erfordern eine andere Form der Arbeit. Anders als im VBW, wo 
Routinen im Vordergrund stehen, richtet sich die Arbeit hier stärker nach den individuellen 
Anliegen, die von den Kund:innen selbst an die Betreuer:innen herangetragen werden. Die 
Tätigkeit verschiebt sich dadurch vom Abarbeiten fester Programme und Routinen hin zu einer 
beobachtenden und begleitenden Arbeitsweise, die dem Konzept des Begleitens entspricht: 

„Im vollbetreuten [Wohnen] haben wir halt Routinen. Da gibt es um 18 Uhr Essen und 
dann ist die Pflege und dann wird geschaut, wer was am Abend machen will, und ab 22 
Uhr wird das Licht abgedreht. Und das ist da viel offener. Weil viel mehr 
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selbstbestimmt im Alltag umgegangen wird. Das braucht halt diese Regelungen nicht 
und diese Abläufe nicht. Weil alle alles selbst machen. Viele holen sich die 
Medikamente selbst und die im Garçonnière[nverbund] wollen nichts mehr von uns. 
Aber wenn sie was brauchen, kommen sie und bedienst sie. Und dadurch ist jeder 
Dienst anders und es ist nicht so einschätzbar. Also man kann jetzt nicht sagen, der 
Tagdienst kommt um 14 Uhr und geht jetzt zu dem und dem. Das funktioniert hier 
nicht. Es ist viel mehr schauen, beobachten, arbeiten und das unterscheidet schon sehr 
stark. Dass das auch nicht / Sie fordern einfach ein, was sie brauchen. Man muss nicht 
so genau selbst schauen, natürlich schon im pädagogischen Sinne, aber im 
pflegerischen und in der Lebenserhaltung muss man nicht so genau hinschauen. Weil 
ganz viel von den Bewohner:innen kommt. Und das ist eine tolle Sache, aber das 
unterscheidets halt total.“ (MA4, Pos. 36) 

Wirkungen bezüglich höherer Selbstständigkeit 

Mitarbeiter:innen berichten durchgängig von den positiven Wirkungen, die das begleitete Leben in 
GVBs auf die Bewohner:innen hat. Dabei schwanken sowohl der Grad als auch die zeitliche Dauer, 
in dem diese Verbesserungen Richtung höherer Selbstständigkeit erreicht werden. Die Wirkungen 
lassen sich in einem idealisierten Phasenmodell darstellen. Im bestmöglichen Fall bereitet das 
begleitete Leben im GVB Menschen mit psychischen Erkrankungen und/oder Behinderungen auf 
ein eigenständiges Leben in einer eigenen Wohnung vor: 

„Ja, es gibt Bewohner, die sich sehr in Richtung Selbstständigkeit [entwickeln], so wie 
der [Name], der wieder auszieht. Der war vorher übrigens auch in einer mobilen 
Betreuung, kurz als es ihm bei uns schlecht gegangen ist, und jetzt ist es wieder gut 
und jetzt kann er wieder in eine eigene Wohnung ziehen. Manche sind selbstständiger 
geworden in gewissen Bereichen, in denen sie vorher nicht selbstständig waren, und 
viele, die eingezogen sind bei uns, die sind, seit sie bei uns wohnen, stabil und das 
schon seit 3 Jahren. Und das ist etwas, was die Selbstständigkeit und die 
Selbstbestimmtheit dann überhaupt erst möglich macht. Wenn es mir mal selbst so 
geht, dass sie überlegen können, wie richte ich meine Wohnung ein und was mache ich 
mit meinem Tag oder was esse ich heute oder was koche ich heute, was will ich 
überhaupt.“  (MA12, Pos. 62) 

Ein:e andere:r GVB-Mitarbeiter:in berichtet davon, wie eine Bewohnerin Fähigkeiten entwickelt 
und ihre Handlungsmöglichkeiten erweitert hat: 

„Ich bin jetzt hier seit [Jahr], also von Anfang an, und sehe die Entwicklung, zum 
Beispiel, die Frau E. sehe ich, wie sie sich viel selbstständiger im Haushalt beteiligt, und 
sich so Skills angeeignet hat und Fähigkeiten und auch viel mehr die Möglichkeit hat, 
beim Kochen zu unterstützen, oder am Anfang hat es ein Problem dargestellt, den 
Geschirrspüler zu befüllen, und das tut sie jetzt recht selbstständig, es kann natürlich 
trotzdem passieren, dass was durcheinander kommt, aber sie hat die Möglichkeit, und 
sie hat am Anfang sehr viel mit Puppen zum Beispiel gespielt, das war das, worum sie 
sich kümmert, und die spielen jetzt eine weit geringere Rolle, weil sie ihre sozialen 
Kontakte in ihrer Wohninsel viel mehr ausweitet, und quasi diese Puppen der Ersatz 
waren, und das braucht sie jetzt viel weniger.“ (MA7, Pos. 103) 



 

Langzeitevaluierung GVB 2022–25 – Gesamtbericht  Seite 101 von 231 

Ein anderes Beispiel ist eine Bewohnerin mit Mehrfachbehinderung (Rollstuhlnutzerin, 
nonverbal), der es gelungen ist, ihre Einkäufe im Supermarkt selbstständig zu erledigen. Diese 
Entwicklung hat selbst den:die Mitarbeiter:in des GVBs überrascht, was auch darauf hinweist, dass 
Einschätzungen von Bewohner:innen hinsichtlich ihrer Eignung für einen GVB nicht immer 
stimmen müssen, weil Veränderungen, die durch das Setting GVB ermöglicht werden, nicht immer 
vorstellbar sind.  

Um diese selbstständigen Handlungen zu ermöglichen, mussten auch externe Akteur:innen – 
etwa Mitarbeiter:innen eines nahegelegenen Supermarkts – neue Formen der Kommunikation 
entwickeln. Dieses Zusammenspiel ist ein beispielhaftes Modell für gelebte Inklusion: Es zeigt, 
welche Chancen sich für Menschen mit Behinderung eröffnen, wenn Lernprozesse nicht nur bei 
den Bewohner:innen selbst stattfinden, sondern auch das soziale Umfeld bereit ist, sich den 
Bedürfnissen und Anforderungen von Kund:innen anzupassen. Analytisch zeigt sich die 
Herausbildung eines integrierten sozialen Systems zwischen diesen Akteur:innen. Ein solches 
System basiert auf institutionalisierter gegenseitiger Orientierung und Erwartungshaltungen 
sowie auf einem gemeinsamen Symbolsystem, das auf die jeweiligen Möglichkeiten und 
Voraussetzungen beider Seiten abgestimmt ist und eine gelingende Kommunikation ermöglicht:  

„MA: Die [Person] im E-Rollstuhl geht dann auch mal gerne selber spazieren oder so. 
Die geht auch mittlerweile selber einkaufen mit einem Zettel drauf, mit der Bitte um 
Unterstützung. Da sind dann Piktogramme dabei, also Bilder von den Sachen, die sie 
kaufen mag.  

I: Nehmt ihr da Kontakt auf mit den Geschäften, wo die dann hingehen, damit die auch 
Bescheid wissen? [...] 

MA: Ja, es funktioniert, also ich bin auch verwundert, wenn auch was funktioniert gut. 
Also sie hat schon echt nur das umgehängt, da steht auch unsere Telefonnummer und 
so dabei und unser Stempel ist auch drauf. Aber sie kriegt eigentlich immer das, was sie 
möchte. 

I: Da gehts zum Supermarkt zum Beispiel.  

MA: Ja, und da hat sie dann zum Beispiel Milch und Cola oben stehen oder so, mit 
diesen Bildern, Geldbörse hat sie vorne in der Tasche. Da steht auch ein kleiner Text 
dabei, so: Bitte, nehmen Sie mein Geld und legen Sie das Restgeld und die Rechnung 
bei. Also wenn sie dann von der Tagesstruktur heimkommt, sie sagt dann, sie würde 
gerne noch raus und einkaufen gehen. Das ist dann was, wo man dann richtig merkt, 
boah, ich geh jetzt alleine einkaufen. Da will sie auch gar nicht, dass jemand mitgeht. 

I: Und das ist ja auch toll, weil nämlich die vom Supermarkt lernen dann auch, wie man 
mit so jemandem umgeht. Ist ja beidseitiges Lernen.  

MA: Sie werden sie auch schon kennen, weil sie fährt schon immer zum gleichen 
Supermarkt.“ (MA3, Pos. 85–95) 

Mobilität und Termine 

Mobilität im öffentlichen Raum ist oft mit dem Wahrnehmen und Einhalten von Terminen 
verbunden sowie mit der Fähigkeit, die Geschäfte für Dinge des täglichen Bedarfs aufzusuchen. 
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Arztbesuche gehören mit anderen Alltagskompetenzen zu den „kleinen Dingen“ im Alltag, die sich 
die Kund:innen in GVBs mit der Zeit erarbeiten: 

„Das weiß ich aus Erzählungen meiner Kolleginnen, kurz vor Corona noch bei uns 
sozusagen untergekommen und die ist eigentlich recht fit in ihrem, ja, in ihrem Alltag. 
Und da merkt man wirklich, wie sie sich kleine Dinge erarbeitet und schafft. Also dass 
sie früher die Begleitungen braucht für Arzttermine. Jetzt schafft sie manche 
Arzttermine alleine. Sie schafft es immer mehr alleine, sich die Freizeit selbst zu 
erarbeiten, also die Freizeitgestaltung selbst zu erarbeiten. Sie hat früher bei uns eine 
Kassa gehabt und hat von uns regelmäßig Geld ausgezahlt kriegt und das haben wir 
jetzt umgestellt. Also mit Absprache mit der Frau natürlich auf ein Konto [mit] Karte, 
wo sie sich selbst Geld runterholen kann und selbst bestimmen kann, wann sie sich das 
Geld holt und wie sie sich das dann einteilt.“ (MA15, Pos. 134) 

Verfügen über Geld 

Die Mitarbeiter:innen berichten über Kund:innen, die auf dem Weg des Verfügens über Geld 
unabhängiger und selbstständiger werden. Auch dieser Prozess erfolgt in kleinen Schritten, wenn 
die Kund:innen beispielsweise nicht mehr ins Büro kommen und Geldbeträge abholen, sondern 
das Geld über eine Bankkarte auf der Bank abheben können: 

„Sie hat früher bei uns eine Kassa gehabt und hat von uns regelmäßig Geld ausgezahlt 
kriegt und das haben wir jetzt umgestellt. Also mit Absprache mit der Frau natürlich 
auf ein Konto [mit] Karte, wo sie sich selbst Geld runterholen kann und selbst 
bestimmen kann, wann sie sich das Geld holt und wie sie sich das dann einteilt. Also da 
sind schon Schritte in die Selbstständigkeit erkennbar bei ihr.“ (MA15, Pos. 134) 

„Also bei der Unterstützung, bei der Geldverwaltung. Oder dass wir schon auch 
versuchen, da mehr und mehr abzugeben, indem sie zum Beispiel nicht alle 
herkommen und sich das Geld von uns holen, sondern auf die Karte gespielt 
bekommen und sie alleine zur Bank gehen und mit dem Geld auch, ohne dass wir was 
damit zu tun haben, gleich einkaufen. [...] Das sind so Schritte, wo man sagt, sie 
brauchen jetzt trotzdem noch jemanden, der drauf schaut. Aber in so, so 
Teilgeschichten machen sie es selber. Das ist bei mir eben diese Geldverwaltung mit 
der eigenen Karte, wo jede Woche, weiß ich nicht, 100 € draufgespielt werden, da 
komme ich nicht mehr und hole mir 50 € aus meiner Kasse da raus.“ (MA17, Pos. 157) 

Ein:e Mitarbeiter:in ergänzt dazu allerdings, dass hier möglicherweise kein ursächlicher 
Zusammenhang vorliegt (wir haben im methodischen Teil auf dieses Problem unter dem 
Stichwort „komplexe Intervention“ ebenso hingewiesen): 

„Also bei manchen ist das schon das, ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt an den 
Garçonnièrenverbund selber liegt. Ich denk mir mal, das hätten sie vielleicht / weil der 
natürlich mit den Banksachen, weil die Bankzeiten sich geändert haben und weil es ja 
irgendwie nötiger war, jetzt ein bisschen umzudenken, dass sie eben leichter an Geld 
kommen, weil die Öffnungszeiten von der Bank jetzt sich verändert haben. Und durch 
das wurde eigentlich das umgestellt. Ob das jetzt mit dem Garçonnièrenverbund 
wirklich zu tun hat, weiß ich jetzt nicht, konnte ich jetzt nicht sagen.“ (MA16, Pos. 158) 



 

Langzeitevaluierung GVB 2022–25 – Gesamtbericht  Seite 103 von 231 

Zudem wurden die Kund:innen im Vorfeld der Umstellung auf ein selbstständigeres Leben 
vorbereitet, wozu auch Kompetenzen im Umgang mit Geld gehören: 

„Na, na ja, da haben wir eben schon gewusst, dass umgestellt wird dann genau, und da 
haben wir eben, in der Zeit haben wir eben dann schon ein bisschen vorgearbeitet, 
damit die, die Bewohner dann schon ein bisschen die Fertigkeiten, also die Fähigkeiten 
haben, alleine dann in Zukunft einkaufen zu gehen, und dass sie ein bisschen Gefühl 
kriegen, um wie viel Geld kann ich mir jetzt das und das kaufen, oder ja, genau, das ist 
eigentlich, aber ja, das hat schon mit der Umstellung eigentlich zu tun, dass die 
Fähigkeit ja gelernt haben. Wobei es natürlich für uns mehr ... mehr Arbeitsaufwand 
natürlich ist.“ (MA16, Pos. 162) 

Ein wichtiger Zwischenschritt ist, dass finanzielle Themen nicht mehr von den GVB-
Mitarbeiter:innen bearbeitet werden, sondern dass sie zwischen den Kund:innen und ihren 
Erwachsenenvertreter:innen geregelt werden: 

„Bei manchen, glaube ich, ist es schon gelungen, dass sie durchaus selbstständiger 
geworden sind, vor allem was so finanzielle Belange betrifft. Also was jetzt? So eben, 
dass man dann angeregt haben, dass die Leute eigene Bankomatkarten bekommen, 
also Foyerkarten, wo sie sich selber ihr Taschengeld abholen, dass sie das Taschengeld 
auch nicht mehr von uns kriegen, dass wir das nicht mehr verwahren, sondern dass 
[das] wirklich nur noch eine Angelegenheit zwischen Erwachsenenvertretung und 
Bewohner:innen ist, dass sich die das irgendwie gemeinsam regeln und nicht mit uns 
über Geld gestritten wird, sondern irgendwie, dass [das] auch aus der Betreuung 
einfach ein Stück weit rausfällt. Das ist schon bei manchen auch gelungen und das 
finde ich es gut so.“ (MA26, Pos. 155) 

Letztlich eröffnet sich damit ein Weg, um ohne Betreuung selbstständig zu wohnen. Wie bei allen 
anderen ähnlichen Stellen ist impliziert, dass die Kund:innen mit der Reduktion der Betreuung aus 
dem GVB ausziehen. Es ist also nicht vorgesehen, dass sie in solchen Fällen die Wohnung behalten 
können: 

„Und ich finde es einfach schön, Erfolge zu sehen, und wie sich die Bewohner:innen sich 
freuen, wenn sie selbst was erreichen oder wenn sie da wieder ein bisschen mehr 
Unabhängigkeit bekommen, das Geld selbst mit einer Karte verwalten können zum 
Beispiel. Oder wenn sie was bewilligt bekommen vom EV, wenn sie selbst mit ihm 
gesprochen haben. (unv.) die Selbstverwaltung des Geldes und die wollen ins (unv.), 
haben wir schon welche gehabt, die konnte ins teilbetreute Wohnen wechseln können. 
Und das ist total schön, wenn die Selbstständigkeit so wächst, dass man wirklich 
rauskommt aus diesem betreuten Wohnen und in eine Wohnung ziehen kann.“ (MA4, 
Pos. 84) 

5.5.3. Deeskalierende Wirkung durch die weniger dichte Raumstruktur 

Die Tatsache, dass die Kund:innen über eigene Wohnungen verfügen und sich bei Bedarf 
zurückziehen können, zeigt eine deeskalierende Wirkung. Konflikte zwischen Kund:innen, 
Fremdverletzung und auch selbstverletzendes Verhalten nehmen ab: 
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„Und so kommts wenig zu Konflikten beziehungsweise ich kann mich auch gut in der 
Wohnung zurückziehen, wenn ich das Bedürfnis hab, meine Ruhe haben zu wollen.“ 
(MA9, Pos. 35) 

„Genau, der Herr hat vorher in einer WG gewohnt, und da hab ich von einer 
Mitarbeiterin das gehört, dass er da regelmäßig mehrmals eskaliert ist, 
fremdverletzend, selbstverletzend, und das kommt jetzt ganz selten nur noch vor. 
Dass seinem Ruhebedürfnis Rechnung getragen wird, dass er dann zu sich selbst finden 
kann und sagen kann, ok, was brauch ich.“ (MA8, Pos. 145) 

Das hängt auf der einen Seite damit zusammen, dass es weniger potenziell konflikthafte 
Interaktionsgelegenheiten zwischen den Kund:innen gibt, weil sie beispielsweise Sanitärräume 
und Küche nicht teilen müssen. Und es liegt an der Sicherheit, die der Raum der eigenen Wohnung 
bietet. Dieser Raum sei der „ultimative Safe Space“: 

„Weil ich finde, dadurch, dass es nicht nur ein Zimmer ist, sondern wirklich auch eine 
Wohnung. Die meisten haben auch eine Terrasse, wo sie dann rausgehen können. Ähm. 
Und mit der Küche und mit dem Badezimmer: Also ich muss nicht rausgehen, wenn ich 
aufs Klo muss oder wenn ich Durst habe, sondern ich kann einfach den ganzen Tag in 
meinem Zimmer bleiben, wenn ich niemanden sehen möchte, oder in meiner Wohnung. 
Und das ist halt der ultimative Safe Space eigentlich.“ (MA28, Pos. 111) 

WGs zeichnen sich gegenüber GVBs durch eine intensivere und raschere emotionale Dynamik aus. 
Die Emotionen sind vermehrt spürbar und erfordern ein rasches und adäquates Reagieren: 

„Die brauchen eine schnellere Antwort, die brauchen eine schnellere Reaktion. Gerade 
in einem WG-Setting ist es ja so, da spürt man die Emotionen der anderen viel, viel 
mehr und das beeinflusst wieder mich selbst. Das heißt, da muss man ja dann 
eingreifen zwischen den Dynamiken unter den Bewohner:innen und man muss die 
Krisen abfangen, bei den Einzelnen.“  (MA12, Pos. 104) 

Das GVB-Setting wird „ruhiger“ und „lockerer“ beschrieben. Das soziale Leben konzentriert sich 
nicht wie in der WG auf das Wohnzimmer, in dem alle zusammensitzen würden. Die Kund:innen 
haben durch die offenere Raumstruktur die Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen, sich 
zurückzuziehen, und sie bekommen emotional spannungsvolle Situationen weniger mit: 

„Viel schneller, man sitzt in der Dynamik drin und das ist natürlich auch für ein Team 
viel, viel anstrengender, möchte ich jetzt behaupten, und darum ist es auch, da ist es 
schon ein ganz anderes Arbeiten. Ich möchte nicht sagen distanzierter, aber ruhiger.“ 
(MA12, Pos. 102) 

„Ich würde sagen, dass der große Vorteil daran ist, dass das, dass es eben lockerer ist. 
Also, dass ich gerade bei aggressiven Klienten und bei Eskalationen nicht alles so sehr 
konzentriert auf einen Punkt, weil nicht alles ein Haus ist und die Leute sich leichter 
zurückziehen können, leichter vorbeigehen können dran sozusagen, weil einfach diese 
Öffnung in alle möglichen Richtungen durchaus auch für Eskalationen sehr hilfreich 
sein kann. Oder auch, um zu vermeiden, dass gewisse Dynamiken dann übergehen auf 
die nächsten Klienten, der gleich anfängt mitzuspielen, weil man einfach sagen kann 
und so, und jetzt ab in deine Wohnung. Und dort kriegt man dann jetzt nicht unbedingt 
alles mit.“ (MA18, Pos. 34) 
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„Sie sitzen ja auch nicht mehr alle zusammen. Ständig alle auf einem Fleck, wo 
natürlich der Lärmpegel immer mehr wird. Sondern die haben es so schön. Also die 
[Straße] haben relativ kleine Zimmer gehabt, im Gegensatz zu dem jetzt. Haben sie 
natürlich alle ihre Fernseher auch. Also. Und ich ziehe mich zurück, wenn es mir zu laut 
wird, weil die Kollegin gerade schwierig ist, dann geh ich. Und habe meinen Freiraum. 
Habe meine Ruhe. Mach die Türe zu.“ (MA23, Pos. 33) 

Allein die Tatsache, dass Kund:innen über die Wohnung als Rückzugsort verfügen, bewirkt, dass 
bei einigen Kund:innen aggressives Verhalten merkbar zurückgeht oder dass Konflikte und 
Spannungen nicht eskalieren: 

„[…] wir sind froh, dass sie da so gut gelaunt ist, weil sie einen Rückzugsort hat. Das ist 
das einzige Glück, weil vorher im Wohnverbund oder in der WG war sie das komplette 
Gegenteil. Da war sie eigentlich sehr aggressiv und hat sehr oft die Leute geschlagen 
oder ... oder irgendwas. Sie hat sich, was das angeht, hat sie sich wahnsinnig gebessert, 
weil sie diesen Rückzug hat, weil sie eben ihre Tür zukleschen kann, wenn sie keine 
Lust drauf hat, und nicht da sein muss.“ (MA32, Pos. 323) 

„Ich glaube, da ist es auch wieder die Rückzugsmöglichkeit. Ich hör immer wieder in 
WGs, da ist es so, da gibt es einen sozialen/zentralen Treffpunkt, Gemeinschaftsraum, 
eine Großküche und dann die Zimmer und sie können sich aus manchen 
Konfliktsituationen nicht zurückziehen und ihre Ruhe haben und das haben sie wirklich 
mit ihren eigenen Wohnungen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“ (MA10, Pos. 157) 

In manchen GVBs entsteht allein durch die räumliche Anordnung und die Lage der Wohnungen im 
Haus räumliche Distanz, die als gutes Setting für die Kund:innen beschrieben wird: 

„Hier tatsächlich das Setting, finde ich es sehr gut. Weil es getrennt ist mit den 
Eingängen, weil es tendenziell ein Haus ist, wo wenig Wohnungen direkte Fenster zum 
Hof haben. Das heißt, es gibt so einen Gang, das heißt, zwischen den Wohnungen, die 
oben sind, und dem Innenhof ist einfach ein Gang drinnen. Dadurch ist es einfach ein 
bisschen eine, eine Distanz auch.“ (MA18, Pos. 129) 

Die Mitarbeiter:innen bieten eine breite Palette an Umgangsweisen mit Konflikten an. Wie 
beim Wohnen so üblich besteht aber immer die Möglichkeit für die Kund:innen, „dass sie die 
Tür zusperren“. Während die Chance auf Begegnung bei Mitgliedern einer 
Wohngemeinschaft hoch ist, die denselben Gang und gemeinsame Sanitärräume teilen, sind 
die GVB-Kund:innen einfach Nachbar:innen. Sie müssen einander nicht begegnen: 

„Wie damit umgehen? Verschieden. Mal mit Humor. Mal mit Gegenspannung. Mal mit 
Ruhe bewahren. Klärend versuchen einzuwirken. Oder betonen, dass es nicht 
unbedingt notwendig ist, weil man kann ja jeder in seine Wohnung und die Tür 
zusperren. Und man muss ja nicht. Man kann sich ja aus dem Weg gehen, so wie es halt 
ist, wenn man Nachbarn hat, die man nicht mag.“ (MA20, Pos. 154) 

„Was da sicherlich der Vorteil ist, dass du dann halt nach so einem Konflikt nicht mit 
dieser Person im selben Gang wohnst und dieselbe Toilette benutzen musst, sondern in 
deine Wohnung gehen kannst und einfach einmal Abstand gewinnst und im besten Fall 
die Person am nächsten Tag erst wieder siehst.“ (MA24, Pos. 283) 
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Nicht immer sind sich die Kund:innen der Eskalationsdynamik in einer lauten und spannungsvollen 
Situation bewusst. Dann werden die Kund:innen auch manchmal gebeten, in die eigene Wohnung 
zu gehen, um ein wenig „runter[zu]kommen“: 

„Wir versuchen das natürlich, also sehr deeskalierend zu sein. Aber wenn es nicht 
anders geht, dann schicken wir die Leute schon in ihre Wohnung, damit sie ein bisschen 
runterkommen. Weil wir kennen das selber, ständig immer in einer Gruppe zu sein, wo 
es laut ist, ist einfach sehr anstrengend. Und oft checken unsere Klienten nicht, dass es 
ihnen dann zu viel wird.“ (MA28, Pos. 106) 

In einem GVB reduzieren sich Spannungen auch durch die Möglichkeit, dass sich die Kund:innen 
gegenseitig in ihre Wohnungen einladen können. Der Gemeinschaftsraum wird weniger zur 
„umkämpften Ressource“: 

„MA17: In der vorigen [WG, Adresse], diese Gemeinschaftsräume. Dadurch, dass die 
Leute so unterschiedlich waren, dieses Zusammentreffen, das war mit irrsinnig vielen 
Konflikten verbunden. Es wurde wirklich ganz, ganz viel gestritten. Es wollte jeder 
auch den öffentlichen Raum nutzen. Also hatte ich den Eindruck, um auch Kontakt zu 
den Betreuer:innen zu haben und zu sehen, was sich tut. […] und jetzt würde ich so 
sehen, die Leute nutzen auch oft und gern das Gemeinsame, aber sie laden auch gern 
zu sich in die Wohnung ein, oder kann man das so sagen. Also es ist schon mehr 
selbstgewählt als in der Wohngemeinschaft. 

MA16: Genau. Also die Konflikte sind definitiv weniger geworden, weil in der [alte WG, 
Adresse], da hat man wirklich / jeden Tag waren Streitereien, okay, und das ist, wie 
man übersiedelt sind, dann ist es dann weniger geworden, auf jeden Fall.“ 
(MA16+MA17, Pos. 122–123) 

Trotz der deeskalierenden Wirkung kann der Zustand eines:einer einzigen Kund:in negativ auf den 
gesamten GVB durchschlagen und für Irritation sorgen: 

„Wenn es [einem:]einer Bewohner:in schlecht geht, hat es eine total starke Wirkung 
auf die anderen. Also da ist dann mehr Aufruhr im ganzen Garçonnièrenverbund. Wir 
hatten letztes Jahr einen Bewohner, der hat so aufgedreht, wir hatten eine Krise in der 
Einrichtung. Also es war wirklich / die Krise hat sich über alle [Anzahl] Garçonnièren 
gezogen. Und das ist natürlich schwer zu handeln und da ist der Arbeitsaufwand 
natürlich enorm. Jetzt haben wir gerade eine Ruhephase, wir genießen es (lacht).“ 
(MA4, Pos. 64) 

5.5.4. Reduktion von Medikamenten 

Die offene, ruhige und weniger kontaktintensive räumliche Situation in den GVBs könnte dazu 
beitragen, dass der Bedarf an Medikamenten sinkt, insbesondere an solchen, die zur Beruhigung 
und Stabilisierung der Kund:innen eingesetzt werden. Sowohl Mitarbeiter:innen als auch 
Kund:innen berichten zum Teil von dieser Wirkung. Wahrscheinlich betrifft dies vor allem jene 
Personen, für die eine laute und enge WG-Situation belastend ist. Allerdings gibt es Unterschiede 
in den Wahrnehmungen. In manchen GVBs liegen dazu keine konkreten Beobachtungen vor, und 
in anderen betonen Mitarbeiter:innen, dass es noch zu früh sei, um weitreichende Schlüsse zur 
Reduktion von Medikamenten zu ziehen. Solche Einschätzungen wären erst auf Basis längerer 
Beobachtungen zuverlässig möglich: 
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„Aber das finde ich noch früh, also ich find, dass man über so etwas vielleicht zwei bis 
drei Jahre später, nach dem Ersteinzug, reden kann.“ (MA1, Pos. 130) 

„Na ja, längerfristig kann ich mir das schon vorstellen. Glaub ich schon, weils ja 
teilweise fördert, oder wenn man dann sieht, boah, ich kann ja eigentlich voll viel, das 
trägt ja zum Wohlbefinden bei, also ja. Also wir haben natürlich Bewohner:innen mit 
hoher Medikation gekriegt aus dem vollbetreuten [Wohnen], das sind dann schon so 
Geschichten, dass man sie ja dann ... Jetzt steht ein großer Sammeltermin mit einer 
Psychiaterin an. Aber sowas ist ja immer, was man sich anschaut, passt die Medikation 
noch, kann man was verändern, da ist ja auch immer das Feedback von uns dabei, so, 
ok, ich habe das Gefühl, vielleicht ist das ein bisschen zu viel oder so, zu dämpfend, 
oder schläft eigentlich eh gut. Also ich glaube schon, dass das dazu beitragen kann 
längerfristig.“ (MA3, Pos. 222) 

In GVBs, in denen so eine längerfristige Beobachtung möglich ist, lässt sich die Reduktion von 
Medikamenten beobachten: 

„Es bewohnt durchaus Menschen, die das brauchen und denen es auch guttut, wo man 
auch gemerkt hat in den [Anzahl] Jahren, dass sie sich sehr positiv entwickelt haben. 
Dass es zu Medikamentenreduktion gekommen ist, weil die Kontextfaktoren einfach 
besser sind.“ (MA7, Pos. 51) 

Was genau ursächlich für die Medikamentenreduktion verantwortlich ist, die ruhigere 
Wohnsituation, die Rückzugsmöglichkeiten oder die bessere Einzelbegleitung, lässt sich nicht 
immer feststellen: 

„Ja also, auch im alten GV, hab ich da auch einen Kunden begleitet, wo man da 
Psychopharmaka massiv reduzieren haben können, weil diese Wohnform einfach / Ja, 
hier haben wir auch schon begonnen, weil einfach die Wohnform besser passt für 
einzelne Menschen eben, weils mehr Rückzugsmöglichkeiten gibt, weils ruhiger ist, 
weil wir, glaub ich, mehr diese Einzelbetreuung anbieten kann.“ (MA9, Pos. 161) 

5.5.5. Stabilisierende Wirkungen 

Mit der Reduktion von Medikamenten sind psychisch stabilisierende Effekte verbunden. Ein:e 
Mitarbeiter:in schreibt diese Entwicklung mehreren Faktoren zu, die man auch in Zusammenhang 
mit Empowerment-Prozessen bringen kann. Dazu gehört, dass die Mitarbeiter:innen Vertrauen in 
das selbstständige Entscheiden der Kund:innen haben, dass die Kund:innen Aufgaben übernehmen 
oder dass sie Beziehungen aufbauen: 

„Und die ganzen Selbstverletzungen, die eben hier sind, liegen, glaub ich, auch daran, 
dass es weniger wird, weil einfach sie auch viel merken, es wird ihnen vertraut, sie 
können selbstständig entscheiden. Eine Kundin, die früher [selbstverletzendes 
Verhalten gezeigt] hat, was jetzt nicht mehr passiert, sie hat eben andere Dinge jetzt 
oder Aufgaben oder eben im Haus auch jetzt eine Freundin. Haben sich untereinander 
kennengelernt und es passt auch. [...] Da merkst du auch, dass in dieser Zeit sich schon 
was gebessert hat.“ (MA2, Pos. 66) 

In einem anderen GVB werden deutliche Fortschritte in der Teilnahme an einem Begleitformat 
(Miniteam) sichtbar. Während dies im ersten halben Jahr kaum möglich war und die Person nach 
wenigen Minuten aufsprang, kann sie inzwischen eine Stunde an den Sitzungen teilnehmen. 
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Gleichzeitig zeigt sich, dass Aufenthalte außerhalb des GVBs, wie Urlaube bei der Mutter, 
regelmäßig mit psychotischen Symptomen einhergehen. Dabei wird jedoch nicht die Familie selbst 
als Ursache benannt, sondern vielmehr die Tatsache, dass mit dem Verlassen des GVBs eine 
vollkommen andere Umgebung betreten wird.  

„Und auch die Miniteamsitzung im ersten halben Jahr nicht möglich. Der ist 
aufgesprungen, ich kann nicht (unv.) usw., und dann sind es 5 Minuten, super, und 
heute kann er eine Stunde mit uns sitzen. Also es geht, aber das immer wieder 
tradieren. Er ist jetzt wieder auf Urlaub mit der Mutter und nach jedem Urlaub kommt 
er hoch verstört zurück, psychotisch. Ich sage nicht, es liegt an der Mutter, ich sage, es 
liegt daran, dass er die Umgebung verlässt und in eine ganz andere Welt rein[kommt].“ 
(MA5, Pos. 70) 

Die therapeutische Wirkung wird, so der:die Mitarbeiter:in, der Arbeit an der 
„Alltagsstrukturierung“ zugeschrieben: 

„I: Das sind so Sozialphobien?  

MA: Genau, das aber immer ganz langsam. Da können die dann über Zeit langsam 
aufmachen.  

I: Aber das klingt fast nach Therapie, Verhaltenstherapie. 

MA: Es ist keine Therapie, also ja, aber wir machen natürlich keine Therapie, aber wir 
machen Strukturierung, nein, es ist eigentlich / 

I: Zum Beispiel durch Desensibilisieren, dass man jemanden einer Situation dosenweise 
aussetzt und dann lernt man halt damit umzugehen, und Selbstvertrauen, dass es eh 
geht?  

MA: Alltagsstrukturierung, ja, also halt die Möglichkeit dazu geben. Ja, Sozialraum / 
für mich ganz interessant das Arbeiten gewesen, das zu sehen, weil man ja am Anfang 
dasteht und man sich auch erstmal anschauen muss, was ist da los, was ist da das 
Problem und so. Und zum Beispiel Kommunikation null, null Interesse an einer 
anderen Person, nicht weil hier so in der Welt. Und natürlich heute in der Lage, setzen 
wir uns zusammen, plaudern, fernschauen, ja fantastisch.“ (MA5, Pos. 71–76) 

Bei anderen Kund:innen besserte sich das Kommunikationsverhalten, das anfangs als „völlig 
inadäquat“ beschrieben wurde: 

„Aber auch von der Kommunikation. Ich habe hier Leute, die hier eingezogen sind, 
völlig inadäquat in der Kommunikation, du hast eine Frage gestellt und es kam 
irgendeine andere Antwort, die keinen Sinn ergeben [hat], aber eigentlich mit einer 
adäquaten Mimik. Und auch das hat sich mit der Zeit verändert.“ (MA5, Pos. 78) 

Manchmal lässt sich keine klare Trennung zwischen stabilisierenden oder therapeutischen 
Wirkungen und der Zunahme von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung ziehen, da diese 
Entwicklungen zudem mit sehr individuellen Verhaltensänderungen und 
Persönlichkeitsentwicklungen in Zusammenhang stehen: 

„I: Das heißt, Sie sehen Schritte in diese Selbstständigkeit, die aber sehr individuell 
sind?  
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MA: Die sind sehr individuell und hätten wir eine Vorgabe, wo Selbstständigkeit 
bedeuten muss, würden wir es wahrscheinlich nicht bei allen schaffen. Aber ich weiß 
nicht, aber dass jemand nach 3 Jahren alleine zum Arzt geht, finde ich, ist ein 
Riesenschritt bei manchen Leuten. Oder dass jemand sich nicht jedes Mal abwertet, 
weil die kleinste Kleinigkeit nicht geht, sondern sagt: ‚Okay, ich hab das jetzt einfach 
nicht gekonnt.‘ Das ist ein Riesenschritt in dieses ‚ich muss mich nicht mehr abwerten 
und ich /‘ und das habe ich auch vorher mit diesem Nachnähren und Nachreifen 
gemeint. Wenn ich emotional das alles nicht spüren kann oder ich mich immer mit 
anderen vergleiche, dann weiß ich gar nicht, was meine Selbstbestimmung wäre.“ 
(MA11, Pos. 147–148) 

5.5.6. Erhöhte Zufriedenheit der Kund:innen 

In vielen GVBs beobachten die Mitarbeiter:innen eine deutliche Verbesserung der 
Wohnzufriedenheit, die sich an der Stimmung der Kund:innen festmachen lässt: 

„Das hab ich auch von dem Bewohner, von dem ich vorhin gesprochen habe, der aus 
dem vollbetreuten [Wohnen] kommt, der ist viel besser gelaunt einfach, also der war 
zum Schluss in der alten WG nur noch in seinem Zimmer und: ‚Alles ist scheiße.‘ Also 
der ist jetzt viel aufgeweckter und immer so gut drauf.“ (MA3, Pos. 223) 

5.6. Nicht intendierte Folgen, Herausforderungen, Grenzen 

In den untersuchten GVBs konnten vielfältige positive Entwicklungen und Wirkungen bezüglich 
mehr Selbstbestimmung und Selbstständigkeit identifiziert werden. Es konnten aber auch einige 
nicht intendierte Folgen der Umstellung vom VBW auf das GVB-Modell identifiziert werden. 

5.6.1. Nicht intendierte (negative) Folgen 

Förderung von Selbstständigkeit erhöht Arbeitsaufwand  

Folgende Aussage zeigt, dass die Förderung von Selbstständigkeit bei Kund:innen, wie etwa 
eigenständiges Wohnungputzen, für die Betreuenden meist zwar arbeitsintensiver ist als 
Vollbetreuung, es aber gleichzeitig zu weniger Selbstständigkeit bei den Kund:innen führen 
würde, wenn diese Aufgaben komplett übernommen würden: 

„Okay, oder auch beim [Name], wo es einfach um das Wohnungputzen selber geht, […]. 
Also das muss man schon auch sagen, dass diese Entwicklungsschritte in Richtung 
Selbstständigkeit auf Betreuerseite einfach enorm viel Arbeit auch verursachen, wo 
man sagt, okay, im Verhältnis, wenn wir einfach eine Vollbetreuung haben, wo überall 
durchgeputzt wird und die Wäsche zentral gewaschen wird, würd das viele Dinge 
vereinfachen. Ja, also vom, vom Betreuungsaufwand her und gleichzeitig weniger 
Selbstständigkeit.“ (MA18, Pos. 16) 

In einem anderen GVB hält der:die Mitarbeiter:in als wichtigste Veränderung fest, „dass es mehr 
Arbeit geworden ist“: 

„Ja. Ich könnte es jetzt nicht mehr beschwören, wann wir genau umgestellt wurden. 
Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass es, dass es zwar irgendwie eine 
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mühsame Umstellung war, aber sich für uns zumindest, außer, dass es mehr Arbeit 
geworden ist, eigentlich nicht viel verändert hat. Also jetzt für uns aus Betreuer:innen-
Perspektive.“ (MA26, Pos. 29) 

Belastende Arbeitssituationen treten insbesondere in Krisensituationen auf, verstärkt werden 
diese, wenn die Mitarbeiter:innen beispielsweise im Nachtdienst alleine sind.  

Überforderung 

Die mit dem GVB ermöglichte Freiheit kann für die Kund:innen eine Überforderung darstellen, die 
sich aber mittels flexibel anpassbarer Begleitung abfangen lässt. Dennoch waren Kund:innen, die 
mit der Wohnsituation im GVB überfordert waren, vereinzelt Thema:  

„Weil ich schon glaube, dass mit der Freiheit, mit der wären aber auch viele 
überfordert, wenn sie zu uns kommen, man einfach gut gestalten kann. Man kann 
einfach in viele Richtungen gehen, wo im Vorhinein, wenn jemand bei uns einzieht, 
nicht klar ist, wohin es geht. Da bin ich mir beim vollbetreuten [Wohnen] nicht klar, 
weil einfach die Struktur / aber manche Leute brauchen diese Strukturen und nicht 
dieses ‚es kann überall hingehen‘. Und das überfordert auch manche Leute hier. Da 
müssen wir die Strukturen halt wieder / aber dass man das auf das Individuum 
anpassen kann, das gefällt mir schon sehr gut. Und das kommt mir so vor, dass das hier 
gut möglich ist, weil wir eben auch durchgehend da sind in dieser intensiven Form.“ 
(MA11, Pos. 146) 

Im schlimmsten Fall führt Überforderung dazu, dass die Kund:innen in eine engmaschiger 
betreute Wohnform zurückgehen: 

„I: In dem Fall ist der Konflikt ja gelöst worden, weil eben die Bewohner:innen 
weggezogen sind.  

MA: Aber für die war auch der Garçonnièrenverbund zu weit gesteckt, die Grenzen, da 
ist es besser so ein dichteres Setting.“ (MA12, Pos. 87–89) 

Überforderung wird von manchen Mitarbeiter:innen als nicht intendierte Konsequenz davon 
gesehen, dass den Kund:innen viel Selbstständigkeit zugemutet wird. Manchmal werden die 
Kund:innen, so der Eindruck eines:einer Mitarbeiter:in, mit diesen Anforderungen des 
selbstständigen, aber auch des selbstbestimmten Lebens (Entscheidungen treffen) alleine 
gelassen und fühlen sich überfordert. Auf die Frage, ob der GVB Selbstbestimmung und 
Selbstständigkeit fördert, antwortet der:die Mitarbeiter:in daher in ambivalenter Weise: 

„Ich würde sagen, jein. Also einerseits glaube ich, ich glaube, man darf halt, ich, also ich 
habe manchmal den Eindruck, dass für manche ist dieser Drang in die Selbstständigkeit 
und selber machen oft auch ein Alleinlassen. Und ich glaube, das sollte man nicht 
übersehen. Ob man da nicht dann wirklich jemanden allein lässt, der vielleicht nicht so 
gut Entscheidungen treffen kann oder überfordert ist damit. Und dass man da nicht 
irgendwie so, ja und dann vielleicht auch mal eine Entscheidung trifft, die dann gar 
nicht so gut ist.“ (MA26, Pos. 153) 

Überforderung kann sich auf spezifische Probleme beziehen, die die Kund:innen 
selbstständig bearbeiten wollen, obwohl sie damit nicht zurechtkommen. Ein:e 
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Mitarbeiter:in nennt das Organisieren einer Psychotherapie zur Behandlung einer 
Angststörung als Anlass, an dem die Überforderung zum Ausdruck kommt: 

„I: Aber was heißt es für die Bewohner?   

MA: Es kann auch überfordernd sein für die Leute.   

I: Und wie organisiert ihr es da, dass ihr das fördert, aber diese Balance findet, dass es 
eben nicht überfordernd ist?   

MA: Na ja, keine Ahnung, das gehört halt fallspezifisch abgestimmt, also ich weiß nicht, 
mir fällt immer nur ein Bewohner ein, sehr spezifisch, wo es über die Jahre schwierig 
ist zum Beispiel für ihn, Psychotherapie aufzustellen, und der das überhaupt nicht 
möchte, dass wir das für ihn tun. Er will das selbst erledigen, er hat eine Angststörung 
und versucht das halt dann irgendwie laufend selbst zu machen, aber gleichzeitig 
merken wir, dass es ihn überfordert und natürlich dann über Motivationsgespräche 
usw.“ (MA5, Pos. 134–137) 

Schließlich kann Überforderung mit Rückzugstendenzen verbunden sein. Die Kund:innen 
finden in diesem Fall keine Motivation, am sozialen Leben teilzunehmen, „sich in die 
Gesellschaft einzufügen“: 

„Auf der Ebene, dass sie selbst nicht können, dass sie selbst nicht wollen, dass sie kein 
Verständnis haben für beispielsweise gesundes Essen, aber auch vom Gemeinsamen, 
wo es dann eine Überforderung ist.“ (MA11, Pos. 152) 

„Super, das schaut super aus am Papier. Aber wenn es den Wohnverbund reinschaust, 
siehst zwei, wo das Papier stimmt, und beim Rest, der Rest ist vielleicht traurig und 
einsam oder fühlt sich überfordert oder hat einfach keine Lust, selbstständig zu sein 
oder sich in die Gesellschaft einzufügen.“ (MA31, Pos. 401) 

Verlust der Zeitstruktur und Aspekte von Verwahrlosung 

Mitarbeiter:innen weisen darauf hin, dass mit dem Wegfall einer festen Tagesstruktur sowohl 
Chancen als auch Risiken verbunden sein können. Einerseits eröffnet sich mehr Freiheit in der 
Gestaltung des Alltags, andererseits können wichtige Elemente wie soziale Kontakte, 
Abwechslung und eine gewisse Verbindlichkeit verloren gehen. Im Zitat wird beschrieben, dass 
dies zu Rückzugstendenzen führen kann und dass sich manche Kund:innen daran gewöhnen, den 
Tag ohne klare Struktur zu verbringen. Dies wird zwar als angenehm erlebt, habe jedoch nach 
Einschätzung der Mitarbeiter:innen mit „einem normal geregelten Leben wenig zu tun“: 

„MA: Ich will nicht Druckmittel sagen. Es hängt auch viel Positives dran, wenn man in 
eine Tagesstruktur oder in eine Werkstatt geht. Man bekommt extra Geld, man kommt 
raus. Man lernt andere Leute kennen, andere Betreuer, man kommt einfach mal aus 
seinem unmittelbaren Umfeld mal raus. Das geht halt flöten damit, dann schlaf ich 
halt bis 12.   

I: Das sind ja auch dann diese Rückzugstendenzen.   

MA: Absolut. Und man gewöhnt sich auch daran. Ich habe das Gefühl, sie gewöhnen 
sich dann daran und dann ist dann einfach leiwand, weil ich kann halt machen, was ich 
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will. Das ist mir dann schon fast ein bisschen zu viel Selbstbestimmung. Das hat dann 
auch mit einem normal geregelten Leben wenig zu tun.“ (MA4, Pos. 253–255) 

In einem anderen GVB sieht man diesbezüglich sogar einen Vorteil des VBW: 
„War das ganz Tolle am vollbetreuten. Ich weiß, da bin ich wirklich sehr schlecht. Also 
die Haltung ist, kann man ja das nicht so selbstbestimmt, aber das habe ich gut 
gefunden, dass da eine Verpflichtung gibt, irgendetwas einer Beschäftigung, einer 
Struktur, sei es jetzt Tagesstruktur, sei es Ausbildung, sei es was, nicht was irgendwas 
nachgehen zu müssen, irgendeine Form von ‚ich betätige mich am Leben und an der 
Gesellschaft und mache irgendwas und finde zumindest ein-, zweimal die Woche 
Gründe, warum ich aufstehe und zu einer gewissen Uhrzeit wo bin‘. Das gibt es halt da 
gar nicht.“ (MA25, Pos. 342) 

Kund:innen, die wenig Eigenmotivation zur Aufrechterhaltung einer geordneten Lebensführung in 
der eigenen Wohnung haben, drohen zu verwahrlosen, wenn nicht mit gewissem Nachdruck 
Unterstützungsangebote im Rahmen der Begleitung gemacht werden. Die Begleitung beschränkt 
sich nicht auf das bloße Dasein, sondern sie hilft über die Aktivierung hinaus aktiv mit: 

„Eigentlich ist es deine Wohnung, eigentlich musst du mal putzen und dann sind wir da, 
um dir zu helfen. Ja, das ist natürlich die Optimalvorstellung. Die Praxis ist schon so, 
wenn wir nicht andrücken und sagen: ‚Hey, da gehört geputzt, wann putzen wir, ich 
komme rüber, ich helfe dir und, und, und.‘ Dass einfach massive Verwahrlosung 
stattfindet.“ (MA18, Pos. 18) 

In GVBs, die TBW-intensiv anbieten (der:die Mitarbeiter:in verortet den GVB noch stärker beim 
VBW), ist selbstständige Verpflegung aufgrund der Verwahrlosungsproblematik nicht 
durchführbar. Die Verpflegung der Kund:innen wurde zentralisiert, wobei die Kund:innen sich die 
Mahlzeiten abholen und in der eigenen Wohnung essen können. Es gab Fälle von Schädlingsbefall 
und beim selbstständigen Wäschewaschen kam es zu Schimmelbildung in der Waschmaschine: 

„Die Schattenseite ist halt einfach der Aufwand beim Putzen und beim Wäschewaschen 
und Kochen in den eigenen Wohnungen, ist ein schwieriges Thema. Haben wir 
zeitweise gehabt. Im Moment kochen wir zentral, was eigentlich für eine 
Teilbetreuung nicht per se vorgesehen ist. Also wir sind, ich muss auch sagen, wir sind 
ein teilbetreut intensiv. Also wir schwimmen irgendwo an der Grenze zwischen 
teilbetreut und vollbetreut und zum Beispiel selbst kochen ist einfach nicht so einfach, 
wenn man sich bedenkt, dass eine verwahrloste Wohnung, wenn da Lebensmittel auch 
noch drinnen sind, gleich nochmal ganz ein anderes Kaliber ist. Wenn es da schimmelt 
und die Viecher kommen und dergleichen, ja durchaus auch ein Thema, wir haben jetzt 
einen Klienten, der das Essen wieder selber hat, wo dann die Mäuse in der Wohnung 
sind. Okay. Genau. Oder eine andere Klientin, wo Kakerlaken gekommen sind. Ja, 
genau. Und ja. Also dieses das Essen und das Wäschewaschen nicht zentralisiert zu 
haben, bedeutet schon auch sehr viel Aufwand bei manchen Klienten, bei manchen 
Klienten funktionierts wunderbar, bei manchen schimmelt alle drei Wochen einmal 
eine Waschmaschine vor sich hin.“ (MA18, Pos. 42) 

Das „Nein“ von Kund:innen, die niemanden in die Wohnung lassen wollen, wird grundsätzlich 
akzeptiert. In einem Fall von Verwahrlosung, bei dem der Träger lange nicht intervenierte, musste 
schließlich ein größerer Geldbetrag in die Wohnungsrenovierung investiert werden: 
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„MA24: Und auch einhergehen. Bisschen. Wir können gegensteuern, aber schon noch 
Verwahrlosungsthemen, also gerade außerhalb. 

MA25: Weil wenn die Personen plötzlich in der Lage sind zu sagen: ‚Nein, ich lasse 
niemanden mehr in meine Wohnung‘, ja, was macht man dann? 

I: Also das ist, wenn dann so was wie Schimmelbefall oder eben 
Verwahrlosungstendenzen sich zeigen, dass da irgendwo ist eine Grenze erreicht, wo 
man auch nicht zuschauen kann. 

MA24: Da würde ich sagen, schaut der Verein sehr lange zu. Ja. 

I: Also, wenn zum Beispiel jetzt die Bausubstanz angegriffen wird oder so. 

MA25: Und wenn die Gesundheit angegriffen wird von Menschen. 

MA24: Ja, aber Bausubstanz gab es auch schon mal, dann wurde halt um, keine 
Ahnung, 10.000 € diese Wohnung renoviert.“ (MA24+MA25, Pos. 121–127) 

Auch diesbezüglich sieht ein:e Mitarbeiter:in einen Vorteil des VBW, wo es „im besten Fall“ ein 
wenig mehr Ressourcen für die Aufmerksamkeit gegenüber Verwahrlosungstendenzen geben 
würde: 

„Verwahrlosung ist wirklich, finde ich, auch trotzdem ein Thema, wo man sagen kann, 
ich hab schon das Gefühl, dass in der Vollbetreuung aufgrund der bisschen, im besten 
Fall, ein bisschen mehr Ressourcen, die was da sind, einfach mehr Vollversorgung und 
ein bisschen mehr Auge auf alles und gerne es stattfinden kann.“ (MA25, Pos. 130) 

Die Mitarbeiter:innen sehen die starre Institutionalisierung des Besuchs von Tagesstrukturen, 
wie es das VBW kennzeichnet, auf der einen Seite sehr wohl kritisch. Das betrifft nicht nur die 
rigide Zeitstruktur, sondern auch die niedrige Bezahlung („Taschengeld“). Auf der anderen Seite 
sehen die Mitarbeiter:innen gesundheitliche Risiken, die sich aus Strukturlosigkeit und damit 
einhergehender Verwahrlosung ergeben können, insbesondere wenn die fehlende Einbindung in 
eine Tagesstruktur mit Einsamkeit und Langeweile einhergeht: 

„Also diese Strukturlosigkeit schlägt sich einfach auf die Gesundheit von Menschen 
nieder. […] Also ich bin schon der Meinung, dass die Tagesstruktur und das ganze 
System flexibler werden muss. Diese 40 Stunden in der Tagesstruktur von acht bis 
16:00 und das ist ganz starr und da muss ich Leistungen liefern und dann kriege ich 30 
€ Taschengeld. Finde ich auch komplett verwerflich. Also will ich so nicht unterstützen 
wollen. Aber einfach dieses / man hat ja auch andere Sachen, also eine Beschäftigung 
außer wie Lohn, also Lohn im besten Fall auch, aber irgendwie so Anerkennung der 
ganzen anderen Sachen. Genau. Und das fehlt halt einfach den Leuten und deswegen 
kommt es einfach auch zu Sachen wie Einsamkeit, Langeweile, somatische Geschichten 
verstärken sich vielleicht auch psychiatrisch. Wenn ich den ganzen Tag Zeit habe zu 
grübeln, zu weiß ich nicht, was es ist.“ (MA25, Pos. 349) 

Ernährung im Spannungsfeld von Selbstbestimmung und Betreuung  

Die Verpflegung der Kund:innen ist sehr unterschiedlich gestaltet, von selbst kochen über 
Fertiggerichte bis hin zu Restaurantbesuchen, wobei die gesundheitliche Qualität der Ernährung 
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variiert und teilweise von den Betreuungspersonen als eher ungesund eingeschätzt wird. Ein:e 
Mitarbeiter:in merkt an, dass Kund:innen, die sich selbst versorgen, oft „kein Verständnis […] für 
gesundes Essen“ (MA11, Pos. 152) haben: 

„I: Kochen sie sich schon etwas oder wird da Essen bestellt?  

MA: Sehr unterschiedlich, also Essen auf Rädern haben wir grade niemanden, aber 
hatten wir schon. Aber dass Leute Fertiggerichte haben, dass Leute selbst kochen und 
total drum kümmern, wobei man nicht weiß, wie gesund, dass man essen geht, das ist 
dann bei den Leuten, die glauben, es ist hedonistisch, dass sie glauben, sie haben das 
Geld dafür. Viele essen, glaube ich, schon Junk. Oder dass man einkaufen geht mit 
ihnen.“ (MA11, Pos. 153–154) 

Der:die Mitarbeiter:in kommt zu der Einschätzung: „Aber die gesunde Verpflegung ist ein großes 
Manko. Ich würde behaupten, bei allen.“ (MA11, Pos. 156) 

In einem anderen GVB wird aktuell zentral gekocht, eine Institution, die seit der COVID-Pandemie 
beibehalten wurde. Die zuvor eingeführte Variante, in der sich die Kund:innen selbst versorgen, 
führte dazu, dass sie ihre Ernährung auf Fast Food und „Fertigpizza“ beschränkten. Mit dem 
zentralen Kochen werden somit ohne Zwang alternative Angebote dazu gesetzt: 

„Nein, manche versorgen sich selber. Genau das ist im Moment aber, glaube ich, nur 
zwei Klienten von, nein, drei, weil einer außerhalb wohnt. Der versorgt sich auch 
selber. Genau. Wobei Kochen halt ein starkes Wort ist. Also da geht es dann halt schon 
viel in Richtung: ‚Ich hole mir Kebab, ich hol mir Fertigpizza.‘ Auch einer der Gründe, 
warum es schwierig ist, weil wir hatten es vor Corona, hatten es schon auch mal so, 
dass das Essen nicht zentralisiert bei uns war. Und dann geht es halt sehr viel in 
Richtung Fertiggerichte, was teuer und ungesund ist.“ (MA18, Pos. 46) 

Allerdings sind aus Sicht der Betreuenden ungesunde Ernährungsweisen und damit 
einhergehende Gewichtszunahme auch im VBW Thema. Sie sind nicht spezifisch für das Leben im 
GVB. Sie müssen im GVB aber im Kontext der Deinstitutionalisierung der Verpflegung gesehen 
werden. 

Zeitverzögerung beim Registrieren von Krisen 

Eine Kehrseite der ruhigeren, distanzierteren Situation im GVB gegenüber der dichteren und 
lauteren Situation einer WG ist, dass krisenhafte Entwicklungen weniger rasch registriert werden. 
Die privaten Wohnungen schirmen diese Entwicklungen besser ab und die Mitarbeiter:innen 
können weniger rasch darauf reagieren: 

„Und das ist auch was, was in einer WG, glaub ich, einfacher ist, vollbetreut, als wie im 
Garçonnièrenverbund. Da hast du schneller einmal was im Überblick, als wie auf 3 
Stockwerke aufgeteilt und du bist ganz unten, da kriegst du nicht gleich immer alles 
mit, aber das ist auch gut so, weil es hat nicht umsonst jeder seine eigene Wohnung. 
Aber das ist vielleicht so, wo ich mir denke, in einer WG hättest du es schneller 
mitgekriegt, dass was ist.“ (MA2, Pos. 18) 

Dabei können „Krisen von einzelnen Bewohner:innen oft auch zu Krisen von anderen führen. Und 
dann ist es oft sehr, sehr dicht“ (MA26, Pos. 5). Die baulich weitläufigere GVB-Struktur führt nicht 
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nur dazu, dass Krisen später bemerkt werden. Die Krisen können auch dadurch verstärkt werden, 
dass es (auch in räumlicher Hinsicht) weniger Grenzen gibt: 

„Für die Bewohnerin war das zu viel Selbstbestimmung, gibt es nicht (lacht). Aber es 
war zu wenig Grenzen. Die brauchen jemanden, die machen die Tür auf und sitzen dann 
im Wohnzimmer und da ist klar, da ist das Dienstzimmer gleich daneben und wenn es 
mir nicht gut geht, unmittelbar kann ich da eine Reaktion erwarten. Wenn es mir nicht 
gut geht und ich wohne im ersten Stock, da rumort es ja schon so lange und bis wir das 
mitbekommen, sind wir dann schon mitten in der Explosion, das heißt, da ist ein WG-
Setting schon besser, wenn weiß, so machen wir das.“ (MA12, Pos. 99–100) 

Aber auch die GVBs können sich hinsichtlich der Einsehbarkeit der Situation unterscheiden. In 
einem Fall wurde von einem Kunden berichtet, für den die Wohnsituation in einem neuen GVB 
belastend war, worauf er mit dem beschädigenden Abmontieren von Steckdosen reagierte. Für 
die Schäden musste er aufkommen. Nach einem Umzug in den GVB, in dem er zuvor lebte, 
besserte sich sein Zustand nicht nur merklich, sondern die Beschädigung der Elektroinstallation 
wurde aufgrund der übersichtlicheren Situation auch rascher bemerkt: 

„Der hat sich das nicht mehr leisten können, weil das musste er alles selber zahlen, 
jede einzelne Steckdose. Und das war halt. Und jetzt in der [GVB] geht es ihm einfach 
urgut. Und dort ist man halt / da sieht ihn der Betreuer sofort, weil da ist diese 
[übersichtliche Raumstruktur] und ich halte mich da in der Küche auf und wenn der 
aus seiner Wohnung kommt, ist er schon bei mir. Also das ist viel, viel intimer und 
näher.“ (MA30, Pos. 195) 

In einem anderen GVB erfahren die Mitarbeiter:innen von Auseinandersetzungen erst im 
Nachhinein, weil sich diese oft in der Nacht abspielen, wenn der Nachtdienst alleine am 
Stützpunkt ist: 

„Das Problem ist, dass wir meistens nicht dabei sind und sich das meistens in der Nacht 
abspielt. Wir sind bis 22:00 im Nachtdienst unten, dann beginnt Nachtruhezeit. Also 
sind wir hier oben und das meiste spielt sich dann danach unten ab. Okay, wenn es uns 
im Nachhinein erzählt wird, versuchen wir zu vermitteln, sprich beide Parteien 
irgendwie an einen Tisch zu holen und dass man darüber diskutiert. Aber oft sind die 
Menschen dann vielleicht gar nicht fähig, so darüber zu reflektieren oder darüber zu 
sprechen. Ähm, und entschuldigen sich meistens einfach schnell und man merkt aber, 
dass das nicht verstanden wurde. Und dann passiert es eine Woche später wieder.“ 
(MA24, Pos. 280) 

Akutsituationen können fatal enden, wenn sie nicht, wie im folgenden Beispiel, auf der Terrasse 
in der Nähe des Büros passieren, sondern in der eigenen Wohnung: 

„Ich habe es auch schon gehabt, dass eine Frau sich beim Essen verschluckt hat. [Sie 
sind] auf der Terrasse gesessen. Also ein Mann und eine Frau und haben gegessen. Und 
sie hat sich verschluckt und ihr Gott sei Dank die Tür offen gehabt im Büro und habe 
dann einfach ein komisches Geräusch gehört, das ich nicht einordnen habe können. 
Recht leise, aber irgendwas. Irgendwas war anders und ich bin schauen gegangen und 
sie war blau im Gesicht. Sie war blau im Gesicht, weil man erstickt. Ja, lautlos. [...] Es 
hat einfach die Luftröhre sehr verstopft. Genau. Und sie hat einfach sich selbst nicht 
helfen können. Und der andere Bewohner ist direkt daneben gesessen. Der hat es nicht 
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erkannt, dass die Dame mit dem blauen Gesicht, die jetzt so vor sich hin hustet, dass 
das, dass das jetzt ein Notfall sein könnte. Er hat sein Schnitzel weiter geschnitten und 
weiter gegessen. Ganz entspannt. Ähm. Und sie hat überlebt. Es war gut, dass sie da 
war, weil ich dieses, dieses Geräusch gehört habe, wo sie halt einmal so versucht hat 
einzuatmen, und habe dann erste Hilfe geleistet. Und sie hat sich erbrechen können. Es 
hat alles gut hingehauen, aber er hätte keine / Er wäre keine Unterstützung gewesen, 
obwohl er einen halben Meter neben ihr gesessen ist. [...] Ja, also das wäre, wenn ich 
zum Beispiel gerade bei einem anderen Bewohner gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt in 
der Wohnung. Ich hätte es nicht gehört. Ich hätte keine Chance gehabt. Sie wäre 
vermutlich erstickt. [Ich war] allein im Dienst. Es war Sonntagnachmittag. Genau, das 
Wochenende ist man meistens alleine im Dienst.“ (MA15, Pos. 55–59) 

In einem anderen Fall ging die Situation nicht so glimpflich aus. Die Kundin verstarb, weil sie sich 
verschluckt hatte und unbemerkt in ihrer Wohnung erstickte: 

„Das ist ein Thema. Und es ist sogar gar nicht so ein kleines, weil im anderen 
Wohnverbund vor drei, vier Monaten ungefähr ist eine ehemalige Klientin von uns in 
der Wohnung erstickt. Die Tür war zu.“ (MA31, Pos. 327) 

Verlust, Verlustängste und Entwurzelung 

Die Umstellung vom VBW auf TBW im GVB ist für die Kund:innen mit Ungewissheit verbunden, 
insbesondere, wenn die gesamte Einrichtung an einen neuen Standort übersiedelt. Kund:innen 
hatten öfters Sorge, dass sie ihre Betreuer:innen verlieren könnten, zu denen sie teils langjährige 
Beziehungen aufgebaut hatten: 

„Na, das Wichtigste war für die Bewohner, als sie Umstellung gehört haben, ob wir eh 
bleiben. Wir Betreuer. Also das war so, das war einfach die erste Frage so, aber ihr 
bleibt schon, weil es hat ja dann geheißen, die Leitung wird gewechselt usw. und das 
war das Erste, was sie gefragt haben so, ob wir bleiben.“ (MA27, Pos. 184) 

Im Fall dieses GVBs wurden die Verlustängste durch den Auszug der Leitung verstärkt, die im 
Zuge der GVB-Gründung neu organisiert wurde und an einen anderen Standort zog: 

„Da waren wir alle traurig drüber, dass das halt nicht mehr so war, weil natürlich die 
Leitung und die Assistenz der Leitung auch ihre Beziehung hatten mit den Bewohnern 
und Bewohnerinnen und umgekehrt. Und dann plötzlich fällt das weg und ja.“ (MA27, 
Pos. 86)  

Bei GVBs, die an einen neuen Standort ziehen, übersiedeln nicht nur die Bewohner:innen an einen 
neuen Ort. Auch die bereits entwickelten Netzwerkstrukturen im umliegenden Sozialraum 
verändern und verschieben sich. In einem GVB, der im Zuge der Umstellung vom VBW auf TBW in 
eine infrastrukturell ungünstige Lage umzog, konnten wir eine Erfahrung von Entwurzelung 
beobachten. In diesem Fall war ein langjähriger WG-Bewohner viel im Wohnquartier unterwegs 
und sehr gut in die Nachbarschaft integriert: 

„Es ist eben der [Name], der taubstumm ist und bald oder immer schlechter sieht. Der 
ist entwurzelt worden, der hat sein erstes richtiges Zuhause damals in [Bezirk] gehabt, 
der hat drüben 38 Jahre lang gewohnt, hat jeden Flecken da drüben gekannt, war den 
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ganzen Tag mit den Öffis unterwegs. Jetzt traut er sich fast nicht mehr vor die Tür. Er 
traut sich nicht, er schafft es nicht.“ (MA32, Pos. 229) 

Einen Besuch in seinem alten Grätzl traut sich der Kunde nicht zu, selbst wenn er mit einem Taxi 
hinübergefahren würde: 

„Eben weil er den Weg nicht kennt. Er traut sich alleine nicht. Auch wenn wir es mit 
ihm schon mehrmals versucht haben. Wir haben ihm schon angeboten, wir rufen ihm 
ein Taxi drüben, er kann bis rüber fahren, es holt ihn drüben wer ab von seinem 
Stammcafé. Das hatten wir auch schon alles geplant gehabt. Er traut sich es einfach 
nicht, weil er sagt, er sieht es nicht. Er will nicht sich darauf verlassen müssen, dass es 
jeder mit ihm gut meint im Endeffekt.“ (MA32, Pos. 231) 

Die aktuelle Situation ist für den Kunden belastend. Es ist für ihn schwierig, die Gründe für den 
Umzug zu verstehen. Er verlässt den GVB kaum und macht die Mitarbeiter:innen für den Verlust 
der vertrauten Wohnumgebung verantwortlich. Der Kunde war zudem gut in den Sozialraum der 
Nachbarschaft eingebunden, was sich daran zeigte, dass ihm die Gäste und das Personal seines 
Stammcafés nach der COVID-Pandemie einen herzlichen Empfang bereitet hatten: 

 „Also war er bekannt wie ein bunter Hund. Jeder hat ihn gekannt. Es war die Zeit nach 
der Pandemie. War es wirklich ein großes Wiedersehen mit allen. Zwei Jahre lang hat 
er sich nicht hinaus getraut. Zuerst. Dann haben wir es mit ihm probiert wieder, bis es 
wieder allein gemacht hat. Der erste Besuch damals im Kaffeehaus […], es sind wirklich 
alle Mitarbeiter vom Café […] ihn umarmt haben, sich so gefreut haben, ihn 
wiederzusehen. Also es war wirklich herzlich und da haben wir ihn rausgerissen im 
Endeffekt und er versteht es nicht bzw. er macht uns dafür verantwortlich. Wir kriegen 
oft seine Laune deswegen ab, auch wenn wir versuchen, [es] ihm zu erklären.“ (MA32, 
Pos. 233) 

5.6.2. Herausforderungen  

Jugendliche Care-Leaver:innen und langjährige Kund:innen aus dem VBW: zwei Zielgruppen mit 
besonderen Bedürfnissen 

Für Jugendliche, die die Jugend-WG verlassen und in einem GVB wohnen wollen, stellen sich 
zugleich mit der Umstellung der Wohnform biografische Entwicklungsaufgaben, die mit dem 
Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter verbunden sind. Für diese Zielgruppe kann der 
Wechsel aus dem VBW in den GVB eine überfordernde Situation darstellen und umgekehrt sind sie 
für die Mitarbeiter:innen eine große Herausforderung. Es würde, so ein:e Mitarbeiter:in, eine 
Übergangslösung brauchen, um die „große Lücke“ zwischen dem VBW und dem TBW im GVB zu 
schließen. Wenn noch zusätzliche Komplikationen wie chronische Krankheiten dazu kommen, 
kommt der GVB an seine Grenzen, was manchmal im Auszug des:der Kund:in endet: 

„Also nachdem die zweite Bewohnerin, die wir hatten, die aus der Kinder- und 
Jugendhilfe kam, auch Diabetikerin Typ Eins war, und die ist, also die ist ausgezogen, 
weil es nicht funktioniert hat, und jetzt ist es der zweite mit demselben Hintergrund, 
der auch auszieht. Weil es nicht funktioniert, kann man eindeutig sagen. Also 
Menschen, junge Menschen aus der Kinder- und Jugendhilfe, können nicht von heute 
auf morgen in eine eigene Wohnung entlassen werden. [...] Die werden mit 18 
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entlassen und genießen, wie Jugendliche halt sind, ihre Freiheit. Die interessiert es 
nicht, arbeiten zu gehen, sich einen Job [zu suchen], die interessieren sich nicht für 
lebenspraktische Sachen, für ihre, ihre, ihre Verantwortung zu übernehmen. Da fehlt 
eine Zwischenstelle für die sogenannten Careleaver. Das ist, da ist eine Riesenlücke. 
Aber ich glaube, das ist eh allbekannt im Sozialbereich und auch beim FSW, dass das 
eine große Lücke ist, dass es ein Zwischending braucht zwischen MA 11 und ‚Ich bin 
erwachsen und wohne in einer Einrichtung.‘“ (MA22, Pos. 143) 

Die zweite schwierige Gruppe sind langjährige Bewohner:innen aus dem VBW, die die Tatsache, 
dass sie als GVB-Kund:innen Mieter:innen einer Wohnung sind, nur schwer oder gar nicht 
realisieren. Dabei geht es nicht immer darum, dass den Kund:innen die Umstellung nicht bewusst 
ist. Sondern sie wollen so weit wie möglich in den VBW-Strukturen bleiben, die den angenehmen 
Effekt haben, dass sie von Aufgaben im Alltag entlasten. Die „guten Sachen“, die der GVB bietet, 
etwa die Gestaltung der Wohnung, werden gerne übernommen. Unangenehmere Aufgaben, wie 
das Kümmern um die eigene Post, Bankenwege oder das Zahlen der Miete, weniger gerne: 

„In dem Konzept, ja, und das ist superschwierig […]. Die, die wollen halt einfach [in] 
einem alten Konzept bleiben. Also für die hat sie, glaube ich, nicht wirklich viel 
verändert. Die wohnen jetzt woanders, aber sie leben nach wie vor in diesem Konzept, 
dass sie, dass sie alle wichtigen Dinge, außer ganz viel einfach abgeben können und 
sich um wenig selbst kümmern. Also die holen sich sozusagen nur die guten Sachen 
raus aus dem GVB, ist das nämlich, ich kann selber wohnen, meine Tür zumachen und 
die kann selbst entscheiden, welche Poster aufhängen. Es sind die Zuckerl, die sie 
rausholen. Aber die Verantwortung mit: ‚Ich kümmere mich um meine eigene Post 
oder ich muss selber Erledigungen machen. Ich muss selber Bankenwege machen, 
Miete zahlen.‘ Also das wird eh meistens über, über die Faust geregelt. Genau, die 
Miete, aber, aber so Sachen. Ja, ich habe meine Sachen, die ich zahlen muss. Ich muss 
mein Essen für die Werkstatt zahlen, ich muss meine Therapien zahlen etc. Das gehört 
dann eigentlich zum Leben dazu und auch zum selbstbestimmten Leben ist die 
Verantwortung auch dabei. Es gibt Rechte und Pflichten und da sind wir halt schon ein 
Stück entfernt.“ (MA15, Pos. 113) 

Zusammenspiel Anzahl Kund:innen, Personalschlüssel und räumlich-situatives Arrangement 

In der Frage nach den Grenzen des GVB-Konzepts mit Bezug auf die Ermöglichung und die 
Förderung von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit stießen wir in fast allen GVBs auf den 
Personalschlüssel, also die Anzahl der Mitarbeiter:innen, die mit einem:einer Kund:in arbeiten 
können. Die Betreuungssituation ist nicht nur eine zeitliche Frage, sondern auch eine räumliche.  

GVBs funktionieren gut, wenn ein günstiger Betreuungsschlüssel besteht, wenn ein bis zwei 
Mitarbeiter:innen 6 bis 8 Kund:innen betreuen können. Idealerweise handelt es sich um einen 
kompakten Verbund. Diese Situation kontrastiert ein:e Mitarbeiter:in mit der Situation, die oft in 
Werkstätten vorherrscht: 

„Genau, ist ja auch nicht, das ist ja auch irgendwie, kann mir das nicht so genau 
vorstellen aus Erzählungen von Menschen, die in Werkstätten arbeiten, hört man ja 
ziemlich oft, dass man ziemlich ausgelastet ist, weil die Zahl, auf die man schaut, (...) 
ist meistens überm Durchschnitt. Man ist ja nicht so wie hier, dass man ein oder zwei 
Personen, sind dann ein paar Klienten, sondern man ist meistens ein oder zwei 
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Personen mit 15 Leuten unterschiedlicher Bedürfnisse. Dann glaub ich, braucht man 
nicht verübeln, wenn dann mal was schiefläuft oder so.“ (MA1, Pos. 102) 

Intensive Betreuung, beispielsweise wenn sich Kund:innen in Krisensituationen ständige Präsenz 
der Mitarbeiter:innen wünschen, ist nicht vorgesehen: 

„Ich biete in der Nacht das nochmal Kommen, und, nein, sie kann nicht alleine sein, und 
das ist auch vielleicht bisschen so ein Nachteil von manchen Kunden, dass sie sich auch 
erhoffen, man hat halt immer Zeit für sie, aber es gibt dann auch noch fünf weitere. 
Und der Verbund ist auch so, dass ich bei ihr in der Wohnung sitze die ganze Nacht, nur 
weil sie nicht alleine sein kann. Und das mach ich auch sehr transparent und erkläre 
wie unser Konzept ist, dass eben gut ist, eine eigene Wohnung zu haben aufgrund der 
Selbstständigkeit, dass sie selber bestimmen kann, Rückzugsmöglichkeiten hat, und 
wir auch da sind.“ (MA2, Pos. 7) 

So können in den Nachtdiensten, in denen die Mitarbeiter:innen in der Regel alleine sind, im 
Krisenfall fordernde Situationen entstehen: 

„Genau, also es geht von einem ins andere oft, da hast du wirklich 3 Stunden 
durchgehend, wo es halt rennt, und wenn du zu zweit bist, kannst du es einteilen, aber 
in der Nacht bist du dann alleine, wo du dann auch ins Schwitzen kommst teilweise 
und du dann so dir überlegen musst – so Priorität 1, was ist grade so am Wichtigsten, 
weil dann brauchen sie alle gleich was, und wenn du dann bei der anderen nicht 
kannst, weil grade da ein Rettungseinsatz ist, dann weiß ich schon, es kracht jetzt in 
der anderen Wohnung.“ (MA2, Pos. 27) 

In den betreuungsintensiven GVBs gibt es selbst an Wochenenden kaum Zeit für individuelles 
Arbeiten außerhalb der Alltagsabläufe. Freiwilligenarbeit (Besuchsdienste) können die Situation 
ein wenig abfedern: 

„Es ist zum Beispiel, am Wochenende hätten wir ja mehr Zeit, es ist nur so, wenn ich 
jetzt zum Beispiel sage, ich unternehme was mit [Name], dann hab ich zwei Menschen, 
die alleine da sind, und geht auch nicht immer, weil in diesem Moment müsste ich dann 
wen anderen bitten, dass er hier mit schaut und eventuell Aufgaben von mir 
übernimmt. Das heißt, das Konzept, dass man alleine mit drei [Personen] arbeitet, geht 
dann in dem Fall gar nicht auf. Also da sind wir dann froh, wenn wir Besuchsdienste 
haben, die Ausflüge und so unternehmen können, das haben wir jetzt zum Glück nach 
dem Lockdown, auch wenns schwierig war, wieder ausbauen können.“ (MA7, Pos. 28) 

Den Mitarbeiter:innen dieser GVBs ist das Problem der Grenzen, in denen sie die Autonomie ihrer 
Kund:innen stärken können, bewusst. Es stellt sich in erster Linie als Zeitproblem dar: 

„I: Wo stoßen GVBs an ihre Grenzen, wenn es darum geht, die Autonomie der 
Bewohner:innen zu stärken? 

MA: Das sind zeitliche Grenzen, an die wir stoßen. Weil es gibt öfter die Situation, dass 
man sagt, ich würde das so gerne machen, und dann muss man sagen, ja, ich weiß es 
eh.“ (MA7, Pos. 124–125) 
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Entlastet wird die Situation, wenn Praktikant:innen die Arbeit unterstützen. Wenn keine 
Praktikant:innen da sind und die Personalsituation zusätzlich durch Krankenstände angespannt 
ist, beschränkt sich die Unterstützung auf das Nötigste: 

„Eben, was können wir auch anbieten vom Betreuungsschlüssel, das ist auch immer 
sehr unterschiedlich. Einmal sind Praktikanten da, dann fällts uns ein bisschen leichter 
mehr anzubieten. Oder manchmal haben wir Krankenstände, wo dann quasi nur das 
Nötigste angeboten wird.“ (MA9, Pos. 65) 

Konflikte 

In einigen GVBs beobachten die Mitarbeiter:innen Konflikte, die oft aus kleinen Reibereien 
entstehen und andere Kund:innen hineinziehen können. Um solche Prozesse zu deeskalieren, sind 
mehrere Gemeinschaftsräume eine wertvolle Ressource: 

„MA: Sie provozieren sich einfach gern. Sie ecken an. Oder irgendeine Kleinigkeit, die 
das Fass dann zum Überlaufen bringt. Irgendeiner Klientin passt was nicht und 
vielleicht hat irgendeine andere Klientin gar nichts gemacht, aber dann fangen sie alle 
zum Streiten an, wissen dann oft gar nicht mehr, worum es eigentlich gegangen ist. 
Aber kommen da nicht mehr raus. 

I: Und wie löst ihr das oder unterstützt ihr da? Oder wie geht ihr damit um? 

MA: Es kommt drauf an, wie stark es schon eskaliert ist. Weil dann kann man wirklich 
nur schauen, dass sie sich trennen. Dann fährt man mit der einen Klientin in einen 
anderen Gemeinschaftsraum und manche wollen dann sowieso in ihre Wohnungen 
zurück. Es kommt immer drauf [an], meistens kann man sagen: ‚Bitte ist das jetzt 
notwendig, dass ihr schon wieder streitet.‘ Dann hören sie eh auf. Dann murren sie 
noch ein bisschen rum oder es verschwindet dann eine Klientin. Oder wie gesagt, das 
dann komplett auflösen.“ (MA10, Pos. 76–78) 

5.7. Wünsche, Verbesserungspotenzial 

Vorschläge und Wünsche zur Verbesserung und Weiterentwicklung des GVB-Konzepts lassen sich 
grob in vier Bereiche gliedern: 

• Konzepte und Angebote 
• Kund:innenwünsche und Kund:innenauswahl 
• Personal und Ressourcen 
• Raumstruktur und Raumangebot 

5.7.1. Konzeptuelle Weiterentwicklung und Angebote 

Der häufigste Vorschlag der Weiterentwicklung von GVBs mit Fokus auf Angebote und Konzepte 
betrifft die Frage, ob die Unterscheidung zwischen TBW im GVB und VBW in der WG ausreicht, 
um das gesamte Spektrum der Anforderungen und Bedürfnisse der Kund:innen zu 
berücksichtigen. Es wird thematisiert, dass das Konzept der GVBs zwar Vorteile hat, aber nicht für 
alle Menschen geeignet ist. Die nachfolgende Aussage warnt davor, es als einzig richtige Lösung 
darzustellen („Nonplusultra“), da dies zu Ausgrenzung führen und nicht immer Selbstbestimmung 
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fördern könne. Zudem wird betont, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche 
Betreuungsformen benötigen – von vollbetreutem Wohnen bis hin zu Einzelbetreuung – und, 
dass Selbstbestimmung nicht automatisch mit jeder Wohn- oder Betreuungsform gegeben ist. Eine 
zugespitzte, kritische Einschätzung eines:einer Mitarbeiter:in ist die folgende: 

„Es wird immer irgendetwas / und diese GVB-Geschichte, so gut es ist, aber es ist nicht 
für alle. Und dass man jetzt in eine Richtung geht und sagt: ‚Ok, das ist jetzt das neue 
Nonplusultra‘, das finde ich echt gefährlich, weil es damit wieder so viele Leute 
ausgrenzt oder eben Bedürfnisse und Selbstbestimmung nicht fördert, weil nicht das 
jede Selbstbestimmung fördert. […] Für mich ist das auf einer größeren Ebene, merke 
ich das, dass ich das ein bisschen gefährlich finde. Jetzt will man weg von diesem 
vollbetreuten Wohnen, ja, ich kanns nachvollziehen, kann einschränkend sein, aber 
manche Menschen brauchen [das]. Dann gehe ich hin in die Richtung, dann bekommt 
halt jemand eine Einzelbetreuung Tag und Nacht. Ja? Ist das immer 
Selbstbestimmung? Für manche Leute, die wollen es, aber manche bekommen es, ohne 
dass sie es wollen.“ (MA11, Pos. 168) 

Eine andere Variante der Konzeptvariation, die das „Angebotsspektrum“ vergrößert, wäre eine 
spezifische Einrichtung für Frauen, wofür es, so die Einschätzung des:der Mitarbeiter:in, insofern 
großen Bedarf gibt, als es diesbezügliche Anfragen von externen Stellen gibt: 

„Wahrscheinlich das, was ich schon vier oder fünf Mal gesagt habe, ich würde 
wahrscheinlich nicht nur die GVBs verbessern, sondern ein Angebotsspektrum schaffen 
wollen. Wir haben Anrufe, zum Beispiel, [...] von Menschen oder auch von anderen 
Professionist:innen, die suchen was Spezielles, vor allem für Frauen, im Sinne eines 
Schutzraumes, im Sinne eines Frauenhauses.“ (MA11, Pos. 200) 

Ebenso sind Alter und Altern ein Thema, das spezifische Angebotsstrukturen erforderlich macht. 
Ein:e Mitarbeiter:in meint: 

„Also wir haben ja schon mal geredet, oder? Also zumindest schon mal angebracht die 
Empfehlung oder die Frage, ob es da irgendwie im Verein Ideen gibt, dass man für 
ältere Menschen, für Menschen, die psychisch krank sind und älter werden, was 
aufgemacht wird. Ich weiß nicht, ob es irgendwie sowas gibt in der Soziallandschaft in 
Wien, Einrichtungen für psychisch kranke, ältere Menschen.“ (MA25, Pos. 411) 

Eine andere Facette des Eingehens auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen und 
Anforderungen durch Erweiterung des Angebotsspektrums betrifft die Frage, ob es Mischformen 
aus WG und GVB geben könnte. So wäre es denkbar, in einem Verbund sowohl Einzelwohnungen 
und kleine WGs anzubieten: 

„Ich würde unterschiedliche Wohnmodelle ermöglichen, nämlich dass sich Menschen 
auch entscheiden können, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu wohnen oder zu dritt. 
Oder von mir aus auch zu viert, wenn Leute das gerne möchten. Also, dass es nicht nur 
das Modell Einzelwohnung gibt, sondern auch mehr das Modell gemeinsames Wohnen 
für die, die das wollen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich / Ja, ich kann mir schon 
vorstellen, dass es schwierig umzusetzen ist.“ (MA26, Pos. 193) 

Andere Überlegungen auf der Konzeptebene betreffen nicht die Wohnform, sondern die 
Begleitung. Hier wären ausgearbeitete Konzepte hilfreich, die den Trägern zur Verfügung gestellt 



 

Langzeitevaluierung GVB 2022–25 – Gesamtbericht  Seite 122 von 231 

werden könnten, gerade vor dem Hintergrund einer breit angelegten Umstellung von VBW auf 
GVB: 

„Wenn man jetzt davon ausgeht, dass noch viele aufgemacht werden. Ich glaube, es ist 
bestimmt hilfreich, wenn es tolle Konzepte gibt, über einen ‚Wie bewältige ich den 
Tagesablauf‘, das hört sich simpel an, aber ich glaube, es nimmt einiges weg, weil es ist 
rundherum sehr viel zu tun am Anfang, und wenn es etwas gut Ausgearbeitetes gibt, 
sowas entsteht ja wahrscheinlich im Verlauf, aber dann ist das sicher hilfreich, weil 
man eh mit so vielen anderen Sachen am Anfang konfrontiert ist, finde ich.“ (MA3, Pos. 
228) 

Der:die Mitarbeiter:in spricht von einem „Rohkonzept“, an dem man sich orientieren konnte, aber 
dieses Konzept war vor dem Hintergrund der konkreten Anforderungen zu wenig ausgearbeitet. 
Die Umstellung auf den GVB-Betrieb hat zwar dennoch gut funktioniert, aber ein gut 
ausgearbeitetes Begleitungskonzept wäre hilfreich gewesen: 

„Ja, so war es einfach ein bisschen hier, also es war recht so: ‚ja, schauen wir halt mal‘, 
aber ich glaub, ich mein, es ist schon gut, wenn man das im Prozess so erarbeitet, aber 
das Konzept, es hat ja ein Rohkonzept gegeben, aber sehr roh. Also ich glaube schon, 
dass es Hilfe ist, wenn es ein vollständiges oder fettes Konzept gibt, wo man sich ein 
bisschen mehr daran halten kann. Oder wo man auch schon weiß, ok, das funktioniert, 
das Konzept. [...] Also das würde wahrscheinlich, ich mein, es hat ja jetzt so auch 
funktioniert, es würde aber vor allem diesen ganzen Prozess vielen Mitarbeiter:innen 
erleichtern. Weil ich glaub, das war sehr schwierig im Team oder ist es teilweise 
gewesen für manche Mitarbeiter:innen, ‚wie tu ich denn‘.“ (MA3, Pos. 237–239) 

Als konkrete Vorschläge, die das Konzept GVB und die Begleitung erweitern, wurden Angebote 
für Krisenbegleitung, Therapieangebote, externe Angebote für den Aufbau von 
Handlungskompetenzen (z. B. Schwimmkurse, Kochkurse) und Angebote für 
Gemeinschaftsaktivitäten genannt. Wenn für externe Angebote Begleitung durch die 
Mitarbeiter:innen notwendig ist, stößt der GVB allerdings auch hier schnell an Grenzen: 

„MA: Also das hat jetzt nichts direkt mit dem Konzept zu tun, aber es bräuchte einfach 
mehr Angebote von außen. Also eben diese Schwimmkurse, vielleicht auch mal 
Kochkurse für Menschen mit / Es gibt schon so kleinweise welche, aber. Also mehr 
Angebote von außen. [...] 

I: Die das Ganze aber dann auch organisieren, so mit, mit Abholen oder Beispiel 
Schwimmkurs oder. 

MA: Teilweise ja, wenn es gerade so regelmäßig über einen langen Zeitraum ist. Ich 
sage mal, wenn das ein Kurs ist, der jetzt dann nur ein Monat, nur unter 
Anführungsstrichen ein Monat ist oder nur viermal, dann ist das natürlich von uns auch 
gut zu stemmen. Also dass man die Leute begleitet und mit ihnen das macht. Aber 
alles, was halt auf Längerfrist ist, saugt halt dann extrem viele Ressourcen.“ (MA29, 
Pos. 88–92) 
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5.7.2. Konkrete Zielgruppendefinition 

Mit Blick auf die Kund:innen gibt es verschiedene Vorschläge. Besonders wichtig erscheint den 
Mitarbeiter:innen eine klare Definition der Zielgruppe. Dieser Punkt hängt auch mit dem 
Versorgungsspektrum zusammen, also mit der Frage, wie sich das GVB-Konzept für bestimmte 
Gruppen anpassen und zum Beispiel um Elemente des VBW erweitern lässt. Ein:e Mitarbeiter:in 
vermutet, dass die Schwierigkeiten der Umstellung auf GVB-Betrieb auch daher rührten, dass die 
Zielgruppe „irgendwie nicht so gescheit definiert“ wurde: 

„Eine gute Zielgruppendefinition. Also wer wäre für den GVB geeignet? Ja, es haben 
manche Träger, haben das irgendwie besser definiert. Wir haben das irgendwie nicht so 
gescheit definiert. Glaube.“ (MA15, Pos. 186) 

Auch in anderen GVBs sehen die Mitarbeiter:innen Verbesserungspotenzial bei der „Passung“ von 
Wohnform und Situation der Kund:innen. Ein:e Mitarbeiter:in kitisiert ein Missverhältnis zwischen 
den vielfältigen Bedürfnissen der Klient:innen nach unterschiedlich intensiver Betreuung und der 
mangelnden bereichsübergreifenden Kooperation zur Bewältigung dieser Anforderungen:  

„Also ich bin der Meinung, dass es genug Klient:innen gibt, die bereit sind, in etwas 
Loseres zu ziehen, und genug Klient:innen gibt, die etwas Engmaschigeres brauchen. 
Und ich habe schon das Gefühl, dass da kaum bereichsweise zusammengearbeitet 
wird. Es gibt verschiedene Bereichsleiter für verschiedene Dinge und ich glaube, dass 
dazwischen die Arbeit schon nicht gut funktioniert in dem eigenen Bereich.“ (MA24, 
Pos. 402) 

Dabei wird entgegen der von der Programmtheorie des FSW verfolgten Intention impliziert, dass 
die Kund:innen entsprechend ihrer biografischen Situation in eine andere Wohnung bzw. 
Wohnform ziehen. Der Gedanke, dass je nach Situation losere oder engmaschigere Betreuung 
organisiert wird, dass mitunter sogar ein anderer Träger die Betreuung übernimmt, wird nicht 
aufgegriffen.  

Auch in einem anderen GVB wird eine schlechte Definition der Zielgruppe dafür verantwortlich 
gemacht, dass es zu divergierenden Anforderungen und zu belastenden Arbeitssituationen 
kommt. Als Lösung schlägt der:die Mitarbeiter:in eine Teilung in zwei Gruppen vor: diejenigen, die 
das TBW nutzen können, und diejenigen, die mehr Betreuung brauchen: 

„Ich würde auf jeden Fall eine Teilung machen, damit die Leute, die eben dieses teil-, 
teilbetreutes Wohnen nutzen wollen und auch gut nutzen können, das weiterhin 
können, und die anderen aber trotzdem immer noch die Ressourcen zur Verfügung 
haben, die sie vorhin gehabt haben. Sprich, wenn es jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 
wenn die Wäsche und das mit dem Kochen wegfallen, generell für die Vollbetreuten, 
weil die Teilbetreuten können sich eh selber machen, wäre das schon mal ein großer 
Unterschied. Dann braucht man gar nicht mehr Personal noch. Da werden wir mehr 
Ressourcen, um zum Beispiel mal mit jemandem eine Runde UNO zu spielen, um 
einkaufen zu gehen vielleicht und nicht bei allen zu bestellen etc. Also ich würde 
definitiv nur Leute ins Betreute geben, die wirklich dafür geeignet sind. […] Der 
[Name] zum Beispiel ist für mich das perfekte Paradebeispiel. Der macht sich alles 
selber. Der kann seine Küche nutzen, der kann jetzt vielleicht nicht Fünf-Gänge-
Gourmetgericht da drin kochen, aber er kann sich sein Essen warm machen. Er kann 
sein Bad nutzen, er kann selber ins Bett gehen und wenn er Hilfe braucht, vielleicht 
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einmal da einen Socken anziehen, weil heut tun ihm die Finger weh oder was auch 
immer, dann kann er sich das holen. Das ist für mich teilbetreutes Wohnen. Das heißt 
nicht, dass ich, nur weil er jetzt prinzipiell jemand ist, der am Klo keine Hilfe braucht, 
und dann nicht mehr helf, wenn er sie braucht. Aber das ist für mich teilbetreut. 
Jemand, der wirklich sein Zeug selber machen kann, der nicht darauf, auf die Güte 
oder Zeit des anderen angewiesen ist, um seinen Alltag großteils im Griff zu haben. So 
würde ich das sehen.“ (MA32, Pos. 388–390)  

Ein:e Mitarbeiter:in regt vor dem Hintergrund solcher Überlegungen einen Aufnahmeprozess, ein 
Assessment an, das eine klare Definition von Anforderungen voraussetzt. Der:die Mitarbeiter:in 
weiß um die Risiken solcher „Vorstellungsgespräche“ und Assessment-Prozesse, wünscht sich 
aber, dass man besseren Einblick in die bisherige Wohn- und Lebenssituation der Kund:innen 
erhält: 

„Dann findet mal Kennenlerngespräch statt und dann muss man nach dem eigentlich 
aussuchen, überlegen könnte [man] das. Ja, das war auch einmal ein Diskussionspunkt 
unter uns im Team, wie man das anders gestalten könnte. Weil ich gerade von einem 
Vorstellungsgespräch weiß man nicht viel. Da muss man sehr vorsichtig sein, dass das 
nicht übergriffig wird. Man fährt vielleicht ein paar Mal in die alte Wohnung. Wenn der 
jetzt zum Beispiel in einer WG lebt, könnte man den ja vielleicht in der WG öfter 
besuchen und schauen, wie tut sich der dort? War nur so eine Idee. Aber wie gesagt, da 
muss man sehr aufpassen. Man will ja, man will ja die Menschen auch nicht / Man kann 
den ja sowieso nicht komplett durchleuchten. Soll man, darf man ja auch nicht. Ja, aber 
was sollten wir alles wirklich wissen, was derjenige mitbringt? Und da sind wir halt 
sehr abhängig von den, von den Aussagen der ehemaligen Betreuer oder vielleicht 
Familienangehörigen, die vielleicht auch nicht alles dazu sagen. Ja, weil die wollen ja 
einen Wohnplatz bekommen. Dann zeigt man sich natürlich immer, wie bei jedem 
Vorstellungsgespräch, von seiner schönsten Seite. Ganz natürlich. Ich habe jetzt auch 
keine Lösung. Ich wüsste jetzt nicht, wie es gut funktionieren könnte. Aber es wäre 
schon gut, wenn man ein bisschen mehr, bisschen mehr Informationen vorher hätte 
und ein bisschen mehr Zeit dann, um zu entscheiden, ob derjenige für den GVB 
geeignet ist. Irgendwas, irgendein Konzept dafür zu haben, wie dieser Übergang 
stattfindet.“ (MA22, Pos. 311) 

5.7.3. Personal, Ressourcen und Technologieeinsatz 

Die Mitarbeiter:innen sehen das Verhältnis der Kund:innenanzahl, des verfügbaren Personals 
sowie die Kompetenzen des Personals, auf individuelle Bedürfnisse und Anforderungen 
einzugehen, als Schlüsselfaktor. Je besser das Betreuungsverhältnis, desto „individueller kann 
man einfach agieren.“  

„Ich glaube, ich würde auf die Anzahl der Bewohner und Bewohnerinnen achten, dass 
die Größe nicht zu groß ist. Und natürlich, dass das Betreuungspersonal passend ist, so 
dass wirklich gut auf die Bedürfnisse und individuellen Persönlichkeiten eingegangen 
wird. Weil ich habe schon Angst, dass es so ein kleiner Trend werden kann, dass alles 
immer größer wird und größer. Und natürlich beim Personal wird eingespart. Aber 
mein Denken ist immer, je kleiner, desto individueller kann man einfach agieren. Und 
das, so würde ich das Garçonnièren-Thema angehen.“ (MA27, Pos. 219) 
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So wird Personalaufstockung als wichtiger Wunsch formuliert: 

„Ansonsten: Personal, Personal, Personal. Ich kann wirklich gut mit den Leuten 
arbeiten, wenn ich nur jemanden habe, der mit den anderen Leuten arbeitet, weil so im 
Nachtdienst allein. Es ist nicht möglich, dass jeder von mir halbe Stunde kriegt, weil ich 
die Ressourcen nicht dafür habe, weil ich ständig für zehn Leute verantwortlich bin, die 
natürlich auch in unterschiedlichen, also zu unterschiedlichen Zeiten zu mir kommen, 
weil sie was haben wollen. Also Personal, auf jeden Fall gut geschultes Personal, auf 
jeden Fall.“ (MA15, Pos. 184) 

Der Wunsch nach Personal bezieht sich auf die individuelle Begleitung genauso wie auf die 
Persönliche Assistenz in einigen GVBs, wenn es um Themen wie Mobilität und Freizeit geht, die 
über den Alltag im GVB hinausgehen: 

„Also ich würde mir wünschen, wobei ich nicht wüsste, wie man das Problem lösen 
kann, dass, wenn Kunden sagen, die einen Unterstützungsbedarf haben, auch in der 
Begleitung zu sagen, [Name], ich würde heute so gerne in die Disco gehen, und dass 
man sagen kann, gut gehen wir. Das sind für mich die größten Themen, die Freizeit, 
weil man da einfach personell an die Grenzen kommt. Das wäre so ein Wunsch von mir 
zu sagen, den Kunden das zu ermöglichen.“ (MA14, Pos. 133) 

„Und das, was halt auch im Moment noch fehlt, sind diese Zusatzleistungen, die im GV 
angedacht sind, dass man eben Begleitdienste hat, für, weiß ich nicht, einen 
Schwimmkurs oder eine wöchentliche Spaziertour. Für die es eigentlich keine 
pädagogische Ausbildung braucht. Das ist wirklich ein reines ‚Ich helfe dir, von A nach B 
zu kommen, dass du dort was machen kannst‘.“ (MA28, Pos. 46) 

Manche Kund:innen haben eine komplexe Situation, in der Behinderung und chronische Krankheit 
verbunden sind. Damit solche Kund:innen im GVB weitgehend selbstständig und selbstbestimmt 
leben können, ist medizinisch und pflegerisch geschultes Personal erforderlich, das idealerweise 
in multiprofessionellen Teams arbeitet. Leistungen, die aktuell extern organisiert werden, sollten 
einem:einer Mitarbeiter:in zufolge intern verfügbar sein: 

„I: Aber manchmal ist es ja gerade wie die Diabetesgeschichten – da stößt man an 
Grenzen [...] 

MA: Ja, da braucht man wenigstens medizinisches Fachpersonal vor Ort. 

I: Ja, das ist zum Beispiel auch eine Frage, was braucht man, um diese Leistungen, die 
da entwickelt und etabliert sind, zu verbessern oder ob / dass die wirklich gelingen. 
Was braucht man dann noch?  

MA: Ja, einfach wirklich das multiprofessionelle Team, was es ja eigentlich immer 
heißt. Also auch bei [Träger] ist es ein multiprofessionelles Team. Aber diese 
Pflegeberatung, von der ich vorher gesprochen habe, die arbeitet ja nicht direkt bei 
uns, das wäre praktisch. Es wäre super, wenn wir die direkt vor Ort hätten, gerade weil 
wir haben wirklich sehr viel.“ (MA22, Pos. 261–264) 

Andere Personalressourcen, die vereinzelt genannt wurden, reichen vom Wunsch nach einer 
ständig verfügbaren Putzkraft bis zu einem:einer Psychiater:in, der:die Hausbesuche macht, oder 
einem:einer Psycholog:in, der:die fix im Team arbeitet.  
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Ein letzter Punkt, der die Selbstständigkeit der Kund:innen stark verbessern kann, ist der 
Einsatz von digitaler Technologie. Die Nutzung digitaler Unterstützungsangebote ist einerseits 
eine Geldfrage, andererseits sind punktuell Assistenzleistungen erforderlich, z. B. für das 
Einschalten von Geräten: 

„MA: So eine Idee von mir wäre, dass man mit Sprachsteuerung etc., dass man da auch 
in den Wohnungen, dass die Leute da noch selbstständiger sein könnten mit 
irgendwelchen technischen Errungenschaften, wo es dann auch natürlich am Geld 
scheitert. Aber da wäre, glaub [ich], noch viel rauszuholen, weil eh jetzt langsam 
beginnen, haben jetzt schon mehrere Kunden ein Tablet, also eher noch zum Videos 
anschauen etc., aber ich glaub, dass man da so im Sinne von Smart Home, dass da noch 
viel rauszuholen wäre.   

I: In welche Richtung? Meinst du, dass sie mehr ihre Bedürfnisse auch artikulieren 
können, oder?   

MA: Genau, dass sie aber keine Unterstützung brauchen beim Einschalten, sondern 
über eine Sprachsteuerung das möglich ist, da könnte man, glaub ich, noch viel 
machen. Vielleicht wird nächstes Jahr im Garçonnièrenverbund ein bisschen genauer 
hingeschaut und vielleicht sind dann Finanzressourcen da, dass man sich das schon 
vorhinein überlegt und installiert.“ (MA9, Pos. 167–169) 

5.7.4. Raumstrukturen und Raumangebote 

Weitere Wünsche und Vorschläge betreffen räumliche Strukturen. Schon bei der Planung müssen 
architektonische Anforderungen aufgrund der spezifischen Bedarfe der jeweiligen Zielgruppe 
bedacht werden: 

„MA8: Es ist ganz wichtig, wo diese GVs sind, wie die Architektur ist und wer dann dort 
wohnt. Also das ist extrem wichtig.  

I: Was ist an der Architektur wichtig?  

MA8: Wie hier zum Beispiel, wenn wir einen hohen Pflegebedarf haben, ist es das Um 
und Auf, dass wir einen Überblick haben über unsere Kunden, dass nicht eine dort ist 
und eine da und eine hier, da geht dann auch extrem viel Zeit verloren.  

MA7: Ja, es gibt Menschen, die brauchen ihre Orientierung, da ist vielleicht eine 
Wohnform, wo ein Korridor ist ...  

MA8: Passt nicht für jeden, ja. 

MA7: Das ist eher für fittere Menschen, die gerne für sich sind.“ (MA8+MA7, Pos. 149–
154) 

Immer noch gibt es Treppenhäuser, in denen es für Nutzer:innen (elektrischer) Rollstühle 
schwierig ist, zu manövrieren. Darüber hinaus urgiert ein:e Mitarbeiter:in, dass ein GVB für 
Nutzer:innen von Elektrorollstühlen immer in einer Erdgeschosslage angesiedelt werden sollte: 

„Ich hätte auf jeden Fall den GVB im Erdgeschoss angesiedelt und nicht im ersten 
Stock. Weil dieses Gebäude, architektonisch krampfts mich immer zusammen in der 
Früh oder bei den Ankünften oder Abholungen, wenn ich das Stiegenhaus so anschaue, 
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bekomme ich manchmal einfach die Krise, weil es könnte ja jederzeit passieren, dass 
man über den Treppenabgang stürzt mit dem Elektrorollstuhl, das kann ganz schnell 
gehen, weils so eng ist. Ich würde es angenehmer finden, eher eine Terrasse oder einen 
Garten, als viele Balkone.“ (MA10, Pos. 162) 

In einem anderen GVB, der sich in einem Bestandsbau einmietete, kommt es aufgrund der 
Tatsache, dass die meisten Kund:innen eine Tagesstruktur besuchen und gleichzeitig nach Hause 
kommen, häufig für mehrere Kund:innen gleichzeitig zu Wartesituationen. Die Kund:innen 
versammeln sich vor dem „Betreuerzimmer“. Ein architektonisch entsprechend gestalteter 
Wartebereich würde die Situation entspannen und zudem Gelegenheit für zwanglosen Austausch 
bieten: 

„MA: Wenn ich dann nur vor dem Betreuerzimmer steh, dann kriege ich schon einiges 
mit oder komme im Gespräch ins Gespräch mit dem anderen. Also das fehlt uns schon. 
Dieses ein vor, also vor dem Büro, so ein Raum, wo sich die Leute dann vielleicht auch 
zusammenfinden und in einem netten Ambiente auf einen Termin warten, wie wir es 
auch im teilbetreuten [Wohnen] haben, ja. 

I: Dass sie sich austauschen können? 

MA: Ja. Vielleicht auch was lesen, was trinken, einen Kaffee trinken und dann ins Büro 
gehen. Und da ist es halt leider mit dem Gang. Das ist sehr ungünstig.“ (MA16, Pos. 
213–215) 

Das Problem in diesem GVB ist, dass der Gemeinschaftsraum relativ weit weg vom Stützpunkt 
liegt. Für die räumliche Gestaltung wäre es günstig, einen Aufenthaltsraum in der Nähe des 
Stützpunkts zu haben: 

„Und eben diesen einen Aufenthaltsraum, der irgendwie ans Büro anschließt. Dass wir 
dieses Gemeinsame, was die Leute, also unsere Zielgruppe, sag ich jetzt einmal, schon 
gewohnt ist und einfordert und gerne hätte. Also so eine Mischung aus vollbetreut und 
teilbetreut, dass ich meine eigene Wohnung habe, aber trotzdem irgendwie einen 
Raum habe, wo die Betreuer nicht so weit weg sind und mich vielleicht dabei 
unterstützen, dann mit anderen in Kommunikation zu treten.“ (MA17, Pos. 218) 

Den Mitarbeiter:innen ist auch abseits solcher speziellen Situationen wichtig, dass die GVBs über 
ausreichend Gemeinschaftsraum verfügen. Insbesondere Menschen mit psychischen 
Erkrankungen finden auf diese Weise eine niederschwellige Gelegenheit, in Gemeinschaft zu sein, 
was Vereinsamung vorbeugt und in der Einschätzung eines:einer Mitarbeiter:in 
gesundheitsfördernde Wirkungen hat: 

„Ja und wie gesagt, wenn es / Wenn ich verantwortlich wäre, gäbe es keinen 
Garçonnièrenverbund ohne ausreichend Gemeinschaftsbereiche, die gemeinsam 
genutzt werden können und wo man auch dahinter ist, dass das stattfindet, um eben 
dieser Vereinsamung gerade von Menschen mit psychischer Erkrankung auch 
vorzubeugen. Weil ich auch wirklich glaube, dass sie gesünder sind dadurch, dass es 
ihnen besser geht, wenn sie die Möglichkeit haben, nicht in nur in ihren eigenen vier 
Wänden zu sein.“ (MA26, Pos. 193) 

Um die Arbeitssituation optimal gestalten zu können, wünschen sich die Mitarbeiter:innen 
möglichst kleine und räumlich kompakte Verbünde.  
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Genauso wichtig wie das Raumangebot der GVBs ist die Wohnumgebung. Wir schätzen ein 
barrierearmes Wohnumfeld, in dem die Orte des täglichen Bedarfs fußläufig erreichbar sind, als 
Schlüsselfaktor für ein selbstständiges Leben ein. Das Angebot an Infrastruktur muss also bei der 
Standortwahl unbedingt berücksichtigt werden. In manchen Fällen waren infrastrukturelle 
Angebote geplant, die aber zum Zeitpunkt des Einzugs eines GVBs noch nicht realisiert waren: 

„MA: Also wenn ich da jetzt so rausschaue, dann sage ich mal, also es muss klar sein, 
dass solche Einrichtungen wo sein müssen, wo auch Infrastruktur schon da ist. Und 
zwar auch, wenn Menschen da sind mit Beeinträchtigungen, dann muss das in 
unmittelbarer Nähe sein. Es hat ja geheißen, das sollte ja eigentlich schon alles fertig 
sein. Ja, jetzt sitzen wir hier. Also dann hätte ich sagen müssen, okay, passt, es ist nicht 
fertig. Dann dürfen wir erst aufsperren, wenn es fertig ist. Also das muss eine Vorgabe 
sein. Es muss. Das muss: Infrastruktur.  

I: Und was ist für dich jetzt Muss-Infrastruktur? 

MA: Supermarkt und Apotheke auf jeden Fall. Ärzte wären auch noch genial.“ (MA22, 
Pos. 278–280) 

In einem Fall bestand für die Trägerorganisation Druck, eine geeignete Immobilie zu finden, weil 
sie aus dem bisherigen Haus ausziehen mussten. Dieser Zeitdruck und die Hoffnung, dass 
Versorgungsinfrastruktur entsprechend zeitnah realisiert wird, führten dazu, dass die Kund:innen 
jetzt in einer herausfordernden Situation wohnen, etwa wenn sie in einen Supermarkt gehen 
wollen, um einzukaufen: 

„Nein, ich würde den FSW bitten, dass das einfach auch bei Bauprojekten, dass die 
möglichst nicht am hintersten [Ende der] Welt [sind]. Also da merke ich schon, ich 
wohne selber in der Gegend, aber also ich, ich habe näher den [Supermarkt] als die im 
GVB. Das muss mehr Hand und Fuß haben. Und ich weiß, zu einem Teil war man selber 
schuld. Wir haben so eine Deadline gehabt, bis wann wir ausziehen müssen. Aber ich 
weiß nicht, wie viel man politischen Druck machen muss, damit das, wenn man so ein 
Megaprojekt aufzieht wie die den ganzen / Die ganzen [Baugebiet], so hat das bei uns 
da hinten geheißen. Dann muss das Hand und Fuß haben und da ist ein Kindergarten 
drinnen, weil wichtig, weil da wohnen ja ganz viele mit jungen Kindern. Aber es muss 
auch Ärzte geben und was zum Einkaufen, was fußläufig ganz nahe ist.“ (MA23, Pos. 
308) 
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6. Ergebnisse aus Kund:innen-Perspektive I: 
Erstinterviews 

6.1. Struktur der interviewten Kund:innen 

Insgesamt wurden 90 Interviews mit 60 Kund:innen geführt, darunter 30 Zwei-Punkt-Messungen.  

Die Stichprobe zeigt mit 33 Männern (55 %), 26 Frauen (43 %) und einer divers verorteten Person 
(2 %) ein leicht männlich dominiertes Geschlechterverhältnis. Hinsichtlich der Altersstruktur 
verteilt sich die Gruppe relativ gleichmäßig: 14 Personen (23 %) sind zwischen 18 und 29 Jahre 
alt, 24 Personen (40 %) befinden sich im Kernerwerbsalter von 30 bis 49 Jahren und 22 Personen 
(37 %) gehören der Altersgruppe 50 plus an. 

Bezogen auf die Wohndauer im GVB lebt knapp die Hälfte der Befragten (n = 28; 47 %) seit 
weniger als einem Jahr in dieser Wohnform. Weitere 26 Personen (43 %) wohnen seit ein bis fünf 
Jahren im GVB, lediglich vier Personen (7 %) überschreiten die Fünfjahresmarke; in zwei Fällen 
liegen keine Angaben vor. 

Im Hinblick auf die berufliche Teilhabe dominiert eine tagesstrukturierte Beschäftigung in 
Werkstätten (n = 28; 47 %). Weitere 27 Kund:innen (45 %) geben an, derzeit keiner Beschäftigung 
nachzugehen, während vier Personen (7 %) einer regulären Erwerbsarbeit nachgehen und eine 
Person sich in Ausbildung befindet. 

Insgesamt zeigt sich ein heterogenes, überwiegend mittelaltriges Kund:innenprofil mit eher 
kurzer Wohndauer im GVB und einer vorwiegend tagesstrukturierten bzw. nicht-
erwerbsbezogenen Beschäftigungssituation. 

Die durchschnittliche Interviewdauer bei Kund:innen-Interviews beträgt 36 Minuten. 

6.2. Wer wohnt im GVB 

6.2.1. Gründe für den Einzug 

Wohnen ist ein wichtiger Teil der persönlichen Lebensgeschichte und eng mit zentralen 
Ereignissen verbunden, etwa dem Auszug aus dem Elternhaus, der ersten eigenen Wohnung oder 
einem Umzug wegen Familiengründung. Auch Krankheit oder Behinderung können einen Wechsel 
in eine andere Wohnform notwendig machen. Vor diesem Hintergrund lassen sich zwei 
verschiedene biografische Situationen unterscheiden, in denen Menschen in einen GVB einziehen: 
Für manche bedeutet der Einzug einen Entwicklungsschritt, der neue Möglichkeiten eröffnet. Für 
andere ist es eher ein Schritt, der ihre Handlungsspielräume einschränkt. Marie Jahoda (2017) 
beschreibt dies – in Anlehnung an Charlotte Bühler – als Unterschied zwischen expansiven und 
restriktiven Lebensphasen. 

Übertragen auf den Einzug in einen GVB bedeutet das: In expansiven Lebensphasen erweitern und 
fördern GVBs die Möglichkeiten zum selbstständigen Handeln und Entscheiden oder sie stoßen 
eine Entwicklung in Richtung mehr Selbstbestimmung an. In restriktiven Phasen ist es umgekehrt: 
Das Wohnsetting begrenzt den Handlungsspielraum – allerdings in einem schützenden Sinn. Es 
bietet Sicherheit, Unterstützung und Orientierung. Wichtig ist, diese beiden Perspektiven 
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voneinander zu unterscheiden. Für beide gilt jedoch, dass der GVB einen Rahmen schafft, in dem 
Selbstbestimmung und Selbstständigkeit wachsen können. 

Die Erfahrungen von Menschen mit Krankheit oder Behinderung bestimmen, ob eine Lebensphase 
eher erweiternd (expansiv) oder einschränkend (restriktiv) ist. GVBs unterstützen dabei das 
Wohnen im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten und Grenzen, die sich aus der individuellen 
Situation ergeben. Ob ein GVB den Handlungsspielraum vergrößert oder verkleinert, hängt also 
davon ab, ob sich die persönliche Lebenssituation gerade öffnet und neue Chancen bietet oder 
ob sie sich eher verengt und Schutz und Begrenzung notwendig sind. Ein Beispiel für einen 
restriktiven Übergang wird durch eine:n Kund:in repräsentiert, der:die es im Zuge der Entwicklung 
einer psychischen Erkrankung und des damit einhergehenden Verlusts von Handlungsmotivation 
„zu Hause nicht mehr ausgehalten“ hat. Es erfolgt ein Rückzug aus dem selbstständigen Wohnen 
in eine durch GVBs ermöglichte Form des begleiteten Wohnens: 

„KU: Und ich habe es zu Hause nicht mehr ausgehalten, ich habe alleine gewohnt. Und 
ich konnte das Alleinsein nicht ertragen und dann habe ich auch immer wieder 
Probleme bekommen mit der Motivation und dem Antrieb, die ganzen 
Haushaltssachen zu regeln oder aufzustehen. Und ich bin eigentlich hier, damit erstens 
meine Medikamente verwaltet werden, damit ich nicht noch einen Suizidversuch 
machen kann, also machen kann ich schon theoretisch, aber es wäre jetzt nicht mit 
Medikamenten. Und wegen Selbstverletzungen, dass da jemand schaut und mit 
irgendwelchen Haushaltssachen und dem Antrieb.  

I: Haushaltssachen, in welcher Form?   

KU: Wohnung putzen, Kochen, weil ich Probleme habe, also ich kann kochen, aber ich 
habe keine Motivation zu kochen und dann auch keine Motivation, das zu essen.“  
(KU1, Pos. 5–7) 

Die Biografie dieses:dieser Kund:in veranschaulicht sehr gut Beobachtungen, die auch von Seiten 
der Mitarbeiter:innen gemacht werden, etwa den Unterstützungsbedarf bei der 
Medikamenteneinnahme und die motivationale Kraft begleiteter Situationen. Aber der 
Unterstützungsbedarf ist nicht gleichermaßen in allen Lebensbereichen gegeben. Vielmehr ist er 
in den unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedlich ausgeprägt und er kann bei 
entsprechender Begleitung reduziert werden. Darüber hinaus ist dem:der Kund:in vor allem die 
Betreuung in der Nacht und die Gemeinschaft, die sich im GVB gebildet hat, wichtig: 

„Ja, ich habe überlegt, dass ich vielleicht wieder in den [Bezirk] ziehe und vielleicht so 
eine mobile Betreuung (...), aber ich weiß nicht, ob das hilft, weil ich brauch ja 
jemanden hauptsächlich in der Nacht. Und (...) diese Gemeinschaft ist doch das, was ich 
gerne hätte. (...) Ja (...) ich will nicht für immer hier wohnen, aber noch ein bisschen.“ 
(KU1, Pos. 237) 

Ein:e andere:r Kund:in schildert Suchbewegungen sowohl in restriktiven als auch in expansiven 
Phasen. Er:sie hat infolge einer psychischen Erkrankung in unterschiedlichen Wohnsettings gelebt. 
Da selbstständiges Wohnen aufgrund der krankheitsbedingten motivationalen 
Rückzugstendenzen nicht mehr möglich war, zog er:sie in ein VBW. Aber das vollbetreute WG-
Setting, in dem man die Gemeinschaft intensiv erlebt, war sozial zu eng und emotional belastend. 
Das hatte zur Folge, dass die eigenen psychischen Probleme verstärkt wurden. Darüber hinaus 
hatte es für ihn:sie einen zu hohen Grad an Institutionalisierung: 
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„Das war eine vollbetreute WG mit 10 Personen in einer großen Wohnung und das 
Programm dort, das Ziel war dort, die Leute möglichst selbstständig zu machen, aber 
da war einfach eine Woche Putzen, eine Woche Kochen, eine Woche Haushalt, so ein 
Rad, und mit den 10 Leuten dort, das war fürchterlich, das hab ich dermaßen nicht 
ausgehalten, weil da war ich noch wesentlich ‚zarter besaitet‘, also keine Streitereien, 
aber 24/7 Lärm, Leute, die (..) da war einer, der sexistisch gewitzelt hat von 8 Uhr in 
der Früh bis am Abend, und das ist denen dort dann wirklich entglitten, also die Leute 
sind, da ist dann eine eingezogen und ich kann mich an eine Szene erinnern, die haben 
so einen Eisbecher gehabt, sind am Sofa gelegen und sind eingeschlafen, und der 
Eisbecher ist geschmolzen und heruntergeronnen vom Sofa, und der eine war dann 
irgendwie so (...), da hat mir dann eine Betreuerin gesagt: ‚Sagen Sie nichts, weil sonst 
zuckt er vielleicht aus.‘ Ich mein, das kanns ja auch nicht sein, das ist die Aufgabe der 
Betreuerin, dafür zu sorgen, dass einigermaßen Ordnung, und da haben meine 
Symptome, sind wirklich extrem in die Höhe geschossen.“ (KU11, Pos. 12) 

Diese:r Kund:in verweist explizit darauf, dass die Aufgabe des VBW darin bestand, „die Leute 
möglichst selbstständig zu machen“, aber dieses Ziel wurde durch ein stärker formalisiertes 
und weniger individuelles Programm verfolgt, als es das Konzept GVB vorsieht. Da sich 
seine:ihre Situation im VBW verschlechterte, kam er:sie über Zwischenstationen in eine 
„teilbetreute WG“, die wiederum zu wenig soziale Interaktion bot: 

„KU: Ja und von dort bin ich in die teilbetreute WG gekommen und ich finde, das war 
schon schlimm, weil abgesehen davon, dass dann Ende des Jahres 2015 das mit den 
Halluzinationen begonnen hatte, also ich bin dort gesessen und hab die Wand 
angeschaut, also ich hab keine Musik gehört, Fernschauen war mir eine 
Reizüberflutung, das hab ich auch nicht ausgehalten, und dann bin dort wirklich am 
Tag und ich hab nicht gewusst, was ich mit mir anfangen soll, und die anderen 
Bewohner dort waren halt auch ziemlich eingeschränkt und eigentlich immer nur in 
den Zimmern und da war kaum soziale Interaktion möglich, vielleicht zweimal am Tag 
ein paar Worte gewechselt in der Küche.  

I: Können Sie sich das irgendwie erklären?  

KU: Das waren Leute, die am Land gewohnt haben und die waren sehr zurückgezogen, 
und ich war auch nicht fähig, so aus mir rauszugehen, wie ich es jetzt bin, weil das ist ja 
überhaupt kein Vergleich zu dem, wie es mir gegangen ist und wie es mir jetzt geht, 
und genau.“ (KU11, Pos. 12–14) 

Für diese:n Bewohner:in bietet der GVB ein gutes Gleichgewicht: Einerseits gibt es eine verlässliche 
Begleitung durch Fachkräfte, andererseits genügend Raum für Eigenständigkeit. Gleichzeitig 
besteht die Möglichkeit, Gemeinschaft zu erleben. Dieses Zusammenspiel passt zu seiner:ihrer 
aktuellen Situation und eröffnet Entwicklungschancen. Nicht immer kommt der Wunsch nach 
einer anderen Wohnform von den Kund:innen. Manchmal beruht die Entscheidung, in einem GVB 
zu wohnen, auf der Einschätzung von Mitarbeiter:innen. Ein:e Kund:in erzählt, dass ein Setting 
mobiler Betreuung in der Einschätzung einer Betreuerin für ihn:sie „zu wenig“ gewesen sei: 

„Davor habe ich in der [Gasse] gewohnt, im [Bezirk], mobile Betreuung. Aber die 
Betreuerin hat gemeint, das ist zu wenig für mich, die Frau [Name]. Die war sehr nett, 
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aber die hat gefunden, dass es zu wenig ist. Mehr Betreuung, hat sie gemeint.“ (KU13, 
Pos. 4) 

Der:die Kund:in fühlte sich in der Situation mobiler Betreuung wohl und hatte eine gute Beziehung 
zum Betreuer:innenteam. Er:sie deutet aber auch Konflikte mit einem:einer Nachbar:in an, von 
dem:der er:sie sich „gemobbt“ fühlte. Auch wenn der Rat der Betreuerin und die schwierige 
Situation eine Wohnveränderung nahelegen: Die Entscheidung trifft letztlich der:die Kund:in. 
Er:sie findet im Interview dafür die starke Formulierung: „Ja, das will ich.“ Und er:sie begründet 
seine:ihre Entscheidung mit dem höheren Maß von Betreuung, von dem er:sie sich im Vorfeld ein 
Bild machen konnte: 

„KU: Am Anfang war ich nicht einverstanden damit, weil ich gedacht habe, das geht 
schon so und wie es jetzt ist. Und dann habe ich mir doch gedacht, es wäre gut, in die 
[Adresse] zu ziehen, weil sie hat mir es beschrieben, wie es dort ist und wie es dort so 
läuft. Dass es eben Wohnungen gibt, angeschlossen an den Stützpunkt, und dass 
eigentlich immer jemand rund um die Uhr da ist und dass man von 6 Uhr in der Früh bis 
10 Uhr abends betreut wird. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist nicht schlecht, ich 
schau es mir mal an. Dann habe ich es mir angeschaut und dann habe ich mir gedacht, 
doch, ja, das will ich.  

I: Hat man da so schnuppern können? 

KU: Ja, genau, da konnte man sich die Wohnungen anschauen. Eine Wohnung wurde 
mir gezeigt.  

I: Und hat Ihnen dann gefallen? 

KU: Ja, hat mir gefallen und da habe ich mir gedacht, das wäre was für mich.“ (KU13, 
Pos. 6–10) 

6.2.2. Gleichgewicht zwischen zu engen und zu weiten Wohnformen 

Bei einer anderen Person wird besonders deutlich, wie sich die Suche nach einer passenden 
Wohnform entwickelt hat und worin die Stärke des GVBs liegt. Diese Suche kann man als eine 
persönliche Balance zwischen zwei Dimensionen des Wohnens verstehen. Im Vergleich zum VBW 
oder zur mobilen Betreuung im TBW verbindet der GVB sowohl Privatheit als auch Gemeinschaft. 
Wie viel davon im Alltag Platz hat, kann individuell gestaltet werden. Gleichzeitig eröffnet der 
GVB Möglichkeiten zur Selbstbestimmung, bietet aber auch Unterstützung und Sicherheit. Vor 
diesem Hintergrund beschreibt die Person ihre Erfahrungen mit zu engen und zu offenen 
Wohnformen sehr reflektiert:  

„Ich mein, alleine schon, dass man eine eigene Wohnung hat, in der man alleine 
wohnen kann und trotzdem Unterstützung bekommt, ich mein, das ist ja die Essenz 
dieses Konzepts. Und das finde ich super. Ich sag immer, mir hätte nichts Besseres 
passieren können, weil allein würde ich es nicht schaffen, vor allem alleine jetzt in 
irgendeinem Bezirk, und es gibt jetzt doch Kontakte, man kann auch mit den anderen 
Bewohnern, man hat zwar seine eigene Wohnung, aber es gibt dann schon auch 
Kontakt und wir haben Kontakt untereinander.“ (KU11, Pos. 16)  
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In einer anderen Wendung betont diese:r Kund:in den Spielraum zwischen Privatheit und 
Sozialität, den er:sie anfangs vor allem Richtung Sozialität ausdehnte, weil er:sie mit dem 
Alleinsein Schwierigkeiten hatte. Aber er:sie weist auch auf den Umstand hin, dass in 
vollbetreuten WGs wenig Entwicklungspotenzial für ein selbstbestimmtes Leben besteht, weil 
einem „alles abgenommen“ wird: 

„Und auf einmal habe ich gemerkt, so ganz alleine halte ich das dann doch nicht aus, 
das ist irgendwie seltsam, das war eine Zeit lang so extrem, dass ich dann bis um 23 
Uhr in der [unverständlich] gesessen bin, nur damit ich irgendwie draußen bin. Da 
hätte ich diese eigene Wohnung nicht wirklich gebraucht. Ich mein, ich bin immer noch 
froh, dass ich eine eigene Wohnung habe, in der ich mich erstens meinen eigenen Raum 
hab, das ist ja auch eine ganz andere Lebensqualität. Es gibt ja vollbetreute WGs auch, 
wo man zu wievielt in einer Wohnung sitzt, und das sind oft schwere Fälle. Das muss 
man mal aushalten. Dann hat man da ein kleines Zimmer, es wird einem alles 
abgenommen, es wird gekocht, das heißt, da ist gar nicht der Anspruch, also das 
Potenzial, dass man sich daraus entwickelt.“ (KU11, Pos. 20) 

6.3. Räumliche Strukturen und Wohnumwelt 

6.3.1. Versorgungsinfrastruktur 

Ein:e Kund:in eines GVBs am Stadtrand von Wien berichtet nicht nur umfassend über die 
Versorgungsinfrastruktur, er:sie ist darüber hinaus hinsichtlich der Orte des täglichen Bedarfs und 
der Variation des Angebots gut orientiert: 

„Wir haben hinten bei [U-Bahn-Station] einen [Supermarkt]. Dann haben wir drüben 
noch einen [Supermarkt] und einen [Supermarkt]. Wir haben auch einen [Drogerie], 
Trafiken haben wir. Wenn wir was spät abends bräuchten würden, bis 11:00 hätten wir 
vorne die [Tankstelle]. Es ist praktisch. Was haben wir? Restaurants. Ein paar gute 
haben wir in der Nähe, falls man mal was essen gehen will oder was bestellen will. 
Sehr gute Pizzerien auch mittlerweile. Was ich rausgefunden habe, die Pizzeria [Name] 
drüben in [Gemeinde]. Dann haben wir auch noch, falls mehr man mehr Fastfood fährt, 
ist vorne, ist auch ein [Fast-Food-Restaurant]. Ja, also gut versorgt. Apotheke ist gleich 
da drüben. Ja, genau. Die Apotheke haben wir gleich da drüben. Wir haben einen 
Postpartnershop. Seit neuerdings jetzt in der [Straße]. Okay, ein, zwei Kebabstandln. 
Also die Versorgung ist eigentlich sehr, sehr gut. Das Einzige, was wir jetzt nicht hätten, 
was natürlich der absolute Luxus wäre, wäre ein Krankenhaus. Das braucht man ja 
hoffentlich nicht oft. Arzt haben wir auch gleich da, wenn man einkaufen gehen will – 
eine [Bahnstation] entfernt ist die [Einkaufszentrum]. Also man kann sich überhaupt 
nicht beschweren. Kino haben wir jetzt auch in der Nähe, auch wenn das gerade im 
Moment im Umbau ist.“ (KU22, Pos. 30) 

Noch stärker gewinnt die Qualität der Nahversorgung an Kontur, als er:sie diese mit dem Angebot 
in der WG in einer ländlichen Lage vergleicht, in der er:sie vorher wohnte: 

„Nahversorgung ist sehr, sehr gut. Also in [Ortschaft] ... hat man irgendwie unten das 
Dorfrestaurant und das einzige war dann, in [Ortschaft] war dann der nächste 
[Supermarkt] oder in [Ortschaft] war dann der [Supermarkt].“ (KU22, Pos. 30) 
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Eine fußläufig bzw. über barrierearme Mobilitäts-Infrastruktur erschließbare Wohnumwelt ist 
essenziell für die Entfaltung von Selbstständigkeit im Alltag. Ein:e Kund:in berichtet von einer 
schwierigen (privaten) Wohnsituation vor dem Einzug, in der ihm:ihr nicht nur soziale Kontakte 
fehlten, sondern auch Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Beides ist jetzt gegeben: 

„Aber da ging es mir nicht so gut. Das war auch eine Wohnung, die sehr abgeschottet 
war, und fast keine Leute. Und ich musste sehr weit gehen, um einkaufen zu können. 
Und. Weil hier ist es ja wie Luxus. Und unten ist gleich ein [Supermarkt].“ (KU47, Pos. 
7) 

Ist in diesem Fall der Supermarkt im Haus, so ist ein Drogeriemarkt für eine:n andere:n Kund:in in 
Sichtweite der Wohnung: „Ich sehe den [Drogerie]. Gleich vis-à-vis vom [Drogerie]. Das gefällt mir 
natürlich auch. Ja“ (KU23, Pos. 20). Im Vergleich zu der Einrichtung, in der er:sie vorher wohnte, 
sieht der:die Kund:in in den fußläufig erreichbaren Geschäften eine Steigerung der 
Lebensqualität: 

„I: Was ist eigentlich da jetzt anders im Vergleich zum Wohnen in [Stadt]? 

KU: Na ja, da hat man mehr Lebensqualität, würde ich sagen. Die Geschäfte sind in der 
Nähe. Es sind ja Gott sei Dank jetzt schon Geschäfte da. Und es bauen sie eh.“  (KU23, 
Pos. 48–49) 

In einem anderen GVB, von dem aus mehrere Supermärkte fußläufig erreichbar sind, schätzt ein:e 
Kund:in die kurzen, zeitsparenden Wege und verweist darauf, dass man für Einkäufe nicht auf ein 
Auto angewiesen ist: 

„KU: Hier die Wege sind viel kürzer. Also da ist es zwar nicht so im Grünen, aber man 
weiß, der Supermarkt ist fünf Minuten von da und die Wege sind viel kürzer. Man kann 
viel Zeit sparen, das muss man auch sehen. Die Infrastruktur ist deswegen besser, 
sogar. Ja. 

I: Also das hat sich verbessert. 

KU: Ja, genau. Ja, also man kann sich, man kann viel Zeit sparen, weil die Wege kürzer 
sind. Ja, das ist gut. Und man braucht auch kein Auto. Ja. Ja, genau.“ (KU19, Pos. 202–
204) 

Neben den gut erreichbaren Supermärkten wird die Erreichbarkeit von Arztpraxen, Apotheken 
und Therapieangeboten von den Kund:innen herausgestrichen. Ein:e Kund:in ist froh, dass sie 
vom bereits gut ausgelasteten Allgemeinmediziner, dessen Praxis sich im unmittelbaren 
Wohnumfeld befindet, als Patient:in aufgenommen wurde: 

„Und Gott sei Dank habe ich noch einen Platz beim Arzt gekriegt. Beim 
Allgemeinmediziner. Ja. Und im Gesundheitszentrum. Ich bin zufrieden mit dem Arzt. 
Aber mal sehen, was das Gesundheitszentrum dann alles bietet.“ (KU23, Pos. 57) 

Den Hausarzt gleich gegenüber erlebt ein:e Kund:in als Vorteil:  

„Der Vorteil von hier ist, wir haben auch gleich gegenüber gleich unseren Hausarzt, der 
recht ist es, immer recht nett ist, quasi, weil du hast einen Arzt in der Nähe, ist immer 
perfekt.“ (KU22, Pos. 20) 
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Andere Kund:innen weisen auf Parks hin, die auch im dichter verbauten städtischen Raum 
angelegt sind, obwohl sie weniger groß sind als die Grünanlagen in den Außenbezirken: 

„Ja, es gibt eben die drei Parks. Also beim [Ort] der Park, dann vis-à-vis der [Gebäude], 
also beim [Platz]. Und dann gibt es den [Name] Park. Ja, aber schöner war der [Bezirk], 
der war grüner als das hier. Ja, weil die Parks sind nicht besonders groß, gell? Ja.“ 
(KU19, Pos. 216) 

Da einige Kund:innen Tagesstrukturen besuchen, ist deren Erreichbarkeit zu Fuß oder mittels 
öffentlichen Verkehrs relevant für selbstständige Mobilität. Manche erzählen, dass sie zu Fuß in 
die Arbeit gehen können. Dass sie weder auf Fahrtendienste noch auf die morgens oft vollen 
öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, wirkt entlastend: 

„I: Wie kommen Sie eigentlich in die Tagesstruktur? 

KU: Da gehe ich zu Fuß in die [Straße]. Ja. 

I: Das ist nicht weit weg? 

KU: Nein, nein, nein. Gott sei Dank. Da muss ich in der Früh nicht öffentlich fahren. Wo 
viel los ist, gehe ich lieber zu Fuß. In der Früh. Genau.“ (KU33, Pos. 116–119) 

Ein:e weitere:r Kund:in, der:die aktuell eine Lehre absolviert, betont die Nähe von Arbeit und 
Berufsschule: 

„KU: Und ich habe auch nah die Arbeit und die Berufsschule. 

I: Wie kommst du eigentlich in die Arbeit? 

KU: Ich muss mit dem [Linie] Straßenbahn fahren und dann bin ich da.  

I: Okay. Und die Berufsschule ist ... Für die Köche weiß ich gar nicht, wo die 
Berufsschule ist. 

KU: Das ist im [Bezirk]. Das heißt, ich muss mit dem Bus fahren. 

I: Auch nicht so weit weg. 

KU: Ein Stückerl zu Fuß oder mit dem Bus. Ja. Also, in [Bezirk] ist das.“ (KU32, Pos. 
180–187) 

6.3.2. Ruhiges Wohnumfeld 

Ein anderer Aspekt der Wohnumgebung, der die (möglichst barrierefreie) 
Versorgungsinfrastruktur ergänzt, betrifft die Verkehrsberuhigung bzw. Ruhe im Wohnumfeld. 
Eine ruhige Wohnumgebung hilft manchen Kund:innen, sich mit negativen Gefühlen (z. B. 
Ängsten) besser auseinandersetzen zu können. In folgendem Zitat, dass ein entschleunigtes 
Zeiterleben betont, werden Assoziationen des langsameren Dorflebens aufgerufen und mit der 
Möglichkeit verknüpft, zur Ruhe zu kommen und sich dadurch besser eigenen Ängsten stellen zu 
können: 

„Ja, also ich finde es gut, dass es hier ruhig ist [...]. In der Innenstadt ist es mir, wie 
gesagt, oft zu hektisch. Ich finde die Ruhe hier sehr angenehm. Auch, dass es nicht zu 
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laut ist. Also auch wenn Kinder spielen oder so, das stört mich gar nicht, weil ich Kinder 
auch sehr mag. Es ist verlangsamt hier. Die Zeit habe ich. Also es ist so eine ruhigere 
Zeit. Es ist so dörflicher, was mir sehr gut gefällt, weil ich immer ein Dorfkind bin, weil 
ich aus dem Dorf komme. Hallo! Und das ist die Frau [Name], die ist gerade 
aufgestanden. [...] Und dieses ruhige hier gefällt mir sehr. Auch, dass ich jederzeit zum 
See gehen kann, wenn ich möchte. Dass ich hier auch besser mich meiner Angst stellen 
kann. Habe ich das Gefühl, indem ich hier auch in Ruhe einkaufen gehen [kann]. Ich 
gehe auch zum [Supermarkt] immer wieder weiter weg [...] und auch zur Apotheke, wo 
ich dann meine Medikamente hole. Das mache ich selbstständig und da habe ich 
einfach alles, was ich brauche zum Leben, und gleichzeitig eben diese Ruhe, dieses 
Verlangsamte, nicht diese wahnsinnige Hektik, wo überall nur Menschen um einen 
herum sind. Und das ist das, was ich hier sehr mag.“ (KU76, Pos. 205–209) 

6.4. Dimensionen der strukturellen Transformation 

Auch im Rahmen der Kund:innen-Interviews werden die Dimensionen der strukturellen 
Transformation des Übergangs vom vollbetreuten zum teilbetreuten Wohnen thematisiert. 

6.4.1. Statusaufwertung 

Vom offenen Zimmer zur verschließbaren Wohnung 

Kund:innen, die aus dem VBW kommen, weisen wiederholt und sehr deutlich auf die Tatsache hin, 
dass sie nicht mehr mit anderen in einer gemeinsamen Wohnung leben, sondern in einer eigenen 
Wohnung, in der man machen kann, was man möchte. Zudem besteht die Freiheit, für sich oder 
mit anderen sein zu können:  

„I: Warum gefällt es dir besser? 

KU: Weil ich eine eigene Wohnung habe. Ich kann machen, was ich will. Und ich kann 
auch mit den anderen Ausflüge machen. Das gefällt mir.“ (KU17, Pos. 24–25) 

Mit einer eigenen Wohnung geht die Kontrolle über territoriale Grenzen einher. Anders als in der 
WG, in der man sich der Gemeinschaft nicht ohne weiteres entziehen kann, ist es möglich, 
Kontakte zu vermeiden und für sich sein zu können: 

„Das ist hier viel besser, weil damals waren wir alle in einem Haus. Es hat zwar jeder 
seine Wohnung gehabt, aber der Gang war, den haben wir uns geteilt. Und hier hat 
jeder seine Wohnung und ist nicht mechanisch verbunden mit dem anderen. So zum 
Beispiel gibt es da eine, die haut immer alles zusammen und so, genau, und bin froh, 
wenn ich mit der nichts zu tun habe. [...] Es hatte jeder ein Zimmer. Viel mehr war es 
nicht. Ich hatte auch keine Möbel. Okay. Ja, und das ist hier viel besser schon, weil die 
Wohnung ist gescheit eingerichtet und die Wohnung ist sehr schön.“ (KU19, Pos. 16–
18) 

Die verschließbare Wohnung und die Kontrolle über den Raum assoziieren die Kund:innen mit 
Selbstbestimmung, die über räumlich-territoriale Grenzen hinausgeht. Sie sind frei, zu kommen 
und zu gehen, wann sie wollen, und sie werden auch nicht zu Gemeinschaftsaktivitäten 
verpflichtet: 
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„Jeder hat eine eigene Wohnung, jeder ist selbstbestimmend, ob er was möchte oder 
nicht. Man wird gefragt und wenn einer sagt: ‚Nein, keine Lust, ich geh da und da 
später hin‘, okay. Wann kommst du zurück? Fertig. Das ist nicht wie Vollbetreuung, wo 
man sagt: ‚Ja, du musst jetzt mitkommen‘, sondern mach, was du willst. Das ist deine 
Wohnung.“ (KU30, Pos. 208) 

Es sind aber nicht nur Freiheiten, die die Kund:innen mit der eigenen Wohnung verbinden, sondern 
auch Verpflichtungen: 

„Also es ist ein Vorteil, du hast eine eigene Wohnung. Also [im Vergleich] zur WG ist es 
jetzt schon: Du hast eine eigene Wohnung. Du hast definitiv zwar mehr Verantwortung, 
hast dein ein eigenes Bad und musst selber alles in Schuss halten.“ (KU22, Pos. 70) 

„I: Was ist eigentlich da anders im Vergleich zu vorher?  

KU: Anders ist hier (unv.) keine WGs, das andere [war ja eine WG] (unv.) und hier 
wohnt man einzeln halt. Alleine halt in einer Wohnung, 40 m² circa, und da hat man 
eine Wohnung. Da muss man halt auch irgendwie Haushalt führen.“ (KU10, Pos. 13–
14) 

Das Bewusstsein, dass man in einer eigenen Wohnung und nicht in einem Zimmer wohnt, ist aber 
nicht immer internalisiert, insbesondere in jenen GVBs, die sich gerade in einer Umstellungsphase 
befinden. So sagt ein:e Kund:in, der:die sich in einem solchen Umstellungsprozess befindet: 

„Am Nachmittag eher nimmer. Fernsehschauen vielleicht. Halte ich mich dann schon im 
Zimmer auf. Zum Schluss halte ich mich dann im Zimmer auf. In meinem Zimmer. Mein 
Zimmer. Ich habe ein eigenes Zimmer, ganz vorne halt, bei der WG.“ (KU38, Pos. 232) 

Der GVB selbst wird komplementär dazu als Wohnung definiert: 

„I: Weil das ist auch ein Gemeinschaftsraum? 

KU: Das ist nur ein Gemeinschaftsraum. Das andere ist die Küche. 

I: Ihr habt viel Gemeinschaftsraum, finde ich. 

KU: Na ja, ist eine große Wohnung.“ (KU38, Pos. 278–281) 

Auswärts übernachten 

Die Freiheit, auswärts oder in der eigenen Wohnung zu übernachten, gehört zum 
Selbstverständnis des Wohnens. Das ist in GVBs nicht anders. Eine Komplikation kann eintreten, 
wenn Kund:innen Medikamente nehmen. Sie müssen diese in solchen Fällen mitnehmen und in 
der Lage sein, sie richtig einzunehmen:  

„Sage ich auch einfach nur Bescheid. Also, ich sage einfach Bescheid. Ich bin nicht da 
und fertig. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Tabletten oder so, die ich nehmen muss, 
wo ich sagen müsste, ja, ich bräuchte von da bis da meine Tabletten zum Beispiel mit. 
Es gibt aber, also fast alle anderen Klienten haben Tabletten und die müssen halt dann 
sagen: ‚Ja gut, ich bin von da bis da nicht da und von da bis da brauche ich ja meine 
Tabletten mit, dass ich sie nehmen kann und wo sie drin sind.‘“ (KU30, Pos. 85–86) 
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„Ich kann sagen, jetzt das Wochenende, ich schlafe jetzt bei meinen Eltern oder so, 
dann kriege ich die Medikamente mit. Also alles ganz, ganz normal.“ (KU22, Pos. 103) 

„I: Und du hast erst auch gesagt, das ist so toll, dass du auch am Abend jetzt weggehen 
kannst. Ähm, machst du / Was machst du da am Abend? 

KU: Na ja, manchmal schlafe ich bei Freunden, also Bekannten. Oder so halt.“ (KU29, 
Pos. 172–173) 

Mitunter erzählen Kund:innen, dass keinerlei Notwendigkeit besteht, sich zu melden: 

„I: Okay. Musst du das da sagen, wenn du woanders schläfst? Gibst du das den 
Betreuern bekannt? 

KU: Nein. Wenn ich wo schlafe, dann brauche ich eigentlich nichts sagen. Die wissen 
dann eh, dass ich nicht da bin, und merken es dann.“ (KU29, Pos. 180–181)  

6.4.2. Von der Vollbetreuung zur Begleitung/Assistenz 

Parallel dazu, dass die Kund:innen nicht mehr nur als Bewohner:innen eines Zimmers in einer 
Wohngemeinschaft gesehen werden, sondern als Mieter:innen mit eigenem Wohnraum und 
eingebettet in eine Nachbarschaft mit unterschiedlichen sozialen Kontakten, verändert sich auch 
die Form der Betreuung. Diese lässt sich nun besser mit den Begriffen Begleitung und Assistenz 
beschreiben. 

Begleitung bedeutet die Öffnung eines Interaktionsraums, in dem die Kund:innen bei der 
Entfaltung eines selbstbestimmten und selbstständigen Lebens im Alltag unterstützt werden. 
Dort, wo Kund:innen Unterstützung im Alltag wollen, die über die Begleitung hinausgeht, können 
sie, wie jede:r Mieter:in einer Wohnung, auf externe Dienste (z. B. Heimhilfe, Putzdienste usw.) 
zurückgreifen.  

Beim Übergang von der Vollbetreuung (im WG-Kontext) zur Begleitung muss auch die 
biografische Perspektive beachtet werden. So gibt es Kund:innen, bei denen der Wechsel von der 
Betreuung zur Begleitung mit dem Übergang in die Volljährigkeit zusammenfällt: 

„I: Was hat sich eigentlich verändert für dich dadurch, dass du da hergezogen bist? 

KU: Verändert hat sich sehr viel. Also es hat mir einerseits, es hat mir einerseits sehr 
viele Freiheiten gegeben, weil früher war ich in einer WG in der Vollbetreuung vom 
Kinder- und Jugendbereich und jetzt bin ich halt in meiner eigenen Wohnung und habe 
teilweise Betreuung. Und das gibt halt sehr viel Verantwortung. Man kann da zeigen, 
was kann man, was kann man nicht, wo braucht man Unterstützung, wo nicht, und 
man ist einfach erwachsener, wenn man seine eigene Wohnung hat, anstatt wenn man 
ständig Betreuung hat, wie bei Vollbetreuung, und man nur mit Kindern zusammen 
ist.“ (KU30, Pos. 20–21) 

Der:die Kund:in bringt die Situation des teilbetreuten Wohnens auf den Punkt und umreißt damit 
wesentliche Bestimmungsstücke der Begleitung im GVB: Der Ausgangspunkt sind selbstbestimmte 
Kund:innen, die ihr Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten können. Unterstützung kann 
aber bei Bedarf in Anspruch genommen werden und auch das Ausmaß an Unterstützung kann 
individuell festgelegt werden: 
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„Das ist dein Leben. Wenn du Unterstützung brauchst, sag Bescheid, und den Rest 
entscheidest du selber.“ (KU30, Pos. 208) 

Derselbe:dieselbe Kund:in beschreibt sehr schön, wie selbstständiges Handeln und der dafür 
notwendige Kompetenzaufbau im Rahmen der Begleitung angeregt, gefördert und gefestigt wird. 
Die hier beschriebene Erfahrung ist für die begleitungsorientierten GVBs paradigmatisch: 

„I: Hast du das Gefühl, dass die Betreuer:innen auch so unterstützen, wenn du was 
Neues lernen willst oder irgendwas umsetzen willst? 

KU: Es wird gefördert. Also, es wird gesagt: ‚Ja gut, wir können dich da und da 
unterstützen‘, zum Beispiel beim E-Mail-Schreiben oder so, wenn ich sage, okay, ich 
muss jetzt da eine Mail hinschreiben, dann sagen sie: ‚Gut, wir können uns daneben 
setzen und können schauen, wo machst du Fehler, wie kann man schreiben, und 
können dir das erklären. Aber du musst es selber machen.‘ Genau. Wenn ich sage, zum 
Beispiel: Ja, keine Ahnung, ich möchte das und das und das machen, ich möchte mir 
einen Tapezierer, zum Beispiel. Ich möchte jetzt gerade eine Tapete anbringen. Ich 
suche einen Tapezierer und mein Opa darf es nicht machen. Das / die Person kann es 
nicht machen. Dann haben wir angerufen und haben überall nachgefragt. Wo kann 
man das machen? Genau. Und da sitzen sie auch daneben und helfen dir, was 
rauszusuchen und anzurufen. Und dann ruft einer an und sagt: ‚Okay, gut, das hat 
geklappt, das hat nicht geklappt, das ist das und das, ist es überhaupt in deiner 
Preisspanne.‘ Und ich habe ja die Preise alle im Kopf, wie ich, so das Geld, was ich 
überhaupt ausgeben möchte. Und genau dann sitzen sie halt daneben und helfen 
einem, die richtigen Worte manchmal zu finden. Manchmal ja.“ (KU30, Pos. 79–80) 

Wie weit die Mitarbeiter:innen in der Begleitung bei Alltagsaktivitäten mithelfen oder sich 
zurückhalten und die Aktivität den Kund:innen überlassen, ist Angelegenheit von 
Aushandlungsprozessen. In diesem Fall unterstützen die Mitarbeiter:innen eher aktiv: 

„I: Und du, beim Aufräumen [...] helfen dann die Betreuer mit oder geht es dir einfach 
darum, dass jemand da ist und ... 

KU: Die helfen mit. 

I: Okay, also das ist dann das Gemeinsame, was du gerne machst. 

KU: Ja.“ (KU20, Pos. 68–71) 

Ein:e andere:r Kund:in sieht die Rolle der Mitarbeiter:innen bei der Begleitung darin, dass sie einen 
Anstoß geben, für die er:sie das kraftvolle Bild des „Arschtritts“ findet: 

„Weil man muss ganz ehrlich sagen, dafür sind die Betreuer auch manchmal da, für 
diesen verbalen oder den Arschtritt, natürlich jetzt nicht in den Arsch getreten im 
bildlichen Sinne, sondern sie sind dahinter. Also sie kümmern sich gut, also kann man 
nichts sagen.“ (KU22, Pos. 166–167) 

Manchmal haben die Kund:innen eine vage und eher abstrakte Vorstellung von der Umstellung 
der Betreuung. Sie ist von einem Moment der Überraschung begleitet, auch dann, wenn die 
Veränderungen im Vorfeld gut und ausführlich kommuniziert werden: 

„I: Was hat sich da verändert? 
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KU: Verändert hat sich einiges. Also, ein bisschen was hat sich was verändert. Es ist 
nicht mehr vollbetreutes, sondern teilbetreutes [Wohnen]. 

I: Was heißt das? 

KU: Die Leute eher selbstständiger, glaube ich. 

I: Okay, und wie ist [es] bei Ihnen? Was ist für Sie das? 

KU: Na ja, für mich ist es auch. Für mich war es auch ein bisschen eine Umstellung, weil 
ich dann erfahren habe, dass das keine vollbetreute Wohnung ist, keine vollbetreute 
WG mehr ist, sondern ein teilbetreutes Wohnen. Ganz was Neues. Neues Projekt halt. 

I: Ja, ja. Wie war das, wie Sie das gehört haben? 

KU: Na ja, war sehr erstaunt. Es war was ganz Neues, also. Aber das kenne ich von 
damals auch schon. Vollbetreutes und teilbetreutes [Wohnen]. Man liest es auch in der 
Plattform.“ (KU38, Pos. 18–25) 

Ein:e Kund:in stellt sehr schön dar, wie sich spezifische Themen der Begleitung mit informellen 
Gesprächen beim gemeinsamen Verbringen von Zeit verzahnen: 
 

„Sehr gut, also die tägliche Betreuung. Also ich habe eigentlich täglich Betreuung hier 
und am Wochenende zweimal am Tag und ja, also es wird meistens bei der Hausarbeit 
geholfen oder machen wir zusammen oder am Wochenende kochen wir zusammen 
oder wenn Amtswege zu bewältigen sind, machen wir die auch zusammen. Je 
nachdem, wo gerade Hilfe benötigt wird. Und. Und. Ja. Also manchmal, wenn es sich 
zeitlich ausgeht, macht man vielleicht zusammen einen Spaziergang. Und da können 
[wir] auch das Wetter genießen und ein bisschen unterhalten. Also uns, uns 
unterhalten. Also.“ (KU47, Pos. 3) 

Empowerment 

Empowermentprozesse lassen sich in vielen Kontexten finden. Sie lassen sich aber sehr schwer 
von der Begleitung abgrenzen, die ebenso als Ermutigung und Bestärkung des eigenen Handelns 
verstanden werden kann. Für die Ergebnisdarstellung können sie zusammenfassend behandelt 
werden. Häufig sind Mobilität, Alltagswege und das Wahrnehmen von Terminen Thema. Auf die 
Frage nach dem Lernen von Neuem erzählt ein:e Kund:in: 

„I: Und wenn es darum geht, Neues zu lernen, haben Sie da Unterstützung?  

KU: Schon ja, beim U-Bahn-Fahren zum Beispiel. Da ist eine Betreuerin mit mir U-Bahn 
gefahren. Das ging auch gut.  

I: Da kann man das üben. 

KU: Ja, vielleicht sollten wir das öfters üben.  

I: Würden Sie es gern üben? 

KU: Ja, würde ich gerne üben.  

I: Es ist immer auch die Frage, ob es dafür Ressourcen gibt oder so.  
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KU: Die gibt es, Frau [Name]. Das müssen wir gleich der Frau [Name] sagen. Dann 
teilen wir uns das ein.“ (KU13, Pos. 160–167) 

Einige Kund:innen brauchen nur beim ersten Mal Begleitung und können dann die Wege alleine 
bewältigen: 

„Ja ja, das hab ich geantwortet, dass man beim ersten Mal mich begleitet und beim 
zweiten Mal geh ich alleine. Dann weiß ich auch den Weg ungefähr. Weil ich das erste 
Mal, wo ich ihn gesehen hab, war er ja da, da muss ich ja nicht zu seiner Praxis gehen, 
also beim zweiten Mal Termin, also jetzt dann den 25., da hab ich gesagt, da brauch ich 
schon Unter/ also einen Betreuer, Betreuerin, lieber wärs Betreuerin, aber es kann 
auch, kann auch ein Betreuer sein, dass man mich begleitet, den Weg mir zeigt 
gemeinsam, dass wir gemeinsam gehen, und beim nächsten Mal geh ich alleine.“ (KU2, 
Pos. 44) 

Weitere häufige Themen für Empowerment sind: Kochen und Verpflegung, Aufräumen und 
Putzen, Wäschemachen und Einkaufen. 

Aktiv Hilfe einfordern 

Begleitung und Assistenz orientieren sich am Wollen der Kund:innen. Damit ist auch impliziert, 
dass Kund:innen Unterstützung und Hilfe dort einfordern, wo sie diese brauchen. Dazu müssen sie 
auch lernen, Hilfsbedarf zu bemerken und anzusprechen: 

Eben, dass man sich Hilfe holt, frühzeitig sich Hilfe holt, nicht erst, wenn der Hut 
brennt. Dass ich eben aktiv rausgehen muss. Freunde sagen immer, man weiß, wann es 
mir schlecht geht, dann rühre ich mich nicht mehr. Also, dass ich das eben vermeide. 
Dass ich die Medikamente regelmäßig nehmen muss, das ist mir auch eingebläut 
[worden]. (KU14, Pos. 301–303) 

6.4.3. Vom institutionalisierten Tagesablauf zur Strukturierung des Tages 

Ähnlich wie mit der Selbstständigkeit verhält es sich mit der Selbstbestimmung. Der (auch 
theoretisch postulierte) Übergang vom institutionalisierten Tagesablauf zur 
selbstgewählten Strukturierung des Tages wird von einem:einer Kund:in wie folgt 
angedeutet: 

„KU: Und [ich] entscheide, wann ich losgehen muss. In die Werkstatt. Und. Ja. 

I: Das entscheidest du jetzt viel häufiger selber, oder? 

KU: Ja, schon.“ (KU16, Pos. 34–36) 

In der selbstständigen Strukturierung des Tages sieht auch ein:e andere:r Kund:in die neu 
gewonnene Freiheit: 

„Und dann hier hast du halt mehr Freiheiten. Zum Beispiel ab nächste Woche geht die 
Trainingssaison wieder los. Da bin ich dreimal die Woche dann quasi beim Training 
helfen und dann bin ich halt erst um 11:00 wahrscheinlich zu Hause und daher ist es 
recht angenehm.“ (KU22, Pos. 16) 
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Begrenzt wird die umfassende Freiheit durch das Einhalten von „Fehltagen“ und einen, in der 
Regel ausgemachten, kurzen Kontakt zu den Mitarbeiter:innen. Sollten Kund:innen auswärts 
übernachten wollen, ist das ebenso problemlos möglich. Kund:innen, die Medikamente nehmen, 
bekommen die Medikamente für solche Fälle mit: 

„Nein, im Moment eigentlich nicht, nein. Ich entscheide. Also teilbetreut ist quasi 
eigentlich schon. Du hast sehr, sehr viel, fast überall wirklich Entscheidungsfreiheit. 
Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Hat man auch keine Nachteile. 
Natürlich, du musst dich hin und wieder melden da, quasi ja die Fehltage einhalten 
vom FSW, ganz normal.“ (KU22, Pos. 103) 

„I: Was hat sich für dich geändert, seitdem du hier wohnst? 

KU: Also, ich habe mehr Freiraum. Ich kann in der Nacht so lange draußen bleiben, wie 
ich will. Ich muss jetzt meine Tabletten regelmäßig nehmen und pünktlich und so, und 
ja.“ (KU29, Pos. 42–43) 

Verfügen über die eigene Zeit betrifft nicht nur den Tages- und Wochenablauf, sondern auch 
Aktivitäten wie Urlaub machen: 

„KU: Hier ist es viel einfacher. Auch beim Urlaub. Was ist, wenn man in vollbetreut 
einen Urlaub machen möchte, muss man eine Unterschrift von der jeweiligen WG 
holen. 

I: Okay, und jetzt brauchst du es nicht.  

KU: Nein. Jetzt nicht.“ (KU25, Pos. 177–180) 

Für Kund:innen mit psychischen Erkrankungen bedeutet die Freiheit, sich für oder gegen eine 
Tagesstruktur zu entscheiden, ein Stück Selbstbestimmung, das von der verpflichtenden 
Anforderung des Besuchs einer Tagesstruktur entlastet: 

„I: Besuchen Sie eine Tagesstruktur?  

KU: Ich hatte eine, beim [Träger], kennen Sie das? [Träger] im [Bezirk] ist das und da 
gibt es eine Werkstätte von [Träger] und [...] da haben wir immer im Internet 
recherchiert zu dem Thema und wir haben Spiele gespielt, [...] all das, aber mir hat es 
schon ganz gut gefallen beim [Träger], ich war seit 2012 Ende dort. Also jetzt über 10 
Jahre war ich dort und ich hatte jetzt eine Phase, seit ein paar Wochen ist es mir nicht 
mehr so gut gegangen irgendwie. Da hatte ich psychische Probleme und jetzt konnte 
ich nicht mehr zum [Träger] gehen. Und jetzt habe ich mich entschlossen, nicht mehr 
hinzugehen.“ (KU13, Pos. 42–45) 

Die institutionalisierten sozialen Angebote, die den Tag strukturieren, sind immer freiwillig. Sie 
stellen niederschwellige Ermöglichungskontexte für Vernetzung im Rahmen zwanglosen 
Plauderns dar. Solche Formate stellen beispielsweise das „Wohnzimmer“ oder die irreführende 
Bezeichnung „Morgenrunde“ dar – dieser Begriff wird mit einer Institution des VBW assoziiert. 
Immer eröffnen sich in diesen Angeboten niederschwellige, wenig spezifizierte 
Interaktionsgelegenheiten: 
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„Das ist jetzt neu eingeführt worden, also die Morgenrunde war immer von halb 10 bis 
10, das war ein einzelner Termin am Tag, und jetzt seit Anfang Februar ist das neue 
Konzept. Das finde ich schon gut, weil da ist von halb 10 bzw. 10 bis 12 dieser 
Gemeinschaftsraum in [Türnummer] geöffnet, die Morgenrunde dauert eine Stunde 
von 10 bis 11. Und da ist auch viel mehr Raum für Vernetzung. Und es ist super. Dann 
noch auf Initiative von einem Betreuer wurde ein Format eingeführt, das heißt 
‚Wohnzimmer‘, das war immer dienstags, das ist jetzt dienstags und Freitag, eine 
Stunde am Abend, quasi wie Morgenrunde, wo halt geplaudert, gespielt, Kaffee 
getrunken oder sonst was, wird.“ (KU11, Pos. 18). 

„Unter der Woche habe ich Termine und da gibt’s am Dienstag und am Freitag eine 
Stunde, da kann man dann hierherkommen und spielen und plaudern. Der hat viel Zeit 
(unv.) / die machen mit uns eine Zeit aus, wenn man nachfragt, heute oder morgen, so 
kurze Spaziergänge. Und dann geben sie uns einen Termin.“ (KU12, Pos. 66) 

Strukturierung des Alltags kann auch darin bestehen, dass die Kund:innen mit den 
Mitarbeiter:innen Alltagsaktivitäten planen. So beschreibt ein:e Kund:in, dass er:sie bei der 
Körperhygiene nachlässig war. Um dieser Nachlässigkeit zu begegnen, gab ihm:ihr der:die 
Mitarbeiter:in einen „Duschplan“, mit dessen Hilfe er:sie seine:ihre Körperhygiene im Alltag 
strukturieren konnte. 

„Ja, das mach ich allein. Ich hab jetzt aber, weil ich bissl nachlässig war, das geb ich zu, 
ich war nachlässig, ähm, hab ich jetzt einen Plan bekommen, das hat meine 
Bezugsbetreuerin gemacht, also angegeben, wann ich duschen soll, an welchem Tag 
und wann nicht. Und wenn ich war an dem Tag, dann kann ich, soll ichs abhaken, und 
wenn ich nicht war, wenn ich wieder mal zu faul war oder wegen Gründen auch immer 
oder wenn ich weg war und zu spät gekommen bin, geh ich auch nicht. Dann halt mach 
ich ein X drauf und das hängt eh am / an der Tür aufm Bad.“ (KU2, Pos. 94) 

6.4.4. Von der Wohngemeinschaft zur Nachbarschaft 

Ein wichtiger Teil des Deinstitutionalisierungsprozesses ist die Auflösung der sozialen Ordnung, 
die das gemeinsame Wohnen unter Bedingungen gemeinsamer Sanitärräume und Küche sowie 
eines gemeinsamen Wohnzimmers strukturiert. Gemäß den theoretischen Annahmen bilden die 
Kund:innen eines GVBs keine Wohngemeinschaft, sondern können, indem sie den Status von 
Mieter:innen einnehmen, die über Privaträume verfügen, nach eigenem Ermessen engere 
(freundschaftliche) oder losere nachbarschaftliche Beziehungen eingehen. Wie beim Wohnen so 
üblich wird die soziale Ordnung eines GVBs daher über die räumliche Nachbarschaft und die 
Regeln der Hausordnung strukturiert. In den Interviews mit Kund:innen fanden sich viele 
Hinweise, die den postulierten Prozess belegen und konkretisieren, was im Folgenden dargestellt 
werden soll. 

Ein:e Kund:in spricht die gegenüber dem VBW veränderten Beziehungsstrukturen, die sich seit der 
Eröffnung des GVBs gebildet haben, mit Begriffen wie „Gruppe“, „Freunde“ und „Clique“ an: 

„Ich muss auch dazu sagen, es haben sich auch schon sehr viele Gruppen gebildet, 
Freunde, Freundschaften auch schon gebildet hier im Wohnhaus. Das zum Beispiel. Wir 
haben eine Dreierclique, die [Name1], ich und [Name2] zum Beispiel. Wir gehen auch 



 

Langzeitevaluierung GVB 2022–25 – Gesamtbericht  Seite 144 von 231 

gleich am Anfang in den Prater gemeinsam und so, wir machen verschiedene 
unterschiedliche Sachen.“ (KU15, Pos. 146) 

Diese „Gruppen“ werden durch kleine Netzwerke von drei, manchmal auch mehr Personen 
gebildet: 

„I: Und wie verstehst du dich mit den anderen Bewohnern? Hast da Freunde? 

KU: Na, meiste Zeit bin ich ab und zu bei der [Name1] unten. Ab und zu auch. Ja, die 
[Name2] ist ab und zu ein bissel anstrengend. Ja. 

I: Okay. 

KU: Aber ich bin oft ... der [Name2], ab und zu bei der [Name3] bin ich oben.“ (KU24, 
Pos. 22–25) 

Aber diese differenzierten Kleingruppen bilden dennoch eine größere Einheit, die 
derselbe:dieselbe Kund:in, der:die von einer „Dreierclique“ gesprochen hatte, mit dem Begriff 
„Familie“ beschreibt. Der Bezugspunkt für die „Familie“ ist aber nicht die Wohngemeinschaft, 
sondern das Haus. Auf Nachfrage des:der Interviewer:in, ob sich die Kund:innen mit dem Haus 
verbunden fühlen, heißt es: 

„KU15: Man kann sagen. Kann sagen, es [ist] wie in einer Familie. 

KU16: Ja, wir sind so Familie geworden. Wahrscheinlich. [...] 

KU15: Wir haben auch Fotos aufgehängt. Was wir auch alles machen [mit den] 
Betreuern.“ (KU15+KU16, Pos. 251–255) 

Rauchen ist in vielen GVBs eine unter den Kund:innen weit verbreitete Praxis: „Meistens rauchen 
wir draußen (lacht).“ (KU4, Pos. 71). Entsprechend ist gemeinsames Rauchen in den 
Außenräumen eine wichtige Gelegenheit für das Knüpfen nachbarschaftlicher Beziehungen – 
und ein Anknüpfungspunkt für informelle Begleitung. 

In der Praktik des gemeinsamen Rauchens kommt der selbstgewählte Charakter 
nachbarschaftlicher Beziehungen zum Ausdruck. Auch wenn die Kund:innen einander kennen, gibt 
es einzelne Kund:innen, zu denen mehr Kontakt besteht: 

„KU: Nein, nein. Ich habe eh ... 

I: Neue Freunde? 

KU: Wo? Da jetzt? Oder insgesamt? 

I: Zuerst da. 

KU: Kennen tue ich alle, aber. Also meisten unterhalten tue ich mich mit dem [Name]. 
Der wohnt links bei der schwarzen Tür. Mit dem bin ich immer draußen rauchen.“ 
(KU45, Pos. 9–13) 

Ein anderer Interaktionsanlass ist die Gelegenheitsstruktur, die durch die Medikamentenausgabe 
vor dem Stützpunkt entsteht. So meint ein:e Kund:in:  
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„Und ja, ich komme täglich runter und hole mir meine Medikamente ab im Büro. Und 
da sehe ich dann meistens die Leute hinspazieren. Ja, und dann unterhalten wir uns 
auch ein bisschen.“ (KU47, Pos. 117) 

Auch gemeinsame Ausflüge mit anderen Kund:innen, die sich dazu selbst finden, stellen eine 
Aktivität dar, in der Selbstbestimmung und das nachbarschaftliche Beziehungsnetzwerk zum 
Ausdruck kommen. Ein:e Kund:in verknüpft die Veränderungserfahrung gegenüber dem Wohnen 
in der WG mit der Möglichkeit, gemeinsam Ausflüge zu unternehmen: 

„Weil ich eine eigene Wohnung habe. Ich kann machen, was ich will. Und ich kann auch 
mit die anderen Ausflüge machen. Das gefällt mir.“ (KU17, Pos. 25) 

In der Darstellung eines:einer Kund:in kommt ein wichtiger Effekt der neuen und selbstgewählten 
nachbarschaftlichen Begegnungen besonders deutlich zum Ausdruck. Denn die selbstgewählte 
Sozialität, die in diesem Fall nicht als (enge) Beziehung, sondern als bloßer „Kontakt“ beschrieben 
wird, beruht umgekehrt auf der Rückzugsmöglichkeit in den Privatraum. Damit nimmt nicht nur 
die Interaktionsdichte ab, wie sie im VBW-Setting des gemeinsamen Wohnzimmers herrscht, 
sondern auch emotionale Spannungen werden weniger, mit dem Ergebnis, dass die Kund:innen 
ihre „Ruhe“ haben. Nachbarschaftskontakte ergeben sich dennoch zwanglos über die räumlichen 
Interaktionsgelegenheiten der Begegnung am Gang oder auch des gemeinsamen Spielens im 
Sozialraum: 

„Und ich muss ganz ehrlich sagen, was anders ist als zu meinem vollbetreuten Wohnen, 
ist, du hast nicht / du hast zwar schon einen Nachbarkontakt, aber nicht so intensiv, 
wie als wenn du in einem Haus wohnst. Also wir wohnen zwar in einem Haus, aber bei 
der vollbetreuten WG ist es halt, du bist halt gemeinsam im Wohnzimmer, bist 
gemeinsam am Kochen in der Küche und da hast du viel mehr Überschneidungspunkte 
und hier hat jeder so seine eigene Wohnung und daher ist es halt doch ein bisschen 
anders. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das jetzt nicht als Nachteil. Man hat eher 
mehr seine Ruhe und mein ganzes Sozialleben habe ich dann eben über den American 
Football Club. Und wenn man sich mal über einen Gang im Haus drüben über den Weg 
läuft, quatscht man eh. Also es ist überhaupt kein Nachteil. Hin und wieder spielen wir 
auch Tischtennis. Hier in der Garage ist ein Tischtennistisch oder früher noch haben wir 
Brettspiele gespielt. Wir spielen Siedler relativ oft.“ (KU22, Pos. 16) 

Der Gemeinschaftscharakter geht aber auch nicht ganz verloren. Der:die Kund:in ergänzt, dass die 
Nachbarschaft über das Maß hinausgeht, wie man es aus großen Wohnhausanlagen, als Beispiel 
dient Alt Erlaa, kennt: 

„I: Kann man eigentlich sagen, dass die anderen Bewohner zum Wohlbefinden etwas 
beitragen?  

KU: Teilweise. Kommt drauf an, wie du dich mit ihnen / Ich verstehe mich mit 
manchem mehr, manchmal weniger, aber schon ein bisschen, weil du doch dann noch 
dieses Sozialgefüge ein bisschen mithast. Ja, weil wenn du irgendwo in Alt Erlaa 
wohnen würdest, in Alt Erlaa ist es natürlich was anderes, weil du kannst nicht alle 
deine Nachbarn [kennen] oder so, aber hier hast du es noch eher. Ja. 

I: Das ist ein bisschen eine Gemeinschaft. 
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KU: Ein bisschen ja, ein bisschen. So jetzt nicht sehr extrem oder so, aber ein bisschen. 
Ja.“ (KU22, Pos. 160–163) 

Ein:e Kund:in bestimmt die Position der anderen Kund:innen, die sich weder als 
Mitbewohner:innen einer WG beschreiben lassen noch als Freund:innen (als Teil der engeren 
Kleinguppen-Netzwerke), mit dem Begriff „Kollege“. Die „Kollegen“ im GVB werden von den 
Freund:innen, zu denen er:sie außerhalb der Wohnsituation Beziehungen hat, unterschieden. Die 
begriffliche Differenzierung ist ein individueller Sprachgebrauch und auf diesen Fall beschränkt. 
Auch Kund:innen, zu denen eine freundschaftliche Beziehung besteht, werden als 
„Mitbewohner:innen“ bezeichnet: 

„I: Und auch gut, wenn man sich das aussuchen kann. 

KU: Auf jeden Fall. Ich habe hier ein paar Leute, mit denen ich mich sehr gut verstehe. 
Und außerhalb, die richtigen Freunde habe ich halt außerhalb, die auch für mich privat 
da sind, wenn es mal nicht so gut geht. Genau, hier sind es mehr so Kollegen, aber 
richtige Freunde habe ich außerhalb. Die kenne ich schon lange und so was. Und ja. 

I: Aha. WG-Kollegen würden Sie sagen? 

KU: Ja, Bewohner. Mit einer Mitbewohnerin verstehe ich mich am meisten. Da ist auch 
so Freundschaft also. Ja, Ja.“ (KU33, Pos. 24–27) 

Raumangebot für soziales Leben 

Das Raumangebot unterstützt das nachbarschaftliche soziale Leben in den GVBs. Die Kund:innen 
nutzen die Räume für gemeinsame Aktivitäten, wie Spiele spielen, Musik hören, fernsehen, 
plaudern und Kaffee trinken oder sie treffen sich dort mit ihren Betreuer:innen.  

Das Raumangebot ist in allen GVBs vorhanden, aber sehr unterschiedlich ausgestaltet. Manche 
GVBs verfügen über große Terrassen, einen Garten und mehrere Gemeinschaftsräume. Andere 
haben einen kleinen Sozialraum.  

Je nach Hintergrund der Kund:innen wird auf den barrierefreien Zugang zu den 
Gemeinschaftsräumen geachtet, möglichst über einen gemeinsamen Gang oder das Stiegenhaus. 
In manchen Fällen müssen die Kund:innen einen Hof durchqueren, um den Gemeinschaftsraum zu 
erreichen, was bei Kälte und Regen bereits eine Hürde darstellen kann. Insbesondere im Sommer 
verlagert sich das Leben im GVB in die Außenräume; Terrassen und Vorgärten werden für das 
Alleine-Sitzen ebenso genutzt wie für gemeinsames Kaffeetrinken.  

Oft bilden sich, wie bereits dargestellt, unterstützt durch das Raumangebot kleine 
Freundschaftsnetzwerke: 

„I: Haben Sie soziale Kontakte, da, wo Sie jetzt wohnen? 

KU: Da, wo ich wohn, da habe ich den [Name] als sozialen Kontakt und den [Name]. 
Mit denen treffe ich mich immer im Gemeinschaftsraum. Und die Frau [Name], mit der 
unterhalte ich mich öfters.  

I: Und das passt gut?  

KU: Das passt gut, aber könnte mehr sein.“ (KU13, Pos. 287–290) 
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Ein:e andere:r Kund:in dieses GVBs empfindet es als Hilfe, dass man „andere Leute um sich herum“ 
haben kann, wenn man die Wohnung verlässt: 

„Auch dass man andere Leute um sich herum hat, man geht von der Tür rein und man 
ist nicht alleine und das war auch eine große Hilfe.“  (KU14, Pos. 32) 

Dieser Umstand wird dem:der Kund:in, der:die aufgrund seiner:ihrer allgemeinen Situation aus 
dem GVB in eine weniger betreuungsintensive Wohnsituation wechseln wird, abgehen: 

„Wenn man zur Haustür rausgeht, dass man gleich immer jemanden hat. Das ist was 
sehr Positives. Das wird mir sicher auch abgehen.“ (KU14, Pos. 127) 

Auch andere Orte, wie die Waschküche, können zur Gelegenheit für nachbarschaftlichen Kontakt 
werden: 

„Und es ist immer recht nett, in der Waschküche trifft man sich auch meistens (lacht). 
Waschküche oder Küche. Das ist immer ganz nett.“ (KU14, Pos. 97) 

Selbst dort, wo das Raumangebot gering ausfällt, finden die Kund:innen Wege, um sich zu treffen: 

„Also entweder vorne, im Vorraum oder hier. Und sitzen hier zusammen im Garten, 
oder? Ja. Im Sommer haben wir hier Tennis, also Federball gespielt. Ja. Oder Minigolf 
oder so was.“ (KU30, Pos. 148) 

In einem GVB verfügen die Kund:innen über gemeinsame Balkone für je zwei Wohnungen, deren 
Pflege den betreffenden Kund:innen gemeinsam zukommt: 

„I: Wie gefällts dir da überhaupt. 

KU: Super schön. Balkon habe ich auch oben. Der Balkon ist groß, aber [ich habe ihn] 
nicht allein, sondern mit der [Name] zusammen. 

I: Habt ihr immer zu zweit, habe ich gehört. 

KU: Ja, mit Blumen und mit.  

MA: Ich glaube, das musst du dann schon herzeigen. 

KU: Ja.“ (KU28, Pos. 56–61) 

Gärten und Terrassen laden dazu ein, kleine Anbauprojekte zu starten: 

„KU: Auf der Terrasse, Dachterrasse. Und da [hat] man die Dille selber angebaut. Und 
das gedeiht alles so gut, weil in meinem Garten habe ich Paprika probiert, die waren ja 
lachhaft. Ja. 

I: Da haben sie viel Sonne. 

KU: Ja, ich habe ein Glashäuschen, da haben wir Tomaten auch angesetzt.“ (KU23, Pos. 
103–105) 

Die Gemeinschaftsräume werden sowohl für Betreuungsgespräche als auch für gemeinsame 
Aktivitäten der Kund:innen genutzt: 
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„I: Und wofür nutzt ihr diese Gemeinschaftsräume? Wofür nützt ihr das? Du hast jetzt 
erzählt, ihr esst gemeinsam, oder?  

KU: Ab und zu mal. Das ist ein normales Gesprächs/ sowie ein Raum für die Übergabe, 
wo die Betreuer machen und so, okay. Genau. 

I: Aber macht ihr das jetzt mit Bewohnern, dass ihr da irgendwelche gemeinsamen 
Treffen organisiert? 

KU: Spielen und ab und zu schauen wir einen Film auch.“ (KU20, Pos. 218–221) 

In einem GVB hat sich die Nutzung des Gartens erst entwickelt. Der nunmehr offene Garten wird 
als „Vorteil“ gegenüber der WG gesehen, in der der:die Kund:in vorher wohnte. Besonders schön 
findet er:sie einen Feigenbaum, dessen Früchte die Kund:innen im Sommer genießen: 

„Der Vorteil, was wir jetzt auch neuerdings haben, ist, wir haben jetzt den Garten, der 
war früher zugesperrt, aber jetzt ist er immer offen. Und natürlich war es im Sommer 
noch das Riesenhighlight ist und sogar drüben sich zeigen, kannst vom Baum die Feige 
runternehmen und essen. Aber die meisten sind jetzt schon halt vorbei. Das dauert 
jetzt wieder ein paar Wochen. Wir haben viele kleine drauf.“ (KU22, Pos. 85) 

Ein:e andere:r Kund:in dieses GVBs nutzt den Garten für zwangloses Treffen und Plaudern: „Im 
Garten gibt es ein Gartenhäuschen und mit Vorgarten und da kann man sich hinsetzen und 
tratschen.“ (KU21, Pos. 51) 

Intimität, Beziehungen, Sexualität 

Intimbeziehungen und Partnerschaften waren bei den Kund:innen vereinzelt Thema. Bei manchen 
Kund:innen liegen Partnerschaften viele Jahre zurück und bilden in der aktuellen Lebenssituation 
keinen Fokus (obwohl es oft den Wunsch danach oder zumindest die Offenheit dafür gibt):  

„I: Haben Sie eine Beziehung oder Partnerschaft? 

KU: Nein. 

I: Okay. 

KU: Hat manchmal nicht so hingehauen. Da bin ich lieber Single. Also lieber daweil 
solo. Vielleicht irgendwann einmal. Aber das lasse ich auf mich zukommen.“ (KU33, 
Pos. 183–186) 

Partner:innen können in allen GVBs bei den Kund:innen übernachten. Bei einem:einer Kund:in ist 
das Leben mit dem:der Partner:in Teil des Tagesablaufs: 

„I: Kannst du so ein bisschen erzählen, wie dein Tagesablauf ist? 

KU: Ich stehe früh auf, tu frühstücken, dann lege ich mich meistens wieder mal hin, 
kurz, und dann hole ich die Freundin von der Arbeit ab und dann fahren wir 
gemeinsam her.“ (KU20, Pos. 16–17) 

Manchmal übernachten Kund:innen umgekehrt bei ihren Partner:innen: 

„KU: Und am Sonntag fahre ich immer zu meinem Freund. 
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I: Ihr trefft euch immer am Sonntag. Und da kommt er dich auch manchmal besuchen? 
Hierher? Oder fährst du immer zu ihm? 

KU: Ich fahre immer zu ihm.“ (KU18, Pos. 67–69) 

In zwei Interviews entstand die Situation, dass Partner:innen, die in demselben GVB 
wohnten, beim Interview dabei waren oder dazukamen. Auch diese Situationen sind ein 
Hinweis darauf, dass Partnerschaften in GVBs gelebt werden.   

6.5. Wirkungen (Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, 
Zufriedenheit) 

6.5.1. Verbesserung des Allgemeinbefindens, des Gesundheitszustands, 
Reduktion von Medikamenten 

Wirkungen der Wohnform auf den Gesundheitszustand sind komplex und müssen vorsichtig 
interpretiert werden. Für einige Wirkungen gibt es in Einzelfällen Evidenz, etwa beim Rückgang 
von Symptomen oder bei der Reduktion von Medikamenten. Im Einzelfall muss auch bewertet 
werden, ob die Wirkungen auf das Wohnen selbst, auf die Betreuung oder auf andere Faktoren 
zurückgeführt werden können.  

Ein wichtiges Element, das zur Stabilisierung der Situation beiträgt, ist die Gewissheit, dass mit 
einem rund um die Uhr besetzten Stützpunkt im Notfall immer Unterstützung da ist. Ein:e Kund:in 
gibt an, dass dieses Wissen, dabei hilft, seine:ihre Situation zu stabilisieren und Panikattacken zu 
vermeiden. Selbstverletzungen und Krankenhausaufenthalte gehen zurück: 

„Erstens, ich bin nicht mehr allein, was mir sehr hilft, weil ich daneben auch immer 
Panikattacken bekommen habe, weil ich mich so allein gefühlt habe. Und ich hab mich 
jetzt schon länger nicht mehr selbst verletzt und war auch länger nicht mehr im 
Krankenhaus, wegen psychischen oder körperverletzenden Dingen, und am Rest 
arbeite ich noch.“ (KU1, Pos. 20) 

Und er:sie ergänzt auch den positiven Effekt des Lebens „mit anderen“: 

„I: Und haben Sie das Gefühl, seitdem Sie hier wohnen, dass Ihr Leben besser ist als 
vorher?  

KU: Es ist am Besserwerden. Ich bin weniger depressiv und ich habe mich länger nicht 
mehr selbst verletzt und lange keinen Selbstmordversuch gehabt. Und es macht mir 
Spaß, mit anderen hier zu sein.“ (KU1, Pos. 199–200) 

Andere Kund:innen sind in der Einschätzung der Veränderung ihres Gesundheitszustands weniger 
bestimmt und relativieren ihre Einschätzung („wahrscheinlich ziemlich verbessert“): 

„Aber es geht ja auch darum, was hat sich verbessert in den Jahren, wo ich hier bin. 
Mein psychischer Zustand allgemein hat sich wahrscheinlich ziemlich verbessert.“ 
(KU11, Pos. 121) 

Vom Rückgang zumindest der Intensität von Panikattacken berichtet ein:e andere:r Kund:in – 
auch hier ist nicht klar, wie diese Entwicklungen richtig zugerechnet werden können und welchen 
Beitrag das GVB-Wohnen leistet: 
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„Ja, es ist besser geworden, auf jeden Fall. Im Großen und Ganzen ist es besser 
geworden. Es gibt schon noch die Punkte, wo es mir schlecht geht, wo ich auch noch 
Panikattacken habe. Aber harmlosere Panikattacken wie vor einem Jahr noch oder vor 
über einem Jahr noch. Weil stationär bin ich ja im [Datum] aufgenommen worden und 
da davor ging es mir noch sehr, sehr schlecht.“ (KU13, Pos. 274) 

Auch wenn die Zurechnung schwierig ist, werden rückblickend die Wohnsituation und der 
Gesundheitszustand (und die Lebenszufriedenheit) in Parallele gesetzt: 

„I: Ob das Leben besser ist als vorher.   

KU: Also auf jeden Fall besser als vorher, als ich in einem anderen betreuten 
Wohnheim war. Das kann ich schon deutlich sagen.   

I: Was ist da besser?   

KU: Ich fühl mich besser. Ich mein, die Pension (unv.) war eine Katastrophe, das 
Übergangshaus, mein psychischer Zustand war damals auch schlechter.“  (KU11, Pos. 
173–176) 

Gesundheitliche Wirkungen lassen sich auch auf die Begleitung zurückführen, haben also weniger 
etwas mit der Wohnform selbst zu tun. So ist es einem:einer Kund:in im Rahmen der Begleitung 
gelungen, einen regelmäßigen Rhythmus der Medikamenteneinnahme zu finden, was zusammen 
mit dem Einhalten von Arztterminen insgesamt zu einer Verbesserung der gesundheitlichen 
Situation führte: 

„Und großes Thema war auch Medikamenteneinnahme, dass ich daran auch erinnert 
worden bin, dass ich auch wirklich regelmäßig meine Medikamente genommen hab. 
Daraufhin ist es mir natürlich auch besser gegangen, auch meine Arzttermine 
eingehalten habe, weil ich hab dann immer die Medikamente abgesetzt, dann hat das 
der eine Arzt nicht mehr gewusst und dann bin ich da hingegangen, da ist dann doch 
eine Regelmäßigkeit reingekommen und ein Auge drauf.“  (KU14, Pos. 28–30) 

Verhinderung/Reduktion von Vereinsamung 

Die Kontakte mit Betreuer:innen und die nachbarschaftlichen Beziehungen, die durch die 
Gemeinschaftsräume unterstützt und gefördert werden, haben eine wichtige Funktion beim 
Verhindern von Vereinsamung, einem Risiko des selbstständigen Wohnens auf der sozialen Ebene: 

„Ich fühle mich nicht mehr so einsam. Früher schon, aber jetzt mittlerweile – nein. Ich 
habe meine Leute, die da sind, die ich brauche, und weiß, aha, es ist jemand da. Ich 
habe keinen Grund, mich einsam zu fühlen.“ (KU33, Pos. 175–178) 

„Da ist es anders, weil dort jederzeit kann ich hingehen, den Betreuer aussprechen und. 
Ja, ich bin nicht mehr so alleine wie beim Gemeindewohnung, weil ich da bin. Ich habe 
keine mehr. Keine Personen da. Ja.“ (KU73, Pos. 476) 

„I: Und haben Sie eigentlich manchmal das Gefühl, dass Sie einsam sind? 

KU: Es kommt eigentlich nur ganz selten vor.“ (KU69, Pos. 228–229) 
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Ein:e Kund:in erzählt von der verpflichtenden Aktivität des gemeinsamen Kochens „für die ganze 
Gruppe“ in einem VBW, in dem er:sie früher lebte. Diese Aktivität empfand er:sie als sehr 
belastend, nicht nur wegen der Verpflichtung, sondern auch weil er:sie sich die Fähigkeit des 
Kochens abspricht: 

„I: Haben Sie dort gekocht? 

KU: Nein, aber wir haben für andere kochen müssen, einmal in der Woche, 
gemeinsames Kochen für die ganze Gruppe und da habe ich mir sehr schwergetan. Da 
hatte ich wirklich schlimme Gedanken, weil es mir so schlecht gegangen ist, weil ich so 
einen Stress hatte.“ (KU13, Pos. 88–90) 

6.5.2. Ruhe finden, geringere Interaktionsdichte, deeskalierende Wirkung 

Der Hinweis auf Ruhe ist ein durchgängiges Thema der Interviews und steht bei Kund:innen, die 
vorher in einer WG lebten, häufig im Kontrast zur interaktiv dichten, lauten Situation der 
Wohnzimmer-Atmosphäre: 

„I: Und jetzt ist es hier ruhig?  

KU:  Ja, jetzt ist Ruhe.   

I: Und verbringen Sie viel Zeit hier im Zimmer?   

KU: Ja, ich verbringe viel Zeit im Zimmer.“ (KU8, Pos. 3–6) 

Ruhe ist unmittelbar mit der Möglichkeit verbunden, sich nach Wunsch und bei Bedarf in die 
eigene Wohnung zurückziehen zu können, zu der weder andere Kund:innen noch Besucher:innen 
von außerhalb Zutritt haben: 

„I: Und was ist da jetzt anders?  

MA: Die Ruhe offensichtlich und dass er von der Verlobten ein bisschen Abstand hat.  

KU: (unv.)  

MA: Da habt ihr alle gestritten?  

KU: (unv.) das ist mir dann auch [auf] die Nerven gegangen.  

MA: Ist klar, verständlich.  

I: Und da ist es jetzt ruhiger?  

KU: Ja.“ (KU9, Pos. 19–26) 

 

„I: Was hat sich so geändert, seitdem Sie Ihre eigene Wohnung haben? 

KU: Ja, jetzt habe ich, muss ich mit niemandem Bad und Klo teilen und habe meine 
Ruhe. Also kann ich mich, weil wenn ich beide Türen zumache, ist es ruhig, da ist gar 
nichts. Genieß ich so oben, hab ich meine Ruhe. Ich habe es gerne auch gemütlich in 
Ruhe. Genau. Ja. (KU33, Pos. 20–21) 
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Kund:innen, die aus dem VBW in einer WG kamen, beschrieben die WG-Situation als dicht, laut und 
nah. Dem gegenüber schätzen und genießen sie die Ruhe der eigenen Wohnung im GVB. 

„MA: Das war schon ein bisschen das Thema in der WG, in der du vorher warst, dass da 
so ein Wirbel manchmal war. 

KU: Ja. 

MA: Ich glaube, deswegen taugts dir gerade, dass du eine Wohnung hast, bei der du die 
Tür zumachen kannst, oder? 

KU: Ja.“  (KU5, Pos. 134–137) 

Mit dem Rückzugsraum ist auch das Gefühl der Sicherheit verbunden. Die Wohnung wird 
als Ort begriffen, um den herum „Lebensraum“ aufgebaut wird: 

„Und ich weiß auch, die Wohnung ist meine Wohnung. Ich kann mich zurückziehen, da 
bin ich sicher und deswegen habe ich mir da so meinen Lebensraum erarbeitet.“ (KU76, 
Pos. 203) 

Im GVB haben die Kund:innen nachbarschaftlichen Kontakt. Sie wohnen nicht gemeinsam. Das 
Setting ist weniger dicht, es gibt weniger „Überschneidungspunkte“ mit dem Ergebnis: „Man hat 
eher mehr seine Ruhe“: 

„Und ich muss ganz ehrlich sagen, was anders ist als zu meinem vollbetreuten Wohnen, 
ist, du hast nicht / du hast zwar schon einen Nachbarkontakt, aber nicht so intensiv, 
wie als wenn du in einem Haus wohnst. Also wir wohnen zwar in einem Haus, aber bei 
der vollbetreuten WG ist es halt, du bist halt gemeinsam im Wohnzimmer, bist 
gemeinsam am Kochen in der Küche und da hast du viel mehr Überschneidungspunkte 
und hier hat jeder so seine eigene Wohnung und daher ist es halt doch ein bisschen 
anders. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das jetzt nicht als Nachteil. Man hat eher 
mehr seine Ruhe.“ (KU22, Pos. 16) 

Die weniger dichte Situation hilft auch, Spannungen zwischen Kund:innen zu reduzieren und 
Konflikte zu deeskalieren. Damit wird die Situation insgesamt weniger belastend.  

6.5.3. Wirkungen mit Bezug auf die Wohnzufriedenheit 

Die Kund:innen berichten durchgängig von einer hohen bzw. von einer zunehmenden 
Wohnzufriedenheit: 

„I: Zum Abschluss: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben im Moment? 

KU: Auf einer Skala von 1 bis 10: 3 oder 4. Ich bin jetzt zufriedener als vor ein paar 
Monaten.“ (KU11, Pos. 162–163) 

„I: Und sag mal, seitdemst hier wohnst. Hast das Gefühl, dass dein Leben besser ist? 

KU: Ein bisschen geht es mir schon besser, seit ich da bin. Aha. Also glücklich bin ich 
schon.“ (KU32, Pos. 190–191) 

Für eine:n Kund:in ist Regelmäßigkeit wichtig, „dass alles in seinen Bahnen läuft“ – was eben auch 
in einer Wohn- und Betreuungssituation möglich ist, in der das soziale Leben lediglich rudimentär 
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institutionalisiert ist. Dann ist es allerdings Angelegenheit individueller Gestaltung und 
Aushandlung: 

„I: Wie zufrieden sind Sie im Moment mit Ihrem Leben? 

KU: Von null bis zehn, wenn null das wenigste ist und zehn das meiste, dann bin ich so 
auf sieben. Also doch, ja, läuft gut momentan. Ich bin auch wirklich seit eineinhalb 
Jahren sehr stabil. Also kein Krankenhausaufenthalt in Notsituationen (unv.) geplant. 

I: Was hilft Ihnen da, sich stabil zu fühlen? 

KU: Eh die ganze Umgebung und dass ich Medikamente nehme, dass ich betreut bin 
und dass alles in seinen Bahnen läuft. Vor allem auch diese Gleichmäßigkeit, das ist 
wichtig für mich.“ (KU14, Pos. 247–253) 

Die Wohnzufriedenheit wird bei einem:einer anderen Kund:in durch (lösbare) Konflikte ein wenig 
getrübt. Aber die Tatsache, dass er:sie eine eigene Wohnung hat und sich trotzdem nie alleine 
fühlt, schafft ein hohes Zufriedenheitsgefühl: 

„Zehn ist ganz zufrieden. Eins ist überhaupt nicht zufrieden. Ich würde sagen, acht. 
Einfach aus dem Grund, dass es, es gibt sehr oft Konflikte und es gibt auch Probleme, 
aber es lässt sich immer alles gut lösen. Es gibt sehr viele Sachen mit, wo man 
aufpassen muss. Was es auch / Es ist auch manchmal schön zu wissen, dass jemand da 
ist, anstatt dass man immer nur alleine ist. Weil wenn ich jetzt sagen müsste, ich 
wohne jetzt in einer ganz eigenen Wohnung und ich hätte rundum niemanden, der da 
wäre, dann wäre das halt für mich schwierig.“ (KU30, Pos. 154) 

6.5.4. Wirkungen mit Bezug auf Selbstständigkeit 

Generelle Förderung von Selbstständigkeit 

Selbstständiges Wohnen ist ein Charakteristikum für das Leben in einem GVB. Ein:e Kund:in fasst 
seine:ihre Situation so zusammen:  

„Das also hier ist das Wohnen eigentlich komplett selbstständig. Also ich. Ich bin für 
meinen Haushalt komplett selbst zuständig. Wäsche waschen, essen.“ (KU75, Pos. 8) 

Einem:einer anderen Kund:in fällt der geringere Betreuungsschlüssel gegenüber dem VBW, in dem 
er:sie vorher lebte, auf. Zugleich bemerkt er:sie ein höheres Maß an Selbstständigkeit und 
Zutrauen in die eigenen Kompetenzen: 

„Ich trau mich auch mehr machen. Ich mach mehr selbstständig die, die Wohnung 
sauber, ich, ich fühl mich selbstständiger wie bei meiner alten WG, wo ich voll betreut 
bin.“ (KU2, Pos. 28) 

Die Betreuung nimmt die Form der Begleitung an, die er:sie in den Aspekten Unterstützung und 
Anleitung, Dinge selbst zu machen, beschreibt: 

„KU: Da krieg ich mehr Unterstützung als bei meiner alten WG, ich hab da schon 
Unterstützung bekommen, aber da hab ich halt alles allein machen müssen, und da 
helfen sie mir mehr als wie bei meiner alten WG.   
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I: Das heißt, sie helfen Ihnen, damit Sie es selber machen?   

KU: Ja, ja, sie unterstützen mich eher und da […], dass ich das alleine schaffen kann. 
Und die leiten mich an, die sagen, was ich mache, und manche gehen runter dann 
derweil, dass wenn ich das mach, und manche stehen oder sitzen bei mir und leiten 
mich an oder helfen mir sogar, wenn’s mir halt an dem Tag nicht so gut geht zum 
Beispiel. Oder sie gehen auch mit einkaufen, wenn’s mir nicht gut geht. Ich bin 
eigentlich selbstständig.“ (KU2, Pos. 38–40) 

Viele Kund:innen berichten davon, dass sie eine Zunahme von Selbstständigkeit als Veränderung 
infolge des Einzugs in den GVB wahrnehmen. In einem Fall geht die Selbstständigkeit mit der 
Stärkung von Selbstvertrauen einher: 

„I: Was hat sich für dich verändert, seitdem du hier wohnst? 

KU: Ja, ich bin schon selbstständiger geworden. Und mehr Selbstvertrauen.  

I: Kannst du da ein Beispiel bringen? 

KU: Selbstständig zum Beispiel. Wohnen und einige Sachen halt zusammenräumen.“ 
(KU16, Pos. 31–34) 

In einem anderen GVB drückt sich die Zunahme an Selbstständigkeit in Alltagsaktivitäten aus: 

„Mir gefällt es da viel besser. Da kann ich mehr machen, da kann ich mir selber / Ich 
kann mir jetzt zum Beispiel selber einen Kaffee machen. Ich kann eigentlich alles. Ich 
kann mir allein das Gesicht waschen, beim Duschen brauch ich nur Hilfe. Ich kann mich 
allein anziehen. Ich kann alles Mögliche.“ (KU41, Pos. 35) 

Das bereits angesprochene Selbstvertrauen drückt sich bei den Kund:innen in der Wahrnehmung 
aus, sich selbstständiges Alltagshandeln zuzutrauen. Im oben bereits erwähnten Fall (KU2) geht 
die zunehmende Selbstständigkeit mit dem Gefühl zunehmender psychischer Stabilität einher: 

„Ähm, dass ich mehr stabiler bin, auch wenn manche Tage bin ich so instabil, weil auch 
mehr Sachen passieren, weil wegen den vielen Einsätzen, was da passieren, und was 
mich auch belastet.“ (KU2, Pos. 28) 

Bei einem:einer Kund:in ist die Selbstständigkeit mit der Abnabelung von den Eltern verbunden 
und Teil der Erweiterung des Handlungsraums: 

„Weil jetzt bin ich endlich mehr selbstständig als davor. Weil ich wollte immer das tun 
und machen, was ich für richtig halte, was ich auch gerne tun wollte, und ich konnte es 
nicht. Ja, wegen meiner Mutter. Ja, jetzt bin ich froh, dass ich das jetzt alles selbst in 
die Hand nehme.“ (KU34, Pos. 47) 

Hausarbeit 

Arbeit im Haushalt (putzen, aufräumen, Geschirr abwaschen) ist ein durchgängiges Thema in allen 
GVBs. Infolge der unterstützenden Begleitung, bei der sich die Mitarbeiter:innen zurücknehmen 
und der eigenständigen Tätigkeit der Kund:innen möglichst viel Raum geben (dieser Form der 
Unterstützung begegneten wir am häufigsten), verbessern viele Kund:innen ihre diesbezüglichen 
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Kompetenzen. Bei dieser Kund:in sieht man sehr deutlich, wie die Kund:innen motiviert, bestärkt, 
angeleitet und mit subtilen Formen wie informellen Gesprächen begleitet werden: 

„I: Und weil Du gemeint hast, du brauchst noch Unterstützung. Was sind so Bereiche, 
wo du sagst, du brauchst Unterstützung? 

KU: Wo man Unterstützung braucht? Manchmal brauche ich halt Unterstützung. Beim 
Aufräumen zum Beispiel. Nur manchmal. Vieles mache ich schon sehr selbstständig 
und sehr ganz alleine. [...] Die Unterstützung besteht darin, dass wenn ich zum Beispiel 
sehr viel Abwasch habe und die letzten Tage echt faul war und sage, mir steht das jetzt 
über den Kopf, würde ich das gerne machen, aber ich habe keine Motivation, dass die 
Betreuer dann rauf kommen und sagen, ja gut, dann machen wir das zusammen, und 
dann nur Anweisungen geben und nur danebenstehen und sagen, ja gut, was magst du 
machen, wo soll ich dir helfen? Und dann quatschen wir und dann ist es halt, wie es, ja. 
Da macht man das halt so zu zweit.“ (KU30, Pos. 26–29) 

Der:die Kund:in gibt an, dass das Ausmaß an Unterstützung gegenüber selbstständiger 
Bewältigung von Hausarbeit von der Tagesverfassung abhängt: 

„Das ist unterschiedlich. Es kommt auf die, es kommt auf den Tag drauf an, es kommt 
auf die Situation drauf an, wie es mir persönlich geht, und dann wird geschaut, wie viel 
ist denn da? Muss man einen Geschirrspüler einschalten und braucht man da 
Unterstützung oder muss man Geschirrspüler ausräumen, einräumen und das Geschirr 
sortieren, weil es dann manchmal sehr viel ist, was schon fertig ist, und dann passt es 
vielleicht nicht mehr ganz so ins Regal, wenn man es nur so reinstellt, sondern man 
muss das wirklich geschlichtet werden, weil man dann vielleicht nicht genug Platz 
hätte.“ (KU30, Pos. 39) 

Ein:e andere:r Kund:in schildert, dass er:sie die Hausarbeit nicht gerne alleine macht und 
ihm:ihr die Motivation dazu fehlt. Er:sie freut sich über die Unterstützung der 
Mitarbeiter:innen, wenn diese Zeit haben. Motivierend wirkt auch die Hilfe des:der 
Partner:in: 

„I: Und mit deiner Wohnung. Du hast mir erzählt, dass du eigentlich sie recht ordentlich 
hältst und immer wieder aufräumst. Kriegst du da Unterstützung oder machst du das 
selbstständig? 

KU: Manchmal mit Unterstützung, manchmal selbst. 

I: Mhm. Wovon ist das abhängig? 

KU: Ob die Zeit haben oder nicht. 

I: Ah, okay. Das heißt, du bist froh, wenn sie dir helfen, aber manchmal haben sie 
einfach keine Zeit. Ja, okay. Und deine Verlobte hilft dir, oder? Ja. 

KU: Meine Verlobte hilft. 

I: Macht ihr das gemeinsam? 

KU: Ja, wir machen das gemeinsam. Meistens mache ich erst dann was, wenn sie da ist. 
Weil alleine habe ich keinen Bock. Meistens kein Bock.“ (KU34, Pos. 126–133) 
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Ein:e Kund:in mit einer kognitiven Behinderung sieht im Bereich der Hausarbeit Fortschritte 
Richtung Selbstständigkeit: „Selbstständiger ja, dass ich auch selber drum kümmere, die Wohnung 
sauber zu halten, ja, aufzuräumen.“ (KU16, Pos. 38) 

Mobilität 

Inwieweit die Kund:innen im öffentlichen Raum mobil sind und damit auch Alltagsaktivitäten wie 
Einkaufen oder Arztbesuche selbstständig erledigen können, hängt stark von der baulichen und 
der Versorgungsinfrastruktur ab. GVBs finden sich in verkehrsberuhigten Lagen mit hoher 
Gehfreundlichkeit (inklusive Rollstuhl-Nutzbarkeit) und Versorgungsdichte, aber genauso in 
weniger günstigen Lagen mit stark befahrenen Straßen in der Nähe und wenig ausgebauter 
Versorgungsinfrastruktur. In den Neubaugebieten wird die Infrastruktur oft erst aufgebaut. Dort 
ist es eine Frage der Zeit, bis die Kund:innen gute Bedingungen für die selbstständige Erledigung 
von Alltagswegen vorfinden. So braucht ein:e Kund:in, der:die selbstständig einkaufen kann und 
auch sein:ihr Geld selbstständig verwaltet, Hilfe beim Hin- und Zurückfahren. Aber auch in diesem 
Bereich sieht er:sie Verbesserungen in seiner:ihrer Selbstständigkeit: 

„Aber so fürs Hin- und Zurückfahren hierher ist es halt so, dass ich viel Unterstützung 
brauche. Weil das selbstständig noch schwierig ist. Wir üben das aber, dass es noch 
mehr selbstständiger wird. Ja.“ (KU30, Pos. 27) 

Termine wahrnehmen 

Termine, vor allem Arztbesuche, sind häufige und wichtige Alltagsverpflichtungen. Im GVB-
Setting wird im Rahmen der Begleitung daran gearbeitet, dass die Kund:innen diesen 
Verpflichtungen möglichst selbstständig nachkommen können: 

„Halt mit Terminen. Und jetzt nehme ich schon fast selbstständig die Termine wahr 
und ohne dass mir jemand sagt: ‚Du hast heute Termin.‘ Manchmal gibt es Tage, wo ich 
vergiss, aber nicht, dass ich sage: ‚Nein, ich geh nicht hin oder so‘, aber sonst passt.“ 
(KU20, Pos. 257) 

Wie viel Begleitung in Anspruch genommen wird und wie weit sie mitgeht (Begleitung auf dem 
Weg zum:zur Ärzt:in, bis in das Wartezimmer einer Ordination, Unterstützung beim Termin), ist 
Angelegenheit individueller Aushandlung. 

6.5.5.  Wirkungen mit Bezug auf Selbstbestimmung 

Die bereits erwähnten Effekte der geringeren Kontaktdichte und der Möglichkeit, sich in die 
eigene Wohnung zurückzuziehen, können auch als wichtige Ressource für Selbstbestimmung 
gesehen werden. Für viele Kund:innen ist es ebenso bedeutsam, sich zurückziehen zu können, wie 
die Chance, Gemeinschaft zu erleben. Die Möglichkeit, zwischen Privatheit und Sozialität zu 
wählen, ist ein zentraler Aspekt der „Lebensqualität“ im GVB: 

„Ich mein, es sind zwei Seiten – einerseits sind mir soziale Kontakte extrem wichtig, 
aber die eigene Wohnung zu haben, ist dann auch ein Punkt in der Lebensqualität.“ 
(KU11, Pos. 176) 
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Ein wichtiger Aspekt der Selbstbestimmung ist das Verfügen über Geld. Das Verfügen über Geld 
ist in den meisten Fällen zwischen den Kund:innen und ihren Erwachsenenvertreter:innen 
geregelt. Die Mitarbeiter:innen sind nur am Rand involviert und grenzen sich diesbezüglich mit 
dem Hinweis, dafür nicht zuständig zu sein, ab. In einigen Fällen können die Kund:innen frei über 
ihr Geld verfügen und ihre Rechnungen selbst bezahlen:  

„Also im Geschäft mache ich alles selber und ich zahle auch selber und ich habe auch 
alles selber.“ (KU30, Pos. 27) 

In einem Fall verschwimmt das Verfügen über Geld mit der Erfahrung von Selbstständigkeit, in 
der aber auch die Entscheidungsfreiheit (gegenüber dem VBW) zum Ausdruck kommt: 

„KU: Geld abheben tu ich auch selbstständig. Alleine jetzt. Ja alles, was ich davor nicht 
machen konnte. 

I: Was war das zum Beispiel? 

KU: Ja, also selbst einkaufen gehen, was ich esse und was nicht. Dann auch noch mit 
Geld abheben, durfte ich nicht und ich durfte einiges nicht so wie jetzt.“  (KU32, Pos. 
63–65) 

6.6. Probleme und Herausforderungen 

6.6.1. Schlechte Versorgungsinfrastruktur und fehlende Barrierefreiheit 

Wir haben an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass die Versorgungsinfrastruktur in einem 
barrierearmen Wohnumfeld eine Schlüsselkategorie für die Ermöglichung von 
Selbstständigkeit darstellt. Dieses Problem wird uns auch von den Kund:innen bestätigt. Die 
fehlende fußläufige bzw. rollstuhlgerechte Erreichbarkeit eines Supermarkts stellt eine Barriere 
dar, die Selbstständigkeit erschwert: 

„KU: Dass ich allein zum [Supermarkt] gehen kann. Ich brauch da ein Geschäft oder 
irgendwas. (...) Zum [Supermarkt]. Irgendwas in der Nähe. Irgendeine 
Einkaufsmöglichkeit, wo es Süßigkeiten gibt oder wo es was zum Trinken gibt. (...) Cola, 
Fanta, Sprite und ... 

I: Das geht jetzt nicht so leicht. 

KU: Ich muss da vorne einen Kilometer weit. Es ist mir zu weit und außerdem darf ich 
nicht alleine. Sonst verirr ich mich.“ (KU41, Pos. 83–85) 

6.6.2. Konflikte 

Einige Kund:innen erwähnen Konflikte im GVB, sowohl zwischen Kund:innen als auch zwischen 
Kund:innen und Mitarbeiter:innen. Sie können aber im Rahmen von „Hauskonferenzen“ 
besprochen werden: 

„KU: Meistens an die Betreuer. Das ist meistens auch so, sage ich jetzt mal, dass wir 
teilweise Problem mit dem Betreuer selbst haben oder mit den Mitbewohnern. Da sind 
immer wieder Konflikte vorprogrammiert. 
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I: Und wie löst ihr das dann? 

KU: Durch die, durch die Wohnhauskonferenzen. Und Hauskonferenzen. Genau, 
besprechen diese Probleme auch.“ (KU15, Pos. 170–172) 

Manchmal drehen sich Konflikte um Aspekte der Hausordnung und verweisen darauf, dass 
die Kund:innen keine Gemeinschaft bilden, sondern eine Nachbarschaft: 

„KU: Ja, ja. Und manchmal gibt's halt mit einem, also mit einem auch bissl Brösel. [...] 
Ja, so halt. Mit meinem Nachbar besonders und ... viel besser gleich. Und daher.  

I: Und was? Was ist da los? 

KU: Na ja, es ist so, er lässt den Dreck einfach auf dem Boden und putzt nicht weg. Ja, 
und er lässt auch Haufen liegen. Und ich will nicht anderen hinterherräumen, 
wegputzen, das ist nicht zu meinen Aufgaben. Normalerweise die Putzfrau machen. 
Aber ansonsten, wenn er ein Dreck macht, muss er es machen. Er macht es einfach 
nicht. Er ist der Erwachsene. Er sollte ... Das macht er aber nicht.“ (KU32, Pos. 15–19) 

Zudem gibt es bei Konflikten immer die Möglichkeit, sich zu distanzieren: 

„I: Gibt es auch eigentlich manchmal Konflikte zwischen den Bewohnern? 

KU: Schon, aber da mische ich mich, solange es nicht mich betrifft, mische ich mich da 
nicht ein. Also ich habe mich früher eingemischt und haben wir es quasi verscherzt und 
das möchte ich nicht mehr. Ja, also deswegen, wenn zwei sich streiten, ich bin da, ich 
misch, ich bin ..., denk mir, das machts Euch bitte untereinander aus. Ich nicht. Nein, 
nein, lieber nicht. Da schaue ich, dass ich Distanz halte. Das ist /“ (KU33, Pos. 102–103) 

6.7. Wünsche und Verbesserungsvorschläge 

In diesem Kapitel stellen wir dar, was sich die Kund:innen hinsichtlich eines selbstbestimmten und 
selbstständigen Lebens im GVB wünschen, insbesondere mit Blick auf Deinstitutionalisierung, 
Empowerment sowie ihr privates und intimes Leben. 

Die Wünsche beziehen sich grob auf 3 Themenbereiche: 

• das Raumangebot und die Wohnumgebung 

• Betreuung und Begleitung 

• soziale Aktivitäten 

6.7.1. Wohnung, Raumangebot und Wohnumgebung 

Wichtig für die Erfahrung der Selbstbestimmung ist die Kontrolle über den eigenen Privatraum. 
Diese Kontrolle könnte für eine:n Bewohner:in noch weiter gehen: 

„KU: Ja, zum Beispiel in (unv.) ist, dass ich bei der Heimhilfe selbst sagen kann, ich will 
oder will nicht. Dass das respektiert wird. Ganz wichtig ist auch, wer in die Wohnung 
rein darf und wer nicht. Dass ich einfach weiß, es ist sicher bei mir.  

I: Kontrolle über den Zugang.  



 

Langzeitevaluierung GVB 2022–25 – Gesamtbericht  Seite 159 von 231 

KU: Genau. Aber das ist eigentlich kein Thema hier.“ (KU14, Pos. 152) 

6.7.2. Gemeinschaft und Gemeinschaftsaktivitäten 

Der Wunsch nach Gemeinschaftsaktivitäten und Gemeinschaftsleben ist die Kehrseite einer 
Wohnform, die privates und selbstständiges Wohnen fördert. Er wird aber selten geäußert. Ein:e 
Kund:in meint: 

„Meiner Meinung nach könnte man, das ist natürlich auch wieder so eine finanzielle 
Sache, mehr Aktivitäten gemeinsam machen, sich einen Bus mieten und irgendwo 
hinfahren, am Wochenende am Neusiedler See zelteln oder so in der Richtung.“ (KU14, 
Pos. 149)  

Zwei andere Äußerungen gehen in dieselbe Richtung: 

„I: Und hättets ihr gern, dass hier mehr Gemeinschaftliches organisiert wird? Oder 
plants ihr eh viel selber oder ... 

KU: Ja, das wäre schon ein Wunsch. Okay. 

I: Und was würdest du wünschen? In welche Richtung? 

KU: Zum Beispiel Gemeinschaftsspiele spielen. Okay. Ja.“ (KU16, Pos. 187–190) 

 

„I: Und gibt es irgendwo Bereiche, wo Sie sagen: ‚Da hätte ich gern mehr 
Unterstützung durch die Betreuer.‘? 

KU: Ich finde es toll, wenn wir wieder wandern gehen.“ (KU21, Pos. 240–241) 

Auch ein:e andere:r Kund:in wünscht sich mehr Gemeinschaftsaktivitäten, aber weniger in Form 
von Ausflügen, sondern in Form von „Gemeinschaftsleben“ im dafür vorgesehenen 
Gemeinschaftsraum: 

„KU: Ja, also was ich schade finde, es gibt zwar einen Gemeinschaftsraum, da kann man 
jederzeit hingehen, und manchmal ist auch wer dort oder so. Aber meistens nicht und 
das finde ich schade, [dass] zu wenig Gemeinschaftsleben da ist, meiner Meinung nach. 
Weil ich hätte gern mehr da.  

I: Dass man hinkommt und schon ein bisschen Leben ist.  

KU: Ja, genau, dass man sich einbringen kann und so.“ (KU13, Pos. 39–41) 

6.7.3. Betreuung 

In einigen Fällen wünschen sich die Kund:innen Unterstützung bei konkreten Themen wie 
Kochen und Verpflegung, Mobilität und Terminen. Häufiger wünschen sie sich mehr und 
insbesondere aufsuchende Betreuung. Ein:e Kund:in wünscht sich die Unterstützung vor allem 
abends und am Wochenende. In dieser Zeit ist nicht nur wenig Personal da, sondern es muss sich 
auch um Bewohner:innen kümmern, die mehr Unterstützung brauchen. In diesem Fall wünscht 
sich der:die Bewohner:in schlicht mehr Aufmerksamkeit im Sinne begleitender Präsenz, wodurch 
Handlungsmotivation und „Antrieb“ gestärkt werden: 
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„KU: Es ist / am Tag sind zwei da. In der Früh ist einer alleine da und in der Nacht ist 
einer alleine da. Und so ab 14:30, glaub ich, kommt eine zweite Person bis 20:30 und 
am Wochenende kommt sie schon ab 10 Uhr. Aber es ist so, dass zum Beispiel zwei 
Bewohnerinnen, die brauchen sehr viel Unterstützung, die können fast gar nichts 
selber machen. Und da geht oft die Zeit von den Betreuern drauf für die, und es ist 
dann schwieriger für die anderen, Betreuung zu bekommen, aber sie schauen eh 
immer, dass sie es ausgleichen, aber sie können nicht die Sachen alleine machen.  

I: Und was würden Sie sich wünschen, welche Form der Betreuung? 

KU: Eh so wie jetzt. Ich würd mir einfach Unterstützung wünschen bei der Motivation 
und beim Antrieb-Finden, für Wohnungsputz Unterstützung, und Kochen und das 
regelmäßige Spazierengehen und Gespräche. Und Einkaufen, weil ich da manchmal 
überfordert bin.“ (KU1, Pos. 33–35) 

Ein:e weitere:r Kund:in gibt dem Fehlen einer „proaktiven“ und „kreativen“ Unterstützung 
durch die Mitarbeiter:innen Ausdruck: 

„Das ist eh nachmittags von 13 bis 16:30 Uhr, aber kochen vorher, das geht sich nicht 
aus, ich müsste vorkochen, und das nehme ich mir seit Jahren vor. Und das ist zum 
Beispiel sowas, was ich kritisieren würde, dass da zu wenig kreative Unterstützung von 
der Betreuung da ist. Oder Ideen. Wenn ich nicht proaktiv mit einer Idee komme, dann 
passiert gar nichts.“ (KU11, Pos. 40) 

Er:sie wünscht sich statt der für das Begleiten typischen Zurückhaltung, um Eigenaktivität 
anzuregen, mehr Anleitung und Trainingscharakter, etwa im Rahmen gemeinsamer 
Reinigungstätigkeiten: 

„Eine Idee, die mir jetzt gekommen ist, statt dass man dieser drei Termine, einen 
Termin in der Woche macht, wo man 1,5 Stunden gemeinsam zusammenräumt, damit 
das so eine Art Training wird und nicht nur ein beaufsichtigtes Putzen.“ (KU11, Pos. 99) 

In einem GVB ist sich ein:e Kund:in der Ressourcenproblematik bewusst und er:sie wünscht sich 
für jene, die beispielsweise über ein weniger unterstützendes familiales Netzwerk verfügen, mehr 
Möglichkeiten, etwas zu unternehmen: 

„Ich würde mir wünschen, dass meine Mitbewohner:innen auch dieselben 
Möglichkeiten wie ich hätten, dass sie auch so viel unternehmen könnten. Ich hab das 
Glück, dass ich Familie habe, die mich unterstützt, und andere haben das nicht so. Gibt 
auch Menschen mit der unterstützten Kommunikation, die das nicht benutzen können, 
wie sie es gerne hätten, weil einfach die Zeitressourcen dafür fehlen.“ (KU7, Pos. 84) 

In einem anderen Fall ergänzt der:die beim Interview unterstützende Betreuer:in: 

 „Nein, aber das muss man ganz ehrlich sagen, das geht ja auch nicht immer, da hast 
dich schon manchmal geärgert, wenn´s länger dauert, dass du halt warten musst.“ 
(KU8, Pos. 133)  

Vor allem zu den Stoßzeiten (morgens) ergeben sich aufgrund der verfügbaren 
Personalressourcen Engpässe:  
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„Natürlich, es ist halt die Morgensituation, wenn alles zusammenkommt, wenn sich 
jeder meldet, dann bleibt halt mal wer auf der Strecke.“ (KU8, Pos. 137) 

Schließlich kann sich der Wunsch nach mehr Betreuung schlicht im Wunsch nach mehr 
Gesprächszeit mit den Mitarbeiter:innen ausdrücken:  

„Ich tät gern auch mehr Gespräche führen mit den Betreuern.“  (KU36, Pos. 131) 

6.7.4. Biografische Wünsche und Entwicklungsziele 

Spezifische Ziele 

Im Idealfall entwickeln die Bewohner:innen Wünsche bezüglich der eigenen Entwicklung in 
spezifischen Bereichen des Alltags. So beschreibt ein:e Bewohner:in, dass er:sie den Wunsch hat, 
alleine, ohne Präsenz eines:einer Betreuer:in, zu kochen, oder er:sie möchte einen Arzttermin 
alleine bewältigen können, indem er:sie für den Weg zum:zur Ärzt:in eine Karte verwendet: 

„Ähm, gute Frage, ähm, dass ich halt bald ganz alleine kochen kann, dass ich mich trau, 
auch am Wochenende was zu kochen, wenn eine Freundin oder ein Freund oder meine 
Verlobte da sind, dass ich halt kochen kann, dass ich mich auch selber trau zu kochen.“ 
(KU2, Pos. 100) 

„Und dass ich auch, auch die neuen Arzttermine ganz alleine schaffe, mit einem Plan, 
zum Beispiel so ein Zettel, die drucken mir was aus, wie man hinkommt, dass ich so 
ganz alleine hinkomm. Dass ich das alleine schaffe.“ (KU2, Pos. 100) 

Ein:e Bewohner:in möchte wieder eine Tagesstruktur besuchen, in der er:sie sich handwerklich 
betätigen kann, und sucht dafür ein passendes Angebot: 

„Ja, haben wir schon darüber gesprochen. Ich würde auch gerne ins Handwerk gehen. 
Das ist von den Wiener Sozialdiensten eine Einrichtung, auch Tagesstruktur, aber das 
ist halt auch wieder weit weg (…) oder genauso weit wie [Name der TS].“ (KU13, Pos. 
64) 

Langfristig will er:sie aber in allen wichtigen Lebensbereichen, in der Alltagsbewältigung wie im 
Verfügen über Geld, wieder selbstständig sein: 

„Ja, das ist ein Ziel von mir. Dass ich ganz ohne Heimhilfe auskomme, dass ich die 
Wohnung selbst putze und dass ich meinen Sachwalter auf längere Frist loswerde. Dass 
ich das alles selbst mache mit den Finanzen und so.“ (KU13, Pos. 185) 

Neben den Voraussetzungen für ein selbstständiges Wohnen erwähnt er:sie auch Themen wie 
Bewegung, wozu die fußläufig sehr gut erschlossene Wohnumgebung auch einlädt: 

„Viel Musik hören. Viel beten, leider zu wenig Bewegung. Das muss ich noch 
hinbekommen, dass ich eine halbe/Dreiviertelstunde am Tag spazieren gehe. Das habe 
ich vor, hinzubekommen.“ (KU13, Pos. 211) 

Ein:e weitere:r Bewohner:in schwankt zwischen dem Wunsch nach Aus- bzw. Fortbildung und 
Berufstätigkeit. Diese Ambivalenz verweist auf eine Überforderung mit situativen 
Entscheidungslagen und biografischen Weichenstellungen: 
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„Es war dann die Überlegung, dass ich eine Ausbildung mache, eine andere. Da habe ich 
sehr viele verschiedene im Kopf gehabt. Aber ich will eigentlich gar nicht lernen, ich 
will eigentlich arbeiten. Aber ich bin jetzt arbeitsunfähig geschrieben für ein Jahr und 
ich weiß auch nicht, ob sie mich im […] überhaupt noch nehmen würden.“ (KU1, Pos. 
62) 

Aber auch eine Partnerschaft wird als spezifisches Ziel bzw. als Wunsch für ein glückliches Leben 
formuliert. In diesem Zusammenhang beschreibt der:die Bewohner:in Aktivitäten, bei denen man 
gemeinsam Zeit verbringen kann, was wiederum auf das Bedürfnis nach Gemeinschaft des:der 
Bewohner:in verweist. 

Selbstständig Wohnen 

In den Interviews sind wir Personen begegnet, die den GVB als Zwischenschritt in eine noch 
selbstständigere Wohnform nutzen konnten. Andere können sich das als Fernziel vorstellen, 
wollen sich aber erst einmal in der aktuellen Situation einrichten: 

„Derweil nicht, aber die [Name] hat mich schon mal gefragt, ob ich schon trainieren 
möchte, ganz teilbetreut zu werden, wo nur einmal oder zweimal in der Woche jemand 
kommt. Hab ich so gesagt, ja, aber jetzt noch nicht, ich bin erst da hergezogen, möchte 
noch eine Weile da wohnen bleiben und nicht wieder so schnell ausziehen müssen und 
ohne Geld geht das so oder so nicht, und ich hab gesagt, zuerst will ich eine Arbeit 
haben und alles selbstständig machen können, wo ich noch nicht selbstständig bin. 
Und dann kann man‘s darüber sprechen.“ (KU2, Pos. 118) 

7. Ergebnisse aus Kund:innen-Perspektive II: Zwei-Punkt-
Messung 

7.1. Einleitung 

Im Rahmen einer Zwei-Punkt-Erhebung mittels Follow-up-Interviews wurde untersucht, 
inwiefern sich die Lebens- und Bedarfslagen der GVB-Kund:innen etwa ein Jahr nach dem 
Erstinterview weiterentwickelt haben. Insgesamt nahmen 30 Personen an einem Zweitinterview 
teil.  

Für die Durchführung der zweiten Befragungen wurde ein Gesprächsleitfaden entwickelt. Das 
Zweitinterview orientierte sich bewusst an den im Erstinterview festgehaltenen Themen und 
Zielsetzungen. Geplante Veränderungen, persönliche Absichten und Entwicklungsschritte wurden 
erneut aufgegriffen, um Rückschlüsse auf deren Umsetzung und Weiterentwicklung ziehen zu 
können. Diese rückblickende Bezugnahme ermöglichte eine individuelle Verlaufsbetrachtung und 
diente der vertieften Auseinandersetzung mit subjektiv gesetzten Zielrichtungen und deren 
Realisierungsstand ein Jahr nach dem Erstinterview. 

Die Ergebnisse zeigen überwiegend nur punktuelle Veränderungen, weshalb ein allgemeingültiges 
Fazit nicht ableitbar ist. Die hohe Komplexität individueller Lebenslagen erschwert es zusätzlich, 
Veränderungen eindeutig auf die Wohnsituation zurückzuführen. Es bleibt offen, ob ein längerer 
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Zeitraum zwischen Erst- und Zweitinterview zu umfassenderen und aussagekräftigeren 
Erkenntnissen geführt hätte. 

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über Veränderungen im Wohnverlauf innerhalb des 
GVBs im Erhebungszeitraum. Dabei ist zu berücksichtigen, dass individuelle Fallverläufe nicht 
ausschließlich durch die Wohnform beeinflusst werden, sondern in erheblichem Maße auch von 
der eigenständigen Dynamik chronischer Erkrankungen und Behinderungen geprägt sind. 

Diese Komplexität zeigt sich unter anderem darin, dass einzelne Interviewpartner:innen zum 
Zeitpunkt der zweiten Befragung nicht mehr zur Verfügung standen: Einige waren aus dem GVB 
ausgezogen und lebten nun eigenständig, andere konnten aufgrund gravierender 
gesundheitlicher Verschlechterungen oder stationär-psychiatrischer Aufenthalte nicht erneut 
befragt werden. Eine Person war zum Zeitpunkt der Nachbefragung bereits verstorben. Vereinzelt 
lehnten Kund:innen eine weitere Teilnahme am Interview ab. 

Einzelne Passagen spiegeln zentrale Kernthemen der Zweitinterviews wider, auch wenn 
offenbleibt, ob diese Aussagen tatsächlich auf neue Entwicklungen seit dem Erstinterview 
hindeuten oder auf bereits zuvor bestehende, stabil gebliebene Lebensumstände und 
Erfahrungen verweisen, die beim Erstinterview nicht thematisiert wurden. 

7.2. Veränderung des Gesundheitszustands  

Im Rahmen der Zwei-Punkt-Erhebung lässt sich häufig nur schwer eindeutig bestimmen, ob 
beobachtbare Veränderungen im Gesundheitszustand auf das Wohnen im GVB zurückzuführen 
sind oder unabhängig davon verlaufen. Die Vielzahl potenzieller Einflussfaktoren, insbesondere 
die Heterogenität psychischer Krankheitsbilder und deren individueller Verläufe, erschwert eine 
klare Ursachenzuschreibung erheblich. Dennoch konnten im Erhebungszeitraum sowohl positive 
als auch negative Entwicklungen beobachtet werden, die im Folgenden exemplarisch dargestellt 
werden. 

7.2.1. Umgang mit dem eigenen Gesundheitszustand 

Einige Kund:innen berichteten von einer positiven Veränderung ihres physischen und/oder 
psychischen Gesundheitszustands seit dem letzten Interview.  

So erzählt beispielsweise eine Person, die einen Rollstuhl nutzt, dass es wiederholt zu Problemen 
mit Druckgeschwüren (Dekubitus) gekommen sei, Beschwerden, die sich im Erhebungszeitraum 
jedoch verbessert hätten (KU57). Eine andere Person schildert ein gesteigertes gesundheitliches 
Wohlbefinden, das sie selbst auf eine im vergangenen Jahr erfolgte Gewichtsreduktion 
zurückführt (KU58).  

Manchen Kund:innen gelingt es, mit Krankheitssymptomen besser umzugehen.  

Ein:e Kund:in gibt an, dass er:sie sein:ihr Bedürfnis, laut zu schreien, in einem herausfordernden 
Lernprozess langsam in den Griff zu bekommen versucht:  

„Wenn diese Unruhe kommt oder mich kommt, dann schreie ich im Zimmer. Und das ist 
ein Symptom meiner Krankheit, meiner Erkrankung, was sie eh schon wissen. Aber es 
war extrem schwierig und ich muss lernen, mit der Erkrankung umzugehen. Das ist 
auch ein Leben. Eigentlich. Aber es ist so wechselhaft. Aber es ist auch wie so eine 
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Ausgewogenheit dabei. Irgendwie. Ich lerne dazu, irgendwie immer mehr und mehr 
und mehr.“ (KU48, Pos. 9) 

Ein:e andere:r Kund:in berichtet, dass Symptome einer paranoiden Schizophrenie nur mehr 
vereinzelt auftraten und dass er:sie insgesamt mit den Symptomen seiner:ihrer Krankheit besser 
umgehen kann: 

„I: Sie wirken sehr entspannt und ruhig. 

KU: Ja, ja. Es ist dann eher das Paranoide. Aber das ist auch in den letzten, im letzten 
Monat oder in den letzten eineinhalb Monaten insofern besser geworden, dass ich 
besser damit umgehen kann. 

I: Also so Stimmen. 

KU: Die gibt es gar nicht mehr, die waren oder waren die mal wieder da, kurzfristig, 
und dann wieder weg, weil ich habe eigentlich so eine Erinnerung seit letztem Jahr im, 
seit Anfang 2022 und 23 waren nur mehr sporadisch irgendwelche Wahrnehmungen 
da.“ (KU49, Pos. 170–173) 

In einem anderen Beispiel manifestiert sich die psychische Stabilisierung darin, dass die von 
Depression begleiteten Angstzustände spürbar zurückgegangen sind. Die betroffene Person kam 
mit leichter Verspätung zum Interview, da sie verschlafen hatte, und betonte, dass sie mit einer 
solchen Situation in der Vergangenheit noch stark überfordert gewesen und dann auch nicht zum 
Interview gekommen wäre: 

„KU: Da werde ich ein bisschen/ kriege ich Angst und dann werde ich depressiv. 

I: Ist das schon besser oder ist das immer gleich? 

KU: Es ist schon viel besser geworden. Normalerweise, wenn ich jetzt vor der halben 
Stunde. Da bin ich aufgewacht. Normalerweise wär ich nie gekommen.“ (KU50, Pos. 
77–79) 

7.2.2. Krisen und individueller Krankheitsverlauf 

In manchen Fällen befinden sich Kund:innen mit psychischer Erkrankung ein Jahr nach dem 
Erstinterview in einer erkennbar verschlechterten gesundheitlichen Situation. Wie schon oben 
thematisiert, ist zu berücksichtigen, dass sich Krankheitsdynamiken auch unabhängig von der 
Wohnform verändern können und deren Ursachen im individuellen Fallgeschehen oft nicht 
eindeutig rekonstruierbar sind. 

7.2.3. Reduktion der Medikamenteneinnahme 

Ein mögliches Indiz für eine positive Wirkung des Wohnens in einem GVB auf den 
Gesundheitszustand zeigt sich in Hinweisen auf eine Reduktion der Medikation. Auf Basis dieser 
Ergebnisse lässt sich die Annahme formulieren, dass psychische Krisen im Kontext des GVBs 
möglicherweise effektiver stabilisiert werden können und dadurch mit geringerer Intensität 
verlaufen. Zumindest erscheinen sie für Kund:innen weniger belastend zu sein, möglicherweise 
deshalb, weil die geringere Dichte sozialer Interaktionen innerhalb der GVBs dazu führt, dass 
Mitbetroffenheit und sekundäre Belastung reduziert werden. 
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Das betraf vor allem jene Kund:innen, die zuvor in Wohngemeinschaften lebten und dort 
stabilisierende Medikamente benötigten, um besser mit der dortigen sozialen Verdichtung des 
Zusammenlebens und den begrenzten Rückzugsmöglichkeiten umzugehen. Im Verlauf des Jahres 
berichteten diese Personen, ihren Medikamentenbedarf schrittweise reduziert zu haben. Im 
Folgenden wird exemplarisch ein Interviewausschnitt mit einem:einer Kund:in dargestellt, der 
sich auf die Thematik der Medikamentenreduktion bezieht. Das Gespräch fand in Anwesenheit 
einer Betreuungsperson statt. 

„I: Okay. So beim Thema Medikamente hat sich da was getan?  

MA: Vom Einzug dasselbe noch. Das war aber wenig. So erhalten. Jetzt hat die 
Psychiaterin mal gemeint, letzte Woche war es kürzlich, dass sie andenken würde, das 
mal vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Aber es ist sehr, sehr wenig. Wirklich nur so 
eine ganz kleine Dosis Stimmungsausgleich und … 

I: Okay. Wir haben immer erfahren, GVBs sind gut, weil man da eigentlich auch ein 
bisschen zur Ruhe kommt. 

MA: Ja, total. Also die zum Beispiel alle Medikamente, die auf Bedarf waren, [Name 
des:der Kund:in] gell, die du früher genommen hast, bei Einzug, die haben wir noch nie 
gegeben, also. Aber die waren davor, im Setting davor, scheinbar schon angeblich 
regelmäßig benötigt, weil da war es halt viel laut und wenig Rückzugsmöglichkeit und 
da war es mit der Impulskontrolle schwieriger. Das geht hier ganz gut. Ab und zu mal 
kleine Ungedulds-Durchbrüche oder so, aber nichts, was mal irgendwie jetzt, wo man 
was bräuchte zum Runterkommen oder so was.“ (KU46, Pos. 117–120) 

Eine andere Person nimmt eine Verbesserung ihres psychischen Zustandes subjektiv wahr und 
bringt diese mit einer schrittweisen Reduktion ihrer Medikation in Verbindung: 

„I: Und so bei den Medikamenten. Hat sich da irgendwas geändert? 

KU: Ja, ich kriege eines gar nicht mehr, das ist komplett, das ist reduziert gewesen, 
krieg ich gar nicht mehr. Und die anderen werden auch, jedes wird ein bisschen 
reduziert. Also in ein paar Jahren werde ich wahrscheinlich gar nichts mehr kriegen. 
[...] Ja, ja, die werden, wie gesagt, immer weniger. Am Anfang war das ganze Sackerl 
voll, also das wird da abgesetzt. Was ich zum Beispiel gar nicht mehr krieg, sind 
Antidepressiva. Ich glaube, jetzt kriege ich gar keine mehr. [...] Oder kriege ich 
vielleicht noch eine halbe Tablette, aber die sind ja auch abgesetzt worden. Ich bin 
auch nimmer mehr traurig.“ (KU45, Pos. 108–119) 

Die Reduktion von Medikamenten erfolgt aber auch unabhängig von der Wohnsituation. 
Zwei Personen in einem GVB, in dem Menschen mit psychischen Krankheiten wohnen, 
berichten von Medikamentenreduktion bei beispielsweise Hypnotika, Neuroleptika oder 
Sedativa. Diese Veränderungen könnten auch auf eine Verbesserung des 
Gesundheitszustands hindeuten. 
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7.3. Dynamiken der Selbstbestimmung 

Aspekte der Selbstbestimmung zeigen sich in den Zwei-Punkt-Messungen auf unterschiedlichsten 
Ebenen. 

7.3.1. Soziales Netzwerk und Gemeinschaftsaktivitäten 

Ein geäußerter Aspekt der Selbstbestimmung bezieht sich auf eine individuelle und 
selbstbestimmte Freizeitgestaltung. 

Eine befragte Person begann auf eigenen Wunsch damit, ihre Wochenendgestaltung zu variieren. 
Während sie zuvor regelmäßig jedes Wochenende von ihren Großeltern abgeholt wurde, 
entscheidet sie sich inzwischen gelegentlich bewusst dagegen und beteiligt sich stattdessen an 
einer Kochgruppe im GVB. Die beim Interview anwesende Betreuungsperson interpretiert dies als 
Ausdruck zunehmender Selbstständigkeit im Bereich der alltäglichen Versorgung. So bleibt der 
Kontakt zur Herkunftsfamilie erhalten, während zugleich soziale Beziehungen im Wohnumfeld 
gestärkt und alltagspraktische Kompetenzen für ein selbstständiges Leben gefördert werden. 

„I: Unternehmt ihr manchmal gemeinsam was, mit den anderen Bewohnern? Machts 
ihr manchmal was? 

KU: Ja, [Bezirk]. 

MA: In [Bezirk] warst. Nicht mit uns zwar, aber bei der Familie in [Bezirk]. 

I: Schön. Besuchen. 

MA: Genau, am Wochenende immer. Wobei, du warst jetzt auch öfter am Wochenende 
hier, weil du gesagt hast, du magst nicht jedes Wochenende wegfahren. Und wenn du 
da warst, was haben wir dann gemacht? Weißt das noch am Samstag, was wir immer 
zusammen machen? Alle. Wer Lust hat. [...] Also wir tun am Samstag gemeinsam 
kochen in der Kochgruppe, wenn man möchte. Da hast du dann auch mitgemacht, 
immer wenn du da warst Samstag. 

I: Wirklich, machst du mit bei der Kochgruppe?! 

KU: Nein. 

MA: Nicht. Gelegentlich schon. 

I: So Gemüse schneiden und so Sachen? 

KU: Ja.  

MA: Ja, auch daheim machst du viel mehr selber, würde ich sagen. Beim Kochen. Und 
wenn wir zusammen kochen. Im Sommer, vor allem Salate und so, kannst du schon 
sehr gut das viel selber machen.“ (KU46, Pos. 22–34) 

7.3.2. Urlaub machen 

Da die Kund:innen über eigene finanzielle Mittel verfügen, können sie im Rahmen ihrer 
finanziellen Möglichkeiten individuell Urlaub machen.  
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Bei einem:einer Kund:in war Urlaub im letzten Jahr ein großes Thema und er:sie konnte diesen 
Wunsch gemeinsam mit seinen:ihren Verwandten umsetzen: 

„KU: Ferien. 

MA: Ferien? Ja, es war viel Thema, wegfahren und Urlaub, gell [Name]. Letztes Jahr 
war sehr viel. Ich möchte weg. Ich möchte Koffer packen. Im Sommer vor allem, gell? 
Ja, genau. War dann mal eine Woche Urlaub mit Oma und Opa. Aber dieses Jahr. Für 
was hast Dich denn angemeldet, [Name]? [...] Du warst letztens ja bei der 
Urlaubsbörse dabei. Das meine ich. Außerhalb von Wien. Du fährst ja raus aus Wien. 
Auch dieses Jahr in Urlaub. 

KU: Ja.“ (KU46, Pos. 87–96) 

Und später ergänzen die beiden Befragten: 

„I: Einen Urlaub. Den bezahlts ihr euch dann selber? Das mit deinem Geld, kannst du 
einfach sagen: ‚Ich möchte jetzt auf Urlaub fahren.‘? 

KU: Ja. 

MA: Es ist schwierig die letzten Jahre, weil es eben intern keine Angebote gab über 
Corona und so natürlich. Der Bereich hat sich ein bisschen neu aufgestellt und ist halt 
immer ein bisschen tatsächlich günstiger ist, also bei [Name] zum Beispiel, für dich 
wäre es okay, auch mehr zu zahlen. Du hast ein bisschen Geld, aber nicht jeder. Und 
teilweise sind so betreute Reiseangebote schon wirklich unbezahlbar halt, leider. Es 
gibt eh tolle Angebote, auch international und so, aber die sind teilweise so teuer, dass 
das halt nicht für jeden immer geht. Und das ist relativ erschwinglich und kann jetzt 
wieder eben auch intern angeboten werden.“ (KU46, Pos. 111–114) 

7.3.3. Veränderte Ernährungsgewohnheiten 

Ein zentraler Aspekt von Selbstbestimmung zeigt sich im bewussten Umgang mit Ernährung: 
Kund:innen treffen eigenständig Entscheidungen darüber, welche Lebensmittel sie konsumieren, 
unabhängig davon, ob diese allgemein als gesund oder ungesund gelten. Es geht dabei nicht um 
die Einhaltung eines spezifischen Ernährungsplans, sondern vielmehr um die reflektierte 
Auseinandersetzung mit den eigenen Essgewohnheiten und die Entscheidung, bestimmten 
Konsummustern, wie beispielsweise einer starken Ausrichtung auf Fast Food oder Energy-Drinks, 
gegebenenfalls etwas entgegenzusetzen.  

Ein:e Kund:in schilderte beispielsweise, den Konsum entsprechender Produkte bewusst reduziert 
zu haben. 

„Das trinke ich auch. Noch. Die Monster. Trink schon wieder, ich trink sie zwar, aber 
nicht mehr so viel.“  (KU34, Pos. 80–81) 

Andere Kund:innen setzen sich bewusst mit dem Zusammenhang zwischen Ernährung und 
Gesundheit auseinander und passen ihre Ernährung in Auseinandersetzung mit 
Gesundheitsindikatoren (z. B. Blutfettwerten) an. So berichtet eine befragte Person, ihre 
Ernährung umgestellt zu haben und nun ein aus ihrer Sicht gesünderes, pflanzliches Milchprodukt 
zu konsumieren, um ihre Cholesterinwerte zu senken. 
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„Ja, wie gesagt, ja. Also, ich habe schlechte Cholesterinwerte. Das ist wahrscheinlich 
durch die Milch, weil ich ein Liter Milch immer getrunken habe. Mit Bananen. Jetzt 
habe ich halt angefangen das Pflanzliche, mit pflanzliche Produkte. Das hätte ich schon 
länger tun sollen. […] Ja, die Sojamilch schmeckt mir am besten.“ (KU66, Pos. 52–56) 

7.3.4. Besuch einer Tagesstruktur und Berufsgestaltung 

Das Wohnen in einem GVB ist, anders als in einer vollbetreuten Wohnform, nicht an den Besuch 
einer Tagesstruktur geknüpft. Aus einer verbindlichen Vorgabe (Obligation) wird eine wählbare 
Möglichkeit (Option). Daher lässt sich der Besuch einer Tagesstruktur exemplarisch als Paradigma 
für den Prozess der Deinstitutionalisierung verstehen. Kund:innen können sich nun aktiv für oder 
gegen eine Tagesstruktur entscheiden. Diese Wahlfreiheit stellt einen zentralen Aspekt 
selbstbestimmter Lebensführung dar.  

Ein:e Kund:in, die noch beim ersten Interview in einer Werkstatt tätig war, hat ihre Tätigkeit auf 
eigenen Wunsch in der Zwischenzeit beendet. Die Entscheidung, die Werkstattarbeit freiwillig 
aufzugeben, zeigt eine selbstbestimmte Neuausrichtung der eigenen Tagesstruktur und 
verdeutlicht, dass Autonomie auch im Verzicht auf bisherige Aktivitäten liegen kann.  

„I: Du. Und wie ist es mit dem Arbeiten-Gehen? Gehst du zu einer Arbeitsstelle? Machst 
du das? 

KU: Nicht mehr. 

I: Willst du nicht, oder? 

KU: Nein.“ (KU88, Pos. 102–105) 

Ein:e Kund:in, die sich krankheitsbedingt zunächst gegen den weiteren Besuch einer Tagesstruktur 
entschieden hatte, nahm diesen zum Zeitpunkt des Zweitinterviews wieder auf und beschreibt 
daraus resultierende gesundheitliche Vorteile: 

„I:  Und was hat das verändert in Ihrem Leben? Dadurch, dass Sie jetzt wieder in die 
Tagesstruktur gehen? 

KU: Ja. Tagesstruktur tut mir sehr gut, weil aha, da darf ich sitzen und muss nicht 
liegen. Also wenn ich zu Hause bin, lege ich mich immer ins Bett und bleib liegen. 
Schlafend. Zwar nicht tagsüber, aber liegen. Leider. Und in der Tagesstruktur sitze ich 
und es ist besser für mich.“ (KU60, Pos. 88–89) 

Ein:e Kund:in kündigte im Erstinterview an, demnächst in Pension zu gehen. Beim 
Zweitinterview hatte der:die Kund:in die Pension zwischenzeitlich zwar angetreten, nahm 
aber, auf eigenen Wunsch und ermutigt durch das Betreuungsteam, die Arbeit in der 
Werkstatt wieder auf. Dieser Verlauf zeigt, dass Selbstbestimmung auch nach dem 
offiziellen Übergang in den Ruhestand gewahrt bleibt: Der:die Kund:in revidiert die 
ursprüngliche Entscheidung und gestaltet den beruflichen Alltag erneut aktiv nach eigenen 
Bedürfnissen. 

„I: Und wie lange waren Sie dann in der Werkstatt? […] Sie sind in Pension, haben Sie 
erzählt? 
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KU: Oja, ich war ein bisschen. Aber die Leiterin da war Betreuerin. Und sie hat gesagt: 
‚Du [Name], weißt du was, gib die Pension wieder zurück. Weil das tät dir nicht gut tun, 
was du den ganzen Tag rumsitzt und so, du bist ein anderer Mensch.‘ 

I: Und jetzt gehen Sie. Haben Sie eine Pause gemacht dazwischen? Oder waren Sie 
dann gleich wieder […] 

KU: Na Moment [unv.]. Und ich habe dann zum Weinen angefangen und hab gsagt, 
[Name], du hast recht. Und sie sagt: ‚Hör auf zu weinen, tu dich nicht so kränken. Aber. 
Und ich werde mit der Leiterin reden.‘ Sie dann mit der Leiterin oder das geredet und 
so weiter und die Leiterin hat sie dann, weil das ist ja die Hauptwerkstatt, wo ich 
hingehe, und von da und hat sie damit nicht in Verbindung gesetzt, hat mit der 
plaudert […].“ (KU85, Pos. 38–43) 

Ein:e Kund:in berichtet im Zweitinterview, seit fünf Monaten in einer neuen Werkstatt zu arbeiten, 
nachdem sie zuvor zehn Jahre lang dieselbe Einrichtung besucht hatte. Der Stellenwechsel 
erfolgte aus eigenem Wunsch mit der Begründung: „Ich wollte was Neues machen“ (KU74, Pos. 
86). Der selbst initiierte Arbeitsplatzwechsel zeigt eine aktive Gestaltung des Tages und 
verdeutlicht gelebte Selbstbestimmung im Bereich Arbeit. 

Aber es gibt auch Beispiele, die eine gegenteilige Dynamik, bei der Eigenbestimmung spürbar 
eingeschränkt bleibt, zeigen.  

So berichtet eine befragte Person, dass sie gerne einer Tätigkeit nachgehen würde, dies jedoch, 
aus ihrer Sicht, mangels ausreichender Unterstützung nicht umsetzen könne. Auf die Nachfrage, 
ob sich seit dem letzten Gespräch etwas geändert habe, verneint der:die Befragte dies und 
erklärt, für einen Jobwechsel auf die Unterstützung der Erwachsenenvertretung angewiesen zu 
sein. Gleichzeitig ist es der Person wichtig, einer anspruchsvollen Tätigkeit nachzugehen, anstatt 
monotone Aufgaben auszuführen. Der Fall verdeutlicht, dass selbst klar formulierte 
Arbeitswünsche ohne passende externe Unterstützung in manchen Fällen nur schwer realisiert 
werden können und Selbstbestimmung dadurch eingeschränkt bleibt. 

„I: Du hast letztes Mal erzählt, dass du eigentlich ganz, ganz happy bist da, aber nur, 
dass dir fad ist, dass du gerne arbeiten möchtest und hast …  

KU: Richtig, ja. 

I: Hat sich da was geändert? 

KU: Nein, eigentlich nicht.  

I: Okay. Und warum? 

KU: Keine Ahnung. Muss den Sachwalter fragen. 

I: Okay. Das heißt, der Sachwalter, hast du das Gefühl, unterstützt dich da nicht, oder 
wie? 

KU: In der Hinsicht nicht. 

I: Okay. 
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KU: Ich möchte unbedingt wieder was einen anspruchsvollen Job haben. Dann würde 
ich mein Hirn gebrauchen, wo ich meinen Kopf gebrauch. Nicht den ganzen Tag nur 
schleifen. Schleifen. Da werd ich deppert.“ (KU89, Pos. 2–11) 

Auch ein anderes Beispiel zeigt eingeschränkte Eigenbestimmung bei der beruflichen Tätigkeit: 
Ein:e Kund:in befindet sich im dritten Lehrjahr einer Kochlehre, betont jedoch, dass diese 
Ausbildung nie dem eigenen Interesse entsprach. Der:die Befragte schildert, ständig 
herumkommandiert und herabgesetzt worden zu sein, ohne die Möglichkeit, sich verbal zu 
behaupten. Dieser Verlauf, der zwar nicht mit dem Wohnen in einem GVB zusammenhängt, macht 
prinzipiell deutlich, wie fehlende Passung zwischen Ausbildung und individuellen Präferenzen 
sowie mangelnde Partizipationsmöglichkeiten die Selbstbestimmung stark begrenzen und den 
Bedarf an alternativen, bedürfnisorientierten Lern- oder Arbeitswegen aufzeigen. 

„Ich bin im dritten Lehrjahr. Aber ich wollte es eigentlich nie machen. Ich wollte auch 
nie fertig machen. Ich wurde dann herumkommandiert. Ich wurde dann 
herumgeschubst. Ich konnte nie etwas sagen, konnte nie meinen Mund aufmachen. Ich 
wurde andauernd fertiggemacht. Hat mir gar nichts gepasst. Hat mir gar nicht 
gefallen.“ (KU77, Pos. 130)  

7.3.5. Partnerschaft und Sexualität 

Die Themen Partnerschaft und Sexualität werden von mehreren Kund:innen im Rahmen der 
Interviews explizit angesprochen und erweisen sich als zentrale Aspekte individueller 
Entwicklungsprozesse, bei denen therapeutische Unterstützung ebenso wie neue 
Beziehungserfahrungen eine bedeutsame Rolle spielen. 

Ein:e befragte:r Kund:in berichtete bereits im ersten Interview von der Teilnahme an einer 
Sexualtherapie, die er:sie als unterstützend und hilfreich erlebte. Diese therapeutische 
Inanspruchnahme wurde im zweiten Interview erneut bestätigt und damit als fortgeführter 
Bestandteil seines:ihres individuellen Entwicklungsprozesses erkennbar.  

„Ja, den habe ich von meinem einen Therapeuten bekommen, von der 
Sexualtherapeutin. Ich habe jetzt eine Sexualtherapeutin, weil dieses Thema, dieses 
komische Thema Sexualität beschäftigt mich sehr. Und Freundin finden halt. Und diese 
Sachen. Und das bespreche ich mit dieser Sexualtherapeutin mit der [Name]. […].“ 
(KU79, Pos. 132–134)  

Darüber hinaus wurde die Inanspruchnahme eines Angebots der Männerberatung erwähnt. Die 
wiederholte Bezugnahme auf diese Unterstützungsformate über zwei Erhebungszeitpunkte 
hinweg zeigt, dass therapeutische Interventionen im Themenfeld Partnerschaft und Sexualität 
nicht nur als hilfreich wahrgenommen, sondern auch über einen längeren Zeitraum konsequent 
genutzt werden.  

Ein:e andere:r Kund:in berichtet im Zweitinterview, inzwischen eine neue Partnerin 
kennengelernt zu haben, die regelmäßig am Wochenende in der GVB-Wohnung übernachtet. 
Beide Personen haben eine chronische Erkrankung, was den offenen Austausch über 
krankheitsbedingte Einschränkungen erleichtert. Der:die Befragte beschreibt diese Beziehung als 
entscheidenden Schritt, um „wieder ein halbwegs normales Leben“ zu führen. Im Rückblick 
beschreibt er:sie eine frühere Partnerschaft als belastend, da krankheitsbedingte 
Einschränkungen nie thematisiert wurden, was letztlich zum Ende der Beziehung führte. Die neu 
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aufgebaute Partnerschaft könnte das subjektive Normalitätsempfinden stärken und 
demonstrieren, wie gemeinsames Bewältigen gesundheitlicher Herausforderungen 
Selbstbestimmung sowie Lebenszufriedenheit fördern kann. 

„KU: […] Ich habe jetzt auch wieder eine Beziehung. Da kommt die Freundin zu mir und 
schläft am Samstag bei mir. Dann bis Sonntag da. Wieder ein halbwegs normales 
Leben. Also sind die Tage. 

I: Wo hast sie kennengelernt?  

KU: Auch in diesem Tagesheim. Sie hat auch Multiple Sklerose. Ja, wir haben uns dann 
kennengelernt und, wie gesagt, ich habe eine langjährige Beziehung, die ist eben durch 
die Krankheiten, durch die ganzen Probleme, was da gegeben hat. Oder sagen wir so, 
ich konnte mit meiner Partnerin nie drüber reden über meine Probleme durch die 
Krankheit. Ich konnte nicht sagen, ich habe Sachen nicht machen können. Ja, ich habs 
ihr nie erklärt. Sie hat nicht gewusst, warum macht der [Name] das, ist so und kanns 
nicht so, ich habs nicht sagen können.“ (KU90, Pos. 53–55) 

7.3.6. Gesundheitsbezogene Belange 

Der Umgang mit chronischen Erkrankungen zeigt exemplarisch, wie bedeutsam 
Selbstbestimmung und informierte Entscheidungsfreiheit auch dann bleiben, wenn medizinisch 
empfohlene Interventionen vorliegen, wie das folgende Fallbeispiel veranschaulicht. 

Bereits im ersten Interview nimmt der Umgang mit der Diabetes-Erkrankung bei einem:einer 
befragten Kund:in einen prominenten thematischen Raum ein. Im zweiten Interview argumentiert 
eine Betreuungsperson, die beim Interview teilnahm, dass aus professioneller Sicht der Einsatz 
einer Insulinpumpe einen erheblichen Nutzen für den:die Kund:in versprechen würde. Der:die 
Kund:in lehnt dieses technische Hilfsmittel jedoch ab. Dieses Fallbeispiel verdeutlicht die zentrale 
Rolle der Selbstbestimmung im Gesundheitskontext: Trotz fachlicher Empfehlung behält der:die 
Kund:in das Recht und die Kompetenz, eigenständig über medizinische Interventionen zu 
entscheiden. Damit wird nicht nur der Grundsatz der informierten Zustimmung gestärkt, sondern 
auch die Autonomie von Menschen mit chronischen Erkrankungen als wesentlicher Bestandteil 
personenzentrierter Unterstützungspraxis hervorgehoben. 

„MA: Er hat jetzt die Möglichkeit, eine Pumpe zu bekommen, was total super für ihn 
wäre. Dann ist er die Sorgen, spritzen, nicht spritzen, los.  

I: Ah ja, also das wird dann immer automatisch angepasst. 

MA: Er muss [auf] gar nichts aufpassen. 

I: Und ganz normal. 

MA: Das wäre für ihn fast ein normales, quasi, Leben, wenn er sich dafür entscheidet. 

I: Ist das der Plan. So ist es ein Wunsch? 

MA: Er hat Zeit zu überlegen. 

KU: Ich will das aber nicht.“ (KU80, Pos. 57–64) 
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7.3.7. Wohnperspektiven und bedarfsgerechte Pflegearrangements 

Die Lebensform „Wohnen“ erweist sich in zwei Fallverläufen als zentraler Ort selbstbestimmter 
Entscheidungsprozesse, sei es im Sinne einer angestrebten Verbesserung pflegerischer 
Versorgung oder im Wunsch nach mehr Eigenständigkeit durch betreuungsfreies Wohnen. 

So bekundete im Erstinterview ein:e Kund:in den Wunsch, die derzeitige Wohnform zu verlassen, 
um eine Umgebung mit intensiverer pflegerischer Unterstützung zu finden. Zum zweiten 
Erhebungszeitpunkt wird eine Unzufriedenheit mit der Pflege im aktuellen Wohnsetting deutlich 
mitgeteilt. Es zeigt sich auch eine Konkretisierung des Umzugsvorhabens: Bereits vereinbarte 
Besichtigungstermine in Einrichtungen mit erweitertem Pflegeangebot dokumentieren den 
fortgeschrittenen Entscheidungs- und Planungsprozess.  

„KU: Ich werde heuer ausziehen. […] Ich halte es, ich halte es körperlich mit der 
Wohnung nicht mehr [aus]. Und ich verwahrlose sonst. Und ich kriege keine, ich habe 
keine gescheite Duschhilfe. Die [Pflegeorganisation] sind gar nichts. Die wissen nicht 
einmal, wo der Hintern ist manchmal, und da frage ich mich, und ich denke mir. […] Ich 
denke, ich müsste ja selbst wissen, was als erstes zum Duschen ist. […] Die sind in 
Ausbildung. Aber ich glaube, die sind nicht ausgebildet, die ich kriege. Aber der da, der 
[Name]. Was gestern da war, der ist ausgebildeter Pfleger. Und? Ja. 

I: Und der macht das gut. 

KU: Der macht das gut. 

I: Aha. Ja, eben. Das muss man auch lernen und können. Genau. 

KU: Nächsten Donnerstag habe ich die Besichtigungstermine im [Name].“ (KU81, Pos. 
3–12) 

Das Fallbeispiel könnte verdeutlichen, dass gelebte Selbstbestimmung nicht zwangsläufig 
Autonomie im Sinne völliger Unabhängigkeit bedeutet, sondern ebenso das souveräne Treffen 
von Entscheidungen für mehr professionelle Pflege einschließt. Somit wird die Relevanz flexibler, 
bedarfsorientierter Unterstützungsstrukturen hervorgehoben, die es Menschen mit 
Behinderungen ermöglichen, ihre Lebens- und Pflegearrangements eigenständig zu gestalten. 

Ein:e Kund:in äußert im Zweitinterview erstmals den Wunsch, künftig ohne Betreuung alleine 
wohnen zu wollen. Der:die Befragte nennt einen bevorzugten Bezirk, plant am kommenden 
Montag bei Wiener Wohnen nachzufragen, betont mehrfach, alleine wohnen zu wollen, und merkt 
an, die Wohnungssuche fortzusetzen. 

„KU: […] Weitersuchen. Montag anrufen. Wiener Wohnen nachfragen. 

I: Ist das so eine Wohnung mit Betreuung? 

KU: Nein, ohne.“ (KU84, Pos. 170–182) 

Das Fallbeispiel dokumentiert den Übergang von einem bisher nicht artikulierten Wunsch zu 
ersten, selbst initiierten Handlungsschritten in Richtung eigenständiges Wohnen und verdeutlicht 
damit eine beginnende Erweiterung des selbstbestimmten Entscheidungsspielraums im 
Lebensbereich Wohnen. 
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7.3.8. Finanzielle Autonomie trotz gesetzlicher Vertretung 

Ein:e Kund:in thematisiert eine steigende Selbstbestimmung über die monatlich zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel. Bei der thematisierten Kund:innenkonstellation wird das 
Vermögen weiterhin von einem:einer Erwachsenenvertreter:in verwaltet, was formell eine 
Einschränkung der direkten Verfügungsgewalt bedeutet. Gleichzeitig dokumentiert die Erhöhung 
der monatlich ausbezahlten Eigenmittel von 100 € auf 250 € eine spürbare Ausweitung des 
individuellen Entscheidungsspielraums im finanziellen Alltag. Die vergrößerte Verfügungssumme 
ermöglicht es dem:der Kund:in, selbstbestimmt Ausgaben zu planen, spontane Bedürfnisse zu 
decken und damit ökonomische Selbstwirksamkeit zu erfahren. Dieses Beispiel illustriert, dass 
Selbstbestimmung auch unter gesetzlichen Schutzmechanismen wachsen kann, wenn flexible 
Arrangements den Handlungsspielraum schrittweise erweitern und Verantwortungserleben 
fördern. 

„Ja, sind so 250, sind das ungefähr. Früher waren es, früher waren es, früher waren es 
immer. Früher waren es 100 gewesen. Jetzt ist erhöht worden auf 250. Ja, das. Hört 
sich jetzt zwar auch nicht mehr also, aber es ist halt ein Geld.“ (KU83, Pos. 81) 

7.4. Dynamiken der Selbstständigkeit 

7.4.1. Zunahme an Selbstständigkeit als Prozess 

Die reflektierte Rückschau eines:einer Kund:in auf das vergangene Jahr macht deutlich, wie sich 
schrittweise Fortschritte im Bereich der Zielverfolgung, sozialen Teilhabe und 
Handlungskompetenz als Etappen auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit darstellen: 

„Ja, also mein Leben hat sich eigentlich verbessert. Im Sinne von wie ich Ziele erreiche, 
was ich mache, was ich tu, wie ich handle. Jetzt irgendwie bespreche. Ich nehme [an] 
Gruppen teil, in diesem Jahr, im letzten Jahr, jetzt seit zwei Wochen. […] Aber es 
funktioniert alles so gut, wie ich es meine. Irgendwie, mein Ziel ist irgendwie 
selbstständig leben lernen. Aber so weit bin ich noch nicht.“ (KU48, Pos. 3) 

7.4.2. Arbeit im Haushalt 

Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie alltagspraktische Tätigkeiten wie 
Haushaltsführung und Kochen im Verlauf des Unterstützungsprozesses zu Übungsfeldern für 
Selbstständigkeit werden. Häufig finden diese in kleinen, aber bedeutsamen Schritten, begleitet 
von punktueller Assistenz und kooperativen Formen des Lernens statt. 

Eine befragte Person beschreibt ihre Annäherung an selbstständige Haushaltsführung als einen 
Prozess in kleinen, bewusst gewählten Schritten, den sie trotz gelegentlicher Anstrengung als 
sinnvoll und positiv mit ihrem Alltag verbunden erlebt: 

„Ich stelle mir kleine Ziele, kleine Schritte und nicht große Schritte, sondern kleine 
Ziele, kleine Schritte eher, dass ich diese Ziele lerne praktisch, und ab und zu ein 
bisschen anstrengend, trotzdem aber zu ist es irgendwie angenehm. Aber es ist alles 
irgendwie, ich bin sehr verbunden eigentlich, was man im Alltag so macht. Irgendwie. 
Oder im Alltag machen muss, wie Geschirrspüler ausräumen.“ (KU48, Pos. 9) 
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Da die Person die Hausarbeit nicht komplett eigenständig bewältigen kann, wird sie von 
einer Heimhilfe unterstützt. Die Aufgaben werden jedoch gemeinsam erledigt, was die 
bestehende Ausrichtung auf eine möglichst selbstständige Haushaltsführung unterstreicht:  

„[…] um die Wohnung sauber zu halten, einzuhalten. Das könnte ich alleine nicht, […]. 
Ich habe Heimhilfe, die macht bei mir sauber, die, die macht mir das Bett, macht den 
Boden mehr. Aber ich habe einen Haushaltstraining wie heute am Donnerstag. Da 
mache ich meistens das Klo. Also immer das Klo eigentlich, weil ich meine, das 
Badezimmer muss sauber sein praktisch, damit ich mich wohlfühle. Es ist immer das 
Gleiche für mich. Ich mache immer das Bad.“ (KU48, Pos. 9–11) 

Ein:e Kund:in schildert im Erstinterview ausgeprägte Ängste, alleine zu kochen, insbesondere 
aus Sorge, Speisen anzubrennen. Im Zweitinterview berichtet er:sie, inzwischen gemeinsam 
mit einer Mitbewohnerin einfache Gerichte zuzubereiten; Unterstützung wird nur noch bei 
Unsicherheiten hinzugezogen.  

„I: Und wie geht es mit Kochen? Du hast damals erzählt, dass du so immer ein bisschen 
Sorge hast, dass du das Essen verbrennst, oder? Und dann warst du ganz stolz, wie du 
einen Bananenkuchen selber gemacht hast. Und wie geht es Dir damit? Hat sich das 
jetzt, machst du es ganz selbstständig oder hast da das Gefühl, du brauchst da schon 
noch Unterstützung? 

KU: Ich brauche doch noch ein bisschen Unterstützung. Ja, leichte Sachen gehen, weil 
ich mit der [Name] koch. Da brauche ich keine Unterstützung. Außer wir wissen beide 
nicht, wie es weitergeht. Dann holen wir die Betreuer schon.“ (KU34, Pos. 58–59) 

Dieses Beispiel zeigt eine schrittweise Zunahme der alltagspraktischen Selbstständigkeit: 
Durch kooperatives Handeln mit einer Mitbewohnerin werden Ängste abgebaut, ohne dass 
das Bedürfnis nach punktueller Betreuung gänzlich entfällt. 

7.4.3. Termine einhalten und wahrnehmen 

Neben der befragten Person, die angibt, aufgrund ihres verbesserten Gesundheitszustandes 
spürbare Fortschritte im Einhalten von Terminen erzielt zu haben (vgl. Kap. 7.2.1), erzählt 
ein:e andere:r Kund:in, im Verlauf des letzten Jahres ärztliche Termine zunehmend 
eigenständig wahrzunehmen. Zwar wird bei Bedarf weiterhin vereinbart, dass eine 
Betreuungsperson begleitet, doch betont der:die Befragte, in diesem Bereich verlässlicher 
und selbstständiger geworden zu sein.  

„I: Und gibt es so Sachen, wo Sie sagen, da sind Sie jetzt selbstständiger geworden im 
letzten Jahr? 

KU: Ja, ich bin weiterhin selbstständig, ich besuche halt Ärzte alleine, da machen wir 
noch die Betreute oder ich alleine. Da bin ich schon auch selbstständiger und 
verlässlicher geworden.“ (KU74, Pos. 25–26) 
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7.4.4. Umgang mit Geld 

Eine befragte Person berichtet von einem deutlich verbesserten Umgang mit Geld, der sich 
im Laufe eines Jahres im Rahmen eines gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen 
entwickelten Arrangements positiv verändert habe. 

„KU: Ja, viel besser seit letzter Zeit. Letzte Jahre. Da habe ich viele Unterstützung von 
Betreuern bekommen. Ja, so, es ist von Anfang, da habe ich mit denen gesprochen, 
dass ich Schwierigkeiten mit Geld habe. Aha. Kann ich nicht gut mit das Geld umgehen. 

I: Einzuteilen, oder? 

KU: Ja, so wird alles ausgemacht und deswegen habe ich hier mit Betreuer gesprochen, 
dass ich mein Geld hier bei Betreuer behalten. Okay, so ich komme zweimal in Woche 
das Geld abholen. So, das Rest spare ich. 

I: Ah ja, und das geht gut. 

KU: Ja, das geht sehr gut.“ (KU50, Pos. 21–25) 

7.4.5. Abnabelung von der Familie 

Eine weitere Dimension der Entwicklung von Selbstständigkeit ist die Lösung von der 
Herkunftsfamilie. Ein:e Kund:in betont diesen Prozess der Abnabelung als einen wichtigen Aspekt 
der eigenen Selbstständigkeit: 

„KU: Selbstständigkeit, kann ich sagen. Die Abnabelung von meiner Familie. 

I: Wie merkst du die Selbstständigkeit? Woran merkst du das? 

KU: Ich merke das deswegen, weil ich immer schon selbstständig sein wollte und auch 
immer mein Wunsch war, selbst ein selbstständiges Leben zu führen.“ (KU67, Pos. 
177–179) 

7.4.6. Reduktion der Selbstständigkeit durch individuelle Krankheitsverläufe und 
emotionale Barrieren 

Die folgenden Fallbeispiele zeigen, wie sich Selbstständigkeit im Alltag durch körperliche oder 
emotionale Einschränkungen verringern kann, sei es infolge gesundheitlicher Verschlechterung 
oder wachsender Unsicherheit im öffentlichen Raum. 

Im Erstinterview eines:einer Kund:in wurde der Werkstattbesuch als zentraler Lebensbereich für 
den:die Kund:in hervorgehoben, zum Zeitpunkt des Zweitinterviews war dieser aufgrund des 
Fortschreitens arthrosebedingter Beschwerden nicht mehr möglich. 

„Und ich bin schon geschlaucht und bin jetzt ein Jahr, seit der Arthrose ist, zu Hause 
von der Werkstatt.“ (KU81, Pos. 24) 

Hier zeigt sich also eine Abnahme der funktionalen Selbstständigkeit, die eine kontinuierliche 
Teilnahme an diesem Arbeits- und Sozialraum verunmöglicht. Das Fallbeispiel illustriert damit, 
wie individuelle Krankheitsdynamiken die autonome Lebensführung herausfordern, ohne den 
Anspruch auf selbstbestimmte Teilhabe aufzuheben.  
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Ein zweites Fallbeispiel verdeutlicht, wie emotionale Sicherheitsbedürfnisse den 
Handlungsspielraum im Alltag formen und das subjektive Erleben von Selbstständigkeit 
wesentlich beeinflussen: Der:die Kund:in berichtet, früher eigenständig Einkäufe erledigt zu 
haben, verzichtet nun jedoch darauf, alleine loszugehen. Als Hauptgrund nennt der:die Befragte 
nicht primär körperliche Einschränkungen, sondern ein Gefühl von Unsicherheit und Unbehagen 
beim alleinigen Aufenthalt im öffentlichen Raum.  

„KU: Ja, ja, schon ganz am Anfang bin ich immer alleine. Ganz am Anfang bin ich immer 
alleine einkaufen gegangen. Alleine. Aber jetzt nicht mehr. So, das ist wieder geändert.  

I: Okay, was ist jetzt anders? 

KU: Na ja, also dass ich nicht mehr einkaufen gehe. Also, das ist jetzt geändert. 

I: Okay. Gehen Sie nicht mehr einkaufen? 

KU: Schon, eigentlich schon. Nicht alleine, trau ich mich nicht mehr so.“ (KU83, Pos. 
45–55) 

In Begleitung von Betreuungspersonen wird dieselbe Aktivität hingegen als machbar erlebt 
und zu einem späteren Zeitpunkt im Interview sogar als Bereich persönlicher Verbesserung 
benannt.  

„I: Okay. Gibt es so Bereiche, wo Sie sagen, da sind Sie schon selbstständiger geworden 
und das geht schon besser wie früher? 

KU: Na ja, das Einkaufen zum Beispiel. Einkaufen oder rausgehen.“ (KU83, Pos. 168 –
169) 

Diese scheinbar widersprüchliche Selbstauskunft verdeutlicht, dass Selbstbestimmung nicht allein 
an objektive Funktionsparameter gebunden ist, sondern maßgeblich von subjektiven 
Erfolgserlebnissen, wahrgenommener Selbstwirksamkeit und emotionaler Sicherheit abhängt.  

7.4.7. Alltag als erlebte Selbstverständlichkeit 

Die Aussagen eines:einer Kund:in über beide Erhebungszeitpunkte hinweg veranschaulichen 
eindrücklich, wie das Wohnen im GVB als stabilisierender Rahmen erlebt wird, in dem 
Selbstständigkeit gestärkt wird, Unterstützung situativ abrufbar bleibt und dadurch erstmals 
seit Jahrzehnten wieder das Gefühl entsteht, den Alltag eigenständig und mit Sicherheit 
gestalten zu können. 

So berichtet die Person im Erstinterview, dass durch das Wohnen im GVB „so etwas Ähnliches wie 
Normalität“ in das Leben eingezogen sei.  

„So etwas Ähnliches. Ich sage so: Ich habe die Diagnose kriegt vor 24 Jahren. Zum 
ersten Mal seit der Diagnose ist so etwas Ähnliches wie eine Normalität in meinem 
Leben eingezogen. […] dass niemand mehr im Weg steht. Kleinigkeiten und so. Ist das 
zum ersten Mal seit 24 Jahren.“ (KU43, Pos. 89) 

Im Zweitinterview bekräftigt dieselbe Person dieses Erleben: Zum ersten Mal seit 25 Jahren fühle 
sich das Leben wieder normal an; es freue sie, vieles eigenständig zu machen, zugleich vermittle 
die jederzeit erreichbare Unterstützung ein Gefühl von Sicherheit. 
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„Ich habe das Gefühl, dass mein Leben seit 25 Jahren, seit der Diagnose von der 
Krankheit wieder normal ist. Es ist normal. Es freut mich sehr, dass ich da bin. Es freut 
mich sehr, dass ich Sachen selbst machen kann. Das ist super. Also ich finde das 
generell super, diese Art des Wohnens für mich. Wie gesagt, ich versuche immer, so 
weit wie möglich alleine etwas zu machen, selbst zu machen. Aber allein die Sicherheit, 
dass ich weiß, wenn ich läute, ist wer da, da kommt auch relativ, also nicht in 1, 2 
Stunden.“ (KU90, Pos. 7) 

Über beide Erhebungszeitpunkte hinweg bleibt das subjektive Erleben eines stabilen und 
selbstbestimmten Alltags aufrechterhalten, wobei insbesondere Selbstständigkeit und 
verlässliche Assistenz als zentrale Voraussetzungen genannt werden. 

7.5. Zwischen Selbstständigkeit und Überforderung 

Die folgenden Interviewausschnitte machen deutlich, wie sich der Wegfall gewohnter 
Unterstützungsleistungen bei der Begleitung zu Terminen als belastend und überfordernd auf 
das Alltagserleben eines:einer Kund:in auswirken kann. Dabei wird ein Spannungsverhältnis 
sichtbar zwischen der Einschätzung des Betreuungsteams, das von ausreichender 
Selbstständigkeit ausgeht, und dem subjektiven Erleben des:der Kund:in, der:die sich mit den 
organisatorischen Anforderungen alleingelassen fühlt. 

So berichtet ein:e Kund:in im Zweitinterview, dass das Betreuungsteam seit einer Entscheidung im 
Vorjahr keine Begleitungen zu Fachärzt:innen und sonstigen Terminen mehr anbietet. Sämtliche 
Wege müssen nun eigenständig über den Fahrtendienst organisiert werden, was der:die Kund:in 
als belastend empfindet.  

„I: Was hättest du gern anders? 

KU: Dass man zu Terminen betreut wird oder begleitet wird. Aber das wird jetzt schon 
seit letztem Jahr, seit einer Entscheidung des Teams, nicht mehr gemacht. Also zum 
Beispiel alle Dinge, die man mit dem Fahrtendienst regeln kann, muss man mit dem 
Fahrtendienst regeln. – Ok. –  Facharzttermine werden gar nicht mehr begleitet. 
Termine im Allgemeinen, die nichts mit Ärzten zu tun haben, werden auch nicht mehr 
begleitet. Sollte man sich auch selbst mit dem Fahrdienst organisieren.“ (KU78, Pos. 
9–10) 

Der:die Kund:in schildert zudem eine Diskrepanz zwischen der eigenen Wahrnehmung des 
Unterstützungsbedarfs und der Einschätzung des Betreuungsteams hinsichtlich der nötigen 
Begleitung zu Terminen. Das Betreuungsteam hält den:die Kund:in für ausreichend selbstständig, 
während der:die Kund:in selbst den Wegfall der Begleitungen als Überforderung erlebt. 

„KU: Weil ich kann das ja selbstständig. Was nicht ganz so stimmt, aber das ist okay. 

I: Also, stimmt es, oder stimmt es nicht? 

KU: Von ihrer Perspektive. Sie sagen ja, aber ich sage, ich bräuchte schon 
Unterstützung. Dassehen sie nur nicht, weil wenn man nie mitkommt, dann wird man 
es auch nicht sehen.“ (KU78, Pos. 16–18) 

Der:die Kund:in betont, wie wichtig Begleitungen zu Arztterminen seien, weil Ärzt:innen die 
Beschwerden wegen des jungen Alters oft anzweifelten. Er:sie bekräftigt, dass eine 
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betreuende Person dabei glaubhaft bezeugen könne, dass die gesundheitlichen Probleme 
real und ernstzunehmend sind.  

7.6. Beispielhafte Verlaufsdarstellungen 

Um die Bandbreite individueller Entwicklungswege in den GVBs anschaulich zu machen, 
werden zwei exemplarische Fallbeispiele aufgezeigt: eines mit einem tendenziell 
günstigeren (Beispiel 1) und eines mit einem eher herausfordernden Verlauf (Beispiel 2). 

7.6.1. Beispiel 1 – Wieder zurück im Leben: Wohnen im GVB als Fundament für 
Selbstbestimmung, Stabilität und Lebensqualität 

Der Kunde ist männlich und lebt seit etwa 1,5 Jahren im GVB. Zwischen dem Gruppen-
Erstinterview (KU43) und dem Einzel-Zweitinterview (KU90) liegt etwa ein Jahr.  
 
Gesundheit & Krankheit 
Multiple Sklerose als Grunderkrankung. Bereits im Erstinterview betont der Kunde die 
tagesabhängige Symptomschwankung.  

„[…] ich hab MS, und da gibt es diesen Tag und diesen Tag.“ (KU43, Pos. 50) 

Zweitinterview: Stabilisierung statt Verschlechterung. Im Rückblick konstatiert der Kunde ein 
„normales Leben“. Trotz chronischer Erkrankung erlebt er den Alltag und die angebotene 
Betreuung als verlässliches Sicherheitsnetz. 

„Ich habe das Gefühl, dass mein Leben seit 25 Jahren, seit der Diagnose von der 
Krankheit wieder normal ist. Es ist normal.“ (KU90, Pos. 7) 

Selbstbestimmung 
Eigene Entscheidungen im Alltag. Schon im Erstinterview hebt er die Möglichkeit hervor, 
Einkäufe und Mahlzeiten überwiegend selbst zu organisieren.  

„Mir geht es relativ gut hier. Ich war vorher auch in der [Gasse] und habe jetzt die 
Möglichkeit, dadurch in der Wohnung alles hab, Kuchl, ..., dass ich mir relativ viel selbst 
mache. Das heißt, ich fahr mir selbst einkaufen, mach mir großteils das Essen selbst. 
Ich brauch Unterstützung beim Duschen natürlich. Es gibt Tagesverfassung. Es gibt 
einen Tag, wo es besser ist, ein Tag, wo's bissl schlechter ist. Aber im Großen und 
Ganzen gefällt es mir sehr gut da.“ (KU43, Pos. 47) 

Gewonnene Kontrolle trotz Hilfebedarf. Die Gewissheit, bei Bedarf Unterstützung anfordern zu 
können, stärkt sein Gefühl selbstbestimmten Handelns. 

„Wie gesagt, ich versuche immer, so weit wie möglich alleine etwas zu machen, selbst 
zu machen. Aber allein die Sicherheit, dass ich weiß, wenn ich läute, ist wer da, da 
kommt auch relativ, also nicht in 1, 2 Stunden.“ (KU90, Pos. 7) 

Partnerschaft und Intimität. Der Kunde ist zum Zeitpunkt des Zweitinterviews in einer 
Beziehung, seine Partnerin übernachtet regelmäßig im GVB. Dies trägt ebenfalls zum 
Normalitätsempfinden bei.  

„Ich habe jetzt auch wieder eine Beziehung. Da kommt die Freundin zu mir und schläft 
am Samstag bei mir. Dann bis Sonntag da. Wieder ein halbwegs normales Leben.“ 
(KU90, Pos. 53) 
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Selbstständigkeit 
Haushaltliche Routinen. Das eigenständige Waschen von Kleidung illustriert konkrete, 
selbstständig durchgeführte Haushaltstätigkeiten. 

„Ich hau’ sie mir immer in die Waschmaschine […]. Ich hab einen Wäschetrockner auch.“ 
(KU43, Pos. 219–223) 

Strukturierung des Tages. Regelmäßige Besuche des MS-Tageszentrums sowie selbst organisierte 
Elternbesuche sichern einen geregelten Wochenablauf. 
 
Zufriedenheit mit dem GVB. Eigenes Apartment als Wendepunkt. Schon im Erstinterview 
beschreibt er den Umzug als historischen Einschnitt:  

„Zum ersten Mal seit der Diagnose ist so etwas Ähnliches wie eine Normalität in 
meinem Leben eingezogen.“ (KU43, Pos. 89) 

Nachhaltige Positivbewertung. Ein Jahr später wird diese Einschätzung ausdrücklich bestätigt; 
das teilbetreute Setting vereine selbstständiges Tun mit verlässlicher Unterstützung. 
 

„KU: Der FSW ist genial. In allem und jedem. Für mich ist diese Wohnform, die 
Fahrtendienste, Tageszentrum. Wie auch immer. Ich finde es genial. Ich kann immer 
nur sagen, ich kann mich nur bedanken für sie. Für diese Unterstützung. 

I: Gebe ich gerne weiter. 

KU: Wirklich? Ich finde es wirklich super. Es hat mir wieder ermöglicht. Abgesehen 
davon, dass ich sitze. Ich sitze nicht den ganzen Tag, ich kann aufstehen, ich kann 
arbeiten und ein halbwegs normales Leben so wie vor sechs Jahren wieder möglich. Ich 
kann nicht mehr sagen, danke. Ich finde es genial. Für mich ist diese Wohnform 
perfekt. Ich ... könnt ned besser sein.“ (KU90, Pos. 108–110) 

Zusammenfassung 
Vom ersten zum zweiten Interview zeigt sich keine Veränderung im Gesundheitszustand, sehr 
wohl aber eine Verfestigung zuvor gewonnener Autonomie. Die Grunderkrankung bleibt präsent, 
doch dank des GVB-Settings und verlässlich abrufbarer Hilfe kann der Kunde Haushalt, Therapien 
und soziale Kontakte zunehmend eigenverantwortlich gestalten. Die Kombination aus materieller 
Selbstständigkeit (eigene Küche, Waschmaschine) und emotionaler Sicherheit trägt wesentlich 
zur erlebten Lebensqualität bei. Besonders bedeutsam ist dabei die Erfahrung von „Normalität“ 
trotz Erkrankung: Partnerschaft, Routinen und Alltagskompetenzen werden als Ausdruck eines 
„halbwegs normalen Lebens“ wahrgenommen. Das GVB-Setting wird rückblickend nicht nur als 
hilfreich, sondern als persönlich wegweisend bewertet, als Rahmen, der ein Leben mit Qualität, 
Würde und Handlungsspielraum ermöglicht. 

7.6.2. Beispiel 2 – „Ich halte es körperlich mit der Wohnung nicht mehr aus“ – wenn ein 
Wohnort zur Belastung wird 

Die Kundin ist weiblich und Mitte 50. Sie lebt zum Zeitpunkt des Erstinterviews seit 17 Jahren in 
der Einrichtung, die vor dem GVB ein VBW darstellte. Schon im Erstinterview (KU36) erklärt sie, 
die aktuelle Wohnform verlassen zu wollen, weil eine intensivere Betreuung notwendig erscheine. 
Im Zweitinterview (KU80) ist der Auszugswunsch konkretisiert, Besichtigungstermine in einer 
spezialisierten Einrichtung sind bereits fixiert. 

Gesundheit & Krankheit 
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Psychische Dimension. Die paranoide Schizophrenie prägt die Erzählungen der Kundin zu beiden 
Erhebungszeitpunkten; Stimmenhören, Aggressionen und ein hoher Medikamentenbedarf werden 
im Zweitinterview nochmals betont.  

Somatische Dimension. Zwischen den Interviews tritt eine ausgeprägte Arthrose auf, wodurch die 
Kundin aufgrund der medikamentös bedingten Müdigkeit seit einem Jahr nicht mehr in der 
Werkstatt arbeitet und meist bis neun Uhr morgens im Bett bleibt. 

„Ziemlich. Und ich bin schon geschlaucht und bin jetzt ein Jahr, seit der Arthrose ist, zu 
Hause von der Werkstatt. […]  Und ich schaffe es nicht mehr, arbeiten zu gehen, weil 
ich so müde bin mit den Medikamenten. Meistens bin ich bis neun im Bett.“ (KU81, Pos. 
24–26) 

Konsequenzen aus unterschiedlichen Krankheitsbildern. Die Kombination aus psychiatrischer 
Symptomatik, Arthrose, Adipositas und eingeschränktem Sehvermögen verstärkt Pflege- und 
Therapiebedarfe. 

Selbstbestimmung 

Wohnperspektive wird konkreter. Der ursprüngliche Auszugswunsch konkretisiert sich im 2. 
Interview:  

„Ich werde heuer ausziehen. […] Nächsten Donnerstag habe ich die 
Besichtigungstermine im [Stadt]. (KU81, Pos. 3–12) 

Therapieziele. Sie formuliert klar den Wunsch nach Musik-, Ergo- und tiergestützter Therapie in 
einer spezialisierten Einrichtung. 

„Und ich möchte dann tagesbetreut auch werden, dass ich vielleicht Therapien mache. 
Therapiehunde gibt es dort. Und Logopädie. Ergotherapie möchte ich machen.  […] Ja, 
Musiktherapie möchte ich machen. Wenn es das gibt. Dort.“ (KU81, Pos. 38–40) 

Die Entwicklung zeigt, dass Selbstbestimmung nicht allein an Autonomie, sondern an der aktiven 
Gestaltung einer passenden Hilfelandschaft festgemacht wird. 

Selbstständigkeit 

Mobilität & Alltag. Im Erstinterview erinnert die Kundin an eine 12-km-Schneewanderung, stellt 
aber ernüchtert fest:  

„Jetzt schaff ich gar nix mehr. Jetzt schaff ichs nur mehr zum Müllraum. Das geht nicht 
mehr.“ (KU36, Pos. 109) 

Ein Jahr später ist eine weitere Abnahme der Mobilität ersichtlich. 

„Nein, das kann ich schon gar nicht mehr, ich komme zu Fuß nicht einmal mehr in die 
Werkstatt, nicht mehr.“ (KU81, Pos. 92) 

Die funktionelle Selbstständigkeit nimmt also weiter ab; unterstützende Dienste (Fahrtendienst, 
Heimhilfe) sind unabdingbar. 
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Pflege. Körperpflege bleibt ein kritischer Bereich; mangelnde Qualität der externen Duschhilfe ist 
ein zentrales Thema (s. u.). 

 

Zufriedenheit mit dem GVB 

Mangelnde Ressourcen des Betreuungspersonals. Schon im Erstinterview beklagt die Kundin, 
dass aus ihrer Sicht zu wenig Zeit für Gespräche und Pflegeleistungen seien.  

„KU: Nein, ich will da nicht mehr bleiben, auf jeden Fall, wo mehr, intensiv betreut 
wird. […] Ich brauche mehr Duschen, zweimal am Tag. Und die Betreuer haben. 

I: Die Zeit nicht, oder? 

KU: Und ich will auch mehr reden, dass sie jetzt mehr Zeit nimmt fürs Reden, 
Gesprächszeiten fürs Reden und so, und das geht nicht, wenn mit intensiv (unv.).“ 
(KU36, Pos. 9–13) 

Mangelnde Qualität der Pflege. Die Kritik verschärft sich im Zweitinterview:  

„Ich halte es, ich halte es körperlich mit der Wohnung nicht mehr [aus]. Und ich 
verwahrlose sonst. Und ich kriege keine, ich habe keine gescheite Duschhilfe. Die 
[Pflegeorganisation] sieht gar nichts. Die wissen nicht einmal, wo der Hintern ist 
manchmal, und da frage ich mich, und ich denke mir. Ich denke mal.“ (KU81, Pos. 5) 

Die Gesamtzufriedenheit mit der aktuellen Wohn- und Betreuungsform bleibt somit gering, 
was den Auszugswunsch weiter befeuert. 

Zusammenfassung 

Zwischen den beiden Interviews verdichtet sich ein Bild zunehmender gesundheitlicher 
Belastung und abnehmender funktionaler Selbstständigkeit. Gleichzeitig gelingt es der 
Kundin, Selbstbestimmung aktiv auszuüben, indem konkrete Schritte zum Wechsel in eine 
besser passende, therapeutisch ausgerichtete Wohnform gesetzt werden. Die Erfahrung mit 
unzureichender Pflege im GVB mindert die Zufriedenheit deutlich. Insgesamt spiegelt der 
Fall einen komplexen Entwicklungsweg, in dem gesundheitliche Verschlechterung und 
autonome Neuorientierung parallel verlaufen. 
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8. Ethnografischer Studienteil: drei Fallstudien 

8.1. Teilbetreutes Wohnen im Geist der Assistenz 

8.1.1. Einleitung 

Auf dem Weg Richtung U-Bahn-Station: Ein Mann, der einen elektrischen Rollstuhl nutzt, überholt 
mich auf dem breiten Gehweg. Er ist mindestens so schnell wie die Radfahrer:innen, die zahlreich 
unterwegs sind. Weiter vorne sehe ich ihn in einen Park einbiegen. Ein wenig später begegne ich 
dem Rollstuhlfahrer wieder. Vielleicht drehte er eine große Runde durch das Wohnquartier. Der 
öffentliche Raum bietet für die Mobilität von Rollstuhlfahrer:innen sehr gute Bedingungen. Sie 
brauchen mit dem Rollstuhl keine Umwege zu fahren. Es gibt kaum räumliche Barrieren, die die 
Bewegungsfreiheit einschränken. Alle Orte des täglichen Bedarfs sind gut erreichbar: Märkte, 
Ärzt:innen, Apotheke oder Restaurants. Jetzt, wo er mir entgegenkommt und ich sein lächelndes 
Gesicht sehen kann, wirkt er auf mich sehr zufrieden.  

Der Rollstuhlfahrer ist Bewohner des GVBs, den ich im Rahmen einer strategischen Ethnografie 
besuchte. Neben der Nutzung des Rollstuhls greift er aufgrund seiner Sprech- und 
Hörbehinderung auf unterstützte Kommunikation zurück. Unterstützte Kommunikation, die 
baulich-infrastrukturelle Wohnumwelt und die auf sein Verhalten abgestimmten sozialen und 
kommunikativen Praktiken, z. B. der Supermarkt-Mitarbeiter:innen, bieten ihm vielfältige 
Chancen für ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben. Besonders geschätzt wird der neu 
eröffnete Supermarkt in der näheren Wohnumgebung. Um ihn zu besuchen, müssen lediglich an 
zwei Stellen im verkehrsberuhigten Bereich Nebenstraßen überquert werden. 

Andere Kund:innen des GVBs brauchen mehr Hilfe. Aber auch sie werden in ihren Möglichkeiten 
der Lebensgestaltung und -entfaltung unterstützt. Diese Unterstützung orientiert sich, so die im 
Folgenden ausgearbeitete These, am normativen Ideal von Assistenz. Das Konzept der Assistenz 
im engen Sinn bezieht sich auf körperliche Behinderung. Die Assistenznehmer:innen werden als 
selbstbestimmte Auftraggeber:innen gesehen und die Assistent:innen fungieren für diese als 
„‚geborgte‘ Arme und Beine“ (FSW, 2020, S. 7), wobei sie nicht verdinglicht, sondern ebenso als 
soziale Akteur:innen in einer körpernahen sozialen Beziehung begriffen werden. In diesem GVB 
wohnen nicht nur Personen mit körperlicher Behinderung, sondern auch Personen mit 
Mehrfachbehinderung (körperlich und kognitiv). Zudem ist die Arbeitssituation im GVB nicht 
durchgängig im Sinn einer Persönlichen Assistenz für jede:n Bewohner:in gestaltet. Dennoch 
entstand in der Beobachtung der Eindruck, dass die Kund:innen von den Mitarbeiter:innen im 
„Geist von Assistenz“ betreut werden.  

Als Unterstützungsleistung für Menschen mit Behinderung ist Persönliche Assistenz ein immer 
wieder geäußerter Kund:innenwunsch. Dieser Wunsch war die zentrale Botschaft eines 
Interviews, das ich beim zweiten Beobachtungstermin mit einem:einer Kund:in führte. Sie 
erweitert den Aktionsraum von Menschen mit Behinderung erheblich, mit Blick auf 
Freizeitaktivitäten und in der aktiven Partizipation am sozialen Leben bis zur Mitbestimmung in 
Entscheidungsgremien der Trägerorganisationen und Fördergeber.  

Aber in diesem spezifischen Fall ist Assistenz nicht auf einzelne Bereiche des Wohnens und des 
Alltags im GVB beschränkt, für die sie zusätzlich in Anspruch genommen werden müsste. Vielmehr 
ist eine assistive Haltung Bestandteil der Unterstützung durch die Mitarbeiter:innen und der 
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Handlungsstrukturen und -prozesse des Alltagslebens im GVB. Diese Haltung lässt sich als 
konstitutiver Bestandteil der Ermöglichung von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit 
begreifen. Sie ist tief eingebettet in die professionelle Interaktion und in das soziale Leben im GVB 
und vermischt sich mit anderen Handlungsformen wie der Begleitung und der Pflege.  

Der assistive Charakter des privaten und sozialen Lebens in diesem GVB ist daher der thematische 
und analytische Fokus dieser Ethnografie. 

8.1.2. Wer wohnt im GVB? 

In Abwandlung eines Zitats Erving Goffmans könnte man für die Situation in diesem GVB sagen, 
dass es nicht nur um Menschen und ihre Situationen geht, sondern es geht auch um Situationen 
und ihre Menschen: „Not, then, men and their moments. Rather moments and their men“ 
(Goffman, 1967, S. 3). So entsteht eine Wechselwirkung: Menschen prägen Situationen, aber 
Situationen prägen auch Menschen. 

Das läuft auf die Feststellung hinaus, dass Selbstbestimmung und Selbstständigkeit nicht nur 
eine Wirkung des Wohnens in einem teilbetreuten GVB-Setting sind, eine Wirkung, die sich in 
Situationen des Alltags vielfach und vielfältig belegen lässt. Das Potenzial an Selbstbestimmung 
und Selbstständigkeit ist in diesem GVB auch ursächlich bestimmend dafür, dass Kund:innen der 
Einzug in einen GVB vorgeschlagen und angeboten wird. Die Standortleitung betont, dass in 
diesem GVB Personen wohnen, die bereits Kund:innen der Organisation sind und die aus ihrer 
Sicht (nicht immer aus der eigenen Sicht) ein hohes Potenzial an Selbstbestimmung und 
Selbstständigkeit haben. Zwar handelt es sich bei den Kund:innen mitunter um Personen mit 
schwerer Mehrfachbehinderung, aber dem Anspruch nach soll es auch für diese Zielgruppe 
möglich sein, in einem GVB zu wohnen. Allerdings wäre es, so erläutert sie, nicht einfach gewesen, 
geeignete Kund:innen zu finden, die innerhalb der Organisation von einem WG-Setting in einen 
GVB wechseln können bzw. wollen. Dabei bilden der Vertrauensvorschuss der Mitarbeiter:innen 
und das Vertrauen der Kund:innen in die eigenen Fähigkeiten eine spannungsvolle Konstellation, 
da diese beiden Perspektiven nicht notwendigerweise zur Deckung kommen.  

Ist die Differenz des Zutrauens in die Fähigkeiten der Kund:innen durch die Mitarbeiter:innen 
gegenüber ihrer Eigenwahrnehmung sehr groß, kann es zu einem „Sprung ins Ungewisse“ 
kommen, der aus Sicht der Mitarbeiter:innen meist als „Schubsen“ oder sogar als „Tritt“ 
beschrieben wird. Derartige Entwicklungsschritte oder -sprünge sind möglich und sie werden von 
den Mitarbeiter:innen „riskiert“, weil sie in einem stabilen Interaktionsraum des Begleitens 
stattfinden und weil sie die Kund:innen schon so lange und so gut kennen, dass sie ihnen dieses 
„Risiko“ zutrauen und zumuten. Im Fall des:der beim zweiten Beobachtungstermin interviewten 
Kund:in sollte der:die Mitarbeiter:in recht behalten. Auch wenn sich der:die Kund:in im Vorfeld 
unsicher fühlte und zögerte: Rückblickend hat sich der biografisch riskante Schritt ausgezahlt.  

Im aktuellen Setting kann das Potenzial der Kund:innen mittels Begleitung und/oder Assistenz 
aktiviert und realisiert werden. Immer, so die Leitung weiter, wird es Menschen geben, die ein 
engmaschiges Setting, mehr Gemeinschaft und mehr Betreuung brauchen. Aber diejenigen, die 
hier einziehen und bleiben, „blühen auf“ und sind froh und dankbar über die Möglichkeit, hier zu 
wohnen. Es handelt sich um Personen, die zwar viel Unterstützungsbedarf haben – im aktuellen 
Kontext heißt das auch pflegerischen Bedarf und Assistenzbedarf –, aber mit dieser 
Unterstützung können sie unter den gegebenen Rahmenbedingungen selbstbestimmt und 
selbstständig leben. 
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8.1.3. Statusaufwertung 

Von der Bewohner:in zur Kund:in 

Wie die Leitung, betont auch ein:e andere:r Mitarbeiter:in, dass die Kund:innen die Wohnsituation 
im GVB schätzen. Dabei spielt insbesondere die eigene Wohnung eine wesentliche Rolle. Er:sie 
berichtet von einem:einer Kund:in, von der er:sie stets ausgebessert wird, wenn er:sie statt von 
seiner:ihrer „Wohnung“ von seinem:ihrem „Zimmer“ spricht. Wie bei den Kund:innen müssen die 
institutionellen Veränderungen der Umstellung von einer WG in einen GVB erst im Bewusstsein 
ankommen. Dabei ist die Tatsache, dass es sich um eine eigene Wohnung handelt, den Kund:innen 
oftmals bewusst. Sie ist ihnen wichtig und sie sind stolz darauf.  

Rollenanalytisch lässt sich beim Wechsel aus dem VBW in der WG in ein TBW im GVB eine 
„horizontale“ und eine „vertikale“ Verschiebung beobachten: Die horizontale Verschiebung 
bedeutet die situative Veränderung (z. B. von dem:der WG-Bewohner:in zum:zur GVB-Kund:in) 
und die damit verbundenen Rollenerwartungen und -anforderungen, die im Bewusstsein der 
Kund:innen und der Mitarbeiter:innen erst ankommen müssen. Äußerlich, körperlich-räumlich ist 
ein Umzug erfolgt; die innere psychisch-mentale Orientierung muss manchmal „nachziehen“. Der 
Neubezug von Wohnungen (wie in diesem GVB) kann die Veränderungserfahrung unterstützen.  

Die vertikale Verschiebung bedeutet die mit der Wohnsituation verbundene Statusaufwertung. 
Der rollenanalytische Interpretationskontext ist also nicht Situation und die dazugehörige 
Situationsrolle, sondern die Statusrolle. Institutionell (bezüglich des sozialen Status) werden 
damit generalisierte Handlungsmöglichkeiten für Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, aber 
auch Rechte und Pflichten eröffnet. Innerlich erwachsen aus dem veränderten Status aber auch 
Handlungserfordernisse. Nicht immer fühlen sich die Kund:innen kompetent genug, um diesen 
Anforderungen auch zu entsprechen. Auch in solchen Situationen ist der durch Begleitung und 
Assistenz eröffnete Interaktionsraum wichtig; die Beziehung zwischen Kund:innen und 
Mitarbeiter:innen kann in solchen Fällen eine Ressource sein, die das Vertrauen in die eigene 
Handlungsfähigkeit stärkt, insbesondere in der unsicheren Übergangsphase von einer 
vollbetreuten in eine teilbetreute Wohnsituation. 

Das Verfügen über eine eigene Wohnung und die damit verbundene Statusaufwertung schlagen 
sich in diesem GVB in einer veränderten Begrifflichkeit nieder. In der Organisation hat sich der 
Begriff „Kund:in“ etabliert. Im VBW spricht man von „Bewohner:innen“ oder „Klient:innen“. Mit 
„Kund:in“ wird die Status-Position der Person gestärkt und es wird der Assistenzcharakter der 
Betreuung betont. Als Kund:in ist man Auftraggeber:in, der:die im Rahmen eines Angebots selbst 
bestimmt und auswählt, was er:sie möchte.  

„Eben, das ist das eine oder auch, wie nennen wir die Bewohner? […] Wir haben uns 
dann auf Kunden entschieden. Weil der Begriff Kunden halt in dem Zusammenhang 
vom Garçonnièrenverbund besser gepasst hat. […] Und das hat schon noch ein 
bisschen Auswirkung auf, wie sehe ich meine Rolle und bin ich eher so der assistierende 
Mensch? Also der assistiert bei Sachen, die Menschen nicht können, oder mehr der 
Betreuer. Also es hat schon eine andere Bedeutung das Wort an sich.“ (MA30, Pos. 3–
7) 

Der:die Kund:in wird damit stärker in einer entscheidenden und bestimmenden Rolle gesehen. 
Damit die Kund:innen Zugang zur Kund:innen-Rolle erhalten, brauchen sie Formen, in denen sie 
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ihre Handlungsabsichten artikulieren und kommunizieren können. Mitunter brauchen sie dazu viel 
Zeit für die Vorbereitung. Das wurde schon beim ersten Termin deutlich, bei dem Beobachtungen 
assistiver Tätigkeiten im Zentrum standen. Kund:in im Sinn eines:einer Auftraggeber:in ist auch die 
Rollenerwartung, die mit dem Konzept der Assistenz verbunden ist, und diese Assistenz findet in 
einer sehr anspruchsvollen Situation statt. 

Mit der Statusaufwertung als Mieter:in einer Wohnung sind darüber hinaus Pflichten verbunden, 
wie etwa die Meldung von Baumängeln. Kund:innen, die die Feststellung und die Meldung dieser 
Mängel nicht selbst durchführen können, greifen dazu auf ihre Erwachsenenvertreter:innen 
zurück. Diese wiederum hätten das Thema gerne an die Leitung des GVBs delegiert. Damit würde 
aber eine Verantwortung übernommen, die die Kund:innen wieder zu Bewohner:innen macht und 
den Selbstständigkeitscharakter ausblendet – neben der Tatsache, dass in diesem Fall die 
Trägerorganisation für Haftungs- und Gewährleistungsfragen, die aus Baumängeln resultieren, 
die Verantwortung übernehmen würde. Unabhängig von der juristischen Bewertung dieser Frage 
stellt sich komplementär zur Statusaufwertung eine Abgrenzungsfrage. Eine Ausdifferenzierung 
von Zuständigkeiten und Verantwortung zwischen Trägerorganisation und Kund:innen lässt sich 
beobachten. Genauso wie Kund:in und Mitarbeiter:in die Verschiebung der Wohnsituation in ihrem 
Bewusstsein verankern müssen, haben die Erwachsenenvertreter:innen die Aufgabe, die 
institutionellen Veränderungen in Form neuer Zuständigkeiten zu realisieren. 

Differenzierte Begrifflichkeiten und differenzierter Ressourcenbedarf 

Im Gespräch erläutert die Standortleitung eine Reihe begrifflicher Differenzierungen: Neben 
Selbstbestimmung tritt Mitbestimmung. Die Kund:innen sollen nicht nur die Möglichkeit haben, 
selbstständig und selbstbestimmt zu wohnen. Sie sollen auch bei organisatorischen Fragen im 
GVB, die sie betreffen, mitreden können. Selbstständigkeit wird durch den Grad der 
Involviertheit in eine Situation (Teilhabe und Teilnahme) ergänzt.  

Die Erweiterung des Begriffsfelds hat nicht nur semantische Implikationen, sondern sie steht in 
direkter Verbindung mit dem Ressourcenaufwand. Grundsätzlich können Selbstbestimmung und 
Selbstständigkeit im GVB gut gefördert werden. Die diesbezüglichen Vorteile gegenüber dem 
VBW zeigen sich sehr deutlich. Dennoch erfordern Selbstständigkeit und Selbstbestimmung in 
einem Setting, in dem es um Personen mit schwerer Mehrfachbehinderung geht, einen hohen 
Ressourceneinsatz. So braucht die unterstützte Kommunikation mit nonverbalen Personen viel 
Zeit und Geduld, auch wenn es dafür sehr gute technische Hilfsmittel gibt. Die dafür notwendigen 
Assistenztätigkeiten müssen sich in das Tempo und in den Rhythmus der Kund:innen einfügen, 
eine Zeiterfahrung, die weiter unten beschrieben wird. Bei einer anderen Kundin besteht die 
Herausforderung darin, dass die körperliche, die emotionale und die kognitive Entwicklung 
unterschiedlich schnell verlaufen. Bei der emotional sehr jungen und körperlich voll entwickelten 
Frau kommt es oft zu Impulsdurchbrüchen, die in der Betreuung fordernd sind. 

Die Problemstellung lässt sich aus Sicht der Standortleitung so zusammenfassen: Die Schaffung 
von Voraussetzungen für Selbstbestimmung und Selbstständigkeit werden zwar mit den formalen 
und räumlich-situativen Anforderungen an einen GVB (eigene Wohnung mit Küche und 
Sanitärräumen, Gemeinschaftsraum usw.) eingefordert, aber nicht immer werden die zur 
Ermöglichung von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit erforderlichen Leistungen im 
Fördermodell gut abgebildet. In diesem Fall ist die Begleitung und Betreuung der Kund:innen 
pflegeintensiv. Für selbstständige Aktivitäten (mit Assistenz) bleibt manchmal (zu) wenig Zeit. 
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Ein Gespräch mit der Standortleitung beim zweiten Termin vertieft die Ressourcenfrage für 
Selbstständigkeit, wenn Teilnahme beispielsweise im Rahmen von Selbstvertretung umgesetzt 
werden soll. Solche Aktivitäten erfordern Ressourcen, die der GVB nicht hat, weil sie für „basale“ 
Aufgaben wie Pflege gebraucht werden. Zeit braucht vor allem die unterstützte Kommunikation, 
sowohl vorbereitend als auch begleitend. Ich mache daher die Kommunikation und Interaktion 
mit einem:einer Kund:in zum Thema der Feldforschung, deren Ergebnisse im nächsten Abschnitt 
skizziert werden. 

8.1.4. Empowerment und die Zeit von Kommunikation und Assistenz 

Anforderungen an Kommunikation und Interaktion 

Es ist aufwendig, aber keineswegs unmöglich, unter (aus Forscher:innensicht) herausfordernden 
Bedingungen zu kommunizieren und zu interagieren. Das zeigte die teilnehmende Beobachtung 
im Rahmen des zweiten Termins. Ich lerne eine Kundin kennen, die einen elektrischen Rollstuhl 
nutzt und die auf unterstützte Kommunikation zurückgreift. Sie lebt nicht mit einer kognitiven 
Behinderung und kann sehr genau ausdrücken, was sie will. Sie fordert mich auf, mit ihr ein 
Kartenspiel zu spielen. Wir spielen daraufhin drei Runden Solo (Uno). Das Spielgeschehen muss ein 
bisschen modifiziert werden, weil die Kundin die Karten mit ihren Händen nicht halten kann. So 
spielen wir mit offenen Karten. Sie führt zusätzliche Spielregeln ein, die mit Aktionskarten 
verbunden sind und weist mich auf Fehler hin. Derartige Aktivitäten verlangen ein hohes 
kognitives Niveau. Damit wir das Kartenspiel auf Augenhöhe, ohne die einschränkende Bedingung 
des Spielens mit offenen Karten, hätten spielen können, wären assistierende Hände hilfreich 
gewesen. Tatsächlich ist es ihr ein großes Anliegen, eine Persönliche Assistenz zu erhalten. Das 
betont sie auch in einem Interview.  

Im Verlauf des Termins lerne ich langsam, die sprachlichen Äußerungen der Kundin besser zu 
verstehen. Wenn die verbale Kommunikation nicht gelingt, verwendet sie ein Alphabet-Pad. Sie 
fährt mit dem Finger auf einzelne Buchstaben und bildet auf diese Weise Worte. Die sprachliche 
Kommunikation mit der Kundin auf Augenhöhe erfordert es, dass man sich Zeit nimmt und ihr die 
Zeit einräumt, um Worte zu bilden. Komplexer sprachlicher Darstellung, die mir als einem 
Fremden viel Kontext mitliefern muss, um eine Aussage richtig verstehen zu können, sind schnell 
Grenzen gesetzt und umgekehrt bin ich als Zuhörer herausgefordert, ihre Aussagen durch 
kreatives und aktives Schlussfolgern zu deuten. Dass Aussagen immer auf einen vielschichtigen 
intersubjektiven Kontext verweisen, um richtig gedeutet werden zu können, ist aus der 
ethnomethodologischen Forschung geläufig. Dort kennt man das Phänomen unter dem Begriff 
der „Indexikalität“. Damit ist gemeint, dass sprachliche Äußerungen immer vieldeutig sind und 
erst im situativen Gebrauch hinreichend eindeutig gemacht werden. Die Sprecher:innen setzen in 
der Situation Annahmen und Regeln voraus und unterstellen einander Kontextwissen, damit 
Interaktion gelingt. Garfinkel will auf diese Weise verdeutlichen, wie sich ein soziales System im 
situativen Deuten, Kommunizieren und Handeln aufbaut und stabilisiert. Dabei fällt uns die 
Indexikalität der Sprache im Alltag nicht auf, weil wir sie selbstverständlich und fraglos 
voraussetzen (Garfinkel, 1967, Kap 3).  

In der Kommunikationssituation mit der Kundin wird die Indexikalität erlebbar, nicht weil uns das 
für die Situationsdeutung vorausgesetzte Common-Sense-Wissen fehlen würde, sondern weil wir 
uns hinsichtlich der für die kommunikativen Akte notwendigen Zeit deutlich unterscheiden. Ein:e 
Mitarbeiter:in kommt in den Raum und wird in das Gespräch mit der Kundin involviert. Die Kundin 
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erzählt über Essen, wofür sie Unterstützung braucht. Es sei angenehm, auf dem Bett sitzend zu 
essen, und sie meint nicht ohne Humor, dass der:die Mitarbeiter:in auf dem Boden sitzen könnte 
oder sie könnte – dazu benutzt sie das Alphabet-Pad – auf einem Klappbett sitzen. Mit dem Pad 
bildet sie das Wort Klappe oder Klapp, den Rest erschließt der:die Mitarbeiter:in aus dem Kontext. 
Sehr oft bestätigt die Kundin, dass man sie verstanden hat, mit einer „Daumen hoch“-Geste. Im 
Gespräch wiederhole ich selbst sehr oft Worte oder Satzteile, die ich glaube, verstanden zu haben. 
Auch im Interview wiederhole ich oft, was sie sagt, um es für die Aufnahme (auch die 
ethnografischen Interviews werden digital aufgezeichnet) deutlich zu erfassen, aber auch, um mir 
von ihr über „Daumen hoch“ bestätigen zu lassen, dass ich sie richtig verstanden habe. 

Empowerment zwischen Zutrauen und Zumuten 

Die Kundin war auch Thema des Gesprächs mit der Standortleitung. Im Vorfeld des Umzugs in den 
GVB machte sich die Kundin Sorgen aufgrund der tiefgreifenden Veränderung und der damit 
verbundenen Ungewissheit. Sie zögerte, das Angebot anzunehmen. Erst über einen Anstoß, einen 
„Tritt“ von Seiten der Standortleitung gelang der Umzug. Die Standortleitung konnte diesen 
Schritt und selbst die ein bisschen gewalthaltige Formulierung eines „Tritts“ verantworten, weil 
sie ein sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis zu der Kundin über viele Jahre aufgebaut hatte. 
Sie hatte mehr Zutrauen in das Entwicklungspotenzial der Kundin als die Kundin Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten. Und sie sollte recht behalten. Rückblickend ist die Kundin sehr dankbar für 
den gewinnbringenden Schritt: 

„Und die habe ich aber gut gekannt. Und ich habe auch gewusst von der 
Beziehungsebene her, ich darf das tun und die brauchen es, um sich entwickeln zu 
können. Und ich weiß, da war ich bei der einen in der WG und die habe ich gekannt. 
Und da brauchen wir jetzt ganz viel Mut, dass wir uns sagen, okay, ich ziehe um und ich 
brauche auch viel Mut. Und wir essen jetzt jeden Tag eine Mut-Schokolade hab ich zur 
[Name] gesagt und ich wurde ein halbes Jahr befragt und, und ich habe gewusst, ihr 
gefällt es, wenn sie hier einzieht. Ich habe gewusst, das ist das Richtige für sie, aber sie 
ist so ein Mensch, sehr lang hospitalisiert, Veränderungen schwierig und es ist voll 
aufgegangen. Sie bedankt sich ganz oft bei mir, dass ich sie überredet habe. Also 
manchmal kann auch schon so ein bisschen dieser Tritt, nicht im Sinne von 
Empowerment, sondern sie hätte auch Nein sagen dürfen. Es war kein Zwang. Da gibt 
es noch einen feinen Unterschied. Genau. Und dazu muss man die Personen, glaube ich, 
schon gut kennen und in einer Beziehung sein, dass man das tun darf.“ (MA30, Pos. 
139) 

An die Übersiedlung in den neuen GVB knüpfen also die komplementären Überzeugungen und 
(zugeschriebenen) Emotionen von Vertrauen und Zutrauen sowie Zumuten und Mut haben. 
Hätte sie nicht gewollt, wäre das für die Standortleitung auch kein Problem gewesen. Die 
Entscheidung liegt bei der Kundin und muss akzeptiert werden. Doch die Überzeugungsarbeit hat 
sich ausgezahlt. Für die Kundin ist der GVB die passende Umgebung. Zuvor lebte sie in einem 
anderen GVB. Allerdings war dort beispielsweise die Wohnumgebung nicht gut geeignet, um ein 
gefahrloses Bewegen im öffentlichen Raum zu ermöglichen. Randsteine und die Verkehrssituation 
stellten Barrieren dar. Die Randsteine verursachten zusammen mit Unkonzentriertheit 
(Gedächtnisprobleme sind Teil der Behinderung) Stürze mit dem schweren Rollstuhl, was 
mitunter schwere Verletzungen und Krankenhausaufenthalte zur Folge hatte. 
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Während ich das Interview mit der Standortleitung führe, hat die Kundin ein vorbereitendes 
Gespräch mit einer Logopädin. Die Logopädin sieht großes Entwicklungspotenzial. Jetzt muss nur 
noch die Erwachsenenvertretung die Therapie bewilligen. 

Die Struktur sozialer Assistenzhandlungen 

Im Alltag betrifft der Wunsch nach Assistenz vor allem die Freizeit. Das wurde in den Gesprächen 
mit der Kundin und mit der Standortleitung deutlich. Der Spielraum an Ressourcen für die 
Ermöglichung von Freizeitaktivitäten ist begrenzt, da sehr viel Zeit für die Pflege und die 
Alltagsunterstützung in der Einrichtung gebunden ist. Einige Kund:innen besuchen einen „Club“, 
oft im Anschluss an die Tätigkeit in einer Tagesstruktur. Freizeitaktivitäten, sogar Party und Disco, 
gehören zum Angebot. Der Club ist sehr beliebt. Jedoch können aufgrund des 
Unterstützungsbedarfes und der Personalressourcen des Clubs höchstens drei Kund:innen vor Ort 
sein. Für die Teilnahme an solchen Situationen bedarf es ausreichender Persönlicher Assistenz. 
Assistenz ist aber nicht nur für die Teilnahme an Freizeitaktivitäten erforderlich. Sie ist in diesem 
GVB Teil des Alltags, des Alltagshandelns und des professionellen Selbstverständnisses der 
Mitarbeiter:innen.  

Die Struktur der Assistenzhandlungen kann in einer Situation in der Küche erstmals im Detail 
beobachtet werden. Es wird gemeinsam Kürbissuppe gekocht. Ich helfe beim Kürbisschälen, der 
danach von einer Kundin in kleinere Stücke geschnitten wird. Zuerst sieht es so aus, als würde 
der:die Mitarbeiter:in das Gemüse schneiden und die Kundin dabei helfen. Die Kundin nutzt einen 
Rollstuhl und ist auch feinmotorisch stark eingeschränkt. Sprachliche Kommunikation ist ebenfalls 
nur eingeschränkt möglich. Sie lächelt, als der:die Mitarbeiter:in erwähnt, dass sie zwar keine 
Suppe essen möchte – sie bevorzugt kaltes Abendessen –, aber trotzdem beim Kochen mitmacht. 
Das gemeinsame Kochen und Essen ist in diesem GVB kein Relikt aus dem VBW. Es ist freiwillig 
und ein willkommenes soziales Ereignis. 

Die Kundin hilft dem:der Mitarbeiter:in nicht einfach beim Kürbisschneiden, sondern umgekehrt 
hilft der:die Mitarbeiter:in der Kundin dabei, ihren Willen zu realisieren. Sie möchte beim Kochen 
mithelfen. In der Handlungsperspektive der Kundin führt der:die Mitarbeiter:in das Messer, damit 
sie das Gemüse schneiden kann. Es wird unmittelbar deutlich, was hoher Unterstützungsbedarf in 
Form von Assistenz für die Teilnahme an einer Situation konkret bedeutet. Im Gespräch mit der 
Standortleitung zuvor wurde der Unterschied zwischen Teilhabe und Teilnahme thematisiert. Die 
Kundin nimmt an der Situation aktiv und kompetent teil. Der:die Mitarbeiter:in wird Teil ihrer 
Handlung. Die Handlung ist sowohl selbstbestimmt als auch selbstständig. 

Neben der Kundin bilden zwei weitere Kund:innen zusammen mit einem:einer Mitarbeiter:in die 
Situation. Zwischendurch ist noch ein:e zweite:r Mitarbeiter:in da. Die Kundin möchte abends nicht 
warm essen. Dieser Umstand ist bekannt und muss nicht eigens thematisiert werden. Für sie 
werden Brote gemacht. Sie muss beim Essen weitgehend unterstützt werden, wie schon beim 
Gemüseschneiden. Die andere Kundin im Raum ist sehr kommunikativ und besucht, so der:die 
Mitarbeiter:in, abends gerne andere Kund:innen in ihren Wohnungen. Auch wenn sie mit einer 
verbalen, kognitiven und körperlichen Behinderung lebt, kann ich ihre Äußerungen verstehen und 
auf ihre Wünsche reagieren. Beispielsweise verstehe ich das Lob, dass die Suppe gut ist. Damit die 
Kundin die Suppe essen kann, muss sie ein wenig eingedickt werden. Die Adaptierung der 
Situation und der situativen Bedingungen an die körperlichen, psychischen und kognitiven 
Aktionsmöglichkeiten der Kund:innen, um ihnen selbstständiges Handeln zu ermöglichen, 
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erfolgt bis in kleine Details. Die Detailbeobachtungen hinsichtlich der Ermöglichung 
selbstständiger Handlungen konvergieren in einem kulturellen Thema. Es besteht in der 
Orientierung am kulturellen Leitbild selbstständigen und selbstbestimmten Lebens unter den 
Bedingungen relationaler Autonomie (dazu gehört auch Persönliche Assistenz). Andere 
Beobachtungen lassen sich in diese Interpretation einordnen: 

Der:die Mitarbeiter:in setzt sich an die Stirn des Tisches. Eine Kundin steht mit ihrem Rollstuhl in 
der Nähe des Tisches, dem:der Mitarbeiter:in zugewandt, ein wenig schräg und in Reichweite 
seiner:ihrer Hände, also des manipulativen Raums unter der situativen Bedingung, dass er:sie sitzt. 
So kann er:sie selbst essen und der Kundin beim Essen der für sie hergerichteten Brote assistieren. 
Der:die Mitarbeiter:in fungiert sprichwörtlich als der verlängerte Arm und zugleich nimmt er:sie, 
am Tisch sitzend, am gemeinsamen Essen teil. Während die Kundin einen Bissen Brot kaut, isst 
er:sie von der Suppe. Wie bei einem Reißverschluss verzahnen sich zwei unabhängige Handlungen 
ineinander: das assistierte Verspeisen der Brote seitens der Kundin und das Suppe-Essen des:der 
Mitarbeiter:in. Solche Einpassungen von Tätigkeiten ineinander, die auf der Ebene einzelner 
Handlungszüge stattfinden, lassen sich als situativ-rationale Arbeitsgestaltung begreifen, wobei 
das Ziel immer ist, dass die Kund:innen weitgehend und im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
selbstständig handeln können. Die rationale Arbeitsgestaltung dient der Selbstständigkeit der 
Kund:innen. Dieselben Prinzipien, die auf der Makro-Ebene den GVB in eine barrierefreie 
Wohnumwelt einbetten, sind auch auf der Mikro- und auf der Nano-Ebene (einzelne 
Interaktionszüge von Handlungen) wirksam, um selbstständiges Handeln weitgehend zu 
ermöglichen. 

Eine weitere Beobachtung betrifft die Interaktion zwischen zwei Kund:innen: Ein:e Mitarbeiter:in 
hilft einer Kundin (ebenfalls im Rollstuhl), aufzustehen – sie kann mit Unterstützung stehen und 
sogar einige Schritte machen. Sie wird von dem:der Mitarbeiter:in zu einer anderen Kundin 
geführt. Die Kundin, der soeben beim Aufstehen geholfen wurde, hat den Wunsch geäußert, den 
Arm der anderen Kundin zu streicheln, eine Praxis, die auch die andere Kundin angenehm findet 
und mit der sie einverstanden ist. Der:die Mitarbeiter:in hilft der streichelnden Kundin, eine 
Position neben der anderen Kundin einzunehmen, um deren Arm streicheln zu können. Auch in 
dieser Situation erfolgt die Assistenzleistung in der Handlungsperspektive der streichelnden 
Kundin. Die assistierende Handlung geht nur so weit, dass die eigentliche Streichel-Handlung 
selbstständig ausgeführt werden kann. Die streichelnde Kundin freut sich, dass sie für die andere 
Kundin etwas tun kann (streicheln), und die gestreichelte Kundin freut sich über die Zuwendung. 
Ein:e Mitarbeiter:in erwähnt, dass er:sie einmal von ihr sogar massiert wurde. Betont wird damit 
ein aktiver Beitrag zum sozialen Leben, eine Leistung. 

Alle Situationen sind sehr schöne Anwendungsfälle zur Verdeutlichung des Konzepts der 
relationalen Autonomie in einem Assistenz-Setting und der ihm eigenen Interaktionsordnung. 
Ausgangspunkt der Handlung ist die Handlungsabsicht des:der Kund:in. Die Mitarbeiter:innen 
fungieren als (soziale) Mittel in der Situation, damit die Kund:innen ihre Absichten umsetzen 
können. Dazu müssen die Kund:innen und die Mitarbeiter:innen ein integriertes soziales System 
bilden, das aus wechselseitigem Verstehen, Vertrauen und wechselweise aneinander 
ausgerichteten Handlungsintentionen besteht, wobei das eigentliche Handlungsziel von den 
Kund:innen definiert wird. Der:die Assistenznehmer:in nimmt die Zielbestimmung vor, während 
sich der:die Assistent:in zurücknimmt und sich auf den Adaptierungsprozess (die Herstellung 
situativer Bedingungen für die erfolgreiche Ausführung der Handlung) konzentriert. Die 
Herstellung der Handlung erfolgt nicht immer auf Basis expliziter Anweisungen, die bloß 
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ausgeführt werden müssen. Sondern die Umsetzung wird in einem kreativen, gegenseitig 
aufeinander bezugnehmenden Interpretationsprozess situativ hergestellt, in den beide Seiten ihre 
Vorstellungen einbringen können. 

Assistenz ist zeitintensiv und als Ressource zur Ermöglichung selbstständigen Handelns nur 
begrenzt verfügbar. Wünsche der Kund:innen können nicht immer erfüllt werden. Das zeigte sich 
auch in den beobachteten Situationen. So signalisiert eine Kundin, dass sie in ihr Zimmer möchte. 
Da in diesem Moment nur ein:e Mitarbeiter:in in der Situation anwesend ist, gibt er:sie ihr 
wiederholt zu verstehen, dass das jetzt nicht geht, weil er:sie kocht. Sie müsse sich gedulden. Die 
Kundin bleibt hier, nicht zuletzt, weil sie die Absicht hat, am gemeinsamen Essen teilzunehmen. 
Der:die Mitarbeiter:in ist eben nicht in der Rolle eines:einer Persönlichen Assistent:in tätig, 
sondern in der Rolle eines:einer Betreuer:in mit unterschiedlichen Aufgaben gegenüber anderen 
Kund:innen. Trotz dieser Einschränkung ist die Stimmung freundlich, von Lachen und 
gegenseitigem Respekt getragen. Die Kund:innen sagen offen, was sie wollen, und die 
Mitarbeiter:innen antworten, was augenblicklich möglich ist und was nicht. Rollenanalytisch sind 
die Assistenzhandlungen in der Situation angelegt; sie sind Teil der Situationsrollen und die 
Situation wird damit „adaptiv aufgewertet“. Damit ist gemeint, dass der Zugang zur Teilnahme an 
der Situation und das Spektrum der Handlungsmöglichkeiten durch den Abbau von Barrieren 
erweitert wird. 

Die Grenzen der Assistenz werden immer wieder thematisiert. Mitarbeiter:innen betonen 
Personalengpässe. Krankenstände verursachen ungeplante Ausfälle. Unvorhergesehene 
Situationen treten regelmäßig ein. Auch der erste Termin für die Beobachtung musste aufgrund 
der Verletzung eines:einer Kund:in und eines Rettungseinsatzes verschoben werden. 

Beim dritten Termin konnte die Struktur von Assistenzhandlungen aus Sicht der assistierenden 
Person untersucht werden. Ich erhielt die Gelegenheit, in der Rolle des Assistenten am 
Handlungsgeschehen teilzunehmen. Eine Kundin (Rollstuhl, starke motorische Einschränkung der 
Hände, starke Sehbeeinträchtigung, auch kognitive Behinderung), die ich vom ersten Termin 
kenne, und eine andere, mir ebenfalls vom ersten Termin bekannte Kundin, halten sich in einem 
der Gemeinschaftsräume auf (dieser GVB verfügt über mehrere Gemeinschaftsräume). 

Die Mitarbeiter:innen ermöglichen mir, einer Kundin beim Essen zu assistieren – sie ist ebenfalls 
einverstanden. Wie schon erwähnt, isst die Kundin kalt (Wurstbrote). Die Brote müssen zum Mund 
geführt werden, damit sie abbeißen kann. Mit dieser assistiven Handlung stelle ich mich in den 
Dienst der Handlungsintention der Kundin und werde ihr verlängerter Arm. Das entspricht der 
Assistenz-Arbeit unter den Bedingungen schwerer Mehrfachbehinderung, die den Alltag dieses 
GVBs ausmacht.  

Ich erfahre von der Kundin, dass sie nicht warm essen möchte, weil sie schon eine warme Mahlzeit 
in der von ihr besuchten Tagesstruktur hatte. Sie kann die Brote nicht zum Mund führen. Sie 
müssen in den Mund geschoben werden, damit sie von ihnen abbeißen kann. Von der Zubereitung 
der Brote bis zum Führen an den Mund reicht die Unterstützung. Mit der Annäherung der Finger 
an den Mund wird in den persönlichen Raum der Assistenznehmerin eingegriffen, was ein 
besonders sorgfältiges Hantieren notwendig macht, um die Integrität des Körpers als Territorium 
des Selbst nicht zu beeinträchtigen. Die Entscheidung, was sie isst und wie viel, trifft sie.  

Für mich wird der „Dienstcharakter“ der Handlung in erster Linie über die Zeitstruktur erfahrbar. 
Aus phänomenologischer Sicht geht es bei der Zeitstruktur um den Punkt, an dem sich die 
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objektive und äußerliche Zeit und die subjektive und innere Zeit verschränken (Schütz, 1945). 
Damit ist ein Ausgangspunkt für die Erfahrung von Intersubjektivität gegeben.  

Die Essensgabe fügt sich in den Rhythmus des Kauens und Schluckens. Die assistive Aktivität der 
Essenseingabe wird kommunikativ vermittelt. Kleine Gesten (ein angedeutetes Nicken mit dem 
Kopf) oder das Öffnen des Mundes genügen als Aufforderungszeichen, dass sie vom Brot 
abbeißen möchte. Anfangs verspüre ich Ungeduld. Die Zeiterfahrung von Ungeduld ergibt sich aus 
dem Vergleich mit dem eigenen Tempo und dem eigenen Rhythmus, den ich als Zeitmaß für diese 
selbstverständlich und fraglos ablaufenden Aktivitäten voraussetze und in den ich mein 
Gegenüber eingliedere. Im Alltag wird oft unterstellt, dass der:die andere so ist wie man selbst. 
Auf dieser Basis werden wechselseitige Handlungserwartungen in einem typischen, aber offenen 
Horizont ausgerichtet. Erst im Verlauf der Interaktion können die wechselseitigen Erwartungen 
konkretisiert und gegebenenfalls korrigiert werden. Als besondere Form des sozialen Handelns 
nimmt sich die Assistenzhandlung so weit zurück, dass sie die Intention des Gegenübers zum 
gemeinsamen Ziel der Aktivität machen kann. Dieses Ziel muss genauso wie die dafür 
notwendigen Unterstützungs-Handlungen kommunikativ vermittelt werden. Im Fall des Essens 
überschreitet der:die Assistent:in die Grenze des persönlichen Raums und macht sich zu einer über 
Kommunikation gesteuerten Extension des leiblichen Gegenübers. Mit der leiblichen 
Koordinierung wird auch die Einordnung in die „Eigenzeit“ des Gegenübers notwendig. Der 
Lernprozess zur Herstellung der intersubjektiv vermittelten Situation gelingt rasch und mühelos. 
In dem Maße, in dem ich die eigene Ungeduld ablege und mich in den Rhythmus und das Tempo 
der Kundin einfüge, entwickle ich die für Assistenz notwendige Handlungsperspektive sowie das 
dafür notwendige Zeitbewusstsein.  

Die Assistenzhandlungen können abschließend mit dem System professionellen Handelns 
kontrastiert und damit analytisch eingeordnet werden. Die Idee Assistenz ist davon getragen, dass 
nicht der:die professionelle Person Träger:in eines Fachwissens ist, das ein:e Patient:in oder 
Klient:in in Anspruch nimmt, um auf der Basis von (medizinischem, juristischem usw.) Fachwissen 
Handlungsanleitungen zu erhalten. Vielmehr ist die Assistenznehmer:in als Expert:in für ihr 
eigenes Leben der:die Träger:in des Wissens, in das sich der:die Assistent:in einfügt – inhaltlich, 
räumlich und zeitlich.  

Da die Handlungsziele von den Werten der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung getragen 
und legitimiert werden, ordnet sich das durch Assistenzhandlungen gebildete soziale System in 
ein Spektrum helfender Handlungssysteme ein, die sich als professionelle Interaktion auf der 
einen Seite und als de-professionalisierte Interaktion auf der anderen Seite beschreiben lassen. In 
der klassischen Systemtheorie (Parsons, 1951) wird die therapeutische Interaktion zwischen 
Ärzt:in und Patient:in als Paradigma professioneller Interaktion herangezogen. In diesem Kontext 
spielt eine deviante Handlungsmotivation (der Wunsch, krank zu sein) eine zentrale Rolle. Dem 
gegenüber setzt Assistenz kompetentes Entscheiden und Wollen im Alltag voraus. Die Assistenz 
bildet daher eine wichtige Ergänzung zur professionellen Interaktion: Der:die Assistenznehmer:in 
wird als gesund betrachtet. Es müssen lediglich Lücken in der Handlungskette geschlossen 
werden, damit selbstständige Handlungen durchgeführt werden können. Diese Lücken schließen 
Assistenznehmer:in und Assistent:in gemeinsam im Rahmen der Assistenzbeziehung. 
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8.1.5. Wohnumfeld und dritte Orte 

Barrierefreies und bedarfsgerechtes Wohnumfeld: eine Schlüsselkategorie 

Der GVB liegt in einem weitgehend barrierearmen Wohnumfeld, in dem alle Orte des täglichen 
Bedarfs fußläufig erreichbar sind: Apotheke, Ärzt:innen, Restaurants und Supermarkt sind auch 
unter Bedingungen mehrfacher Behinderung gut erreichbar. Damit wird eine enorme Steigerung 
der Lebensqualität und der Wohnzufriedenheit erzielt. Einige Kund:innen, die aus einer 
Wohnsituation mit stärkerem Verkehrsaufkommen in den GVB umzogen, waren sich in der ersten 
Zeit der weit besseren Mobilitätssituation nicht bewusst. Erst durch Unterstützung und 
Ermutigung begannen sie, den öffentlichen Raum und die Mobilitätschancen zu entdecken.  

Die barrierearme Umgebung ist für einige Kund:innen sehr unterstützend, um den Aktionsraum zu 
erweitern. Die Standortleitung erzählt von einem Kunden (Rollstuhl-Nutzer), der anfangs im 
Zimmer im Kreis fuhr. Auch dieser Kunde war eine Situation gewöhnt, in der er mit vielen 
Barrieren konfrontiert war. Wichtigste Barriere war der starke Verkehr. Erst mit dem Hinweis der 
Standortleitung realisierte er, dass er die Wohnumgebung dieses GVBs gut nutzen könnte. 
Daraufhin begann der Kunde, die Wohngegend zu entdecken und zu nutzen, was das 
Selbstvertrauen stärkt und zu Lebensqualität und Wohlbefinden beiträgt. Dieser Kunde geht 
auch selbstständig einkaufen. Der Umstand, dass er mit einer Hörbehinderung lebt, hindert ihn 
nicht daran, einkaufen zu gehen und sich mittels eines Zettels/Einkaufsliste im Supermarkt 
verständlich zu machen. Auch damit ist ein Stück Selbstständigkeit ermöglicht, bei dem er keine 
Begleitung bzw. Assistenz durch Mitarbeiter:innen benötigt. 

Dieser Umstand ist ein Hintergrund für die Beobachtungssituation beim ersten Termin, den wir im 
Kontext der Assistenz bereits ausführlich dargestellt haben. Die Aktivität stellt aber auch einen 
Handlungskontext für weitgehend selbstständige Handlungen dar. Am späteren Nachmittag 
bereiten einige Kund:innen gemeinsam mit einem:einer Mitarbeiter:in das Abendessen zu. Das 
Angebot ist freiwillig. Da noch eine Zutat fehlt und der:die Mitarbeiter:in mit dem Kochen 
beschäftigt ist, wird der Kunde gebeten, das Lebensmittel aus dem Supermarkt zu holen. Weder 
die Hörbehinderung noch das Nutzen eines elektrischen Rollstuhls stellen Einschränkungen dar, 
die ihn behindern würden.   

Der Umzug in barrierefreie Wohnumgebungen erzeugt sofort Wirkungen hinsichtlich 
größerer selbstständiger Mobilität im öffentlichen Raum, die selbst den Mitarbeiter:innen 
nicht gänzlich bewusst waren, weil andere Sorgen, etwa bezüglich fehlender 
Versorgungsinfrastruktur am Stadtrand, dominant waren: 

„MA: Das war mir nicht bewusst, wo wir hergekommen sind. Ich hab mir nur gedacht: 
[Stadtteil]. Seid ihr wahnsinnig? So weit draußen. Aber auch für die andere Frau, die 
Frau [Name], die hat vorhin in der [GVB] gelebt, im Garçonnièrenverbund. Und dort ist 
sie zwei, drei Mal so gestürzt, dass sie ins Krankenhaus hat müssen, weil dort die 
Gehsteige so sind. Und dort, die fährt ja [Straße], ja. Also da habe ich jedes Mal Angst 
gehabt und ich konnte sie nicht alleine rauslassen, weil die Gefahr viel zu groß war. 

I: Die hat so einen schweren Rollstuhl? 

MA: Genau. Und sie ist halt, also sie hat ein Thema mit Gedächtnis, das heißt, sie wird 
manchmal unkonzentriert und dann passiert ihr irgendwas. Sie ist ein bisschen eine 
Wildere und hier eben kann sie auch alleine herumfahren, weil sie kann es ja. Dort 
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habe ich aufgrund der Barriere, dass dieses, diese Straße / und musste ich sie eigentlich 
freiheitseinschränken oder nur in Begleitung, weil es einfach gefährlich war. Also 
deswegen schätze ich das schon sehr hier.“ (MA30, Pos. 77–79) 

Selbstständig einkaufen gehen können und die Wohnumwelt als Aufenthalts- und Aktionsraum 
nutzen zu können, ist daher eine wichtige sozialräumlich-infrastrukturelle Ressource. 
Tatsächlich war die Standortleitung skeptisch, als der GVB in das gerade im Entstehen begriffene 
Neubaugebiet zog – eine Situation, der wir im Verlauf der Evaluierung immer wieder begegneten. 
Aber es wurde schnell deutlich, wie positiv sich die Versorgungs- und Mobilitätsinfrastruktur auf 
die Kund:innen auswirkte. Dabei ist die Infrastruktur alleine nur ein Teil der Voraussetzung. Der 
andere Teil liegt in der begleitenden Arbeit, im Bewusstmachen der Möglichkeiten, die die 
barrierefreie Wohnumwelt bietet: 

„Ja, da haben wir wirklich viel gesehen. Eh auch zum Beispiel der Mann, der plötzlich 
da in der Umgebung herumfährt oder so, das sind irgendwie so, wirkt so, so klein. Aber 
für die Personen sind das ganz, ganz, ganz wichtige Dinge. Also ich denke, das ist uns 
nicht bewusst, was diese Kleinigkeiten für diese Person bedeuten, dass der jetzt 
einfach nur da im Hof herumfährt, und ich habe ihn beobachtet. Wie ein kleines Kind 
hat er gewirkt vor lauter Freude und Vollgas gegeben, da mit seinem Rollstuhl. Und 
das war so schön. Und es ist aber nicht nur passiert zufällig, sondern da war ja Arbeit 
dahinter. Also das auch bewusst zu machen, dass dann eben Kleinigkeiten ganz groß 
sein können eigentlich für die Personen.“ (MA30, Pos. 133) 

Der „Club“, ein dritter Ort 

Die meisten Kund:innen haben sich dafür entschieden, eine Tagesstruktur (weiterhin) zu besuchen. 
Der Tagesablauf wird morgens und ab dem Nachmittag vom Aufenthalt im GVB und dazwischen 
vom Tätigkeitsort bestimmt. Die doppelte Verortung im Alltag, die durch das Wohnen und das 
Arbeiten entsteht, ist typisch für moderne (post-)industrielle Gesellschaften und stellt auch für 
die Kund:innen der GVBs eine alltägliche Lebenssituation dar. Jenseits der Orte für das Arbeiten 
und das private Wohnen, gibt es aber auch sogenannte „dritte Orte“ (Oldenburg, 1989; 2001), die 
für das soziale Leben als Orte der Begegnung und der Entfaltung gemeinsamer oder einzelner 
Aktivitäten wichtig sind. Dritte Orte sind eine Ressource, die den Sozialraum erweitert, und sie 
stiften räumlich zuordenbaren Sinn.   

Wir haben bereits auf die Bedeutung des „Clubs“ für die Kund:innen hingewiesen. Der Club, den 
die Mitarbeiter:innen des GVBs auch nur vom Namen her kennen, ist für viele Kund:innen als 
dritter Ort enorm wichtig. Er entspricht der von Oldenburg (2001, S. 2) gegebenen Definition: „A 
setting beyond home and work [...] in which people relax in good company and do so on a regular 
basis.“  

Die Kund:innen besuchen den Club regelmäßig, wobei aufgrund der dort verfügbaren Ressourcen 
immer nur drei Kund:innen zugleich dort sein können. Das macht ein gewisses Ausmaß an 
Koordination und Aushandlung notwendig, damit die Kund:innen den Club abwechselnd besuchen 
können. Mit diesen frei gewählten dritten Orten wird der Sozialraum nicht nur erweitert, es wird 
darüber hinaus auch die Raumstruktur der Kund:innen deinstitutionalisiert, genauso wie sich die 
Zeitstruktur einer institutionalisierten Tagesstruktur zu einer eigenständigen Strukturierung des 
Tages verändert.  
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8.2. Teilbetreutes Wohnen im Geist der Begleitung 

8.2.1. Einleitung: Raumstruktur und Arbeitsorientierung 

Wie der GVB in der ersten Ethnografie ist auch der zweite in ein barriere- und verkehrsarmes 
Wohnquartier eingebettet. Er liegt zentral in einem dicht verbauten Neubaugebiet am Stadtrand 
von Wien. Die barrierearme Infrastruktur wird durch die Tatsache ergänzt, dass alle Orte des 
täglichen Bedarfs in der Nähe sind: Supermärkte, Gastronomie usw. sind in unmittelbarer 
Wohnumgebung. Zudem besteht eine gute ÖV-Anbindung (U-Bahn). Apotheke, Ärzt:innen und die 
für viele Kund:innen wichtige Trafik sind ebenfalls fußläufig gut erreichbar.  

Der GVB umfasst 15 Wohnungen und ist aktuell voll belegt. Die Wohnungen sind auf zwei 
Stockwerke verteilt; der Stützpunkt und ein großer Gemeinschaftsraum befinden sich im zweiten 
Stock. Der Gemeinschaftsraum besteht aus einer Küchenzeile und macht mit einem großen 
Esstisch den vorderen Teil zu einer kommunikativen und sozialen Zone, während ein Lesebereich 
weiter hinten und ein großes L-förmiges Sofa einen Ruhebereich abgrenzen, der wiederum mit 
dem Fernseher ein wohnzimmerartiges Setting bildet. 

Im Jahr 2024 gab es viel Fluktuation bei den Mitarbeiter:innen. Auch Kund:innen zogen aus. Das 
lag teilweise an der psychischen Gesundheitssituation eines Bewohners, dessen Symptome nicht 
nur die anderen GVB-Bewohner:innen, sondern auch die Nachbarschaft belasteten und irritierten. 

Die Kund:innen sind großteils Menschen mit psychischen Erkrankungen (Schizophrenie, 
Depression) und/oder mit Suchterkrankungen. Es gibt auch Kund:innen, die einen Rollstuhl 
nutzen. 

Räumliche Umgestaltung entlang funktionaler Differenzierung 

Es ist noch nicht lange her, dass das Büro umgestaltet wurde. Spinde für die Mitarbeiter:innen 
und der Medikamentenschrank, die beide im Vorraum untergebracht waren, befinden sich jetzt in 
getrennten Zimmern, sodass die mit diesen Orten verbundenen organisatorischen Funktionen 
stärker getrennt sind.  

Die Spinde befinden sich im Zimmer für den Nachtdienst. Wertgegenstände werden damit in 
einem als Privatsphäre der Mitarbeiter:innen definierten Raum aufbewahrt. Damit wurde diese 
für die Mitarbeiter:innen wichtige Zone des privaten Zugangs mit anderen Wohnfunktionen 
verbunden und von Bereichen abgegrenzt, die auch für die Bewohner:innen zugänglich sind.  

Umgekehrt wurde für die Medikamentenausgabe und die oft unmittelbar anschließende 
Medikamenteneinnahme ein intimerer Bereich geschaffen. Die Einnahme von Medikamenten ist 
in einem GVB für Menschen mit psychischen Krankheiten ein zentrales Geschehen. Das 
Durchgangszimmer, in dem sich der Medikamentenschrank befindet, ist vom Gang aus betretbar, 
sodass Kontakt mit anderen Personen im Büro – dorthin gelangt man über den zweiten Eingang – 
vermieden werden kann.  

Mit diesen Maßnahmen wurde die funktionale Differenzierung unterschiedlicher Wohn- und 
Alltagsfunktionen verstärkt und spezifiziert: (1) Sie sind in getrennten Räumen lokalisiert und (2) 
man kann den Zutritt besser kontrollieren.  
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8.2.2. Institutionalisierte Aktivitäten als Beobachtungskontexte 

Da viele Bewohner:innen eine Tagesstruktur besuchen, Therapien machen oder einfach ihren 
Alltag leben, fokussierte die Beobachtung auf drei institutionalisierte Aktivitäten, an denen sich 
das soziale Leben im GVB verdichtet und erfahrbar wird. Damit sind regelmäßige Angebote 
gemeint, von denen zwei im Wochenrhythmus stattfinden und eines jährlich. Die 
niederschwelligen, freiwillig nutzbaren wöchentlichen Angebote dienen der Unterstützung 
sozialer Interaktion und Begegnung. Sie bieten Fixpunkte in der sonst freien und eigenständigen 
Strukturierung des Tages. Sie haben vermutlich auch latente Funktionen, etwa als Gelegenheiten 
der (erzählenden) Darstellung von Individualität oder als Gelegenheit der Aushandlung 
individueller Arrangements (z. B. für Begleitungen).  

Die beiden wöchentlichen Veranstaltungen liegen am Beginn und am Ende der Arbeitswoche: 
Jeden Montag gibt es ab 11 Uhr einen Brunch und am Freitag ab 14 Uhr ein Kaffeekränzchen. 
Daneben und als dritte institutionalisierte Aktivität besuchte ich das einmal im Jahr stattfindende 
„Großteam“. Zu dieser Veranstaltung sind alle Mitarbeiter:innen, alle Bewohner:innen und eine 
Fachärztin für Psychiatrie, die den GVB begleitet, eingeladen. Im Großteam wird das Jahr 
reflektiert, ein Ausblick auf das nächste gegeben und es werden formale Angelegenheiten des 
Lebens im GVB besprochen. Alle institutionalisierten Aktivitäten finden im Gemeinschaftsraum 
statt. 

An diesen Aktivitäten lässt sich sehr schön erkennen, wie Selbstbestimmung und Selbstständigkeit 
im Rahmen des GVB-Wohnens gefördert werden und wie dabei Privatheit und Sozialität 
zusammenspielen. Im Folgenden soll darüber hinaus eine Vermutung über einen beobachteten 
Zusammenhang vertieft werden: Die beobachteten Aktivitäten beziehen Sozialität und Privatheit 
so aufeinander, dass eine Bühne für die Darstellung und das Erleben der eigenen Individualität 
als selbstbestimmte Person entsteht. 

Der Brunch 

Für den Brunch werden Aufback-Weckerl fertig gebacken – der Budgetrahmen ist eng und diese 
Variante ist kostengünstig. Früher ist man auch zum Bäcker gegangen, um Gebäck zu kaufen, aber 
wie überall spürt man auch in diesem GVB die Preissteigerungen für Dinge des täglichen Bedarfs. 
Eine Bewohnerin (im Rollstuhl) schneidet Gemüse auf. Es gibt Wurst und Käse, Butter, Aufstrich.  

Die Präsentation von Speisen und Getränken wirkt auf dem großen Tisch – er wird auch für 
Besprechungen genutzt – ein bisschen verloren, fast steril und minimalistisch. Eine ähnlich 
gestaltete Situation sehe ich auch bei der dritten Beobachtung (Kaffeekränzchen). So werden 
Wurst und Käse nicht eigens auf Tellern angerichtet, sondern sie bleiben in der geöffneten 
Verpackung. Die Präsentation der Speisen ist zwar nicht besonders ansprechend, aber sie ist 
funktional. Vielleicht liegt der sterile Charakter der Situation auch an der modernen Einrichtung, 
die eher an Büromöbel erinnert als an ein Wohnzimmer – wobei der hintere Teil des 
Gemeinschaftsraums schon wie ein Wohnzimmer wirkt. Er wird durch ein mächtiges Leder-
Ecksofa und eine Leselampe dominiert. Das Sofa wird gerne von den Bewohner:innen zum 
Ausruhen und Schlafen genutzt.  

Eine Bewohnerin hat selbst gebackene Kekse mitgebracht, die von einem Kunden in ehrlich 
wirkender Einschätzung gelobt werden. Das Gespräch entwickelt sich ein bisschen zu einer 
Kochkritik, so sind die Kekse einer anderen Bewohnerin weniger gut, die dafür hervorragende 
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Salate zubereiten würde. Backen, Kochen und Salat anrichten sind sorgende Beiträge zum 
gemeinsamen Essen und sie lassen auch Individualität (im Sinn von Stärken und Schwächen) 
hervortreten. 

Beim Brunch stellen sich die Kund:innen für mich als Gast vor. Zwei Anwesende sind Kund:innen 
der ersten Stunde, die anderen beiden sind später eingezogen. Ein interessantes Thema der zwei 
Frauen, die bis zum Schluss blieben, ist der Wechsel von Tagesstrukturen.  

Die eine Frau ist seit 12 Jahren in derselben Tagesstruktur und möchte wechseln, um eher 
praktisch-handwerkliche Dinge zu machen. Die andere Kundin interessiert sich mehr für kreative 
Tätigkeiten und hat nach einigem Suchen etwas Passendes in einem weiter entfernt liegenden 
Wiener Gemeindebezirk gefunden. Den Hinweg macht sie per Fahrtendienst, zurück fährt sie mit 
ÖV. Es entsteht eine Diskussion über behindertengerechten ÖV. Die Wahlmöglichkeit von 
Tagesstrukturen erweitert die Selbstbestimmung genauso wie das individuelle Mobilitäts-
Arrangement, das die Kundin gefunden hat (Kombination von Fahrtendiensten und ÖV-Angebot). 

Die Situation eröffnet also insgesamt einen Blick auf Spielräume der Gestaltung mit Blick auf die 
verfügbaren Ressourcen. Es werden günstige Lebensmittel eingekauft. Auch die 
Situationsgestaltung wirkt minimalistisch. Eigene Beiträge wie selbstgebackene Kekse werden vor 
diesem Hintergrund deutlich und wertschätzend wahrgenommen. Mit der Thematisierung der 
Tagesstrukturen werden diese Spielräume aber biografisch und räumlich (Mobilität) erweitert. 

Das Kaffeekränzchen 

Als ich das Kaffeekränzchen zum ausgemachten Termin besuchen wollte, musste es kurzfristig 
ausfallen, weil lediglich ein:e Mitarbeiter:in Dienst hatte und am Stützpunkt bleiben musste. So 
wird das im Großteam thematisierte Personalproblem konkret erlebbar. Beim zweiten Anlauf ist 
es anders. Zwei Mitarbeiter:innen sind da. Sie haben einen Gugelhupf und Krapfen vom 
nächstgelegenen Supermarkt gekauft. Insgesamt kommen fünf (der 15) Bewohner:innen. Sie sind 
nicht alle gleichzeitig da.  

Eine Kundin, die bald in eine eigene Wohnung ziehen wird, ist nur kurz da, redet nicht viel. Eine 
Frau im Rollstuhl beschwert sich über den würzigen Geschmack des Kuchens und wünscht sich 
später, dass ein:e Betreuer:in mit ihr spazieren geht. Sie hat aber zuvor eine Therapie. Die 
Kund:innen brauchen in unterschiedlicher Weise neben der Alltagsunterstützung medizinische 
Begleitung und Therapie. Diese Zeitstrukturen kollidieren manchmal mit den Dienstplänen der 
Mitarbeiter:innen. Mit Blick auf die Dienstübergabe um 16 Uhr könnte es in diesem Fall mit einer 
begleiteten Spazierrunde durch den:die von der Kundin gewünschte:n Betreuer:in knapp werden. 
Am Gespräch fällt auf, dass der:die Betreuer:in sowohl auf den Wunsch als auch auf die 
individuellen Rahmenbedingungen eingeht und ihnen zu entsprechen versucht.  

Eine andere Kundin möchte ebenfalls spazieren gehen und wünscht sich Begleitung durch eine:n 
Betreuer:in. Sie einigen sich gemeinsam darauf, dass sie sich gegebenenfalls etwas mit dem:der 
Betreuer:in ausmachen wird. Das Thema Begleitung und Wünsche der Kund:innen werden auch 
hier deutlich. 

Im Zentrum stehen in beiden Fällen die Kund:innen und ihr Anliegen und wie schon beim 
Frühstück geht es um Gestaltungs- und Handlungsspielräume, die durch verfügbare Ressourcen 
und strukturierende Elemente (Termine) eröffnet und begrenzt werden.  
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Auch eine Kundin ist da, die ich vom Brunch schon kenne. Ein:e Betreuer:in weist sie darauf hin, 
dass sie heute unbedingt noch zur Apotheke gehen muss. Sie könnte dort auch ein Band für ihre 
Brille kaufen, damit sie die Brille umhängen und so immer bei sich haben kann – aktuell hat sie 
die Brille auf ihrem Zimmer vergessen.  

Am Beispiel des Apothekenbesuchs wird deutlich, dass den Bewohner:innen viel 
Eigenverantwortung zugetraut wird und zugleich werden sie im Wahrnehmen dieser 
Verantwortungen durch Beratung (den Hinweis, dass man in der Apotheke nach einer Kette für 
die Brille fragen kann) unterstützt. Solche Beispiele weisen auf Beratung und Begleitung im Sinne 
einer unterstützenden Rahmung von Selbstständigkeit hin. Sie verweisen weder auf einen 
medizinisch-therapeutischen noch auf einen pädagogischen Hintergrund. Es werden 
Handlungspläne vorgeschlagen und im Rahmen von Handlungsspielräumen Perspektiven für 
die Umsetzung eröffnet, manche sind verbindlich (Medikamente müssen geholt werden), manche 
sind fakultativ (die Apotheke oder auch der nahegelegene Optiker sind Möglichkeiten, um ein 
Brillen-Band zu kaufen).  

Die soziale Situation hat neben der Möglichkeit beratender Gespräche noch eine andere wichtige 
Funktion. Sie ist ein Ort der Selbstpräsentation, in der Personen in ihrer Individualität 
beispielsweise im Erzählen ihrer Wohnbiografien auftreten: Ein weiterer Bewohner schließt sich 
der kleinen Gesellschaft später an. Er ist müde, weil er in der Nacht schlecht geschlafen hat, setzt 
sich aber dazu und bringt sich in das Gespräch ein. Dabei dient ein Hund als assoziative Brücke. Er 
erzählt von einem Wasserschaden, der sich nur wenige Wochen nach dem Einzug ereignete und 
der so gravierend war, dass die Bewohner:innen in eine Nebenstiege übersiedeln mussten. Dabei 
spielte ein Hund für die Stabilisierung der Situation eine Rolle. Eine Nachbarin dort hatte einen 
Hund und die Interaktion mit dem Hund half, die belastende Situation besser auszuhalten.  

Ein:e Betreuer:in fragt eine andere Kundin, ob sie auch einmal Haustiere hatte. Auf diese 
Nachfrage reagiert sie mit einem schönen biografischen Detail. Sie erzählt, dass sie vor der Zeit 
ihrer stationären psychiatrischen Behandlung einen Hund hatte. Dieser Frau fällt es sehr schwer, 
aktiv Beiträge zum Interaktions- bzw. Kommunikationsgeschehen zu leisten, aber wenn sie über 
das Ansprechen eingebunden wird, gelingt das sehr gut. Ein anderer Kunde pflegt eine deutlich 
kontrastierende Kommunikationspraxis: Er wirkt sehr offen, sehr kommunikativ und erzählt von 
sich aus und – so ähnlich wie beim Interview, das ich zuletzt mit ihm führen durfte – weit 
ausholend. Dieser Gegensatz von expressiven Kund:innen, die schnell in die Interaktion gehen, 
und evasiven Kund:innen, die sich stark zurückhalten oder Situationen vermeiden, wird anlässlich 
des Großteams noch deutlicher dargestellt. 

So wird die Kaffeekränzchen-Situation eine Art Bühne, auf der Individuen mit ihren Geschichten, 
Schicksalen und Wünschen auftreten. Insgesamt lässt sich die Situation nach zwei Richtungen 
deuten:  

1. als Gelegenheit zu sozialem Kontakt durch das gemeinsame Essen und Plaudern und  

2. als Gelegenheit zur performativen Herstellung von Individualität, bei der die 

Bewohner:innen Geschichten über sich erzählen und ihrer Person damit biografische Tiefe 

geben. 

Die These, dass das Kaffeekränzchen ein Raum für die Darstellung von Individualität ist, wurde 
auch bei einem weiteren Besuch des Kaffeekränzchens zwei Wochen darauf bestätigt. Wie beim 
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ersten Termin sind nur wenige Bewohner:innen anwesend, die eine kleine und intime Runde 
bilden. 

Eine Bewohnerin erzählt viel über ihre Familie, das Haus, die Gartenarbeit. Eine andere 
Bewohnerin kann anknüpfen und berichtet, dass sie ihr Haus zu einem Zeitpunkt in ihrer 
Krankengeschichte verkaufen musste. Aus der biografischen Tiefe gehen die Gespräche aber auch 
in den aktuellen Alltag über. Die Bewohner:innen gehen sehr aufmerksam aufeinander zu, fragen 
einander, wie es dem:der anderen geht. Sie tauschen sich über Medikamente aus, die psychotische 
Symptome unterdrücken, oder über Schlafmittel (und die Schlafqualität). 

Mit den biografischen Erzählungen, etwa den Geschichten über Hunde, das eigene Wohnen, 
Kinder usw., und den Krankengeschichten inszenieren sich die Kund:innen mit den dadurch 
formulierten individuellen Lebensgeschichten. Doch auch wenn sich die Kund:innen über Aspekte 
von Krankheit und Behandlung austauschen, stellen sie das Thema Krankheit nicht ins Zentrum, 
sondern sie betonen ihre Biografie, in die Krankheitselemente eingewoben sind, die die Biografie 
strukturieren. So musste beispielsweise eine Bewohnerin ihren Hund einer Nachbarin anvertrauen, 
weil sie einen stationären psychiatrischen Aufenthalt hatte. 

Das Großteam 

Das Großteam findet einmal im Jahr gegen Jahresende statt. Eine begleitende Psychiaterin, alle 
Betreuer:innen und alle Kund:innen sind eingeladen. Für die Veranstaltung wurden die Tische an 
die Wand gerückt und ein Sesselkreis aufgestellt. 7 Kund:innen (3 Männer, 4 Frauen) nehmen teil. 
Ein Mann – er ist erst vor wenigen Wochen eingezogen und kommt aus einem institutionellen 
Setting – fühlt sich nicht gut, klagt über Schmerzen und meint, er wolle auf dem Sofa ausruhen. 
Wenig später ist er weg.  

Die Leitung eröffnet die Veranstaltung mit dem Rückblick auf ein ereignisreiches und turbulentes 
Jahr 2024. Es gab einige Veränderungen sowohl beim Personal als auch bei den Bewohner:innen. 
Insbesondere wird auf den anfangs erwähnten Kunden, der von den Bewohner:innen und der 
Nachbarschaft als belastend empfunden wurde, Bezug genommen, der den GVB verlassen hat 
und in eine institutionalisierte Wohn- und Betreuungsform gezogen ist. Der Personalwechsel war 
Krankenständen und Fluktuation geschuldet. Die Personalsituation ist phasenweise, vor allem im 
Sommer, angespannt. Trotz dünner Personaldecke konnte die Versorgung aber durchgängig 
sichergestellt werden. 

Das Großteam besteht aus einem gruppendynamischen Teil (Befindlichkeitsrunde) und einem 
formalen Teil, in dem organisatorische Angelegenheiten besprochen werden. Konkret geht es um 
die Bezugsbetreuung und den Umgang mit Fehltagen. 

Bei der Gesprächsrunde, dem ersten Teil der Veranstaltung, erzählt jede:r Kund:in bzw. 
Betreuer:in reihum, wie es ihm:ihr geht, wie das Jahr für ihn:sie war. Die Inhalte der Runde sollen 
im Folgenden nach Themen gegliedert vorgestellt werden. Sie enthalten Lob und Kritik.  

Dabei lassen sich – aus der externen Beobachter:innen-Perspektive – idealtypisch zwei 
kommunikative Orientierungen bei den Kund:innen unterscheiden: expressive Kund:innen, die 
sehr viel erzählen und von selbst gar nicht aufhören würden, sowie evasive Kund:innen, die eher 
nur das Notwendigste in der Form von „mir geht es gut, keine Beschwerden, bitte weiter wie 
bisher“ einbringen.  
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Aus Sicht der Kund:innen kristallisieren sich vier Themen heraus:  

1. Gemeinsame Aktivitäten, wie die regelmäßig institutionalisierten Aktivitäten, Ausflüge 
oder gemeinsames Kochen: Der Montags-Brunch kommt, so der durchgehende Tenor, gut 
an. Doch es gibt zu wenige Aktivitäten außerhalb des GVBs. So wünschen sich mehrere 
Bewohner:innen mehr gemeinsame Ausflüge. Auch besteht Interesse nach mehr 
gemeinsamem Kochen. Zum Thema Kochen merkt eine sehr expressive Bewohnerin 
kritisch an, dass sie sich mehr Dankbarkeit („Danke“ als Rückmeldung) erwarte und dass 
auch Wegräumen und Saubermachen ein Thema seien. Auch ein mir bereits vom ersten 
Termin bekannter Kunde meldet sich zu Wort. Er drückt Sorge um die Betreuerin im 
Krankenstand aus. Außerdem sind Begleitungen zur Apotheke und Ausflüge Thema. Dazu 
meint die Leitung, Ausflüge können organisiert werden. Es ist lediglich eine Frage des 
Budgets. Für Ausflüge soll es auch neue Finanzierungsmöglichkeiten geben. Ein spezielles 
Thema ist Sommerurlaub. Gemeinsamer Urlaub ist im GVB nicht vorgesehen. Sollten 
Aktionen, wie gemeinsames Campen geplant werden, müssten Genehmigungen eingeholt 
und arbeitsrechtliche Fragen geklärt werden. 

2. Wohnen, Nutzung von Räumen sowie wahrgenommene Veränderungen der 
Wohnsituation bei neu eingezogenen Personen: Die „Zimmer“ werden als „super“ 
beschrieben. Sie können individuell eingerichtet werden. Aber es gibt auch Kritik: Eine 
Bewohnerin kritisiert ausführlich den schlechten Handyempfang im Gemeinschaftsraum, 
was auch verhindere, dass sie sich dort gerne und länger aufhält. Sie wünscht sich einen 
WLAN-Verstärker im Raum. Ein weiterer Kunde meldet sich zu Wort. Er ist stärker evasiv 
orientiert und entsprechend wortkarg. Dieses Jahr empfand er gegenüber dem letzten Jahr 
als „besser“. Er erzählt von neuen Möbeln, neuer Einrichtung. Er spricht auch das Thema 
Rauchen an, wo man rauchen darf und wo nicht. Hier hakt auch Kundin 2 nach, die sich 
über den Rauch am Gang ausführlich beschwert. Die Leitung ergänzt, dass mehr gelüftet 
werden sollte. Bei einer Kundin ist ein Hund eingezogen (er gehört einer nahestehenden 
Person und ist öfters zur Betreuung hier). Sie ist auch froh, dass ihr Flötenspiel bzw. das 
regelmäßige Üben niemanden stört. Ein Kunde merkt nach fünf Jahren, dass es Zeit wird, 
einmal in der Wohnung auszumalen. Das Rauchen in den Zimmern, aber auch 
Abnutzungserscheinungen sind für ihn Hinweise darauf, dass er ausmalen sollte. Den 
Sommer fand er psychisch und physisch anstrengend. Ausmalen sollte daher auch nicht im 
Sommer stattfinden, weil er dafür die Wohnung aufräumen müsste, was in der heißen Zeit 
mühsam wäre.  
Das Thema Wohnveränderungen ist mit einer „gewissen Dynamik“ verbunden, findet eine 
Kundin. Deutlich betont sie die Veränderung gegenüber der WG, in der sie zuvor wohnte, 
als sie sagt: „Es gefällt mir hier viel besser als in der WG.“ Sie hat mehr Privatsphäre und 
wenn sie ein Anliegen hat, kann sie sich jederzeit an eine:n Betreuer:in wenden. 
Ein expressiv orientierter Kunde erzählt von Sorgen und Ängsten über die österreichische 
Politik. Er ist zufrieden mit den Bewohner:innen und den Betreuer:innen, möchte aber 
lieber für sich und alleine sein: „Wenn ich in meiner Wohnung bin, geht es mir gut.“ Das ist 
auch ein wichtiger Hinweis auf die Bedeutung von Privatsphäre und den 
Gestaltungsraum, den die Pole von Sozialität und Privatheit ermöglichen. Es wird an dieser 
Stelle von der Leitung darauf hingewiesen, dass die Angebote freiwillig sind. Wenn man 
lieber für sich ist, wird man zwar über Aktivitätsmöglichkeiten informiert, aber man muss 
nicht teilnehmen.  
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3. Betreuung, personelle Situation: Eine Kundin beschreibt die Betreuung als „super 
herrlich“. Einer anderen geht ihre Bezugsbetreuerin ab – diese dürfte länger im 
Krankenstand sein. Den Rückgang der Krankenstände und das dadurch gegebene höhere 
Ausmaß an Betreuung findet sie gut. (Diese Bewohnerin spricht in einem ausufernden 
Redefluss, kritisiert, reflektiert, relativiert, wiederholt sich dabei mehrmals, verliert aber 
dennoch nicht den Faden. Irgendwann findet die Leitung einen Punkt, an dem sie einhaken 
kann, sich für den Beitrag bedankt und zum nächsten Bewohner überleitet.) Eine 
Bewohnerin war mit dem Betreuer:innenwechsel – das war eines der übergeordneten 
Themen des turbulenten, ereignisreichen Jahres – ein wenig überfordert. Auch für einen 
anderen Kunden bedeutete der Wechsel von Personal und Bewohner:innen viel 
Veränderung. Er weist auf den Sommer hin, als es eine längere Phase mit „dünner 
Personaldecke“ gab. Er findet Lob, dass die Betreuung immer sichergestellt war. 

4. (Digitale) Kommunikation: Von einer Bewohnerin wird die „Signal-Gruppe“ thematisiert. 
Nicht alle Bewohner:innen, sie eingeschlossen, verwenden die App Signal, über die die 
Bewohner:innen über Aktivitäten im Haus informiert werden. Sie meint, dass ihr dadurch 
Informationen entgangen sind, und übt entsprechend Kritik. Eine WhatsApp-Gruppe, so die 
Leitung, ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich/vorgesehen. Alle 
Informationen werden darüber hinaus zusätzlich per Aushang kommuniziert. Auch in 
anderen Einrichtungen sind alle Bewohner:innen in einer Signal-Gruppe. Das Thema 
digitale Kommunikation steht daher in einem Spannungsverhältnis von Datenschutz und 
sozialer Teilhabe. 

Aus der Perspektive der Betreuer:innen werden ähnliche Themen formuliert:  

1. Gemeinsame Aktivitäten: Eine neue Mitarbeiterin freut sich über Ausflüge. Es kommt der 
Vorschlag auf, einmal im Monat einen Ausflug zu organisieren. Eine Betreuerin hebt das 
gemeinsame Schwimmengehen als Aktivität hervor, die gut angekommen ist. 

2. Betreuung und Team-Arbeit: Eine Betreuerin, die neu begonnen hat, findet es schön, ein 
Team zu haben – sie war zuvor als Persönliche Assistentin tätig. Für eine andere Betreuerin 
war es ein turbulentes Jahr und sie freut sich, dass das Team gut besetzt ist. Eine weitere 
Betreuerin hat das Jahr ebenso ereignisreich und turbulent erlebt. Sie dankt allen für das 
Verständnis, dass der GVB personell nicht immer gut besetzt war. Dass trotz der 
angespannten Personalsituation die Team-Arbeit positiv erlebt wurde, hebt eine 
Betreuerin hervor, die ebenso erst vor Kurzem begonnen hat. Sie erzählt von einem guten 
Start und staunt, dass die Zeit so schnell vergangen ist. 

3. (Formale) Organisationsthemen: Derzeit gibt es wieder viele Krankenstände. Das Büro ist 
daher nicht immer voll besetzt. Für den Notfall ist aber immer jemand erreichbar 
(durchgängige Betreuung).  
Besprochen wird die Idee, ein Fotoalbum zu erstellen, in dem Ausflüge oder Brunch-
Termine dokumentiert werden. Dazu ist aber datenschutzrechtlich das Einverständnis der 
Kund:innen erforderlich.  
Zudem wird noch Besuch angesprochen und ob sich dieser im Aufenthaltsraum aufhalten 
dürfe. Die Bewohner:innen äußern sich diesbezüglich wohlwollend. Sie werden, so mein 
Eindruck, in derartige Entscheidungen umfassend eingebunden; ihre Meinung und ihre 
Bedenken werden berücksichtigt. 
Ein heikles und sensibles Thema sind Fehltage. Mit Blick auf das Wohnen ist es gar nicht 
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leicht einzuordnen, weil es sich dabei tatsächlich um einen Aspekt der sozialen Kontrolle 
handelt, der nicht zuletzt mit der Förderung durch den FSW zusammenhängt. Zum Thema 
Fehltage wurde ein Infoblatt gestaltet. Offiziell sind 70 Fehltage erlaubt. Es gibt aber 
Bewohner:innen, die aufgrund von Klinik- und Rehabilitationsaufenthalten sowie anderer 
Abwesenheiten länger „fehlen“. Solche Abwesenheiten müssen gerechtfertigt bzw. belegt 
werden. Sonst würde man im schlimmsten Fall Förderansprüche verlieren und müsste die 
Kosten selbst übernehmen. 
Als weiteres Thema der formalen Organisation wird noch das Betreuungssystem 
angesprochen. Statt einem:einer Bezugsbetreuer:in und einer Stellvertretung gibt es ein 
Team von 3–4 Betreuer:innen, die jeweils für 5 Bewohner:innen zuständig sind. Klassische 
Bezugsbetreuung würde es seit 3 Jahren nicht mehr geben. Wie wichtig eine durchgängige 
und informierte Betreuung ist, wird aber auch an dieser Stelle noch einmal deutlich und 
öffnet die Themenfelder Dokumentation und Kommunikation im Team. 

Die Gesprächsrunde macht die Achsen Sozialität/Privatheit beim Wohnen deutlich. Aspekte der 
Betreuung und der Kommunikation kommen noch hinzu, werden aber eher hinsichtlich dünner 
Personaldecke und Inklusion/Exklusion (Signal-Gruppe) sowie personeller Veränderung 
aufgegriffen. Die andere Achse des Wohnens (Autonomie vs. soziale Kontrolle) taucht im Kontext 
der Fehltage, aber auch im Anschluss an die Veranstaltung auf.  

8.2.3. Wohnen und (soziales) Leben 

Ein- und Auszüge: Wohnrochaden mit Rücksicht auf die Nachbarschafts-Konstellation 

Dieses Jahr ist einiges passiert. Ein Kunde ist ausgezogen, dafür ein anderer eingezogen. Der 
ehemalige Kunde lebt mit paranoider Schizophrenie und entwickelte immer belastendere 
Verhaltensformen, sodass es nicht nur Beschwerden anderer Hausbewohner:innen gab, sondern 
auch von den GVB-Bewohner:innen. Diese Entwicklung lässt sich nicht mit dem GVB als 
Wohnform in Zusammenhang bringen, sondern hat etwas mit der Krankheitsdynamik zu tun. Die 
Situation wurde schließlich so belastend, dass eine Lösung gefunden werden musste, und da bot 
sich die Kooperation mit einer psychiatrischen Einrichtung an, die dem Kunden die Übersiedlung in 
eine stärker institutionalisierte Wohnform ermöglichte. Er lebt aktuell wieder in einer stationären 
Einrichtung. Aus dieser Einrichtung ist dafür ein neuer Bewohner in den GVB gezogen – man 
könnte von einer „Rochade“ sprechen.  

Die Spannungen mit diesem Bewohner machen die Weise und die Intensität deutlich, in der die 
Bewohner:innen des GVBs eine informelle Gruppe bilden. Diese Gruppe darf man sich nicht als 
enge (Wohn-)Gemeinschaft vorstellen. Wie schon in den Interviews deutlich wurde, handelt es 
sich um einen losen Zusammenhang kleiner Nachbarschaftsnetzwerke.  

Schon in Interviews mit der pädagogischen Leitung tauchte die Frage auf: „Wer passt in die 
Gruppe?“ Die Bewohner:innen sind jedoch keine Gruppe im engen Sinn. Sie sind kein Verband. 
Aber nicht zuletzt über die regelmäßigen Möglichkeiten sozialer Interaktion sind sie ein loser 
Nachbarschaftsverbund, in dem es durchaus eine Rolle spielen kann, wer dazukommt. Auch wenn 
die Bewohner:innen formal voneinander weitgehend unabhängige Mieter:innen sind und es keine 
Rolle spielen darf, wer dort wohnt, so ist das mit Bezug auf die anderen und angesichts möglicher 
Dynamiken zwischen den Kund:innen ein Thema. Es geht mit anderen Worten nicht um die 
Konstitution einer Gruppe (wie bei der Wohngemeinschaft), sondern um die losere Konfiguration 
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des Zusammenlebens in der Hausgemeinschaft bzw. der Nachbarschaft. Es ist eine Facette des 
Spannungsfelds von Sozialität und Privatheit, von Teil einer Nachbarschaft sein vs. individuelle 
Partei sein. Dieses Spannungsfeld ist nicht einfach zu lösen und muss mittels Beratung und 
Begleitung bearbeitet werden. 

Ein Auszug als Ergebnis einer Erfolgsgeschichte 

Eine Kundin verspätet sich zum Großteam. Sie schildert beim Großteam nur, dass es ihr gut geht, 
dass sie nichts braucht und auch keine Kritik hat. Ein Gespräch mit ihr ist der Grund, warum die 
Leitung nach dem Großteam etwa eine halbe Stunde weg ist. Sie eröffnet der Bewohnerin, dass 
sie aufgrund ihres geringen Betreuungsbedarfs aus der bisherigen Wohnung ausziehen muss. Da 
sie sich sehr gut entwickelt hat, braucht sie den GVB als Wohnform und das damit verbundene 
Unterstützungsangebot nicht mehr. Der GVB bietet auch für solche Fälle eine Lösung und sie 
könnte eine der beiden Wohnungen nehmen, die für Personen ohne Betreuungsbedarf 
vorgesehen sind.  

Die Kundin hat jedoch andere Pläne, möchte eine klare Trennung vom GVB und daher weder im 
Wohnverbund noch in demselben Wohnquartier bleiben. Bindung an die Wohngegend hat sie 
keine und auch die (dann ehemaligen) Nachbar:innen stehen ihr nicht nahe. Ihre Idealvorstellung 
ist eine leistbare Genossenschaftswohnung.  

Es wird nicht einfach sein, eine Wohnung zu finden, die ähnliche Rahmenbedingungen hinsichtlich 
Miete und Betriebskosten (einschließlich Heizung und Energie) aufweist. Die Leitung beschreibt 
die Situation wortwörtlich als „in Watte gepackt“. Die Wohnung ist so gut isoliert und wird von 
umliegenden Wohnungen mitgeheizt, sodass der Kundin kaum Heizkosten entstehen. Die Leitung 
erzählt von dem Termin, bei dem sie die Kundin mit der aktuellen Situation ihres bevorstehenden 
Auszugs konfrontierte. Für die Bewohnerin war es zunächst ein Schock, aber sehr schnell erzählte 
sie über Pläne und Perspektiven; die Sorge um die Veränderung war schnell verflogen.  

Medizinische Begleitung 

Eine Kundin verwendet seit Herbst 2024 eine Insulinpumpe gemeinsam mit einer App und einem 
Sensor. Die Nutzung dieser Technologie wird ärztlich begleitet. Das Thema kommt auf, nachdem 
die Kundin nach dem Essen eines Puddings sofort höhere Blutzucker-Werte hat. Digitale 
technologische Unterstützung in den Kontexten der Kommunikation und hier der medizinischen 
Versorgung und Begleitung ist kein häufiges, aber ein wichtiges Thema in den GVBs. Die 
Insulinpumpe erleichtert den Alltag und eröffnet neue Optionen der Selbstständigkeit, 
insbesondere weil die soziale Kontrolle in diesem Fall durch eine abstraktere und zugleich 
körpernahe technische (Selbst-)Kontrolle ersetzt wird. In einem anderen GVB lehnt ein:e Kund:in 
in einer ähnlichen Situation die Insulinpumpe ab, weil sie Spielräume des selbstbestimmten 
Umgangs mit Ernährung verringert. Wir können das Thema an dieser Stelle nicht weiterverfolgen, 
aber mit Blick auf den Vergleichsfall kommt es zu einer Abwägung zwischen neuen Freiräumen 
für selbstständige Lebensführung und spezifischen Einschränkungen bei der Selbstbestimmung im 
Umgang mit dem eigenen Körper. 
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Medikamenteneinnahme 

Die Medikamenteneinnahme ist im Sinn der Therapieadhärenz wichtig. Darüber hinaus ist sie Maß 
und Gelegenheit der Erfahrung von Selbstständigkeit. Die Kund:innen handeln mit den 
Mitarbeiter:innen einen Modus der Medikamenteneinnahme aus, der vom (mehr oder weniger) 
kontrollierten Einnehmen von Medikamenten unter Aufsicht über die selbstständige 
Einschachtelung in den im Medikamentenschrank verwahrten Dispenser bis zur Mitnahme und 
selbstständigen Einnahme in der eigenen Wohnung reicht. 

Die meisten Bewohner:innen nehmen die Medikamente selbstständig ein. Die 
Medikamenteneinnahme ist zwar frei, wird aber mit hoher Pünktlichkeit durchgeführt. Manche 
Bewohner:innen kommen in der Früh, nehmen die Medikamente am Stützpunkt und schachteln 
den Rest – teils unter Aufsicht, mit Unterstützung – für den Tag ein. Manche kommen am Abend 
und schachteln die Medikamente für den nächsten Tag ein. Sollten sie ein paar Tage auswärts sein, 
werden die Medikamente mitgenommen. 

Wohnungen als Mieter:in übernehmen 

Wie wir bereits bei der Kundin gesehen haben, die keine Betreuung mehr benötigt, ermöglicht es 
die Organisation, dass solche Kund:innen eine Wohnung in Miete voll übernehmen und damit im 
Verbund bleiben können. Sie übernehmen aber nicht die bisherige Wohnung, sondern es gibt im 
Erdgeschoß zwei Wohnungen, die bei Bedarf übernommen werden können. Der:die Kund:in bleibt 
damit im weiteren Verbund, ohne dass damit der Kern der teilbetreuten Wohnungen betroffen 
wäre. Man hat also für den Fall vorgesorgt, dass Bewohner:innen den GVB verlassen und 
selbstständig wohnen wollen, ohne den Verbundcharakter langfristig zu gefährden. Ursprünglich 
waren drei Wohnungen für die Mietübernahme vorgesehen und 14 im Verbund. Aktuell – auch 
aufgrund der geringen Nachfrage – sind es nur mehr zwei Wohnungen und 15 im Verbund.  

Der GVB möchte es Kund:innen also ermöglichen, eine eigene Wohnung im vollen Umfang zu 
haben – nicht im Rahmen eines Nutzungsvertrags, sondern über einen echten Mietvertrag. 
Ergeben hat sich diese Situation allerdings noch nicht.  

Weihnachtsbäume 

Der Weihnachtsbaum wurde schon aufgestellt und geschmückt. Auch andere Bewohner:innen 
haben Weihnachtsbäume in ihren Wohnungen und dekorieren sie individuell. Auch das ist ein 
Hinweis auf die Gemeinsamkeit und die Individualität, in der sich Wohnen und Leben im GVB 
entfalten kann. 

8.2.4. Formen sozialer Kontrolle 

Begleitung als minimal-invasive soziale Kontrolle 

Der überwiegend psychiatrische Hintergrund der Bewohner:innen verlangt nach einer Betreuung 
im Sinn sozialer Kontrolle, die aber möglichst zurückhaltend (minimal-invasiv) gestaltet wird. Die 
Betreuung – meist im Modus der Begleitung – erfolgt punktuell, begleitend im Alltag und vor 
allem nicht zum Zweck der Korrektur abweichenden Verhaltens (Rehabilitation, Resozialisierung), 
sondern um Wohnen und Teilnahme am Alltag zu unterstützen.  
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Die Kontexte, in denen die Begleitung in eine explizitere Form sozialer Kontrolle umschlägt, 
beziehen sich beispielsweise auf das Ausgeben von Geld vor dem Hintergrund einer 
Suchtthematik. Ein anderes Themenfeld ist Verwahrlosung mit Bezug auf die Wohnung und/oder 
die Körperhygiene der Kund:innen gemessen an den Sauberkeitsstandards der Betreuer:innen. 
Verwahrlosung wird dabei weniger normativ verstanden, sondern es dient vor allem als Indikator 
für Veränderungen des Gesundheitszustands und das Feststellen von entsprechendem 
Unterstützungsbedarf. 

Aufsuchende Unterstützung in Form von Wohnungsbesuchen 

Im Gespräch nach dem Großteam erzählt eine Bewohnerin über das Leben im GVB. Unter 
anderem berichtet sie von wöchentlichen „Kontroll-Besuchen“ der Mitarbeiter:innen. Es handelt 
sich dabei um keinen offiziellen Begriff, aber das Wort wird von den Bewohner:innen gerne 
verwendet. Im Nachgang kann ich das Thema im Gespräch mit einem:einer Mitarbeiter:in 
vertiefen.  

Im Allgemeinen sind die Bewohner:innen „einladend,“ das heißt, die Betreuer:innen sind 
mehrmals am Tag in den Wohnungen und können sich dabei auch ein Bild von der Wohnsituation 
der Bewohner:innen machen. Bei den weniger offenen Bewohner:innen sei es wichtig, zumindest 
einmal in der Woche vorbeizuschauen. Diese Bewohner:innen melden sich beispielsweise nicht mit 
wohnungsbezogenen Anliegen, etwa wenn eine defekte Glühbirne getauscht werden müsste.  

Es ist eine feine Balance zwischen Kontrolle und Unterstützung, denn gemäß der Intention der 
Betreuer:innen geht es nicht um Kontrolle im Sinn einer Wohnungs-Inspektion, bei der geprüft 
wird, ob beispielsweise Standards eingehalten oder Handlungen durchgeführt werden (z. B. WC-
Reinigung). Vielmehr handelt es sich um regelmäßige Besuche, bei denen die Betreuer:innen 
fragen, wie es den Kund:innen geht und ob sie etwas brauchen bzw. ob in der Wohnung etwas 
gemacht gehört. Diese Form sozialer Kontrolle ist niederschwellig, freiwillig und am Zugang der 
Begleitung orientiert. In der hier verwendeten Terminologie könnte man von einer aufsuchenden 
Begleitung sprechen, bei der Veränderungen im Zustand der Wohnung auch etwas über den 
Zustand des:der Bewohner:in aussagen können.  

Wie bei einem Frühwarnsystem lassen sich auf diese Weise Veränderungen im Verhalten der 
Kund:innen beobachten, was Schlüsse auf ihre (Gesundheits-)Situation zulässt. Die Betreuer:innen 
bekommen also auf diese Weise rasch mit, wenn beispielsweise Abweichungen von eingeübten 
Mustern auf eine Verschlechterung der Situation eines:einer Kund:in hindeuten, bevor sich 
deutliche manifeste Symptome zeigen. So ging es einer Bewohnerin rapide schlechter und das 
konnte an Anzeichen der Verwahrlosung in der Wohnung festgemacht werden. Der Grad von 
Ordnung oder Unordnung wird also nicht an den eigenen Standards von Sauberkeit und Hygiene 
bewertet. Vielmehr wird beobachtet, ob das Verhalten im Bereich der für die Kund:innen 
typischen Standards liegt. Wenn deutliche Veränderungen eine Verschlechterung anzeigen, ist 
das eine wichtige Information. Tatsächlich wurde ein solcher Prozess in der jüngeren 
Vergangenheit festgestellt. 

„Wohnungskontrollen“ ist ein Wort, das von den Bewohner:innen kommt. Sie ziehen diese 
Bezeichnung dem offiziellen Begriff der Hausbesuche vor. Auch Wohnungs-Checks wird als Wort 
genannt. Derartige Formate und Begriffe werden innerhalb der Organisation gemeinsam mit den 
Bewohner:innen von Einrichtungen und Mitarbeiter:innen erarbeitet.  
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Wichtig ist, dass die Bewohner:innen diese Begleitung nicht als Eingriff in ihren persönlichen 
Alltag erleben. 

Geld, Erwachsenenvertretung, Polizei 

Soziale Kontrolle war auch in gewisser Weise das Thema der gesamten Ethnografie. Das lässt sich 
an einem weiteren Ereignis festmachen, das wahrscheinlich zeitgleich mit dem Großteam 
stattfand. Ein neuer Bewohner, der zunächst am Großteam teilnahm und etwa 15 Minuten später 
ging, verließ die Einrichtung und setzte eine Handlung, die die Polizei auf den Plan rief. Zwei 
Beamte erschienen sodann im GVB und erkundigten sich nach der Person. Es handelt sich um den 
bereits erwähnten Bewohner, der aus einer psychiatrischen Einrichtung in den GVB übersiedelte. 
Bei diesem Bewohner besteht eine Suchtthematik. Die Erwachsenenvertretung und der 
persönliche Betreuer haben in Telefonaten betont, dass insbesondere die Weihnachtszeit 
herausfordernd sein wird und dass man dem Mann auf keinen Fall Geld geben solle. Hinsichtlich 
des Umgangs mit Geld sind die Mitarbeiter:innen froh, dass diese Thematik nicht in ihren 
Zuständigkeitsbereich fällt. Geld oder auch teure Konsumgüter, wie Fernseher, die man zu Geld 
machen kann, würden sehr schnell für den Kauf von Drogen verwendet. Daher wäre ein 
gebrauchter, günstiger Fernseher sinnvoller.  

In diesem Kontext geht es also um Krankheit und den damit zusammenhängenden Verlust von 
Autonomie. Durch die kleinteilige Auszahlung von Geld (20 Euro jeden zweiten Tag) soll 
Missbrauch minimiert werden.  

Während also die Hausbesuche, die die Bewohner:innen Wohnungskontrollen nennen wollen, von 
den Mitarbeiter:innen als Unterstützung konzipiert sind, handelt es sich bei der Auszahlung von 
Geld um direkte soziale Kontrolle durch Beschränkung der finanziellen Handlungsmöglichkeiten, 
wobei dies nicht in den Zuständigkeitsbereich des GVBs, sondern in jenen der 
Erwachsenenvertretung fällt. Zugleich hat sich die Leitung im Großteam von den bei Sucht 
notwendigen therapeutischen Aufgaben – auch dies ist eine Form der sozialen Kontrolle – klar 
abgegrenzt. 

Termin mit digitalem Begleitangebot 

Gegen Ende des zweiten Termins betritt ein junger Mann das Büro. Er hat das Großteam 
verschlafen und demnächst einen Termin bei [Bewährungshilfeorganisation]. Den Kontext frage 
ich nicht nach. Er kommt, um im Büro seine Medikamente einzunehmen. (Der 
Medikamentenschrank ist das Zentrum der Logistik des GVBs). Aufgrund der Personalsituation 
muss er den Termin alleine wahrnehmen. Die Adresse ist jedoch gut erreichbar in U-Bahn-Nähe; es 
ist kein Umsteigen erforderlich. Als Lösung wird ihm angeboten, dass er jederzeit anrufen kann, 
wenn er zur Zieladresse gelotst werden möchte. Er hat auch die Nummer seines Kontakts bei 
[Organisation] dabei. 
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8.3. Handlungsspielräume des Wohnens erweitern 

8.3.1. Einleitung: kreative Umsetzungen für ein selbstbestimmtes Leben 

Der GVB, in dem die dritte Ethnografie stattfindet, liegt wie die anderen beiden in einem 
Randbezirk Wiens. Die Kund:innen leben weniger mit Körperbehinderungen, sondern mit 
psychiatrischen Diagnosen, ähnlich dem GVB der zweiten Ethnografie. Im Gegensatz zu den 
anderen beiden ist dieser GVB in eine weniger verdichtete Wohngegend eingebettet. Zudem ist 
die Infrastruktur deutlich älter. Niedrige Häuserzeilen, schmale Gehsteige, alte Höfe, oftmals 
umgebaut und adaptiert, prägen das Straßenbild. Im Unterschied zu den beiden anderen handelt 
es sich in diesem Fall um einen teildislozierten GVB. Der andere Sub-Verbund befindet sich zwar 
nur wenige Gehminuten entfernt, aber auch diese geringe Distanz kann eine Herausforderung 
sein, wenn ein:e Mitarbeiter:in den Stützpunkt nicht verlassen kann, weil sonst niemand da wäre, 
der ihn besetzt. 

Ein barrierefreies Wohnumfeld für die Nutzung eines Rollstuhls ist zwar weniger wichtig, aber 
auch für Menschen mit psychischen Krankheiten kann die Nutzung des öffentlichen Raums eine 
Herausforderung sein, wenn man anderen Passant:innen nicht großräumig ausweichen kann und 
in soziale Interaktion treten muss, um aneinander vorbeizukommen (siehe Angelini et al., 2016). 
Auf dem Weg von der Station einer U-Bahn-Linie passiere ich eine Busstation, die in unmittelbarer 
Gehweite des GVBs liegt. Der GVB ist damit gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Als 
der Bus einfährt und die Fahrgäste aussteigen, erschwert der schmale Gehsteig deutlich das 
Aneinander-Vorbeikommen. Für mich werden einige koordinierende und absichtsanzeigende 
Interaktionszüge notwendig, um durch die Situation zu manövrieren.  

Diesmal wird die Beobachtung von zwei Feldforscher:innen durchgeführt. Ich bin ein wenig früher 
vor Ort. Ein wenig gedankenlos betrete ich die Einfahrt eines zweigeschossigen Gebäudes, von 
dem aus Stiegenaufgänge wegführen und sich nach hinten ein begrünter Hof öffnet. Kaum habe 
ich den Eingangsbereich betreten, steigt eine Kundin die Treppe herunter und fragt mich, was ich 
hier wolle und wen ich suche. Bereits dieser erste Schritt verweist auf Wachsamkeit und 
Verantwortungsübernahme für das unmittelbare Umfeld, denn sie verschafft sich Klarheit über 
meine Anwesenheit und übernimmt damit eine Form der Kontrolle über den Raum. Ich erkläre 
kurz, weswegen ich hier bin, und die Frau lädt mich sogleich ein, ihre Wohnung zu besichtigen und 
ihr Fragen zu stellen. Diese spontane Offenheit lässt sich auf verschiedene Weisen deuten: Zum 
einen kann darin ein Stolz auf die eigene Wohnung gesehen werden, der mit dem Bedürfnis 
verbunden ist, den erreichten Status des selbstbestimmten Wohnens sichtbar zu machen. Zum 
anderen übernimmt sie damit eine Gastgeber:innenrolle, die als Ausdruck sozialer Kompetenz 
und Selbstständigkeit verstanden werden kann. Ebenso könnte die Einladung auf ein Bedürfnis 
nach sozialer Anerkennung und Kontakt verweisen, also den Wunsch, im Rahmen der Interaktion 
sichtbar zu werden und Aufmerksamkeit zu erhalten. In jedem Fall zeigt sich, dass die Kundin die 
Begegnung aktiv gestaltet und eine Sogwirkung entfaltet, die ich als vereinnahmend, jedoch nicht 
aufdringlich erlebe. Ihr Verhalten kann somit als mehrdimensionaler Ausdruck von 
Selbstständigkeit und Teilhabe verstanden werden, eine Verflechtung von Selbstbehauptung, 
sozialem Engagement und symbolischer Selbstinszenierung. 

Kurze Zeit später begegne ich im Eingangsbereich einem:einer Mitarbeiter:in, der:die gemeinsam 
mit einer Kundin in den nahegelegenen anderen Teil des GVBs gehen möchte. Der:die 
Mitarbeiter:in ist in diesem Moment alleine – später stellt sich eine durch Urlaube und 
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Krankenstände bedingte angespannte Personalsituation als Hintergrund heraus. Statt 4 sind 
heute nur 3 Mitarbeiter:innen im Dienst. Zwei – darunter die Standortleitung – begleiten 
Kund:innen jedoch bei Terminen. Derartige herausfordernde Personalsituationen haben wir auch 
in vielen anderen GVBs kennengelernt. 

Aus Interviews mit der Standortleitung wissen wir, dass dieser GVB organisatorisch und 
konzeptuell neue Wege geht, indem man versucht, die Grundideen von Selbstbestimmung und 
Selbstständigkeit konsequent umzusetzen. Das Spannungsfeld von alter Bausubstanz und neuen, 
kreativen Ideen macht das Besondere dieses GVBs aus. 

8.3.2. Alte und neue Räume und die Rolle technischer Infrastruktur 

Der Garten 

Einige der von uns besuchten GVBs verfügen über gemeinschaftliche Außenflächen (z. B. 
Terrassen). In diesem Fall verfügt der GVB über einen eigenen Garten, in dem Bäume und 
Sträucher wachsen und in dem auch Kräuter angepflanzt werden. Der Garten bietet über 
Sitzgelegenheiten die Möglichkeit sozialer Begegnung. Er wird von den Mitarbeiter:innen und von 
den Kund:innen regelmäßig gepflegt und stellt damit eine Gelegenheit dar, für gemeinschaftliche 
Flächen Verantwortung zu übernehmen. Über den Garten gelangt man auch zu einem Teil der 
Wohnungen, die nicht im Haupthaus, sondern in anliegenden Gebäuden untergebracht sind. 

Der Wintergarten als Sozial- und die „Waldhütte“ als Wohnraum 

Im GVB gab es personelle und konzeptuelle Veränderungen, die das selbstständige und 
selbstbestimmte Wohnen von Menschen mit psychischen Krankheiten so gut wie möglich 
unterstützen sollen. Diese Neuerungen finden in den räumlichen Anpassungen einen materiellen 
Ausdruck, an die auch die ethnografischen Beobachtungen anknüpfen. Zwei bauliche 
Veränderungen stechen sofort ins Auge:  

1. Ein Wintergarten, der an der Stelle der früheren offenen Terrasse entstanden ist; diese 

stellte bislang über eine Treppe die Verbindung zwischen den Büroräumen, dem 

Küchenbereich und dem Garten her. 

2. Eine Holzhütte, die den vorderen Teil des Gartens dominiert und neben Stauden und 

Sträuchern platziert ist.  

Wir stellen diese beiden baulich-räumlichen Veränderungen kurz vor, weil sie charakteristisch für 
die Verbindung des sozialen Lebens und des privaten (selbstständigen) Wohnens im GVB stehen 
und zugleich die Wert-Orientierungen des GVBs verdeutlichen. 

Der Wintergarten ist ein mit großen Fenstern ausgestattetes, etwa 10 m2 großes Zimmer. Das 
Licht, das über die Fenster in den Raum gelangt, schafft eine helle und freundliche Atmosphäre. 
Dominiert wird der Raum von einem großen Esstisch, um den 8 bis 10 Personen Platz finden, was 
die Situation zusätzlich einladend macht.  

Als die Leitung des GVBs von der Terminbegleitung zurückkehrt und an der Situation teilnimmt, 
erfahren wir die Hintergründe für den Umbau der Holzhütte. Ausgangspunkt ist ein:e Kund:in, 
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der:die dem TBW im GVB an seine Grenzen brachte. Als Teil der psychischen Krankheit 
beschädigte und zerstörte der:die Bewohner:in regelmäßig Teile seiner:ihrer Wohnung. Der 
dadurch regelmäßig entstehende Schaden überstieg die finanziellen Mittel des:der Kund:in, 
der:die als Mieter:in für den Schaden aufkommen musste. Herausfordernd war zusätzlich, dass in 
den Sanitäranlagen das Wasser nicht abgedreht wurde. In anderen GVBs hatten ähnliche 
Herausforderungen mitunter zum Auszug von Kund:innen geführt. In diesem GVB wollte man 
nicht aufgeben, sondern eine tragfähige Lösung finden. So wurde der:die Kund:in nach seiner:ihrer 
Wohnvorstellung gefragt und es kristallisierte sich der Wunsch nach einer Hütte im Wald heraus. 
Aus diesem Gedanken entstand die Idee, eine Hütte im Garten zu errichten. Die Hütte kommt der 
Wunschvorstellung des:der Kund:in weitgehend entgegen und sie ist so gebaut, dass die 
regelmäßigen Beschädigungsmuster weitgehend minimiert werden. Zusätzlich wurde der Umgang 
mit den Sanitärräumen (Wasser abdrehen) nicht über soziale Kontrolle, sondern über Sensoren 
gelöst. Die Sanitärräume – Bad und WC – befinden sich nicht in der Hütte, sondern sind in einer 
Stiege des Haupthauses untergebracht. In diesen Räumen kontrollieren Sensoren, ob Wasser 
fließt bzw. ob es abgedreht werden muss. Die technische Unterstützung und die neue Wohnung 
ermöglichen es dem:der Kund:in, auch unter diesen herausfordernden Bedingungen, selbstständig 
zu wohnen.  

Ein kreativer, innovativer Umgang mit dem Konzept der Wohnung, das sich aus den Wünschen 
des:der Kund:in ergab, hatte also zusammen mit den technischen Möglichkeiten (Sensoren und 
automatische Steuerung) im Sinn der Ausgestaltung des Wohnens als sozio-technisches System 
die Grenzen des Wohnens mit psychischen Krankheiten verschoben und die bisherigen Probleme 
weitgehend unter Kontrolle gebracht. Die technische Kontrolle ist beispielsweise im Kontext von 
smart living ein selbstverständlicher Bestandteil des Wohnens, der auch im Bereich des Wohnens 
ohne Behinderungen und psychische Krankheiten kontinuierlich weiterentwickelt wird. 

Die Mehrdimensionalität von Selbstständigkeit im Alltag des GVBs 

Im Rahmen der Ethnografien in diesem GVB ist ein gutes Beispiel für vielschichtige 
Selbstständigkeit das regelmäßige Hinausstellen der Mistkübel durch eine:n Kund:in des GVBs. 
Diese Handlung verweist einerseits auf alltagspraktische Selbstständigkeit, da sie Eigeninitiative, 
Verantwortungsübernahme sowie die Fähigkeit zur zeitlichen Strukturierung und praktischen 
Umsetzung alltäglicher Aufgaben sichtbar macht. Andererseits besitzt sie eine soziale Dimension, 
insofern der:die Kund:in mit diesem Handeln einen Beitrag zum gemeinschaftlichen 
Zusammenleben leistet und eine Aufgabe übernimmt, die für das Funktionieren des kollektiven 
Alltags bedeutsam ist. Darüber hinaus lässt sich darin eine symbolische Komponente erkennen: 
Das Hinausstellen der Mistkübel fungiert als sichtbarer Ausdruck dafür, dass Selbstständigkeit 
nicht allein in der individuellen Selbstversorgung (z. B. Ernährung oder Körperpflege) besteht, 
sondern ebenso in der Übernahme gemeinschaftsbezogener Verantwortung zum Ausdruck 
kommen kann. Damit wird deutlich, dass Selbstständigkeit auch in alltäglichen Routinen, die für 
das Leben im GVB eine wesentliche Bedeutung haben, manifestiert wird.  

Ein weiteres Beispiel zeigt, wie Selbstständigkeit durch Zutrauen seitens der Mitarbeiter:innen 
gefördert wird: Ein:e Kund:in wollte eigenständig eine längere Strecke mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zurücklegen. Die Mitarbeiter:innen äußerten zunächst Zweifel, ob er:sie dieses 
Vorhaben allein bewältigen könne, und erwogen, dass eine Betreuungsperson unauffällig 
denselben Weg mitfährt, um ein sicheres Ankommen des:der Kund:in zu gewährleisten. Schließlich 
wurde dem:der Kund:in jedoch zugetraut, die Strecke eigenständig zu bewältigen, was dazu 
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führte, dass er:sie sein:ihr Vorhaben erfolgreich umsetzte. Dieses Beispiel zeigt, dass sorgfältig 
abgewogenes Zutrauen bei gleichzeitiger Aufmerksamkeit für Sicherheit Autonomieerfahrungen 
ermöglicht und Selbstwirksamkeit stärken kann. 

Eine institutionalisierte soziale Situation: die Nachmittagsjause 

Die in dieser Einrichtung durchgeführten Ethnografien fokussieren auf eine institutionalisierte 
soziale Situation, eine unter der Woche täglich angebotene Nachmittagsjause, die im 
Wintergarten stattfindet.  Das Angebot ist niederschwellig; die Kund:innen können es völlig frei 
in Anspruch nehmen. Viele Kund:innen besuchen Tagesstrukturen und kommen ab 15:00 Uhr 
langsam zurück, weswegen wir die Beobachtungen für den späteren Nachmittag ansetzen. Das 
Angebot ist einfach gestaltet. Es wird frisches Obst gereicht, manchmal auch Kuchen und auf 
Wunsch Kaffee. Im Zentrum steht die soziale Begegnung. Das Zeitkonzept wird flexibel 
gehandhabt. Manche Kund:innen kommen früher und nutzen das Angebot für informelle 
Gespräche, die sich über den ganzen Nachmittag ziehen können. In der Regel sind es 3 bis 4 
Personen, die das Angebot wahrnehmen. 

Begegnungen 

Zu Beginn ist nur ein Kunde da, ein junger Mann. Ein wenig später setzt sich die Kundin, die zu 
Beginn ihre Wohnung zeigte, dazu. Er berichtet, dass er demnächst mit einer Lehre beginnen wird 
und jetzt noch frei über seine Zeit verfügen kann. Im Verlauf des Termins lernen wir den jungen 
Mann, seine Interessen und Lebenspläne ein wenig kennen. Er schildert sein Interesse für 
Kampfsport und betont mit Blick auf regelmäßiges Training auch die Kosten. Zusammen mit 
anderen Themen – die Lehre, die er demnächst beginnen wird, Beziehungsgestaltung, das 
Kaufverhalten – entsteht insgesamt der Eindruck einer rationalen Lebensplanung. Auch 
alltagspraktische Kompetenzen wie Kochen sind Thema. Die Kochkompetenzen bewegen sich in 
einem ähnlichen Spektrum wie in anderen GVBs. Interessant sind die Pläne und Absichten, mit 
denen er seine Vorhaben umsetzen möchte. Er hat konkrete Vorstellungen von seiner Zukunft 
und wirkt ambitioniert, diese in die Realität zu bringen. Ein wenig später kehrt ein anderer junger 
Mann von der Arbeit in der Tagesstruktur zurück. Die beiden jungen Männer verstehen sich gut, 
was nicht zuletzt an den gemeinsamen Interessen (Computerspiele) liegt, die sie bereits 
entdeckten, als der zweite Kunde probeweise im GVB wohnte. Beide entwickeln Perspektiven 
hinsichtlich beruflicher Tätigkeit (Lehre), Freizeitgestaltung (Kampfsport) und 
Alltagskompetenzen.  

Verortungen – Nähe und Distanz bei der Situationsteilnahme 

In den Interviews mit Kund:innen stießen wir häufig auf die Freiheit, zwischen Rückzug 
(Privatheit) und Geselligkeit (Sozialität) wählen zu können. Diese Eigenschaft des Wohnens im 
GVB wird durchgehend geschätzt, weil die Rückzugsmöglichkeit über die selbstbestimmte 
Teilnahme am sozialen Leben zur Reduktion von Stress beiträgt. In der Beobachtung konnte die 
Situationsteilnahme differenzierter untersucht werden, wobei sich grob drei 
Handlungsorientierungen unterscheiden ließen.  

(1) Die Teilnahme an der Situation – diese Personen setzten sich an den Tisch und beteiligten 
sich am Gespräch mit den anwesenden Mitarbeiter:innen und den Gästen (den 
Forscher:innen). 
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(2) Die Vermeidung der Situation – diese Personen standen oder saßen am Gang, waren 
vielleicht neugierig, aber sie wollten oder konnten sich der Situation im Wintergarten nicht 
nähern. 

(3) Das Verweilen an der Grenze der Situation – konkret war es eine Kundin, die sich an der 
Grenze der Situation, das heißt in Hör-, Seh- und Sprechweite des Wintergartens aufhielt 
und die mit Personen, die die Situation betraten oder verließen, in Interaktion trat. Sie 
beklagte sich über ein subjektiv empfundenes Fehlverhalten eines Betreuers, der sie – 
entgegen dem eigenen Wunsch – mit Kaffee versorgte. Tatsächlich hatte sie zunächst 
selbst Kaffee gewollt, den sie dann jedoch ablehnte und den Betreuer dafür 
verantwortlich machte, ihr Kaffee angeboten zu haben. Das hätte zu Übelkeit und 
Erbrechen geführt. Das „Fehlverhalten“ war allerdings nicht in tatsächlichen organischen 
Problemen begründet (es gab keine Übelkeit), sondern wurde von der Leitung als Versuch 
gedeutet, Aufmerksamkeit zu erlangen.  

Hervorgehoben soll an dieser Beobachtung zunächst die Positionierung gegenüber der Situation 
werden, die dem jeweils individuell gewünschten Verhältnis von Nähe und Distanz entspricht. 
Gegenüber dem VBW gibt es mit anderen Worten Zwischenstufen bzw. feinere Abstufungen, die je 
nach den eigenen Möglichkeiten und Wünschen in Anspruch genommen werden können. Die drei 
Orientierungen sind mit den zwei Weisen der Situationsteilnahme vergleichbar, die in der zweiten 
Ethnografie herausgearbeitet wurden, in der wir von expressiven und evasiven Kund:innen 
sprachen. Die drei hier vorgestellten Typen legen diese Differenzierung auf die räumliche 
Positionierung um und erweitern sie um die Positionierung an der Grenze, in der eine Teilnahme 
an der Situation, ohne vollständig involviert zu sein, möglich ist. 
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10. Anhang A: Steckbriefe der Interviews 

10.1. Mitarbeiter:innen 

Insgesamt wurden 38 Interviews mit 35 Personen geführt.  

Interview 
Dauer 
(Min.) 

Steckbrief Setting 

MA1 67 

33 Jahre, männlich, Betreuung, seit ca. einem 
knappen Jahr im GVB tätig, vorher 8 Jahre als 
Betreuer im Jugendbereich, diplomierter 
Sozialpädagoge, Quereinsteiger 

  

MA2 40 

30–49 Jahre, männlich, Betreuung, seit 1/2 Jahr 
im GVB tätig, vorher 10 Jahre im Bereich VBW 
tätig, Fachsozialbetreuer (SOB), Abwechslung in 
der Betreuungsarbeit ist ihm wichtig 

  

MA3 75 

18–29 Jahre, weiblich, Behindertenbetreuung, 
seit ca. 1/2 Jahr im GVB tätig (seit der 
Eröffnung), vorherige Tätigkeiten als 
Behindertenbetreuerin: TBW, VBW und WG, 
Sozialpädagogin 

  

MA4 90 

30–49 Jahre, männlich, Leitung, seit 1 Jahr im 
GVB tätig, vorher in einer vollbetreuten 
Einrichtung tätig (Betreuung, 
Leitungsstellvertretung), 
Behindertenbetreuung, sozialpsychiatrischer 
Lehrgang mit Diplom auf einer SOB 
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MA5 101 

47 Jahre, männlich, Standortleitung 
(mitarbeitende Leitung), seit 3,5 Jahren im GVB 
tätig, arbeitet seit ca. 7 Jahren in diesem Bereich 
(TBW, WG im VBW), Fachbehindertenbetreuung 
(Behindertenfachbetreuungsausbildung, bei der 
die UBV und der Pflegehelfer dabei ist) 

gemeinsam mit  
anderem:anderer MA 

MA6 101 30–49 Jahre, männlich, Betreuung 
gemeinsam mit  
anderem:anderer MA 

MA7 47 

50+ Jahre, weiblich, diplomierte 
Sozialbetreuung, seit 4 Jahren als Betreuerin im 
GVB tätig; Ausbildung: SOB 
Behindertenbetreuung/Diplom 

gemeinsam mit  
anderem:anderer MA 

MA8 47 
30–49 Jahre, weiblich, Betreuung, seit 4 Jahren 
im GVB tätig; Ausbildung: 
Sozialpädagogik/Diplom, UBV 

gemeinsam mit  
anderem:anderer MA 

MA9 49 

32 Jahre, männlich, Behindertenbetreuung und 
stellvertretende Leitung, seit 1 Jahr im GVB 
tätig, arbeitet seit 10 Jahren als 
Behindertenbetreuer (WG und GVB); 
Ausbildung: SOB Behindertenbetreuung 

  

MA10 53 

44 Jahre, männlich, Betreuung, seit 4 Monaten 
im GVB tätig, frisch ausgebildeter 
Fachsozialbetreuer für Behindertenarbeit und 
Pflegeassistent, dzt. Diplomabschluss mit dem 
Ausbildungsziel diplomierter Fachsozialbetreuer 
für Behindertenarbeit, Quereinsteiger 

  

MA11 79 

50+ Jahre, weiblich, Leitung, seit ca. 7 Jahren im 
GVB als Betreuerin und seit 6 Jahren Leiterin im 
Bereich intensivbetreutes Wohnen im GVB, 
Ausbildung im sozialen Bereich 

  

MA12 30 

30–49 Jahre, weiblich, pädagogische Leitung 
(Schwerpunkt: konzeptuelle 
Weiterentwicklung), seit 4 Jahren im GVB, war 
davor in einer vollbetreuten WG, dann Wechsel 
zu diesem GVB, der damals als VBW konzipiert 
war, Ausbildung als Sozialpädagogin 
(Universitätsstudium) 

  



 

Langzeitevaluierung GVB 2022–25 – Gesamtbericht  Seite 215 von 231 

MA13 60 

20 Jahre, männlich, Betreuung (Aufgaben: 
Unterstützung im täglichen Leben), seit einem 
knappen Jahr im GVB als Betreuer (Assistenz) 
tätig, hat davor als Zivildiener in einer 
Tagesstruktur gearbeitet, UBV-Ausbildung  

gemeinsam mit  
anderem:anderer MA 

MA14 60 

31 Jahre, weiblich, Bereichsleitung, ist seit der 
Eröffnung (vor knapp einem Jahr) als Leiterin im 
GVB tätig, davor ca. 4 Jahre Mitarbeiterin in 
einem anderen GVB, dann Wechsel zu einem 
weiteren GVB als stellvertretende Leitung, 
bevor sie in diesen GVB in der Funktion als 
Leitung wechselte; Ausbildung: SOB 
Behindertenbetreuung/Diplom und dzt. 
Fernstudium Sozialmanagement, arbeitet seit 
10 Jahren in diesem Berufsbereich 
(Berufseinstieg in einer WG für Menschen mit 
Behinderung und dann in einer Tagesstruktur 
für Menschen mit schwerer 
Mehrfachbehinderung) 

gemeinsam mit  
anderem:anderer MA 

MA15 82 

37 Jahre, weiblich, Betreuung, seit 1 Jahr im 
GVB tätig, war davor 4 Jahre im Bereich 
Betreutes Wohnen tätig; Ausbildung: 
verschiedene Universitätsstudien (z. B. 
Sozialpädagogik mit heilpädagogischem 
Schwerpunkt, Bildungswissenschaft) und 
psychotherapeutisches Propädeutikum 

  

MA16 92 

30–49 Jahre, weiblich, Betreuerin, seit ca. 1,5 
Jahren im GVB tätig (Umstellung von VBW in 
GVB), ist seit ca. 16,5 Jahren in diesem Bereich 
tätig und kommt aus dem VBW; Ausbildung: 
Behindertenbetreuung, sozialpsychiatrischer 
Lehrgang mit Diplom auf einer SOB 

  

MA17 92 

50+ Jahre, weiblich, Leitung, seit 1,5 Jahren im 
GVB tätig (Umstellung von VBW in GVB), ist seit 
ca. 17,5 Jahren in diesem Bereich tätig, zunächst 
als Betreuerin und seit ca. 10 Jahren als Leitung; 
Ausbildung: Behindertenbetreuung, 
sozialpsychiatrischer Lehrgang mit Diplom auf 
einer SOB 

  

MA18 52 

30–49 Jahre, männlich, Leitung, seit ca. 5 
Jahren im GVB, seit 6 Jahren in diesem Bereich 
tätig; Ausbildung: Notfallsanitäter und vor 
Abschluss des Masters in klinischer Psychologie 
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MA19 63 

46 Jahre, weiblich, Leitung, seit einem knappen 
Jahr im GVB tätig, vorher 13 Jahre 
Bereichsleitung in diesem Bereich, Ausbildung 
zur Behindertenbetreuerin (SOB 
Behindertenbetreuung/Diplom) und seit 25 
Jahren diverse zusätzliche Ausbildungen 

  

MA20 54 

43 Jahre, weiblich, Sozialbetreuung, seit einem 
Jahr im GVB tätig, arbeitet seit 23 Jahren im 
Behindertenbereich (VBW), Ausbildung: SOB mit 
Diplom (Sozialbetreuerin, Fachbetreuerin 
Sozialpsychiatrie, Pflegeassistentin) 

  

MA21 88 

29 Jahre, männlich, Betreuung, seit knapp über 
einem Jahr im GVB, ist zum ersten Mal im 
Sozialbereich angestellt, hat davor nur als 
Zivildiener beruflichen Kontakt zu diesem 
Bereich gehabt, hat Lehramt studiert – 
Quereinsteiger 

Gruppensetting 

MA22 88 

41 Jahre, weiblich, Betreuung, seit 5 Jahren in 
diesem Beruf tätig, seit 1 Jahr im GVB tätig, 
davor war sie in einer Wohngemeinschaft tätig; 
Ausbildung: Sozialpädagogik/Diplom 

Gruppensetting 

MA23a 46 

50+ Jahre, weiblich, Leitung von 2 GVBs (ca. 4 
Jahre bzw. 3 Jahre), ist seit 30 Jahren in diesem 
Berufsfeld tätig, vor der Leitung war sie 15 
Jahre Assistentin (Tätigkeiten im WG-Bereich, 
TBW, in der Zentrale); Ausbildung: SOB (LHP – 
Lehranstalt für Heilpädagogische Berufe) 

1 Mitarbeitende hat 
uns 2 GVBs gezeigt und 
sie wurde zu beiden 
interviewt 

MA23b 40 

50+ Jahre, weiblich, Leitung von 2 GVBs (ca. 4 
Jahre bzw. 3 Jahre), ist seit 30 Jahren in diesem 
Berufsfeld tätig, vor der Leitung war sie 15 
Jahre Assistentin (Tätigkeiten im WG-Bereich, 
TBW, in der Zentrale); Ausbildung: SOB (LHP – 
Lehranstalt für Heilpädagogische Berufe) 

1 Mitarbeitende hat 
uns 2 GVBs gezeigt und 
sie wurde zu beiden 
interviewt 

MA24 104 

18–29 Jahre, weiblich, Betreuung, arbeitet seit 
ca. 3,5 Jahren im GVB, diese Tätigkeit ist die 
erste Anstellung in diesem Bereich, hat vorher 
Lehramt studiert und dann verschiedene 
Praktika gemacht (im Senior:innenbereich und 
im klassischen Behindertenbereich), dann SOB 
Behindertenbetreuung/Diplom absolviert, 
wurde nach dem Langzeitpraktikum vom GVB 
übernommen 
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MA25 104 

30–49 Jahre, weiblich, Betreuung, ist seit knapp 
1,5 Jahren in diesem GVB tätig, arbeitet seit 
2013 in diesem Beruf, war vorher in einem VBW 
(sozialpädagogische Wohngemeinschaft für 
junge Erwachsene); Ausbildung: SOB 

  

MA26 74 

30–49 Jahre, weiblich, Betreuung, ist seit 8 
Jahren in diesem Beruf tätig bzw. in dieser 
Einrichtung, war vor der Umstellung in einen 
GVB vor ca. 6 Jahren ein VBW, hat eine 
Ausbildung als Psychotherapeutin 
(Gestalttherapie) absolviert 

  

MA27 69 

30–49 Jahre, weiblich, Betreuung, ist seit 5 
Jahren in dieser Einrichtung, die vor 1 Jahr in 
einen GVB umgewandelt wurde (war vorher 
eine vollbetreute WG), ist seit 13 Jahren in 
diesem Beruf tätig; Ausbildung: 
Sozialpädagogik/Diplom 

  

MA28 51 

24 Jahre, weiblich, Betreuung, seit 2,5 Jahren in 
diesem GVB tätig, Quereinsteigerin, war zuvor 
im Verkauf tätig, hat 2 Monate ein Praktikum in 
einer Werkstätte berufsbegleitend absolviert; 
Ausbildung: Sozialpädagogik/Diplom 

  

MA29 30 

37 Jahre, weiblich, Leitung und Mitarbeit, seit 
1/2 Jahr Leitung in diesem GVB, seit 15 Jahren 
in diesem Berufsbereich tätig; Ausbildung: SOB 
Behindertenbetreuung/Diplom 

  

MA30 50 
50+ Jahre, weiblich, Leitung, seit 3 Jahren in 
diesem GVB tätig, seit 20 Jahren in diesem 
Bereich tätig; Ausbildung: SOB 

  

MA31 92 

30–49 Jahre, männlich, Betreuung, seit 5 Jahren 
in diesem GVB tätig, vorher im VBW tätig, seit 
13 Jahren in diesem Beruf; Ausbildung: 
Pflegeassistenz 

gemeinsam mit  
anderem:anderer MA 

MA32 92 

27 Jahre, männlich, Betreuung, seit 3 Jahren in 
diesem GVB tätig; Ausbildung: 
Sozialpädagogik/Diplom, UBV, hat davor 
Zivildienst absolviert 

gemeinsam mit  
anderem:anderer MA 

MA33 69 
27 Jahre, männlich, Team-Koordination; seit 1 
Jahr in diesem GVB tätig; Ausbildung: SOB 
Behindertenbetreuung/Diplom 

gemeinsam mit  
anderem:anderer MA 
und KU 
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MA34 69 
32 Jahre, weiblich, Betreuung, seit 8 Monaten in 
diesem GVB, Achtsamkeitstrainerin mit UBV 

gemeinsam mit  
anderem:anderer MA 
und KU 

 
MA35 
 

ca. 60 2-Punkt-Messung – Interview MA19 
Aufnahme defekt, 
daher 
Gedankenprotokoll 

MA 36 73 
50+ Jahre, weiblich, Leitung, seit 3 Jahren in 
diesem GVB tätig, seit 35 Jahren in diesem 
Bereich tätig 

gemeinsam mit 
anderem:anderer MA 

MA 37 73 2-Punkt-Messung – Interview MA30 
gemeinsam mit 
anderem:anderer MA 

 

 

 

10.2. Kund:innen 

Insgesamt wurden 90 Interviews mit 60 Kund:innen geführt. 

Interview 
Dauer 

(Min.) 
Steckbrief Setting 

KU1 66 

18–29 Jahre, weiblich, seit einem knappen Jahr 
im GVB, hat davor alleine gewohnt, dann 
Krankenhausaufenthalt, Kindergartenpädagogin, 
derzeit nicht berufstätig – aus dem GVB vor 
Kurzem ausgezogen (eigene Wohnung und 
Teilbetreuung) 

 

KU2 46 

26 Jahre, weiblich, seit ca. 1/2 Jahr im GVB, hat 
davor 6 1/2 Jahre in einer vollbetreuten WG 
gewohnt, legt jetzt den Fokus auf das Erlernen 
der Selbstständigkeit und den Einstieg ins 
Berufsleben 

 

KU3 15 

45 Jahre, weiblich, seit ca. 5 Monaten im GVB, 
hat davor alleine in einer eigenen Wohnung 
gelebt, nach dem Tod der Eltern Einzug in den 
GVB, ist seit 25 Jahren berufstätig als 
Kindergartenassistentin, Sport ist ihr wichtig 

 

KU4 39 30–49 Jahre, männlich, ist nicht berufstätig  
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KU5 16 
18–29 Jahre, männlich, seit knapp 3 Jahren im 
GVB, arbeitet in einer Tagesstruktur 

mit der Betreuung 
interviewt 

KU6 23 
30–49 Jahre, weiblich, seit ca. 4 Jahren im GVB, 
arbeitet in einer Tagesstruktur 

mit der Betreuung 
interviewt 

KU7 31 
30–49 Jahre, weiblich, seit knapp 4 1/2 Jahren 
im GVB, arbeitet in einer Tagesstruktur 

mit der Betreuung 
interviewt 

KU8 14 
50+ Jahre, männlich, seit einem knappen Jahr im 
GVB, arbeitet in einer Tagesstruktur 

mit der Betreuung 
interviewt 

KU9 55 
50+ Jahre, männlich, seit einem knappen Jahr im 
GVB, arbeitet in einer Tagesstruktur 

mit der Betreuung 
interviewt 

KU10 42 
30–49 Jahre, männlich, ist seit 4 Jahren im GVB, 
nicht berufstätig 

 

KU11 68 
30–49 Jahre, männlich, ist seit knapp 6 Jahren im 
GVB, vorher VBW, danach Teilbetreutes Wohnen, 
arbeitet in einer Tagesstruktur 

 

KU12 38 
18–29 Jahre, männlich, seit einem knappen 1/2 
Jahr im GVB, vorher VBW, nicht berufstätig 

 

KU13 50 
30–49 Jahre, weiblich, seit einem knappen Jahr 
im GVB, vorher eigene Wohnung mit Betreuung, 
nicht berufstätig 

 

KU14 48 
30–49 Jahre, männlich, seit ca. 2 Jahren im GVB, 
berufstätig 

mit der Betreuung 
interviewt 

KU15 29 
40 Jahre, männlich, arbeitet in einer 
Tagesstruktur 

 

KU16 29 
31 Jahre, weiblich, wohnt seit ca. 5 Monaten im 
GVB, arbeitet in einer Tagesstruktur 

 

KU17 6 
50+ Jahre, weiblich, wohnt seit ca. 1 1/2 Jahren 
im GVB, vorher VBW, ist in einer Tagesstruktur 
tätig 

 

KU18 30 
50+ Jahre, weiblich, wohnt seit ca. 1 1/2 Jahren 
im GVB, vorher VBW, ist in einer Tagesstruktur 
tätig 

 

KU19 57 
knapp über 50 Jahre, männlich, wohnt seit ca. 5 
Jahren im GVB, arbeitet in einer Tagesstruktur 
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KU20 23 
29 Jahre, männlich, wohnt seit 5 Jahren im GVB, 
derzeit nicht in einer Tagesstruktur tätig, will 
aber wieder in einer Werkstätte beginnen 

 

KU21 49 
48 Jahre, männlich, wohnt seit über 2 1/2 Jahren 
im GVB, ist nicht berufstätig und in keiner 
Tagesstruktur 

 

KU22 61 
26 Jahre, männlich, wohnt seit einem knappen 
Jahr im GVB, ist auf Arbeitssuche 

 

KU23 60 
54 Jahre, weiblich, wohnt seit knapp 4 Monaten 
im GVB, nicht berufstätig, Frühpension 

 

KU24 20 
56 Jahre, weiblich, wohnt seit über einem Jahr im 
GVB, ist in einer Tagesstruktur tätig 

 

KU25 23 
18–29 Jahre, männlich, wohnt seit knapp unter 1 
Jahr im GVB, ist in einer Tagesstruktur tätig 

 

KU26 48 
39 Jahre, weiblich, wohnt seit ca. 3 Jahren im 
GVB, ist in einer Tagesstruktur tätig 

 

KU27 48 
39 Jahre, weiblich, wohnt seit ca. 3 Jahren im 
GVB, ist in einer Tagesstruktur tätig 

 

KU28 63 
30–49 Jahre, weiblich, wohnt seit knapp 4 
Jahren im GVB, ist in einer Tagesstruktur tätig 

 

KU29 16 

30 Jahre, weiblich, wohnt seit ca. 6 Jahren im 
GVB, ist nicht berufstätig und in keiner 
Tagesstruktur tätig 

 

KU30 58 
21 Jahre, divers, wohnt seit 1 1/2 Jahren im GVB, 
derzeit berufsunfähig 

 

KU31 45 

50+ Jahre, männlich, seit ca. 6 Jahren im GVB, 
vorher VBW, ist halbtags in einer Tagesstruktur 
tätig 

 

KU32 34 
18–29 Jahre, männlich, seit einem knappen Jahr 
im GVB, macht eine Lehre 

 

KU33 22 
30–49 Jahre, männlich, seit 5 Jahren im GVB, 
vorher VBW, ist in einer Tagesstruktur tätig 

 

KU34 25 2-Punkt-Messung – Interview 2  

KU35 14 2-Punkt-Messung – Interview 3  
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KU36 18 

53 Jahre, weiblich, seit ca. 2 Jahren im GVB, 
vorher VBW, ist in einer Tagesstruktur 
(Werkstätte) tätig 

 

KU37 14 
54 Jahre, weiblich, seit ca. 2 Jahren im GVB, 
vorher VBW, ist berufstätig 

 

KU38 51 
38 Jahre, männlich, seit ca. 2 Jahren im GVB, 
vorher VBW, ist in einer Tagesstruktur tätig 

 

KU39 19 

31 Jahre, männlich, seit ca. 2 Jahren im GVB, 
vorher VBW, ist in einer Tagesstruktur 
(Werkstätte) tätig 

 

KU40 18 
30–49 Jahre, weiblich, seit etwas mehr als 2 
Jahren im GVB, ist in einer Werkstätte tätig 

 

KU41 92 

30–49 Jahre, männlich, seit einem knappen Jahr 
im GVB, vorher VBW, war früher in einer 
Werkstätte tätig und ist derzeit auf Arbeitssuche 

Gruppeninterview 

KU42 92 
50+ Jahre, männlich, seit einem knappen Jahr im 
GVB, vorher VBW, ist 2x die Woche berufstätig Gruppeninterview 

KU43 92 

50+ Jahre, männlich, seit einem knappen Jahr im 
GVB, vorher VBW, war früher in einer Werkstätte 
tätig, jetzt nicht mehr berufstätig bzw. nicht 
mehr in einer Werkstätte tätig 

Gruppeninterview 

KU44 92 
50+ Jahre, männlich, seit einem knappen Jahr im 
GVB, vorher VBW Gruppeninterview 

KU45 34 2-Punkt-Messung – Interview 4  

KU46 18 2-Punkt-Messung – Interview 5 
mit der Betreuung 
interviewt 

KU47 39 
30–49 Jahre, männlich, seit einem knappen Jahr 
im GVB, ist in einer Tagesstruktur tätig 

 

KU48 45 2-Punkt-Messung – Interview 10  

KU49 48 2-Punkt-Messung – Interview 11  

KU50 17 2-Punkt-Messung – Interview 12  

KU51 77 2-Punkt-Messung – Interview 6 
gemeinsam mit  
anderem:anderer KU 

KU52 77 
30–49 Jahre, männlich, seit fast 4 Jahren im 
GVB, ist in einer Tagesstruktur tätig 

gemeinsam mit  
anderem:anderer KU 

KU53 37 2-Punkt-Messung – Interview 7  
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KU54 69 
50+ Jahre, weiblich, seit einem knappen Jahr im 
GVB (seit der Eröffnung), vorher VBW, ist in einer 
Werkstätte tätig 

gemeinsam mit  
anderem:anderer KU 
und MA 

KU55 69 
50+ Jahre, männlich, seit einem knappen Jahr im 
GVB (seit der Eröffnung), vorher VBW, nicht 
berufstätig 

gemeinsam mit  
anderem:anderer KU 
und MA 

KU56 69 
50+ Jahre, weiblich, seit einem knappen Jahr im 
GVB (seit der Eröffnung), nicht berufstätig 

gemeinsam mit  
anderem:anderer KU 
und MA 

KU57 16 2-Punkt-Messung – Interview 8  

KU58 64 2-Punkt-Messung – Interview 9 
gemeinsam mit 
anderem:anderer KU 

KU59 64 
50+ Jahre, weiblich, seit ca. 1 Jahr im GVB, ist in 
einer Tagesstruktur tätig 

gemeinsam mit 
anderem:anderer KU 

KU60 28 2-Punkt-Messung – Interview 13  

KU61 36 
18–29 Jahre, männlich, seit weniger als 1 Jahr im 
GVB, in einer Tagesstruktur tätig 

 

KU62 36 
30–49 Jahre, männlich, weniger als 1 Jahr im 
GVB, nicht berufstätig, wäre aber gern in einer 
Tagesstruktur tätig  

 

KU63 46 
18–29 Jahre, männlich, seit 7 Monaten im GVB, 
nicht berufstätig, wäre aber gern in einer 
Tagesstruktur tätig  

 

KU64 38 2-Punkt-Messung – Interview 24 
gemeinsam mit 
anderem:anderer KU 

KU65 38 2-Punkt-Messung – Interview 25 
gemeinsam mit 
anderem:anderer KU 

KU66 53 2-Punkt-Messung – Interview 23  

KU67 38 2-Punkt-Messung – Interview 15  

KU68 41 
50+ Jahre, männlich, seit über 5 Jahren im GVB, 
in Pension 

 

KU69 29 
50+ Jahre, weiblich, seit 3 Monaten im GVB, in 
Pension 

 

KU70 25 
18–29 Jahre, männlich, seit 7 Monaten im GVB, 
ist berufstätig 
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KU71 72 50+ Jahre, männlich, seit 7 Monaten im GVB  
gemeinsam mit 
anderen KU 

KU72 72 50+ Jahre, weiblich, seit 7 Monaten im GVB  
gemeinsam mit 
anderen KU 

KU73 72 30–49 Jahre, weiblich, seit 7 Monaten im GVB  gemeinsam mit 
anderen KU 

KU74 15 2-Punkt-Messung – Interview 33  

KU75 76 
50+ Jahre, männlich, seit mehr als 5 Jahren im 
GVB 

 

KU76 48 
29 Jahre, weiblich, ca. 1,5 Jahre im GVB, in einer 
Tagesstruktur tätig 

 

KU77 37 2-Punkt-Messung – Interview 32  

KU78 37 2-Punkt-Messung – Interview 30  

KU79 20 2-Punkt-Messung – Interview 61  

KU80 22 2-Punkt-Messung – Interview 63  

KU81 24 2-Punkt-Messung – Interview 36  

KU82 11 2-Punkt-Messung – Interview 37  

KU83 29 2-Punkt-Messung – Interview 38  

KU84 13 2-Punkt-Messung – Interview 39  

KU85 21 2-Punkt-Messung – Interview 54  

KU86 15 
18–29 Jahre, weiblich, seit ca. 1,5 Jahren im 
GVB, nicht berufstätig 

gemeinsam mit 
anderem:anderer KU 

KU87 15 2-Punkt-Messung – Interview 56 
gemeinsam mit 
anderem:anderer KU 

KU88 12 2-Punkt-Messung – Interview 41  

KU89 21 2-Punkt-Messung – Interview 42  

KU90 30 2-Punkt-Messung – Interview 43  
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10.3. Expert:innen 

E1 Expertin 1 (FSW) 

E2 Expertin 2 (FSW) 
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11. Anhang B: Code-Subcodes-Modelle 

 

Abb. 1: Empowerment, Unterstützung – hierarchisches Code-Subcodes-Modell, bezogen auf Kund:innen 
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Abb. 2: Selbstbestimmung, Wahlfreiheit, Privatsphäre – hierarchisches Code-Subcodes-Modell, bezogen auf Kund:innen 
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Abb. 3 : Selbstständigkeit – hierarchisches Code-Subcodes-Modell, bezogen auf Kund:innen 
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Abb. 4: Wirkungen auf KU / Veränderungen und Kontinuitäten – hierarchisches Code-Subcodes-Modell, bezogen auf Kund:innen 
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Abb. 5: Probleme, Herausforderungen, Grenzen – hierarchisches Code-Subcodes-Modell, bezogen auf Kund:innen 
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12. Abkürzungsverzeichnis 

E Expert:in 

GVB Garçonnièrenverbund 

GVB-I Garçonnièrenverbund intensiv 

I Interviewer:in 

KU Kund:innen 

MA Mitarbeiter:innen 

SOB Schule für Sozialbetreuungsberufe 

TBW Teilbetreutes Wohnen 

TBW-I Teilbetreutes Wohnen intensiv 

UBV Unterstützung bei der Basisversorgung 

VBW Vollbetreutes Wohnen 

WG Wohngemeinschaft 

ZG Zielgruppe 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


